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0 Zusammenfassung  

Der Koalitionsvertrag der aktuellen Brandenburger Regierung aus dem Jahr 2019 sieht die erst-

malige Erarbeitung eines Klimaplans als verbindliche Klimaschutzstrategie des Landes 

Brandenburg vor. Dieses Vorhaben wurde per Kabinettbeschluss bestätigt und in der Folge 

auch per Landtagsbeschluss im Juni 2020 bekräftigt. In diesen Beschlüssen wurde als Ziel das 

Erreichen der Treibhausgasneutralität bis spätestens 2050 festgelegt. Mit den aktuellen Entwick-

lungen auf EU- und Bundesebene - insbesondere durch das EU-Klimagesetz, den Beschluss des 

Bundesverfassungsgerichts sowie infolgedessen die Verschärfung des Bundes-Klimaschutzge-

setzes (KSG) - haben sich die Anforderungen mittlerweile in Richtung der Erreichung der Kli-

maneutralität mindestens bis 2045 verschoben. Die Landesregierung hat vor diesem Hintergrund 

die Zielsetzung für Klimaneutralität auf ihrem Kabinettbeschluss 459/21 am 16.11.2021 um fünf 

Jahre auf „spätestens 2045“ vorgezogen. Der Klimaplan soll als landesbezogene Klimaschutz-

strategie Maßnahmen zur Treibhausgasminderung und -Senkenerhöhung beinhalten, die die im 

Klimakontext ebenfalls relevanten Einzelstrategien der Ressorts ergänzt und einbezieht. Die Ko-

ordinierung erfolgt in einer Interministeriellen Arbeitsgruppe (IMAG) Klima unter Federführung 

des Ministeriums für Landwirtschaft, Umwelt, und Klimaschutz (MLUK).  

Das MLUK hat zur Erstellung des Klimaplans ein Projektteam unter der Leitung des Instituts 

für ökologische Wirtschaftsforschung (IÖW) mit der Erarbeitung eines Gutachtens beauf-

tragt, das mit einer Reihe von Fachpartnern eine sektorspezifische Bestandsanalyse, Szenarien 

und Maßnahmenempfehlungen erarbeiten wird. Mit dem hier vorliegenden Zwischenbericht lie-

gen nun als erste Arbeitsschritte die Bestands- und Trendanalyse für alle Sektoren vor.  

Die Bestandsanalyse und auch die Einteilung in Sektoren erfolgt nach der Bilanzierungsstruk-

tur des KSG in Energiewirtschaft, Industrie, Gebäude, Verkehr, Landwirtschaft, Abfallwirtschaft 

und sonstiges sowie Landnutzung, Landnutzungsänderung und Forstwirtschaft (LULUCF). Im 

Rahmen der nachfolgenden Darstellung wird dabei aus inhaltlichen Gründen geringfügig von ein-

zelnen KSG-Zuordnungen abgewichen, beispielsweise wird der Bereich Gewerbe, Handel, 

Dienstleistungen (GHD), der bilanziell dem KSG-Sektor Gebäude zugeordnete ist, im Rahmen 

des Sektors Industrie mit beschrieben.  

Im Rahmen der Bestandsaufnahme wurden alle verfügbaren Daten, die für die Ermittlung der 

sektoralen Entwicklungen und ihrer Treibausgasemissionen relevant waren, zusammengetragen, 

aufbereitet und interpretiert. Insgesamt sanken die Treibhausgase insbesondere in den ersten 

Jahren der Wiedervereinigung drastisch, der Ausgangswert von 126 Mt CO2e reduzierte sich bis 

zum Jahr 2000 auf 71 Mt, in 2010 war dann mit 65 Mt nur noch etwa die Hälfte des Ausgangs-

werts vorhanden. Ein genauerer Blick auf diese Zeitspanne offenbart, dass die maßgeblichen 

quantitativen Beiträge aus den Sektoren Energie und Abfall (im Umfang von je rund 20 Mt CO2e) 

stammen, gefolgt von Industrie und Gebäude, aber auch LULUCF. Eine andere Entwicklung hat 

der Sektor Verkehr genommen, dessen absoluter Anteil sich bis zum Jahr 2000 aufgrund der 

wachsenden Anzahl von Fahrzeugen und der Entwicklung der Fahrzeugmodelle deutlich vergrö-

ßert hat, seit 2010 weist er in etwa das Emissionsniveau der Industrie auf und emittiert mehr als 

der Sektor Gebäude. Die Emissionen der Landwirtschaft sind dieser Zeit im Vergleich zu den an-

deren Sektoren demgegenüber nur leicht zurückgegangen. Der Blick auf die relativen Anteile der 

Sektoren zeigt für diesen Zeitraum, dass der Energiesektor seine Dominanz von 50 % auf über 

65 % (rund zwei Drittel) weiter ausgebaut hat - trotz des deutlichen absoluten Rückgangs. Dem-

gegenüber hat der Bereich Abfall bei vergleichbarem Rückgang seine relative Bedeutung von 

etwa 20 % auf einen Bruchteil reduziert; hier haben insbesondere die Rückgänge der Emissionen 
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aus Mülldeponien signifikant gewirkt sowie (in deutlich geringem Umfang) die Einführung von 

Kreislaufwirtschaftselementen.  

Abbildung 1: THG-Emissionen Brandenburg nach KSG-Sektoren von 1990-2020 

Quellen: Eigene Darstellung nach LfU (2021b), Thünen (2020), AfS BBB (2019a), UBA (2021d). 

Demgegenüber sind die Jahre von 2010 bis 2018 von überwiegender Stagnation in nahezu allen 

Sektoren geprägt; für die meisten Sektoren gilt dies sogar bis 2020. Das Emissionsniveau des 

dominanten Sektors Energie hat sich zwischen 2000 und 2018 nahezu überhaupt nicht verändert. 

Auffällige Veränderungen der THG-Emissionen gab es erst in 2019 und 2020, als durch den be-

gonnenen Kohleausstieg mehrere größere Kraftwerksblöcke vom Netz (bzw. aus dem Markt) gin-

gen und damit über 10 Mt CO2e reduziert werden konnten. Damit ist auch der Anteil des Sektors 

Energie an den Gesamtemissionen von 65 % in 2018 auf etwa 60 % im Jahr 2020 gefallen. Ein 

zusätzlicher Effekt im Jahr 2020 ergibt sich durch die sinkende Stromnachfrage während der 

Corona-Pandemie. Durch die (partielle) Erholung der Wirtschaft und die steigende Wettbewerbs-

fähigkeit der Kohle mit erhöhten Laufzeiten wird für das Jahr 2021 jedoch wieder mit einem An-

stieg der Emissionen gerechnet.  

Die Treibhausgasemissionen Brandenburgs entsprechen im Jahr 2020 einem Anteil von etwa 

7 % an den bundesweiten THG-Emissionen. Damit weist Brandenburg gemessen an den Indika-

toren Einwohner (rund 3 %) oder der Wirtschaftskraft (BIP-Anteil 2,2 %) einen deutlich überpro-

portionalen Anteil auf, der maßgeblich auf die Nutzung der Braunkohle und die dadurch beding-

ten CO2-Emissionen zurückzuführen ist. Vergleicht man die Pro-Kopf-THG-Emissionen, so liegt 

Brandenburg mit rund 21 t/EW deutlich über dem bundesdeutschen Wert von 10 t/EW und vier-

fach über dem globalen Durchschnitt von rund 5 t/EW. 

Eine lineare Trendfortschreibung der Brandenburger THG-Emissionen zeigt, dass ohne die domi-

nierenden Sondereffekte des Kohleausstiegs in 2019 und 2020 sowie den pandemiebedingten 

Rückgang in 2020 über alle Sektoren eine Stagnation zu verzeichnen ist (siehe Abbildung 2). Der 
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summarische lineare Trend der Jahre 2010 bis 2018 über alle Sektoren weist eine nur sehr ge-

ringfügige Abnahme auf. Berücksichtigt man die Effekte des beschlossenen vollständigen Koh-

leausstiegs gemäß aktuell gültiger Gesetzeslage (bis 2038), sowie in einer zweiten Variante vor-

gezogen auf das Jahr 2030 (wie aktuell von bundespolitischer Seite intendiert), dann verschiebt 

sich diese stagnierende Trendkurve entsprechend um den Anteil der Emissionen aus den Kohle-

kraftwerken.1 In beiden Fällen würde jedoch nach vollendetem Kohleausstieg kein Klimaneutrali-

tätspfad beschritten und aufgrund des in Summe stagnierenden Trends der Zielwert von Nulle-

missionen bis 2045 deutlich verfehlt (siehe Stagnation ab 2038).  

Abbildung 2: THG-Emissionstrends für Brandenburg mit vereinfachten Kohleausstiegsva-

rianten 

Quellen: Eigene Darstellung nach LfU (2021b), Thünen (2020), AfS BBB (2019a), UBA (2021d).  

Nachfolgend werden je Sektor einzelne Ergebnisse der Analysen zur bisherigen Entwicklung, zu 

Trends und Handlungsbedarfen aufgezeigt:  

– Wie die Abbildung 2 deutlich zeigt, dominiert der Sektor Energiewirtschaft nicht nur die 

Gesamtemissionen Brandenburgs, sondern trägt seit 2019 nahezu allein zu maßgeblichen 

THG-Rückgängen durch den Ausstieg aus der Kohlenutzung bei. In 2018 entfielen noch 

über 80 % der energiebedingten CO2-Emissionen auf die Braunkohle, und 60 % der Strom-

erzeugung erfolgte ohne Wärmenutzung. Nach den derzeitigen Beschlüssen zum Kohleaus-

stieg ist mit einer vergleichbar signifikanten Absenkung der THG-Emissionen in Brandenburg 

erst wieder in den Jahren 2026 und 2027 sowie im Jahr 2029 zu rechnen; bis dahin kann 

durch die gestiegene Wettbewerbsfähigkeit der Braunkohleverstromung auch wieder ein An-

stieg erfolgen. Ein vorgezogener Kohleausstieg sowie auch der ansteigende Strombedarf 

                                                                                                                                                                

1  Diesbezüglich erfolgt hier eine vereinfachte Verlaufsdarstellung, die keine konkreten Stilllegungstermine berücksich-

tigt, da diese gegenwärtig wegen marktseitiger Entwicklungen und klimapolitischer Notwendigkeiten Gegenstand 

politischer Diskussionen sind. Zudem werden hier keine gegenläufigen Effekte durch beispielsweise einen Anstieg 

durch Erdgaskraftwerke berücksichtigt. Derartige Effekte sind Gegenstand der Szenarien.  
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durch Sektorenkopplung erfordern zeitnah einen massiven Ausbau erneuerbarer Energien, 

allen voran Photovoltaik und Windenergie. Analog zu den Plänen des Bundes können hier 

schnellere Verwaltungs-, Planungs- und Genehmigungsverfahren helfen, ebenso eine stär-

kere Beteiligung und finanzielle Teilhabe der Bürgerinnen und Bürger sowie der Kommunen 

vor Ort. Der Bericht enthält zudem differenzierte Ausführungen zur Flächenproblematik und 

zu Wind- und Solarpotenzialen. 

– Der Sektor Industrie ist seit einigen Jahren mit 15 % der Emissionen der zweitbedeu-

tendste Sektor. Wie der Energiesektor wies auch die Industrie in den Jahren der Wiederver-

einigung große Emissionsrückgänge auf, stabilisierte diese jedoch Anfang der 2000er Jahre 

wieder. Im Jahr 2012 wurde der bisherige Tiefstand bei den Emissionen erreicht, seitdem 

stiegen diese mit leichten Schwankungen wieder an. Trotz Corona-Krise lag der Wert in 

2020 in etwa auf dem Niveau von 1991. Auch sind die Anteile erneuerbarer Energien noch 

zu gering. Die prognostizierten Wachstumsaussichten nach Corona deuten auf einen weite-

ren Anstieg der Energieverbräuche wie auch der Emissionen hin, wenn hier kein aktives Ge-

gensteuern erfolgt. Daher bleiben die Handlungsbedarfe in der Industrie die Adressierung 

einer stärkeren Energieeffizienz sowie die Reduktion der energie- und prozessbedingten 

Emissionen. Der Bezug von grünem Strom und von (grünem) Wasserstoff sind die anste-

henden Herausforderungen der Industrie, die es instrumentell zu unterstützen gilt. Ein be-

sonderer Schwerpunkt liegt in Brandenburg aufgrund ihrer ökonomischen sowie klimabilanzi-

ellen Bedeutung auf der Stahl- und Zementindustrie.  

– Auf den Verkehrssektor entfallen rund 10 % der Emissionen, ein Anteil, der in den letzten 

10 Jahren annähernd konstant geblieben. Hier dominiert der Straßenverkehr mit über 80 % 

deutlich vor dem Luft-, dem Schienen- und dem Schiffsverkehr. Im Jahr 2020 sind zwei Son-

dereffekte zu beachten: die (auch bilanzielle) Verlagerung des Flugverkehrs von Berlin zum 

BER nach Brandenburg, und zudem der Verkehrsrückgang durch die Corona-Pandemie. 

Ohne diese Effekte sowie mit Blick auf die langfristige Trendentwicklung zeigt sich eine an-

steigende Entwicklung insbesondere beim dominierenden Straßenverkehr sowie auch beim 

Luftverkehr. Handlungsbedarfe sind aus Klimaschutzsicht die Verkehrsvermeidung, die stär-

kere Verlagerung des Straßen- und Luftverkehrs auf den Umweltverbund sowie die Förde-

rung alternativer Antriebe und emissionsarmer Fahrzeuge. Die Umkehrung des Trends hin 

zu mehr motorisierten Individualverkehr und weg vom Umweltverbund der letzten Jahre in 

Brandenburg ist eine zentrale Herausforderung.  

– Der Sektor Gebäude, dem etwa 8 % der THG-Emissionen zuzuordnen sind, weist seit 2010 

bei einer linearen Trendfortschreibung ebenfalls einen leichten Anstieg der THG-Emissionen 

auf. Dies liegt daran, dass in der zurückliegenden Dekade kaum Fortschritte bei Effizienz 

und Energieträgerwechsel erzielt wurden. So ist der spezifische Heizenergieverbrauch in 

den letzten Jahren beispielsweise nicht gesunken. Zudem gab es Zuwächse bei der Gebäu-

defläche, die einen Reboundeffekt in dem Sektor bewirken. Daher bleiben Effizienz- aber 

auch Suffizienzmaßnahmen weiterhin wichtig, und diese müssen aus Klimaschutzsicht in-

strumentell deutlich effektiver ausgestaltet werden, als dies bisher der Fall war. Insgesamt 

sind die Sanierungsraten und -tiefen und auch der Anteil erneuerbarer Energien deutlich zu 

erhöhen. Wärmepumpen und Abwärmenutzung werden Schlüsselkomponenten klimaneutra-

ler Wärmeversorgung in dezentralen wie zentralen Systemen. Die kommunale Wärmepla-

nung ist ein Schlüssel für die Umgestaltung der Wärmeinfrastrukturen wie für ein integriertes 

Energiesystem. Auch der Umstieg auf nachhaltige Baustoffe ist für die Klimaneutralität von 

Gebäuden von hoher Relevanz. Die öffentliche Hand muss mit dem eigenen Gebäudebe-

stand vorangehen und mit spezifischen Maßnahmen die – ebenfalls zu verbessernden – In-

strumente auf Bundesebene ergänzen.  
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– Der Sektor Abfallwirtschaft hat heutzutage nur noch einen sehr geringen Einfluss auf die 

Bilanz, da der Großteil der (kommunalen) Mülldeponien geschlossen und modernisiert 

wurde. So sank die Bedeutung der Abfallwirtschaft an den Gesamtemissionen von rund 

20 % Anfang der 1990er Jahre auf einen nur noch marginalen Anteil. Allerdings wird die 

Müllverbrennung und -Verstromung im Sektor Energie bilanziert. Nach wie vor entfallen etwa 

95 % der Emissionen dieses Sektors auf die Deponien. Die Trendfortschreibung der letzten 

Jahre zeigt, dass in dem Sektor mit weiteren Rückgängen gerechnet werden kann, die je-

doch nicht von allein zur Klimaneutralität führen. Zentrale Handlungsbedarfe bleiben daher 

weiterhin die Reduktion von THG auf Deponien und bei der Verbrennung, aber auch die 

nachhaltige Abfall- und Abwasserverwertung, die Reduktion von CO2 im Abfalltransport so-

wie die konsequente Einführung und Verbreitung einer Kreislaufwirtschaft.  

– Die THG-Emissionen der Landwirtschaft sowie bei LULUCF sind im Unterschied zu den 

anderen Sektoren überwiegend nicht-energiebedingt, sondern entstehen durch bio- und geo-

chemische Prozesse.  

– Die Landwirtschaft emittiert heute in einer Größenordnung (etwa 6 % der Gesamtemissio-

nen) vergleichbar mit den Sektoren Gebäude oder Verkehr. Die größten Anteile hieran hat 

die Tierhaltung mit 46 %, dicht gefolgt von der Nutzung und Düngung der landwirtschaftli-

chen Böden (37 %). Eine lineare Trendfortschreibung weist einen tendenziell leichten Rück-

gang um eine halbe Mt CO2e bis 2045 auf, wenn sich insbesondere die Rückgänge bei der 

Tierhaltung weiter fortsetzen. Mit den genannten Hauptemittenten zusammenhängende 

Maßnahmen müssen folglich die Landwirte direkt adressieren oder aber indirekt über den 

Konsum von Lebensmitteln (insbesondere Fleisch) und Produkten wirken. Wichtig ist in die-

sem Zusammenhang auch die Verknüpfung der Flächennutzung für die Landwirtschaft und 

die Energiewende, beispielsweise durch den kombinierten Ansatz der Agri-Photovoltaik.  

– Mit Blick auf den Sektor LULUCF ist die wichtigste Erkenntnis aus Brandenburger Sicht zu-

nächst, dass dieser gegenwärtig - und voraussichtlich noch für längere Zeit - eine Emissi-

onsquelle, und keine Senke darstellt. Die bisherigen Entwicklungen sowie die wahrscheinli-

chen Folgen des Klimawandels erschweren eine Trendumkehr bis 2045 deutlich. Zentrale 

Problembereiche sind - allen voran - die für landwirtschaftliche Zwecke entwässerten Nieder-

moore, die allgemein zunehmende Trockenheit und Hitze mit ihren Folgen auch für die Wäl-

der sowie die zunehmende Flächenversiegelung. Entsprechend groß sind die Handlungsbe-

darfe in all diesen Bereichen, um längerfristig zumindest eine Stabilisierung der Emissionen 

dieses Sektors hinzubekommen. Das bundesweite Ziel des neuen KSG ist es, dass die Sek-

toren Landwirtschaft und LULUCF gemeinsam das Ziel der Treibhausgasneutralität errei-

chen sollen und ab 2050 die Senkenleistung zu netto-negativen Emissionen führen kann. 

Dieses Ziel stellt für Brandenburg angesichts des aufgezeigten Befunds eine große Heraus-

forderung dar.  

Mit diesem Zwischenbericht werden die Grundlagen für die weiteren Arbeitsschritte gelegt. Es 

wurden die Bilanzgerüste gemäß KSG und der sektorale Datenstand bis 2020 sowie aktuelle 

Trends und Rahmenbedingungen erarbeitet, die für die Bildung der Szenarien, aber auch die Ab-

leitung von Maßnahmenempfehlungen eine fundamentale Basis bilden. Alle weiteren Meilen-

steine werden im Rahmen des Beteiligungsprozesses mit einer Vielzahl von Akteuren und Sta-

keholdern sowie mit der IMAG diskutiert.  

Zur Vorbereitung auf die Szenarien wurde zudem im Rahmen eines Exkurses die Frage eines für 

Brandenburg relevanten THG-Emissionsbudgets erörtert. Zentrales Ergebnis diese Analyse ist, 

dass derzeit noch kein klares THG-Budget für Brandenburg angegeben werden kann, da es 
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keine politisch festgelegten und standardisierten Verteilungsmethoden gibt, die die unterschiedli-

chen, vom IPCC ermittelten globalen THG-Budgets auf Staaten, Regionen oder Kommunen her-

unterbrechen. Folglich ergeben unterschiedliche Verteilungsansätze (hier nach Bevölkerung, BIP 

und THG-Emissionsanteilen berechnet) große Spannweiten an möglichen Budgets für Branden-

burg. Ein weiteres Ergebnis dieser Analyse ist, dass die Einhaltung von THG-Budgets, welche 

auf der Basis eines globalen 1,5 °-Ziels für Brandenburg ermittelt werden können, bereits ausge-

schlossen erscheint – und zwar unabhängig von der Methode. Und auch ein Budget, welches 

ausgehend von einem globalen 1,7 °-Ziel für Brandenburg berechnet wird, scheint kaum noch 

einzuhalten zu sein. Dennoch muss das Land Brandenburg alles daransetzen, gemäß dem Pari-

ser Übereinkommen „deutlich unterhalb“ von 2 °C zu bleiben, d.h. ein Brandenburger 2°-Budget 

möglichst deutlich zu unterschreiten. Hierfür sind sehr ambitionierte Reduktionspfade zu definie-

ren und sehr ambitionierte Maßnahmen zu ergreifen, die - dem Beschluss des Bundesverfas-

sungsgerichts folgend - auch die Klimabudgetlogik mittels ambitionierter Zwischen- und Sektor-

ziele berücksichtigt. Denn ohne frühzeitige hohe Reduktionen bzw. bei anhaltend hohem Ver-

brauch auf heutigem Niveau würde zu viele vom verbleibenden Budget innerhalb kurzer Frist auf-

gebraucht, und zukünftige Generationen hätten keine Chance - keine Freiheit - mehr, mit ange-

messenen und zumutbaren Maßnahmen Klimaneutralität zu erreichen. 
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1 Einführung 

1.1 Ausgangslage und Auftrag 
Die Brandenburgische Landesregierung setzt die Beschlüsse des Übereinkommens von Paris 

(ÜvP) um, das auf der 21. Vertragsstaatenkonferenz der Klimarahmenkonvention der Vereinten 

Nationen (COP21) im Dezember 2015 in Paris verabschiedet wurde. Die Zielsetzung des ÜvP, 

bis spätestens in der zweiten Hälfte des 21. Jahrhunderts die globale Treibhausgasneutralität zu 

erreichen, wurde mit Beschluss (459/21) des Kabinetts am 16. November 2021 für Branden-

burg übernommen. Damit Brandenburg bis spätestens 2045 klimaneutral wird, hat sich die Lan-

desregierung auf wesentliche Rahmenbedingungen für die Erarbeitung des Klimaplans verstän-

digt (Landesregierung Brandenburg 2021). Mit der verbindlichen Orientierung am Zieljahr 2045 

sowie der Festlegung von Zwischen- und Sektorzielen für die Jahre 2030 und 2040 trägt Bran-

denburg den klimapolitischen Rahmenbedingungen Rechnung, die sich aus den Klimazielen auf 

EU- und nationaler Ebene sowie aus dem Beschluss des Bundesverfassungsgerichts ergeben.  

Mit dem Klimaplan ist eine landesbezogene, ressortübergreifende Klimaschutzstrategie ein-

schließlich eines Maßnahmenplans zu erarbeiten, die als ein übergeordneter klimaschutzpoliti-

scher Rahmen für die relevanten Einzelstrategien der Ressorts fungiert. Die Ressorts arbeiten 

über eine Interministerielle Arbeitsgruppe (IMAG) unter Federführung des Ministeriums für Land-

wirtschaft, Umwelt und Klimaschutz an der Erstellung des Klimaplans mit. 

Vor diesem Hintergrund hat das MLUK im Mai 2021 ein Gutachten unter Federführung des Insti-

tuts für ökologische Wirtschaftsforschung beauftragt, das einen Vorschlag für den Klimaplan 

Brandenburg erarbeiten soll.  

Mit dem hier vorliegenden Zwischenbericht liegt ein erster Meilenstein dieses Gutachtens vor: 

Als Ergebnis der ersten Arbeitsphase wird eine ausführliche Datenanalyse über die Treibhaus-

gasentwicklung in Brandenburg insgesamt sowie in allen relevanten Sektoren vorgelegt. Dabei 

werden die Sektoren Energie, Gebäude, Verkehr, Industrie, Abfallwirtschaft, Landwirtschaft sowie 

Landnutzung unterschieden. Diese Sektorenstruktur wurde auch durch den Kabinettbeschluss 

der Landesregierung von 16.11.2021 (459/21) bestätigt (Landesregierung Brandenburg 2021). Im 

Zwischenbericht werden für jeden Sektor relevante Schlüsselfaktoren und –bereiche sowie maß-

gebliche Rahmenbedingungen dargestellt. Aus den sektoralen Zeitreihen werden Trends der 

Treibhausgasentwicklung auf Basis der Dynamik der letzten Jahre abgeleitet und maßgebliche 

Handlungsbedarfe beschrieben. Der Zwischenbericht schließt mit der Gesamtschau der Treib-

hausentwicklung und diesbezüglicher Trends in Brandenburg.  

Diese Vorarbeiten bilden die Grundlage für die weiteren Arbeitsschritte, deren Ergebnisse im 

Endbericht nach Abschluss des Gutachtens dargestellt werden. Als nächstes werden zwei 

Zielszenarien entwickelt, mit denen auf unterschiedlichen Wegen langfristig Klimaneutralität in 

Brandenburg erreicht werden kann. Für die Jahre 2030 und 2040 sind Vorschläge für Zwischen- 

und Sektorziele zu entwickeln. In der abschließenden Arbeitsphase werden Maßnahmenempfeh-

lungen erarbeitet, mit denen die Klimaneutralität und insbesondere die noch zu ermittelnden Kli-

maschutzzielwerte für 2030 erreicht werden können. Diese orientieren sich an einer Handlungs-

felder-Struktur, die mit stärker politischem Fokus leichte Abweichungen zur Bilanzstruktur der 

Sektoren aufweist. Dabei liegt der Fokus auf den konkreten Einflussmöglichkeiten der Landesre-

gierung wie Investitionen, Förderung und Gestaltung landesrechtlicher Rahmenbedingungen. Die 

gesamte Erarbeitung des Klimaplan-Gutachtens wird von mehreren Beteiligungsformaten beglei-

tet, bei denen Stakeholder aus Wirtschaft, Zivilgesellschaft und Verwaltung sowie kommunale 
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Akteure einbezogen werden. Zudem ist die Erarbeitung nicht nur eng mit dem federführenden 

Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Klimaschutz verbunden, sondern auch mit der IMAG 

Klimaplan.  

1.2 Datengrundlagen und Methodik zum 

Zwischenbericht  
Mit der Einführung des Bundes-Klimaschutzgesetzes (KSG) im Dezember 2019 wurde für 

Deutschland eine neue Strukturierung eingeführt, die Veränderungen und Anpassungsbedarfe 

auf der Ebene der Bundesländer auslöst. Neu eingeführt wurde die Untergliederung in die soge-

nannten KSG-Sektoren:  

1. Energiewirtschaft 

2. Industrie 

3. Gebäude 

4. Verkehr 

5. Landwirtschaft 

6. Abfallwirtschaft und sonstiges 

7. Landnutzung, Landnutzungsänderung und Forstwirtschaft (LULUCF). 

Für das hier vorliegende Gutachten zum Klimaplan wurde diese Systematik auf Beschluss der 

Landesregierung (Kabinettsbeschluss 459/21) übernommen und stellt damit eine wesentliche Er-

weiterung gegenüber der in der Vergangenheit üblichen Betrachtungen rein energiebedingter 

Treibhausgasemissionen dar. Auf dem Weg in die Klimaneutralität werden die sonstigen Treib-

hausgase insbesondere aus der Landwirtschaft und LULUCF gegenüber dem Treibhausgas CO2 

zunehmend relevanter und dürfen daher nicht mehr vernachlässigt werden. 

Ebenso wie die Struktur der internationalen Berichterstattung zu den Treibhausgasen beinhaltet 

die Struktur nach dem KSG neben dem Hauptklimagas Kohlendioxid (CO2) auch die weiteren 

Treibhausgase Methan (CH4), Distickstoffoxid bzw. Lachgas (N2O), Schwefelhexafluorid (SF6), 

Stickstofftrifluorid (NF3) sowie teilfluorierte Kohlenwasserstoffe (HFKW) und perfluorierte Kohlen-

wasserstoffe (PFKW), die über Modellannahmen und einem Äquivalenzfaktor zu den Treibhaus-

gasen CO2e subsummiert werden.2 Üblicherweise wird hierbei bisher als internationaler Standard 

der Äquivalenzfaktor bzw. die Emissionsmetrik GWP100 benutzt, das Global Warming Potential 

für einen Impulseintrag des Gases und dessen Wirkung auf die Klimaerwärmung als kumulativer 

Antrieb über 100 Jahre. Der Weltklimarat (miv) weist in seinem 5. Sachstandsbericht in einer Box 

zur Metrik darauf hin, dass es andere Metriken für die Treibhausgase gibt, mit der man zu ande-

ren Aussagen kommt. Hervorzuheben sind hier insbesondere das GWP20, das für kurzlebige 

Treibhausgase wie Methan den Antrieb besser beschreibt, aber auch das Global Temperature 

Change Potential (GTP), dass die bewirkte Temperaturänderung nach einem Zeitraum von 20 

bzw. 100 Jahren beschreibt. Alle Metriken haben ihre Berechtigung und müssen je nach Ziel der 

Aussage verwendet werden. Vereinfachend wird in dieser Studie nur der Äquivalenzfaktor nach 

                                                                                                                                                                

2  Der Index e steht für Äquivalenz (Equivalent). 
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dem GWP100 gemäß des 5. Sachstandsberichtes des IPCC mit den Äquivalenzfaktoren 28 für 

Methan und 265 für Lachgas verwendet.3 Weitere Klimagase werden in dieser ersten Annähe-

rung an das KSG mit Ausnahmen der zusammengefassten Kältemittel (F-Gase) nicht berücksich-

tigt. Der Logik der Quellenbilanz folgend werden keine Scope-3-Emissionen von Prozess- bzw. 

Wertschöpfungsketten außerhalb des Bilanzraumes Brandenburg betrachtet.4 

Gemäß der vereinbarten internationalen Berichterstattung nach der UN und dem Kyoto-Protokoll 

werden die nationalen Treibhausgasinventare (NIR) nach einem anderen Schema im Com-

mon Report Format (CRF) und einer anderen sektoralen Struktur und Logik mit den Oberkate-

gorien Energie, Industrieprozesse, Landwirtschaft, Abfall & Abwasser zuzüglich LULUCF berich-

tet. Leider wird dieses Inventar derzeit nur via deutschlandweiter Kennzahlen erstellt ohne Regio-

nalisierung z.B. in Bundesländer. 

Die Statistikämter (Amt für Statistik, AfS) berichten dagegen bundeseinheitlich auf der Ebene von 

Bundesländern in den für die Energie- und CO2-Bilanzen relevanten Sektoren Umwandlungsbe-

reich, Industrie (Gewinnung von Steinen und Erden, sonstiger Bergbau und verarbeitendes Ge-

werbe ab 20 MA), Verkehr, Gewerbe-Handel-Dienstleistung (GHD) und private Haushalte.5 Zen-

susdaten und andere Detaildaten werden sogar bis hinab auf der Ebene der kleinteiligen statisti-

schen Blöcke gepflegt. 

Um hier die korrekten Zuordnungen zu beschreiben, wird in der Studie stets der Kontext der be-

trachteten Sektoren (NIR, KSG, AfS) erläutert. Dabei müssen die Emissionen zwischen den un-

terschiedlichen Systemen abgebildet und zugeordnet werden. Hierbei konnte noch nicht auf eine 

langjährige Praxis zurückgegriffen werden, vielmehr wurde häufig Neuland betreten. Im Rahmen 

der weiteren Detaillierung können dann zukünftig bei Überarbeitungen weitere Treibhausgase 

von untergeordneter Bedeutung in das Schema eingepflegt werden. 

Für die Betrachtung der energiebedingten Emissionen wurden verschiedene Modelle für den 

Endenergieverbrauch hinterlegt. Dabei wurde der Endenergieverbrauch über die für Gesamt-

deutschland erstellten Anwendungsbilanzen6 auf die unterschiedlichen Modelle für Industrie, 

GHD, Gebäudeklimatisierung und Verkehr verteilt und für die Szenarien aufbereitet. Über diese 

Teilmodelle können dann Handlungsfelder und Handlungsschwerpunkte detaillierter beschrieben 

werden. 

                                                                                                                                                                

3  Zum Vergleich für Methan mit einer mittleren Lebensdauer von 12,4 Jahren in der Atmosphäre liegt der GWP100 bei 

28, der GTP100 bei 4, der GWP20 bei 84 und der GTP20 bei 67. Für andere Treibhausgase mit längerer Lebensdauer 

liegen die Werte in der Regel dichter beisammen. Das UBA wird voraussichtlich im Januar 2022 auf den 5. Sach-

standsbericht umstellen und verwendet bis dahin für GWP100 die Äquivalenzfaktoren 25 bei Methan und 298 für 

Lachgas. 

4  Nach dem Greenhouse-Gas-Protokoll (GHG-Protocol) umfasst der Scope 1 alle Emissionen aus eigenen Anlagen, 

Scope 2 die (via Infrastrukturen wie Strom-, Gas- oder Fernwärmeleitungen) eingekaufte Energie, und der Scope 3 

alle indirekten TGH-Emissionen von eingekauften Gütern oder Dienstleistungen (inklusive Vorketteneffekten). Da 

der Scope 3 nur für ausgewählte Produkte oder Dienstleistungen ermittelbar (bzw. abschätzbar) ist und derzeit so-

mit keine umfassenden Bilanzen erstellbar sind, bleibt dieser im Regelfall ausgeblendet. Dies gilt auch im Rahmen 

dieser Studie, wobei die Scope 3-Perspektive - d. h. die Verantwortung für den Kauf von Gütern und das dadurch 

gegebene Steuerungspotenzial - jedoch auf der Ebene der Maßnahmen wichtig ist und dort berücksichtigt wird.   

5  Weitere herangezogene statistische Daten, insbesondere für die Sektoren Landwirtschaft und LULUCF, werden in 

den jeweiligen Kapiteln spezifisch dargestellt. 

6  Mit den Anwendungen Raumwärme, Warmwasser, Klimakälte, Prozesswärme, Prozesskälte, Mechanische Energie, 

Beleuchtung und IKT. 
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Für das Jahr 2020 wird in diesem Bericht die Trendberechnung des Landesamts für Umwelt 

Brandenburg (LfU) verwendet, da für die aktuellen Jahre 2019/2020 keine offiziellen Energiebi-

lanzzahlen vorliegen und einzelne Industriedaten dem Datenschutz unterliegen, mussten für Teil-

bereiche Näherungsrechnungen erfolgen. 

Die fehlenden Daten in der Energiebilanz Brandenburgs haben u.a. zur Folge, dass die CO2-

Emissionen der Industriekraftwerke im KSG-Sektor Energiewirtschaft bilanziert werden, da sie 

nicht separierbar öffentlich als Datensatz zur Verfügung stehen. Weitere Abweichung im Gutach-

ten zur LfU-Bilanz (2021a) entstehen, da 

– aktuellere Äquivalenzfaktoren genutzt wurden (s.o.), 

– die Zuweisung insbesondere der bauwirtschaftlichen Verkehre, aber auch der landwirtschaft-

lichen stationären und mobilen Verbrennung von Energieträgern in Anlehnung an die aktu-

elle Methodik des Umweltbundesamts (UBA) vorgenommen und vom ausgewiesenen GHD-

Sektor nach der AfS-Bilanz abgezogen wurden (UBA 2021d)7, 

– Die Potenziale der fluorierten Treibhausgase, der sogenannten F-Gase, insbesondere Kälte-

mittel gemäß der hierfür vom AfS BBB gesondert bereitgestellten Bilanzzeitreihen berück-

sichtigt wurden getrennt für die KSG-Sektoren Industrie und Gebäude. 

Die LfU-Daten sind darüber hinaus maßgebliche Quelle für die Ableitung (überwiegend) linea-

rer Trendkurven zur THG-Entwicklung, die primär aus den bisherigen Entwicklungen (THG-

Zeitreihen) abgeleitet werden. Dabei werden in der Regel die sektoralen Entwicklungen der zu-

rückliegenden Dekade als Grundlage genommen, wobei in einigen Sektoren die Sondereffekte 

des Jahres 2020 ausgeblendet wurden (z.B. beim Sektor Industrie). Wiesen die Daten phasen-

weise große Sprünge auf, so wurde der für die Trendberechnung einbezogene Zeitraum teilweise 

anpasst (z.B. beim Sektor Abfallwirtschaft). Für den Sektor Verkehr konnten aufgrund der verfüg-

baren differenzierten THG-Datenbasis für 2020 auch Annahmen über den Corona-Effekt getrof-

fen werden, so dass auch dieses Jahr in die Trendermittlung einbezogen werden konnte. Demge-

genüber haben wir auf eine isolierte grafische Trenddarstellung für den Sektor Energiewirtschaft 

verzichtet, da hierfür angesichts der gegenwärtig sehr unklaren Entwicklung ein eigenes Trend-

Szenario hätte entwickelt werden müssen. In der Darstellung des Brandenburger THG-Gesamt-

trends wird jedoch der wichtige Einfluss des Kohleausstiegs in zwei Varianten schematisch ein-

bezogen.  

Neben der allgemeinen Bilanzmethodik wurden in allen Sektoren die aktuell verfügbaren Daten 

zusammengetragen, die für die in der Weiterarbeit erforderlichen Differenzierung benötigt wer-

den. Hierzu erfolgte neben der Auswertung von Literatur- und Statistikdaten im Regelfall auch 

eine Abstimmung mit den in den jeweiligen Ressorts verantwortlichen Mitarbeiterinnen und Mitar-

beitern sowie mit ausgewählten Stakeholdern. Dabei wird neben der nach KSG geforderten und 

für die Berechnung der Klimaschutzziele maßgeblichen Quellenbilanz auch bei einigen energie-

verbrauchenden Sektoren die Verursacherbilanz mit abgebildet. Diese spielt für die Analyse und 

Interpretation der Situation und zukünftigen Entwicklung eine wichtige Rolle, da sie gegenüber 

der Quellenbilanz auch die leitungsgebundenen Energieträger mit beinhaltet. So wird der Strom 

in den Sektoren Verkehr, Wirtschaft und Gebäuden immer wichtiger, in den letzten beiden zudem 

                                                                                                                                                                

7  Die ebenfalls im AfS-GHD-Sektor versteckten militärischen Energieverbräuche, die von der Zuordnung her ebenfalls 

in den KSG-Sektor Gebäude gehören, wurden dagegen vernachlässigt, da es einerseits hierzu keine offiziellen Da-

ten gibt und anderseits diese aber nach Einschätzung des UBA für Brandenburg von untergeordneter Bedeutung 

sind. Methodik und Datenerhebung hinsichtlich der Zuordnung der Verkehre zu den KSG-Sektoren sind Gegen-

stand aktueller Weiterentwicklungen, die zukünftig noch Verschiebungen erwarten lassen. 
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die Fernwärme; diese sind nach Quellenbilanz jedoch ausschließlich der Energiewirtschaft zuge-

ordnet. Vereinzelte Darstellungen nach Verursacherbilanzlogik werden in den Sektoranalysen 

jeweils gekennzeichnet. Die abschließenden Zeitreihen in den Sektordarstellungen sowie über-

greifend für ganz Brandenburg basieren ausschließlich auf der Quellenbilanz.  
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2 Bestandsaufnahme und Trendanalyse 

2.1 Übergreifende Entwicklungen  
Neben den sektorspezifischen Entwicklungen, die in den jeweiligen nachfolgenden Abschnitten 

dargestellt werden, gibt es einige übergeordnete Aspekte, die für mehrere oder alle KSG-Sekto-

ren Relevanz haben. Diesbezüglich stehen insbesondere die übergreifenden Faktoren wirt-

schaftliche Entwicklung sowie Bevölkerungsentwicklung im Vordergrund. Diese Entwicklun-

gen stehen sowohl mit dem Energie- als auch mit dem Flächenverbrauch in Verbindung oder ha-

ben Einfluss auf die Verkehrsbedarfe oder das Abfallaufkommen. Im Folgenden werden für beide 

Faktoren daher Zeitreihen dargestellt und diskutiert. 

Abbildung 3: Wirtschaftsleistung (Bruttoinlandsprodukt), Veränderung ggü. Vorjahr, 2000 

– 2020, Brandenburg und Deutschland im Vergleich 

Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Destatis (2021a). 

Die wirtschaftliche Entwicklung von Brandenburg gemessen am Bruttoinlandsprodukt in 

jeweiligen Preisen (BIP)8 verläuft, wie in Abbildung 3 dargestellt, relativ ähnlich zur 

bundesdeutschen BIP-Entwicklung. Auf die Reduktion des Wirtschaftswachstums in 2009 durch 

die Finanz- und Wirtschaftskrise folgte seit 2010 eine konstant positive Entwicklung mit 

Veränderungsraten zwischen rund 2 % und 4 %. In den Jahren 2017 bis 2019 vor der Corona-

Krise lag das Brandenburger Wachstum leicht über dem deutschen Durchschnitt. Darüber hinaus 

fiel der Rückgang in 2020 durch die Corona-Krise mit -1,2 % weitaus geringer aus als auf der 

Bundesebene (-3,4 %) (Destatis 2021a). 

                                                                                                                                                                

88 Die Entwicklung des preisbereinigten BIP wird ebenfalls in der Quelle von Destatis dargestellt. Die relevanten As-

pekte, wie im Text zur Abbildung 3 beschrieben, zeichnen sich auch hier ab. 
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Abbildung 4: Bevölkerungsentwicklung in Brandenburg 1991 – 2020 

Quelle: Eigene Darstellung nach Daten des AfS BBB (2021a; 2021b). 

Die Bevölkerungsanzahl von Brandenburg ist in den Jahren 1991 und 2020 mit rund 2,5 Mio 

Einwohnerinnen und Einwohnern annähernd gleich geblieben.9 Im Zeitraum zwischen diesen 

Jahren schwankte die Bevölkerungszahl jedoch im Umfang von etwa 6 %. Nach dem Erreichen 

des Höchststands von 2,6 Mio. Einwohnerinnen und Einwohnern durch einen vergleichsweise 

raschen Anstieg bis zum Jahr 2000, ist die Bevölkerungsanzahl bis 2012 wieder auf 2,45 Mio. 

gesunken. Seit dem Jahr 2014 steigt sie jedoch wieder relativ konstant an und lag im Jahr 2020 

bei 2,53 Mio. Einwohnerinnen und Einwohnern. Eine Besonderheit der Brandenburger Bevölke-

rung ist ihr vergleichsweise hoher Altersdurchschnitt. Dieser ist in den letzten Jahren auf 47,2 

Jahre angestiegen, die zahlenmäßig stärkste Altersgruppe bilden hierbei die 55‑ bis unter 60‑jäh-

rigen. Zum Vergleich bilden in Berlin die 30‑ bis unter 35‑jährigen die zahlenmäßig stärkste Al-

tersgruppe, das Durchschnittsalter liegt dort seit einigen Jahren bei 42,7. Des Weiteren ist beim 

durchschnittlichen Bevölkerungsanstieg in Brandenburg die Lage zu differenzieren: Hier hatte 

insbesondere der engere Verflechtungsraum Brandenburg-Berlin starke Zuwächse bei der Bevöl-

kerung zu verzeichnen (Potsdam und Landkreis Dahme-Spreewald), während berlinferne Regio-

nen Rückgänge aufwiesen. Außerhalb des Berliner Umlandes ist in den Städten der zweiten 

Reihe - Ober- und Mittelzentren im Weiteren Metropolenraum, die aus Berlin über die Schiene in 

weniger als 60 Fahrminuten erreichbar sind - bereits seit 2015 ein leichtes Bevölkerungswachs-

tum zu beobachten (LBV 2020a). Da in den Städten der 2. Reihe verstärkt Wohnsiedlungsflächen 

im Umfeld der Schienenhaltepunkte entwickelt werden sollen, ist perspektivisch ein weiteres Be-

völkerungswachstum zu erwarten.  

Auf die Projektionen für die beiden übergreifenden Schlüsselfaktoren wirtschaftliche und Bevölke-

rungsentwicklung wird im Rahmen der Szenarien im nächsten Arbeitsschritt des Gutachtens ein-

gegangen. 

                                                                                                                                                                

9  Die Ausführungen in diesem Absatz basieren auf Daten des AfS BBB (2021a).  
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2.2 Übergreifende Rahmenbedingungen 
Wie in der Einleitung bereits dargelegt, befindet sich die Brandenburger Klimapolitik im Mehrebe-

nensystem zwischen der internationalen und nationalen Klimapolitik sowie der kommunalen Um-

setzung vor Ort. Vor diesem Hintergrund werden nachfolgend maßgebliche, sektorübergreifende 

Rahmenbedingungen für die Klimapolitik des Landes dargestellt, die bis zum Oktober 2021 Gül-

tigkeit und somit maßgeblichen Einfluss auf die nachfolgend beschriebenen Entwicklungen hatten 

und haben werden.  

An späterer Stelle der Studienbearbeitung - konkret bei der Ableitung von Maßnahmenempfeh-

lungen - werden die dann geltenden regulativen Rahmenbedingungen, wie ggf. bis dahin verab-

schiedete EU-Richtlinien oder konkrete Vorhaben aus der aktuellen Koalitionsvereinbarung einer 

neuen Bundesregierung, in einer Aktualisierung berücksichtigt.  

2.2.1 Internationale Klimapolitik 

Mit dem Übereinkommen von Paris (ÜvP) wurde 2015 ein neuer klimapolitischer Rahmen auf-

gespannt, der umfassendere, verbindlichere und weitreichendere Ziele für den Klimaschutz for-

muliert. Das kurz auch häufig als „Paris-Abkommen“ bezeichnete Dokument löst das vorherige 

Kyoto-Protokoll ab, welches im Wesentlichen auf die Reduzierung der Treibhausgasemissionen 

in den ökonomisch entwickelten Staaten (Industrieländer) abzielte. Beide Abkommen fußen auf 

der Klimarahmenkonvention der UN (United Nations Framework Convention on Climate Change 

– UNFCCC), die 1992 in Rio de Janeiro im Rahmen der UN-Konferenz für Umwelt und Entwick-

lung beschlossen wurde und zwei Jahre später in Kraft trat (United Nations 1992). Das Ziel der 

Konvention ist "die Stabilisierung der Treibhausgaskonzentrationen in der Atmosphäre auf einem 

Niveau […], auf dem eine gefährliche anthropogene" – also von Menschen verursachte – "Stö-

rung des Klimasystems verhindert wird." Die mittlerweile 197 Vertragspartner der Konvention tref-

fen sich in etwa jährlich zu internationalen klimapolitischen Konferenzen (Conferences of the Par-

ties, COP, auch: Weltklimagipfel).  

Das Übereinkommen von Paris (United Nations 2015), das auf der COP 21 beschlossen wurde, 

berücksichtigt nun auch die veränderte Leistungsfähigkeit insbesondere der Schwellenländer und 

deren steigenden Anteil an den globalen Emissionen.  

Zudem unterstützt die Staatengemeinschaft Entwicklungsländer finanziell und technologisch beim 

Aufbau von Wissen und beim Umgang mit klimawandelbedingten Schäden, sodass alle Staaten 

einen Beitrag zum Pariser Abkommen leisten können. Zentrale Zielsetzung des ÜvP ist es ge-

mäß Art. 2 Abs. 1  

a) Den Anstieg der durchschnittlichen Erdtemperatur deutlich unter zwei Grad Celsius über dem 

vorindustriellen Niveau zu halten („well below“) und Anstrengungen für eine Beschränkung 

auf 1,5 Grad Celsius zu unternehmen.  

b) Die Fähigkeit zur Anpassung an den Klimawandel zu erhöhen und die Widerstandsfähigkeit 

sowie eine emmissionsarme Entwicklung zu fördern, welche die Nahrungsmittelerzeugung 

nicht bedroht. 

c) Die Finanzmittelflüsse sind in Einklang zu bringen mit einer emissionsarmen und klimaresili-

enten Entwicklung. 

Um das langfristige Temperaturziel zu erreichen, soll der weltweite Scheitelpunkt der Treibhaus-

gasemissionen so bald wie möglich erreicht und zwischen 2050 und 2100 ein Gleichgewicht zwi-

schen Treibhausgasemissionen und deren Abbau durch Senken erreicht werden (Art 4 Abs. 1) - 

die sogenannte Treibhausgasneutralität. 
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Im Rahmen des Paris-Abkommens sind nun alle Mitgliedsstaaten völkerrechtlich verpflichtet, alle 

fünf Jahre einen nationalen Klimaschutzbeitrag ("Nationally Determined Contribution", NDC) zu 

erarbeiten und umzusetzen (Art.4 Abs.2); die Zielerreichung der jeweiligen NDCs selbst ist je-

doch nicht Bestandteil der Verpflichtung. Hier bleibt nur - wie in vielen anderen internationalen 

Regelwerken auch - die Politik des „blaming and shaming“ im Fall der Nichteinhaltung bzw. der 

Formulierung von zu wenig ambitionierten NDCs. Um den relativen Vergleich und eine Erfolgs-

kontrolle über eine einheitliche Berichterstattung zu gewährleisten, sieht das ÜvP transparente 

Bilanzierungsstandards vor (sog. Transparenzrahmen gemäß Art. 13), die in den auf die COP 21 

folgenden Klimakonferenzen weiter ausformuliert und verhandelt wurden. Dieses sogenannte 

Rule Book wird auch weiterhin Gegenstand auf der COP 26 in Glasgow sein; aktuell stehen dies-

bezüglich Verhandlungen über Kompensationsprojekte und deren Anrechnung in Drittstaaten auf 

der Agenda.  

Zur diesjährigen COP sollten gemäß ÜvP erstmalig die NDCs aller Mitgliedsstaaten verschärft 

und neu eingereicht werden. Dabei zeigten sich zwei negative Effekte: zum einen hatten bis zum 

Beginn der Konferenz noch nicht alle Staaten aktualisierte bzw. verschärfte NDCs eingereicht, 

obwohl sich nahezu kein Land bisher klar auf einem Klimaneutralitätspfad befindet. Zum zweiten 

ergaben erste Analysen des Ambitionsgrades der eingereichten NDCs durch das UN-Klimasekre-

tariat, dass diese in Summe noch zu einer Erderhitzung von fast drei Grad führen (UNFCCC 

2021).  

Während die letzten Jahre der internationalen Klimapolitik stark durch die bremsende Rolle popu-

listischer Staatschefs bzw. deren Regierungsvertreterinnen und -vertreter (insbesondere der 

USA, Brasiliens und Australiens) gelähmt (Schwarz et al. 2020) und die Dynamik zusätzlich mas-

siv durch die globale Corona-Pandemie ausgebremst wurde, besteht nun die Hoffnung auf eine 

Wiederbelebung des Prozesses. Die Ergebnisse des G20-Gipfels unmittelbar im Vorfeld der COP 

26 setzten diesbezüglich jedoch ein ambivalentes Zeichen mit kleinen Fortschritten einerseits und 

weiterhin zu geringer internationaler Ambition anderseits (G20 2021).10  

2.2.2 Energie- und Klimapolitik der Europäischen Union 

Die Energiepolitik ist traditionell ein immer noch vergleichsweise stark nationalstaatlich veranker-

tes Politikfeld (Hirschl und Vogelpohl 2019), gewinnt jedoch seit dem Vertrag von Lissabon 2007 

und insbesondere unter dem Stichwort der Energieunion in der Europäischen Union (EU) zuneh-

mend an Bedeutung (ebda.).  

Gleiches gilt für die Klimapolitik der EU, für die es seit 2008 Vereinbarungen zur Reduktion von 

Treibhausgasen und den Anteilen von erneuerbaren Energien gibt. Im Rahmen der Minderung 

der Treibhausgasemissionen wurden die Beiträge differenziert auf die Mitgliedstaaten verteilt 

(sog. burden sharing). Das EU-weite Emissionshandelssystem (EU ETS) gilt als wichtigstes über-

greifendes Instrument und umfasst Großemittenten wie Kraftwerke und Industrieanlagen. Ergänzt 

wird dieses durch die effort sharing decision, die die Basis für die Ziele in Sektoren außerhalb des 

ETS (z. B. Verkehr, Gebäude, Landwirtschaft) bildet, welche von den Mitgliedsstaaten eingehal-

ten werden müssen.  

                                                                                                                                                                

10  Zu den Fortschritten unter den Ergebnissen zählte unter anderem der Beschluss, dass alle Länder sich unmittelbar 

aus der internationalen Finanzierung von Kohlekraftwerken zurückziehen wollen. Inwieweit dieser Beschluss weiter 

konkretisiert und auch im Rahmen der COP 26 übernommen wird, ist derzeit unklar.  
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Die im Jahr 2018 vereinbarten Zielwerte für 203011 wurden mit dem Amtsantritt der neuen EU-

Kommission unter Ursula von der Leyen auf den Prüfstand gestellt und mittlerweile deutlich nach 

oben korrigiert. Seit Dezember 2019 verfolgt die EU den sogenannten „europäischen Grünen 

Deal für eine nachhaltige EU-Wirtschaft“ (EC 2019a; EC 2019b). Diese zentrale Strategie rückt 

die Themen Umwelt- und Klimaschutz in allen Instrumenten der EU - von Richtlinien bis Förder-

programmen - in den Vordergrund (EC 2019a). Mit dem Mechanismus für einen gerechten Über-

gang (Just Transition Mechanism) werden zudem Regionen und Akteure wie Kohlereviere unter-

stützt, die besondere Herausforderungen auf dem Weg zur Klimaneutralität zu bewältigen haben 

(ebda.). 

Im Juli 2021 trat als erstes und als Rahmen für die weiteren regulativen Akte das Europäische 

Klimagesetz in Kraft, in dem sich die EU zur Erfüllung des Übereinkommens von Paris auf Kli-

maneutralität bis 2050 und die Reduktion der Treibhausgasemissionen um 55 % bis 2030 gegen-

über 1990 verpflichtet.12 Das vom Green Deal gesetzte Ziel wird somit gesetzlich festgeschrieben 

und für alle Mitgliedsstaaten verbindlich. Klimaneutralität wird im Gesetz als „achieving net zero 

greenhouse gas emissions for EU countries as a whole, mainly by cutting emissions, investing in 

green technologies and protecting the natural environment” definiert (EC 2020a). In Verbindung 

mit dem Klimagesetz hat die Kommission ebenfalls im Juli 2021 ein umfassendes Legislativpaket 

mit dem Namen „Fit for 55“ vorgelegt, mit dem die Ziele erreicht werden sollen (EC 2021a), und 

das in den Folgemonaten mit allen EU-Organen und Stakeholdern bis zur Beschlussreife disku-

tiert und weiterentwickelt wird. Dieses stellt das bisher umfangreichste Paket der EU im Bereich 

Klima und Energie dar und zielt darauf ab, bereits vorhandene politische Rechtsakte der EU aus-

zubauen und neue Initiativen zu etablieren (EESC 2021).  

Die Maßnahmen beinhalten insgesamt 13 legislative Vorschläge. Darunter soll der Emissions-

handel (EU ETS) als zentrales Instrument nach derzeitigem Vorschlag ab 2025 auf den Ge-

bäude- sowie im Verkehrssektor auf Straßen-, See- und Luftverkehr ausgeweitet werden, um 

auch hier für Verringerung der CO2-Emissionen zu sorgen. In diesem Zusammenhang werden 

auch im Rahmen der Lastenteilungsverordnung (Effort sharing regulation, ESR) für den Zeitraum 

2021-2030 die nationalen Zielvorgaben zur Verringerung der Emissionen angehoben und auf die 

Sektoren Gebäude, Verkehr, Landwirtschaft und kleine Industrieanlagen ausgeweitet. Dabei wer-

den weiterhin die unterschiedlichen Handlungsmöglichkeiten der Mitgliedstaaten berücksichtigt 

(EC 2021a).  

Im Zuge der Aktualisierung der Erneuerbaren-Energien-Richtlinie (Renewable energy directive, 

RED) wird die Steigerung des Anteils an erneuerbaren Energien um bis zu 40 % vorgeschlagen 

(ebda.). Im Verkehrsbereich soll eine Verschärfung der CO2-Emissionsgrenzwerte für Personen-

kraftwagen und Nutzfahrzeuge erfolgen, nach der ab 2035 alle zugelassenen Neuwagen prak-

tisch emissionsfrei sein sollen. Zudem sollen neue Zielwerte für den Ausbau der Ladeinfrastruktur 

(Batterien wie auch Wasserstoff) etabliert werden. Im Vorschlag für die Richtliniennovelle zur 

Energieeffizienz (Energie efficiency directive, EED) wird eine Reduzierung des Endenergie- und 

                                                                                                                                                                

11  Eine Treibhausgasminderung von 40 % gegenüber 1990, die Erhöhung des Anteils von erneuerbaren Energien auf 

mindestens 32 % und eine mindestens 32,5 %-ige Steigerung der Energieeffizienz (EU 2018). 

12  Wortlaut des European Climate Law: „Diese Verordnung gibt das verbindliche Ziel vor, für die Verwirklichung des in 

Artikel 2 des Übereinkommens von Paris festgelegten langfristigen Temperaturziels bis zum Jahr 2050 in der Union 

Klimaneutralität zu erreichen“ (Art. 1), und weiter: „Die unionsweiten im Unionsrecht geregelten Treibhausgasemis-

sionen und deren Abbau müssen in der Union bis spätestens 2050 ausgeglichen sein, sodass die Emissionen bis 

zu diesem Zeitpunkt auf netto null reduziert sind, und die Union strebt danach negative Emissionen an.“ (Art. 2 Abs. 

1) (EU 2021). 
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Primärenergieverbrauchs um 36-39 % vorgeschlagen (EC 2021b) Die Beiträge der einzelnen Mit-

gliedstaaten sind im Rahmen der RED sowie der EED in nationalen Richtwerten und Zielvorga-

ben festgehalten (EC 2021a).  

Im Rahmen der Energiebesteuerungsrichtlinie (Energie taxation directive, ETD) soll die Nutzung 

von fossilen Brennstoffen stärker belastet und zwischen den Mitgliedstaaten möglichst harmoni-

siert werden. Um einen Wettbewerbsnachteil für europäische Unternehmen zu verhindern, ist ein 

CO2-Grenzausgleich (Carbon border adjustment mechanism, CBAM) vorgesehen, wodurch „Ein-

fuhren bestimmter umweltbelastender Güter auf Grundlage der mit ihnen verbundenen CO2-

Emissionen mit einem Preis beaufschlagt [werden]“(ebda.). Dieser soll innerhalb eines verein-

fachten Systems von 2023-2025 getestet und ab 2026 eingeführt werden (EU Parlament 2021).  

Um natürliche Kohlenstoffsenken wie beispielsweise Wälder zu stabilisieren und möglichst aus-

zubauen wird die Verordnung über Landnutzung, Landnutzungsänderungen und Forstwirtschaft 

(Land use, land use change and forestry, LULUCF) aktualisiert. Als eine besondere soziale Maß-

nahme soll ein sogenannter Klima-Sozialfonds für den Zeitrahmen 2025-2030 vorrangig aus den 

Einnahmen des erweiterten EU ETS gespeist werden.  

Wenn die Verhandlungen zwischen dem Rat der EU (zusammengesetzt aus den jeweiligen Fach-

ministern der Mitgliedstaaten), dem Europäischen Parlament, der EU-Kommission und zuletzt 

dem Europäischen Rat zur Verabschiedung der einzelnen Elemente des Maßnahmenpakets ge-

führt haben, müssen diese Richtlinien und Verordnungen in eigenen Gesetzgebungsverfahren 

der Mitgliedstaaten umgesetzt werden (GSC 2021). Damit wird es de facto in einzelnen sektora-

len Bereichen noch mehrere Jahre dauern, bis die hier vorgeschlagenen Änderungen des „Fit for 

55“-Pakets rechtswirksam sein werden. Dennoch können einige der absehbaren Änderungen 

auch vorher bereits Wirkungen entfalten. Ein besonderer Schub für maßgebliche Entscheidungen 

wird mit der anstehenden Ratspräsidentschaft Frankreichs im ersten Halbjahr 2022 erwartet 

(Germanwatch e.V. 2021).  

Mit Blick auf die in den letzten Monaten insbesondere durch die globale wirtschaftliche Erho-

lungsphase sowie Rohstoffknappheiten (in Verbindung mit anderen Faktoren) stark angestiege-

nen Energiepreise betont die EU-Kommission, dass die Erfüllung der klimapolitischen Ziele auch 

eine „insurance against the sort of price shocks the EU is facing today“ darstellen (EC 2021d, 3).  

2.2.3 Nationale Energie- und Klimapolitik 

Die Themen Klimaschutz, Atomausstieg und Energiewende sind in Deutschland bereits seit den 

1970er Jahren auf der gesellschaftlichen und politischen Agenda (Hirschl und Vogelpohl 2019). 

Wichtige Meilensteine der Energiewendepolitik in Deutschland waren u. a. die Einführung des 

Erneuerbare Energien-Gesetzes (EEG) sowie der erste Atomausstieg im Jahr 2000, der zweite 

Atomausstiegsbeschluss im Jahr 2011 nach der Reaktorkatastrophe von Fukushima, sowie 

schließlich der Kohleausstiegsbeschluss als Ergebnis der sogenannten Kohlekommission13 im 

Januar 2019. Erste Vorschläge für ein einheitliches Klimaschutzgesetz gab es bereits in Vorberei-

tung auf die COP 21 von Paris, es wurde letztlich jedoch erst Ende 2019 eingeführt.  

                                                                                                                                                                

13  Die Kommission für Wachstum, Strukturwandel und Beschäftigung wurde am 6. Juni 2018 von der deutschen Bun-

desregierung eingesetzt und bestand aus 28 stimmberechtigten Mitgliedern aus Wirtschaft, Zivilgesellschaft, Wis-

senschaft, Politik und den betroffenen Regionen. In ihrem Abschlussbericht vom Januar 2019 empfahl sie ein Ende 

der Kohleverstromung bis 2038 und Finanzmittel im Umfang von ca. 40 Mrd. Euro als Strukturhilfen (BMWi 2019a). 

Die Bundesregierung ist den Ergebnissen der Kommission ein weiten Teilen gesetzgeberisch nachgekommen.   
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Das erste Bundes-Klimaschutzgesetz gab „eine Minderungsquote von mindestens 55 %“ sowie 

erstmalig differenzierte Sektorziele bis zum Zieljahr 2030 vor (KSG 2019). Derartige Sektorziele 

gehen auf den Klimaschutzplan 2050 zurück (BMU 2016), der im November 2016 als die vom 

Pariser Abkommen geforderte Klimaschutzlangfriststrategie erstellt und bei der UN vorgelegt 

wurde.  

Das KSG sieht vor, Anpassungen der Zielwerte nach oben vorzunehmen, falls internationale Ziel-

verschärfungen dies erfordern. Dies ist einerseits durch die Einführung des EU-Klimaschutzge-

setzes gegeben, nach dem nun EU-weit das gleiche Minderungsziel von -55 % gilt – und damit 

der ursprüngliche von -40 % deutlich überschritten wird. Dies impliziert deutlich, dass Deutsch-

land als wirtschaftlich starker Mitgliedstaat seine Ziele in der Folge anheben musste.  

Eine deutlich unmittelbarere Wirkung zur Anpassung des KSG folgte jedoch aus dem Beschluss 

des Bundesverfassungsgerichts vom 24. März 2021, der Ende April veröffentlicht wurde (BVerfG 

2021). Darin hat der Erste Senat des Bundesverfassungsgerichts entschieden, „dass die Rege-

lungen des Klimaschutzgesetzes vom 12. Dezember 2019 über die nationalen Klimaschutzziele 

und die bis zum Jahr 2030 zulässigen Jahresemissionsmengen insofern mit Grundrechten unver-

einbar sind, als hinreichende Maßgaben für die weitere Emissionsreduktion ab dem Jahr 2031 

fehlen“ (ebda). Zentrales Argument des Gerichts ist dabei, dass die „zum Teil noch sehr jungen 

Beschwerdeführenden […] durch die angegriffenen Bestimmungen […] in ihren Freiheitsrechten 

verletzt“ würden.14 Mit diesem Beschluss fordert das Gericht einen glaubhaft untersetzten gesetz-

lichen Klimaneutralitätspfad ein, der auch der Logik eines nur noch begrenzten Treibhaushaus-

gasbugdets Rechnung trägt. Nach dieser Logik müssen insbesondere kurz- bis mittelfristig wirk-

same Maßnahmen erfolgen, um später die Freiheit einer realistischen Zielerreichung aufrecht er-

halten zu können.  

Dieser Beschluss führte in Verbindung mit der im Dezember beschlossenen neuen EU-Zielset-

zung in vergleichsweise kurzer Frist zu einer Novellierung des KSG, nach der das Ziel der 

Treibhausgasneutralität auf 2045 vorgezogen wurde, die CO2-Emissionen bis 2030 bereits um 

65 % gegenüber 1990 abgesenkt werden sollen und der Zielwert bis 2040 auf -88 % gegenüber 

1990 festgelegt wurde (KSG 2021). In Verbindung mit der Zielwertverschärfung für 2030 wurden 

auch die Sektorzielwerte weiter reduziert. Für den Zeitraum von 2031 bis 2040 formuliert das 

neue KSG nun jährliche Gesamtminderungszielwerte. Nach 2050 sollen negative Emissionen er-

reicht werden, d. h. der Atmosphäre netto Treibhausgas entnommen werden. Die Gesetzesno-

velle ist am 31. August 2021 in Kraft getreten.  

Das KSG hat zudem erstmalig eine Klima-Governance etabliert, die eine breite Ressorteinbin-

dung über regelmäßige Zusammenkünfte des sogenannten Klima-Kabinetts sicherstellt, und der 

                                                                                                                                                                

14  „Die Vorschriften verschieben hohe Emissionsminderungslasten unumkehrbar auf Zeiträume nach 2030. Dass 

Treibhausgasemissionen gemindert werden müssen, folgt auch aus dem Grundgesetz. Das verfassungsrechtliche 

Klimaschutzziel des Art. 20a GG ist dahingehend konkretisiert, den Anstieg der globalen Durchschnittstemperatur 

dem sogenannten „Paris-Ziel“ entsprechend auf deutlich unter 2 °C und möglichst auf 1,5 °C gegenüber dem vorin-

dustriellen Niveau zu begrenzen. Um das zu erreichen, müssen die nach 2030 noch erforderlichen Minderungen 

dann immer dringender und kurzfristiger erbracht werden. Von diesen künftigen Emissionsminderungspflichten ist 

praktisch jegliche Freiheit potenziell betroffen, weil noch nahezu alle Bereiche menschlichen Lebens mit der Emis-

sion von Treibhausgasen verbunden und damit nach 2030 von drastischen Einschränkungen bedroht sind. Der Ge-

setzgeber hätte daher zur Wahrung grundrechtlich gesicherter Freiheit Vorkehrungen treffen müssen, um diese 

hohen Lasten abzumildern. Zu dem danach gebotenen rechtzeitigen Übergang zu Klimaneutralität reichen die ge-

setzlichen Maßgaben für die Fortschreibung des Reduktionspfads der Treibhausgasemissionen ab dem Jahr 2031 

nicht aus. Der Gesetzgeber ist verpflichtet, die Fortschreibung der Minderungsziele der Treibhausgasemissionen für 

Zeiträume nach 2030 bis zum 31. Dezember 2022 näher zu regeln.“ (BVerfG 2021). 
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über ein jährlich terminiertes und kontrolliertes Monitoring15 im Bedarfsfall eine unmittelbare sekt-

orale Nachsteuerungsmöglichkeit vorsieht, die über Sofortprogramme der betroffenen Ressorts 

zu adressieren sind. Das KSG betont zudem, dass die Bundesländer eigene Klimaschutzge-

setze erlassen bzw. ihre vorhandenen fortführen können, und dass der Bund mit den Ländern in 

geeigneter Form zusammenarbeiten möchte, um die Ziele dieses Gesetzes zu erreichen. 

Mit dem KSG wurde auch das sogenannte Klimaschutzprogramm 2030 vorgelegt, dass eine 

Vielzahl von legislativen Akten und Förderungen umfasste, die in der Folgezeit ausformuliert und 

überwiegend beschlossen wurden (BMU 2019a) Herzstück des Klimaschutzprogramms war die 

Einführung einer Bepreisung von CO2-Emissionen in den Bereichen Verkehr und Wärme, so wie 

dies bisher bereits für die Energiewirtschaft und die energieintensive Industrie gilt.  

Das nationale Emissionshandelssystem (nEHS) startete 2021 mit einem festen Preis von 25 

Euro pro Tonne CO2, der nach aktueller Festlegung bis 2025 moderat auf 55 Euro pro Tonne an-

steigen soll. Die Emissionszertifikate werden bis 2025 jährlich ausgegeben, danach sollen sie zu 

einem Mindestpreis von 55 Euro und einem Höchstpreis von 65 Euro pro Tonne CO2 versteigert 

werden. Parallel zum Einstieg in die Bepreisung fossiler Brennstoffe im Wärme- und Verkehrs-

sektor wird der Strompreis zur Entlastung von Bürgerinnen und Bürgern und Unternehmen abge-

senkt, über weitere Maßnahmen zur sozialen Kompensation wird angesichts der seit einiger Zeit 

stark steigenden fossilen Preise wieder verstärkt diskutiert. Aus klimapolitischer Sicht ist dabei 

wichtig, dass der ökologische Lenkungseffekt auch bei einer sozialen Abfederung erhalten bleibt.  

Zu den weiteren Maßnahmen aus dem Klimaschutzprogramm zählen Austauschprämien für Öl-

heizungen, höhere Fördersätze und steuerliche Abschreibungen energetischer Sanierungen so-

wie höhere Fördersätze für Elektromobilität. Erste Analysen über die Wirksamkeit der Maßnah-

men zeigten auf, dass damit lediglich eine Treibhausgasreduktionswirkung von 51 % (BMU-Gut-

achten von Harthan et al. (2020)) bzw. 52 % (BWWi-Gutachten von Kemmler et al. (2020)) bis 

2030 erreichbar ist. Dementsprechend ist die Debatte um weitere Anpassungen sowie grundle-

gende Reformen weiter im Gange. Ein grundlegender, sektorübergreifender Entwurf einer weitrei-

chenden Neuordnung der Energiebesteuerung bzw. des Zusammenspiels von Umlagen und Ab-

gaben, oder aber eine Restrukturierung der Energie(teil)märkte ist derzeit aber noch nicht abseh-

bar.  

Als Folge der COVID-19-Pandemie (auch Corona-(Virus)-Krise), die seit dem 11. März 2020 sei-

tens der Weltgesundheitsorganisation als weltweite Pandemie eingestuft ist, wurden in vielen 

Ländern weitreichende Maßnahmen zur Eindämmung des Virus getroffen – so auch in Deutsch-

land. Um die weitreichenden Folgen für die deutsche Wirtschaft und Gesellschaft abzufedern, be-

schloss die Bundesregierung im Juni 2020 ein Konjunkturpaket im Umfang von 130 Mrd. Euro für 

2020 und 2021 (BMF 2020). Neben Entlastungen für Bürgerinnen und Bürger sowie Stützungshil-

fen für Unternehmen beinhaltet das Programm im sogenannten Zukunftspaket im Umfang von 

50 Mrd. Euro die Schwerpunkte Digitalisierung und Klimaschutz. Dem Bereich Energie und Kli-

maschutz wurden rund 26 Mrd. Euro in Themenfeldern wie Strompreissenkung, Elektromobilität 

und Wasserstoff zugewiesen (Deutscher Bundestag 2020). Während das Jahr 2020 durch den 

weitgehenden Einbruch des wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Lebens auch drastische 

Rückgänge der Energieverbräuche und CO2-Emissionen mit sich brachte, kehrte in weiten Teilen 

der Welt, so auch in Deutschland, mit der wirtschaftlichen Erholung auch wieder ein deutlicher 

Anstieg in Richtung des alten Verbrauchsniveaus zurück. Auf die sektoralen Entwicklungen sowie 

                                                                                                                                                                

15  Zuständig für das Monitoring ist das Umweltbundesamt, die Daten werden im Anschluss vom Expertenrat für Klima-

fragen geprüft.  
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weitere sektorspezifische Regelungen wird in den nachfolgenden Abschnitten näher eingegan-

gen. 

2.2.4 Brandenburger Energie- und Klimaschutzpolitik 

Zentrale politische Beschlüsse und Vorhaben  

Die aktuelle Landesregierung des Landes Brandenburg aus SPD, CDU und Bündnis 90/Die Grü-

nen hat in ihrem Koalitionsvertrag vom Oktober 2019 bekundet, „mit einer verbindlichen Kli-

mastrategie, dem Verzicht auf neue Tagebaue sowie einer konsequenten Energiewende […] den 

Klimaschutz zu einem Schwerpunkt unserer Politik“ zu machen (SPD Brandenburg et al. 2019, 

4). Der Koalitionsvertrag beruft sich zudem auf das „Leitprinzip einer nachhaltigen Entwicklung“ 

im Sinne „einer wirtschaftlich leistungsfähigen, sozial ausgewogenen und ökologisch verträgli-

chen Entwicklung“, die auch die Bedürfnisse „der heutigen sowie künftiger Generationen“ einbe-

zieht (S. 58). Die Koalition bekennt sich „zu den Zielen und zur Umsetzung des Pariser Klima-

schutzabkommens“ und will „zügig einen Klimaplan aufstellen, der die Weiterentwicklung der be-

stehenden Strategien des Landes für die Bereiche Energie, Bauen, Wohnen und Verkehr zu ei-

ner verbindlichen Klimastrategie zusammenfasst, sowie ein entsprechendes Maßnahmenpaket 

auflegen“ (S 63). „Sofern sich hieraus gesetzlicher Regelungsbedarf ergibt“, wird die Koalition 

„entsprechende Verfahren in die Wege leiten“ (ebda.).  

Dabei kommt „der Landesverwaltung […] eine Vorbildfunktion zu (S. 64). Dem Landtag Bran-

denburg wird auf der Grundlage eines wissenschaftlich begleiteten Monitorings mindestens zwei-

mal in der Legislaturperiode ein Klimabericht über die Entwicklung der Treibhausgasemissionen 

nach Sektoren und eine Evaluation der Maßnahmen vorgelegt.“. Zudem wird „für die Folgenab-

schätzung von Gesetzesinitiativen [   ] auf der Grundlage objektiver Kriterien ein Klima- und 

Nachhaltigkeitscheck“ erarbeitet. Begleitend werden „Anpassungsstrategien für die effiziente Ab-

milderung der Folgen des Klimawandels“ entwickelt und umgesetzt (ebda.).  

Für den Sektor Energie wird das energiepolitische Ziel formuliert, „unter Beachtung des Zieldrei-

ecks „Versorgungssicherheit, Wirtschaftlichkeit und Umweltverträglichkeit“ sowie der Akzeptanz 

die in der Region Berlin-Brandenburg rechnerisch benötigte Energie bis 2050 aus erneuerbaren 

beziehungsweise nachwachsenden Rohstoffen zu erzeugen.“ (S. 64). Dafür wird sichergestellt, 

dass „ein hinreichendes Angebot an Flächen für erneuerbare Energien zur Verfügung steht“ 

(edba.). Eine besondere Rolle nimmt hier naturgemäß die Lausitz ein, die „zu einer europäischen 

Modellregion entwickelt werden“ soll, „die Maßstäbe für eine erfolgreiche Transformation im kli-

mapolitisch begründeten Strukturwandel darstellt“ (S. 66).  

Mit Blick auf die Windenergie bekennt sich die Koalition zum Ausbauziel der Energiestrategie 

2030 von 10.500 MW im Jahr 2030 und legt fest, „dass Repowering und Ausbau nur außerhalb 

eines Radius von 1.000 Metern zur Wohnbebauung stattfinden darf" (ebda.). Um diese Ziele zu 

erreichen soll es „eine Überarbeitung des Regionalplanungskonzeptes“ geben sowie die Weiter-

entwicklung „der Beratungsstelle Erneuerbare Energien zu einer Dialog- und Servicestelle für die 

Energiewende im Land Brandenburg“ (ebda). Zudem will die Koalition „dafür sorgen, dass das 

Geld aus dem Ausbau erneuerbarer Energien auch in den betroffenen Orten bleibt“, und dass 

„die betroffenen Kommunen bei der Planung über die regionalen Planungsgemeinschaften hin-

aus stärker beteiligt“ werden (ebda.). In diese Richtung geht auch die Aussage, „die Chancen des 

EU-Clean Energy Packages für das Land Brandenburg bezüglich neuer Betreibermodelle“ nutzen 

zu wollen (ebda.). Im Bereich Photovoltaik will die Koalition die Kapazitäten „signifikant erhöhen“, 

wofür der „Zubau von Solaranlangen auf geeigneten Landesdächern und gewerblichen Liegen-

schaften“ gesteigert und „innovative Konzepte“ stärker in Betracht gezogen werden (S. 67). Die 

Koalition will sich zudem auf Bundesebene im Rahmen einer EEG-Novelle dafür einsetzen, „dass 
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der in Brandenburg erzeugte Strom aus erneuerbaren Energien verstärkt direkt in den Regionen 

zum Einsatz kommt, wo er erzeugt wird“, insbesondere durch die heimische Industrie (ebda.). Mit 

Blick auf Bioenergieanlagen will sich die Koalition auf Bundesebene für deren systemische In-

tegration, den Fokus auf Rest- und Abfallstoffe und hofgebundene, neue Biogasanlagen einset-

zen (S. 69). Auch Deponie- und Klärgase sollen künftig verstärkt genutzt werden (ebda.).  

Im Bereich Wasserstoff „soll Brandenburg zu einer […] Vorzeigeregion entwickelt werden“, wo-

bei sichergestellt werden soll, „dass vorwiegend grüner Wasserstoff aus erneuerbaren Energien 

zur Anwendung kommt“ (S. 67). Unterirdische CO2-Verpressung und Fracking lehnt die Koalition 

ab (S. 68). Der „Brandenburger Wald soll zum Klimawald […] entwickelt werden“ um die Senken-

funktion zu stärken, und mit einer „Holzbauoffensive“ soll Kohlendioxid gebunden werden (S. 72). 

Auch wird „ein Programm zum Erhalt und zur Erweiterung von Mooren“ aufgelegt, um „ihre Funk-

tion für den Klimaschutz zu nutzen“ (S. 75). Die Bemühungen um die Vermeidung von Abfall 

müssen ausgebaut werden, weshalb Vermeidungs- und Minimierungsprojekte unterstützt werden 

(S. 76).  

Für den Sektor Verkehr räumt der Koalitionsvertrag dem „Ausbau des öffentlichen Verkehrs Pri-

orität“ ein (S. 10). Hierzu dient die zeitnahe Überarbeitung der Mobilitätsstrategie, „in der das Ziel 

verankert wird, den Anteil des Umweltverbunds bis 2030“, der heute bei etwa 40 Prozent liegt, 

„auf 60 Prozent zu erhöhen und entsprechende Maßnahmen zu definieren“ (S. 10). Der Koaliti-

onsvertrag benennt hier eine Reihe konkreter Projekte und Zielwerte, die unter Ausnutzung aller 

Möglichkeiten der Planungsbeschleunigung schnellstmöglich umgesetzt werden sollen. Im Stra-

ßenbau gilt das „Prinzip Erhalt vor Neubau“, die Radverkehrsstrategie wird zeitnah aktualisiert, 

und es soll „mehr Güterverkehr auf die Schiene und auf die Wasserstraßen“ (S. 13).  

Im Kabinettbeschluss 55/20 hat die Landesregierung als zentrales Instrument seiner Klima-

schutzpolitik den Klimaplan bestätigt, der als ein übergeordneter klimaschutzpolitischer Rahmen 

für die relevanten Einzelstrategien der Ressorts fungieren soll. Dabei verbleibt die Zuständigkeit 

für die jeweiligen Einzelstrategien und Maßnahmen bei den Fachressorts, und alle klimarelevan-

ten Bereiche der Einzelstrategien werden zugleich Teile des Klimaplans (Landesregierung Bran-

denburg 2020). Im Beschluss des Landtages Brandenburg vom 17.6.2020 (7/1420) wird dies 

bestätigt und die Landesregierung aufgefordert, einen solchen Klimaplan zu erarbeiten und die 

Energiestrategie 2030 zu einer Energie- und Klimastrategie weiterzuentwickeln (Landtag 

Brandenburg 2020). Der Klimaplan soll sich gemäß diesem Beschluss aus einer verbindlichen 

Klimastrategie und einem Maßnahmenpaket zusammensetzen und die bestehenden Strategien 

des Landes für die Bereiche Energie, Bauen, Wohnen und Verkehr integrieren. Zudem wird fest-

gelegt, dass die Klimastrategie und das Maßnahmenpaket nach der Sektorenstruktur gemäß Ab-

schnitt 2 des Bundesklimaschutzgesetzes aufgestellt werden (ebda.).  

Mit dem Kabinettbeschluss 459/21 vom 16. November 2021 hat sich die Landesregierung 

Brandenburg zum Zwischenstand der Erarbeitung des Klimaplans verständigt und wichtige Fest-

legungen für die Strukturierung des Klimaplans durch Sektoren und Handlungsfelder vorgelegt 

(Landesregierung Brandenburg 2021). Darin wurde festgelegt, dass Brandenburg bis spätestens 

2045 klimaneutral werden soll. Wie beim Bundesklimaschutzgesetz wird also ein Zieljahr vorge-

geben; zudem sollen – ebenfalls wie beim KSG – Reduktionszielwerte für die Zwischenjahre 

2030 und 2040 ermittelt und im Klimaplan festgelegt werden. Damit trägt Brandenburg den verän-

derten klimapolitischen Rahmenbedingungen Rechnung – den verschärften Klimazielen auf EU- 

und nationaler Ebene sowie dem Beschluss des Bundesverfassungsgerichts. Die Bilanzierung 

und das spätere Monitoring der Treibhausgasemissionen sowie die Festlegung von Zielen erfol-

gen gemäß Bundesklimaschutzgesetz in den Sektoren, was auch als Grundlage für diesen Zwi-

schenbericht verwendet wurde. Die konkreten Maßnahmen zur Klimaneutralität werden entspre-

chend der Handlungsmöglichkeiten des Landes und der Struktur der Landesregierung in leicht 
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abweichender Form sogenannten Handlungsfeldern zugeordnet. Im Kabinettsbeschluss verweist 

die Landesregierung zudem darauf, dass die Realisierung der Vorhaben zusätzliches Personal 

und zusätzliche Haushaltsmittel im Land sowie ggf. auch auf kommunaler Ebene erfordern wird, 

die durch Umschichtungen oder Erschließung zusätzlicher, nachhaltiger Finanzierungsquellen zu 

decken sein werden (ebda.). 

Eine alternative Herangehensweise zur Festlegung von Zieljahren und Zielpfaden zur Klimaneut-

ralität könnte auf der Basis eines zu ermittelnden Treibhausgasbudgets für Brandenburg erfolgen. 

Dieses könnte ausgehend von durch den Weltklimarat (IPCC) bereitgestellten globalen CO2-Bud-

gets zur Erreichung eines bestimmten Klimaziels bestimmt werden. Allerdings liegen hierfür der-

zeit noch keine international abgestimmten Verteilungsverfahren für das globale Budget auf Län-

der, Regionen oder Kommunen vor, weshalb dieser Ansatz derzeit nicht ohne weiteres angewen-

det werden kann. Im Anhang dieses Zwischenberichts werden zur Information und zur weiteren 

Debatte dieses Sachverhalts mögliche CO2-Budgets für Brandenburg für verschiedenen Klima-

ziele und Verteilungsverfahren dargestellt (siehe Anhang 4.2) 

Am 17. November 2021 hat der Brandenburgische Landtag den Beschluss (7/4495) „Eine 

Bioökonomie-Strategie für Brandenburg“ angenommen. Damit ist für das Land Brandenburg eine 

Bioökonomie-Strategie zu entwickeln, in der insbesondere die vorhandenen Potentiale und Nut-

zungskonkurrenzen, mögliche Nachhaltigkeitskriterien, die Förderung der Bioökonomieforschung 

und die Erarbeitung von Förderinstrumenten zusammengefasst werden. 

Entwicklung der Brandenburger Energie- und Klimapolitik  

In der Energiepolitik des Landes Brandenburg kommt dem Braunkohlebergbau eine beson-

dere Bedeutung zu. Er hat in Brandenburg eine über 150 Jahre alte Tradition und begründet die 

Entwicklung Brandenburgs als Energieexport- und -transitland (Hettchen 2020). Gleichzeitig ist 

Brandenburg seit Beginn der Energiewende in Deutschland ein Vorreiterland beim Ausbau erneu-

erbarer Energien (Müller und Morton 2020). Dennoch ist die Nutzung der Braunkohle nach wie 

vor der dominierende Faktor in der Quellenbilanz des Landes (AfS BBB 2021c). In den 1992 ver-

abschiedeten "Leitentscheidungen zur brandenburgischen Energiepolitik" wurde erstmalig ein Kli-

maziel formuliert, nach dem bei der Reduzierung der CO2-Emissionen das von der Bundesregie-

rung gesetzte Ziel deutlich unterschritten werden sollte. Im 1. Klimaschutzbericht des Landes von 

1994 wurde dieses Ziel für 2010 mit 53,9 Mio. t angegeben. Mit dem „Energiekonzept für das 

Land Brandenburg“ aus dem Jahr 1996 wurden neben den Emissionsreduktionszielen auch ein 

Ausbauziel für erneuerbare Energien (EE) verankert: Bis 2010 sollten erneuerbare Energien 5 % 

des Primärenergieverbrauchs decken. Das Emissionsreduktionsziel ging allerdings kaum über 

die in den Jahren nach der Wiedervereinigung erreichten Minderungen hinaus (Monstadt und 

Scheiner 2016).  

Im Jahr 2002 wurde das Energiekonzept von der Energiestrategie 2010 abgelöst, der in 2008 die 

Energiestrategie 2020 folgte, der erstmalig auch ein Maßnahmenkatalog zum Klimaschutz und 

zur Anpassung an die Folgen des Klimawandels folgte. Ausgangspunkt für diesen Maßnahmen-

katalog war der erste Klimaschutzmanagement-Bericht vom Landesumweltamt (LfU 2006). Das 

Land Brandenburg verfolgte im Rahmen seiner Energiestrategien lange Zeit eine „energiewirt-

schaftliche Doppelstrategie“ (Monstadt und Scheiner 2016, 184), in dem es den Anteil der Braun-

kohleverstromung am gesamtdeutschen Energiemix beibehalten will und gleichzeitig die erneuer-

baren Energien ausbauen und CCS16 erschließen wollte (Staatskanzlei BB 2008). Im Jahr 2012 

                                                                                                                                                                

16  CCS steht für Carbon Capture and Storage, die Abtrennung und Einlagerung von CO2.  
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wurde schließlich die Energiestrategie 2030 (ES 2030) verabschiedet (MWE 2012), nach der bis 

2030 die energiebedingten CO2-Emissionen auf 25 Millionen Tonnen bzw. um 72 % gegenüber 

1990 reduziert werden sollen. Damit übersteigt der Zielwert zwar den des aktuell gültigen KSG 

auf Bundesebene (s. o.), allerdings verbleiben absolut gesehen auch dann immer noch erhebli-

che Treibhausgasemissionen im Land Brandenburg, so dass die Energiestrategie 2030 noch kei-

nen Paris-konformen Minderungspfad darstellt. Zentrale Zielwerte des Landes sind gemäß der 

ES 2030 außerdem die Erhöhung des Anteils der erneuerbaren Energieträger am Primärenergie-

verbrauch auf 32 % und eine Senkung des Primär- und Endenergieverbrauchs um 20 % bzw. 

23 % im Vergleich zu 2007. Für die Treibhausgase Methan (CH4) und Lachgas (N2O) wurden 

noch keine Reduktionsziele vereinbart. Im Einklang mit der Energiestrategie 2030 wurden zudem 

für alle fünf Planungsregionen Regionale Energiekonzepte (REK) erarbeitet.  

Fortschritte bei der Umsetzung der Strategie auf kommunaler und regionaler Ebene sowie auf 

Landesebene erfasst die Energieagentur Brandenburg in einem jährlichen Monitoringbericht. Im 

Juni 2021 wurde der 11. Monitoringbericht für das Jahr 2019 veröffentlicht (Energieagentur 

Brandenburg 2021). Einen Überblick über die Fortschritte bis 2019 gibt die nachfolgende Abbil-

dung. 

Abbildung 5: Zielerreichung der Energiestrategie 2030 im Überblick 

Quelle: Energieagentur Brandenburg (2021).  

Die Energiestrategie befindet sich aktuell in der erneuten Fortschreibung für das Jahr 2040. Mit 

dem Entwurf der Energiestrategie 2040 (MWAE 2021a) zielt die Landesregierung erstmalig auf 
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eine klimaneutrale Energieversorgung.17 Der Entwurf verweist dabei auf die die enge Abstim-

mungsnotwendigkeit und das Zusammenspiel zwischen Klimaplan und Energiestrategie - stell-

vertretend für alle anderen Einzelstrategien der unterschiedlichen Ressorts, wie beispielsweise 

die im November 2021 von der Landesregierung verabschiedete Wasserstoffstrategie (MWAE 

2021b).18  

Ein immer bedeutender Faktor für den Klimaschutz, aber auch für die Anpassung an den Klima-

wandel, ist das Thema der Flächennutzung. Der am 1. Juli 2019 in Kraft getretene Landesent-

wicklungsplan Hauptstadtregion Berlin-Brandenburg (LEP HR) orientiert mit der Konzentra-

tion der Siedlungsentwicklung auf eine Innenentwicklung sowie der Schwerpunkte der Wohnsied-

lungsflächenentwicklung auf verkehrs- und flächensparende Siedlungsstrukturen, durch die der 

Flächenverbrauch und CO2-Emmissionen vermindert werden können (GL BBB). Darüber hinaus 

sollen zum einen natürliche Kohlenstoffsenken erhalten und entwickelt werden, zum anderen sol-

len bei der Regionalplanung der Hochwasserschutz und andere Klimaanpassungsmaßnahmen 

berücksichtigt werden (edba.). Auch die Gebietsfestlegungen für Windenergienutzung werden der 

Regionalplanung aufgegeben (siehe hierzu auch ausführlicher Abschnitt 2.3.5). Um die Akzep-

tanz für Windenergieanlagen zu erhöhen und die regionale Wertschöpfung zu steigern, hat der 

Brandenburger Landtag bereits im Juni 2019 das Windenergieanlagenabgabengesetz (Bbg-

WindAbgG) beschlossen, mit dem Kommunen im Umfeld von Windenergieanlagen anteilig eine 

Sonderabgabe erhalten.  

 

  

                                                                                                                                                                

17  Der Entwurf bezieht sich dabei in weiten Teilen auf das Leitszenario des „Gutachten zur Energiestrategie Branden-

burg 2040“ aus dem Juni 2021 (Falkenberg et al. 2021).  

18  „Der Klimaplan soll sicherstellen, dass die Landesregierung insgesamt ihre Klimaschutzziele erreicht. Dafür ist es 

nötig, dass alle klimarelevanten Einzelstrategien und Maßnahmen der Landesregierung aufeinander abgestimmt 

sind und die nötigen Beiträge zur Zielerreichung im Klimaschutz in allen Bereichen der Landespolitik geleistet wer-

den. Insofern bildet der Klimaplan mit seinen Zwischen- und Sektorenzielen den übergeordneten Rahmen mit einer 

klaren Orientierung für die Energiestrategie und die weiteren klimarelevanten Einzelstrategien der Ressorts. Dar-

über hinaus beinhaltet und bündelt das Maßnahmenprogramm des Klimaplans zur Erreichung der klimapolitischen 

Ziele die wichtigsten landespolitischen Maßnahmen zum Klimaschutz. Im Hinblick auf Konsistenz und Zielerrei-

chung wird der Klimaplan, wie auch die Energiestrategie, einem kontinuierlichen Monitoring unterzogen. Zwischen 

Klimaplan, der Energiestrategie und allen weiteren Einzelstrategien besteht ein enges Wechselverhältnis, was sich 

auch in einer Verzahnung der Fortschreibung und Weiterentwicklung der jeweiligen Strategien niederschlägt“ 

(MWAE 2021a, 6).  
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2.3 Sektor Energiewirtschaft 

2.3.1 Zentrale Bereiche und Schlüsselfaktoren 

Der Sektor Energiewirtschaft umfasst gemäß Klimaschutzgesetz im Wesentlichen alle CO2e-

Emissionen aus der Verbrennung fossiler Rohstoffe in Kraftwerken der öffentlichen Strom- und 

Wärmebereitstellung, Pipelineverdichtern, Raffinerien, Brikettfabrikensowie die flüchtigen Emissi-

onen aus der Energiewirtschaft. Darin sind auch die Emissionen enthalten, die aus dem Strom-

verbrauch privater Haushalte, des Verkehrs, der Industrie (außer Eigenerzeugung) und von GHD 

resultieren. Aufgrund der fehlenden Datengrundlage werden im Bestand entgegen der KSG-Sys-

tematik auch die Emissionen der Industriekraftwerke bilanziert, vgl. Kapitel 1.2. 

An oberster Stelle mit dem mit Abstand größten Effekt auf die CO2-Bilanz des Landes steht der 

Zeitplan des Kohleausstieges und die damit verbundene Reduktion der Emissionen aus der 

Stromerzeugung. Der mit dem im Kohleausstiegsgesetz verabredete Fahrplan und der Weiterbe-

trieb des Kohlekraftwerks Schwarze Pumpe bis 2038 stehen voraussichtlich den aktualisierten 

gesetzlichen Vorgaben gemäß Klimaschutzgesetz und dem Budgetgedanken gemäß dem Über-

einkommen von Paris entgegen. 

Der Umfang und die zeitliche Verfügbarkeit von EE-Synthesegasen19, deren Preisniveau bei Ei-

generzeugung und Importen sowie die Versorgungssicherheit bei Importen wird die zukünftigen 

Energiestrukturen im Land Brandenburg maßgeblich beeinflussen. Sie sind wesentliche Risikopa-

rameter bei zukünftigen energiepolitischen Entscheidungen. Wegen des erwarteten hohen Preis-

niveaus knapper Ressourcen, die eine saisonale Verschiebung der Nutzung hin zur Abdeckung 

von Spitzenlasten erwarten lassen, sind die Speichermöglichkeiten von EE-Synthesgasen und 

die Nachfüllmöglichkeit der Speicher durch eigene Produktion zur Reduktion der Speicher-

bedarfe weitere Schlüsselfaktoren. 

Um Entscheidungsspielräume beim Import zu erhalten20, ist der Umfang des möglichen EE-Aus-

baus entscheidend, bei der Stromerzeugung insbesondere der weitere Ausbau der Windkraft 

und der Photovoltaik (PV). Es werden aus Sicht der Gutachter bundeseinheitliche Vorgaben 

benötigt, um schnell und konsistent die bundespolitischen Zielvorgaben erfüllen zu können. Lang-

wierige regionale Konzentrationsplanungen bergen die stetige Gefahr von Zielverfehlungen. 

Steuernde und regulierende Vorgaben sind hier sinnvoll und sollten entwickelt werden, damit am 

Ende nicht nur Kommunen und Gemeinden über die Art der Ausführung entscheiden. 

Insgesamt ist der Umbau der regulatorischen Rahmenbedingungen auf den Ebenen EU und 

Deutschland ein wichtiger Schlüsselfaktor. Hierzu zählt das gesamte Energiemarktdesign mit 

den Aspekten der Geschäftsmodelle für den Handel mit Arbeit und Leistung bei Lieferung und 

Transport. Rahmenbedingungen zur wirtschaftlichen Investition in neue thermische Kraftwerke 

bei zukünftig abnehmender Einsatzhäufigkeit und zu einer weiter vereinfachten Partizipation an 

Systemdienstleistungen zur Absicherung von Versorgungssicherheit und Systemstabilität dürfen 

ebenfalls nicht unerwähnt bleiben. Im Rahmen der Digitalisierung werden neue wirtschaftliche 

Optionen zu Flexibilisierung von Verbrauch, Erzeugung und Speicherung von Energie sowie da-

ran anknüpfend von neuen Zertifikaten benötigt, die eine dynamische CO2-Bewertung des allge-

meinen Stromverbrauchs und den zeitgleichen Bezug von EE-Netzstrom eindeutig nachweislich 

                                                                                                                                                                

19  Vgl. Erläuterungen im Glossar. 

20  Klassische Make or Buy-Entscheidung in der Produktionswirtschaft (Eigenerzeugung oder Fremdbezug). 



 

26     |  HIRSCHL, TORLIENE, SCHWARZ, DUNKELBERG, WEIß, LENK, HIRSCHBERG, SCHALLING, WEYER, WAGNER, 
STEFFENHAGEN, KENNEWEG 

abbilden (vgl. hierzu auch (Hirschl et al. 2021). CO2-freier Strom muss morgen aus der Steckdose 

beziehbar sein und einen Marktwert erhalten, bevor das letzte fossile Kraftwerk abgeschaltet 

wurde. Diese Rahmenbedingungen müssen einfache regionale Modelle zulassen, um Stakehol-

der mit geringer Marktmacht nicht durch überbordende Komplexität oder Kosten auszuschließen.  

Über den Aus- und Umbau (Dekarbonisierung) der öffentlichen Wärmeversorgung müssen 

EE-Wärmepotenziale wie insbesondere Umweltwärme und Abwärme erschlossen werden. Stoff-

liche und energetische Kreislaufwirtschaften insbesondere für Kohlenstoff- und Wasserkreis-

läufe müssen aufgebaut werden und die Produktionsstandorte der Abwasserwirtschaft, Müllent-

sorgung und Biogasproduktion mit der Wasserstofferzeugung und Abwärmenutzung verknüpft 

werden. Der Ausbau der Fernwärmenetze muss fortgeführt werden, um die Effizienz bei der ther-

mischen Stromerzeugung weiter zu steigern, unterschiedliche EE-Wärmepotenziale zu erschlie-

ßen und den Verbrauchern dabei den Komfort zu ermöglichen, sich nicht um die klimapolitisch 

notwendigen, verschiedenen gleichzeitig zu nutzende Anlagen und deren komplexe Bewirtschaf-

tung je nach energiewirtschaftlichen Situation kümmern zu müssen. Über den Fernwärmever-

bund können dabei gleichzeitig unterschiedliche Standorte mit ihren jeweiligen Vorzügen wie un-

terschiedlichen Wärmequellen oder Produktionskosten für den Verbraucher erschlossen werden.  

Der Aus- und Umbau der Strom- und Gasnetzinfrastruktur ist ein weiterer zentraler Schlüssel-

bereich für ein klimaneutrales Energiesystem. Der Umfang des notwendigen Ausbaus des Strom-

netzes ist vom eingeschlagenen Zukunftspfad abhängig. Unstrittig aber ist ein Ausbau in erhebli-

chem Umfang. Wegen des kurzen Zeitfensters von nur noch 23 Jahren muss eine Fehlplanung 

vermieden werden, ein zweiter Anlauf im Zeitfenster erscheint unrealistisch. Gleiches gilt für die 

Infrastruktur im Gasnetz. Die ausreichende Verfügbarkeit von überregionalem oder importiertem 

emissionsfreiem Wasserstoff und einer ausreichenden Speicherkapazität ist ungewiss. Daher 

sollte die regionale Erzeugung von Wasserstoff und dessen Methanisierung nach Möglichkeit vo-

rangetrieben werden, um den notwendigen Importanteil und die damit verbundenen Risiken zu 

begrenzen, zumal eine vollständige Umstellung auf Wasserstoff selbst bei drastischer Reduzie-

rung des Gasbedarfs als äußerst ambitioniert erscheint. Ein weitgehender Parallelbetrieb beider 

Gasnetze mit einer Dominanz von methanisiertem EE-Gas bei kleineren Endverbrauchern und 

der Erschließung von Großverbrauchern mit Wasserstoff, wo möglich, erscheint für Brandenburg 

aus heutiger Sicht der Autoren plausibel. 

Das Auslaufen der Raffination von fossilem Erdöl, der Umfang des Gasverbrauchs und damit 

auch das Ausmaß des zukünftigen Stromverbrauchs und der damit verbundenen Leistungs-

spitzen, die zur Erzielung der Versorgungssicherheit abgedeckt werden müssen, sind weitere 

Schlüsselfaktoren. Sie werden durch die Effekte der Sektorenkopplung wie auch zukünftiger In-

dustrieansiedlungen nahe an der EE-Erzeugung maßgeblich beeinflusst werden. 

2.3.2 Bisherige Entwicklungen 

Brandenburg hat als Energieland neben der traditionellen Braunkohlenutzung im Lausitzer Revier 

bereits seit den 1990er Jahren intensiv begonnen, auch die erneuerbaren Energien auszubauen. 

Die Auswertung des Marktstammdatenregisters der Bundesnetzagentur nach Abbildung 6 zeigt 

für Brandenburg, dass die Windkraft, gefolgt von der Braunkohle und dicht darauf von der Photo-

voltaik die leistungsbestimmenden Stromerzeuger des Landes sind, die Braunkohleverstromung 
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als stetig regelbare Erzeugung, Windkraft und Photovoltaik dagegen volatil, abhängig vom Darge-

bot. Bereits heutzutage dominieren in ertragreichen Stunden PV und Windstrom die Belastung 

des Netzes.21 

Abbildung 6: Installierte elektrische Erzeugerleistung je Energieträger in Brandenburg 

Quelle: Marktstammdatenregister BNetzA, Daten vom 6.5.2021, eigene Auswertung. 

Die beiden Kraftwerksblöcke E und F des Kraftwerks Jänschwalde mit zusammen 0,97 GW Net-

toleistung sind in Abbildung 6 noch mit aufgelistet, obwohl sie seit dem 1. Oktober 2018 (Block F) 

bzw. 2019 (Block E) für jeweils 4 Jahre nur noch als Sicherheitsbereitschaft für Versorgungseng-

pässe vorgehalten werden, bevor sie anschließend endgültig vom Netz gehen.22 Das Kohlever-

stromungsbeendigungsgesetz von 2020 sieht zum Jahreswechsel 2025/26 und 2027/28 jeweils 

einen weiteren Block für eine zeitlich gestreckte Stilllegung mit Sicherheitsbereitschaft bis Ende 

2028 vor. Zum Jahreswechsel 2028/29 sollen dann die verbleibenden beiden Blöcke im Kraftwerk 

Jänschwalde und damit das gesamte Kraftwerk vollständig ohne weitere Sicherheitsbereitschaft 

stillgelegt werden (LEAG 2021). Damit sinkt die direkt verfügbare Leistung aus der Braunkohle-

verstromung ohne Sicherheitsbereitschaft nach bisheriger Planung bereits bis Januar 2029 rech-

nerisch um insgesamt 2,8 GW. Die Kraftwerksblöcke in Jänschwalde sind vergleichsweise alt, mit 

der Stromproduktion wurde bereits zwischen 1981 und 1989 begonnen. Das verbleibende moder-

nere Kraftwerk Schwarze Pumpe mit einer Nettoleistung von 1,5 MW wurde dagegen erst 1998 in 

Betrieb genommen und soll nach bisheriger Planung bis 2038 weiter betrieben werden. Der fos-

                                                                                                                                                                

21  Alle aufgeführten Daten dieses Kapitels beziehen sich auf den Stichtag des Datenabzugs vom 6.5.2021. 

22  Anfahren des konservierten Kraftwerks innerhalb von 10 Tagen, Volllast nach weiteren 2 Tagen. 
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sile Stromexport aus Brandenburg und damit auch die CO2-Emissionen gehen mit der Sicher-

heitsbereitschaft des ersten Blocks in Jänschwalde ab 2018 sukzessive in Stufen zurück, im Um-

fang abhängig von zusätzlichen Effekten wie der Auslastung der Kraftwerke. 

Wie die Abbildung 6 zeigt, haben die erneuerbaren Energien in Bezug auf die installierte Leistung 

bereits die Braunkohle abgelöst. Im Jahr 2018 trugen die erneuerbaren Energien mit 18,5 TWh 

(AfS BBB 2021h) rund 32 % zur Brutto-Stromerzeugung von 57,6 TWh bei (AfS BBB 2021c), bi-

lanziell deckte die EE-Erzeugung in dem Jahr dagegen 115 % des Strom-Endenergieverbrauchs 

Brandenburgs ab. Im Jahr 2018 trugen die erneuerbaren Energien mit 18,5 TWh (67 PJ) (AfS 

BBB 2021h) rund 32 % zur Brutto-Stromerzeugung von 57,6 TWh (208 PJ) bei (AfS BBB 2021c), 

bilanziell deckte die EE-Erzeugung in dem Jahr dagegen 115 % des Strom-Endenergiever-

brauchs Brandenburgs ab. Das Energieland Brandenburg könnte die Rolle als EE-Erzeuger und 

als EE-Dienstleister für dichter bebaute Bundesländer zukünftig weiter ausbauen, z. B. bei der 

Versorgung der zukünftigen Solarcity Berlin im Winter mit Windstrom und EE-Gasen.  

Die dazu am meisten beitragende Windkraft könnte zusammen mit der Photovoltaik bei einer 

überschlagenen EE-Erzeugung von 19 TWh/a (7,5 GW x 2.000 h/a23 Windkraft und 4,1 GW x 

1.000 h/a PV, 69 PJ/a) den Wegfall des Exportstroms aus der verbleibenden Braunkohle von ge-

schätzten 21 bis 28 TWh/a (3,5 GW24 x 6.000 bis 8.000 h/a, 76-101 PJ/a) bilanziell zu einem gro-

ßen Teil kompensieren, Brandenburg bleibt auch nach dem Wegfall der Kohleverstromung durch 

den weiteren Ausbau von Windkraft und Photovoltaik Energieland. Der Anteil des Exportstroms 

aus Brandenburg stieg bis 2018 kontinuierlich, er hilft auch weiterhin, die wirtschaftliche Entwick-

lung und die Arbeitsplätze des Landes abzusichern. Die insgesamt vier Standorte für die Kohle-

verstromung25 werden allmählich durch die dezentral verteilten bisherigen rund 3.900 Windkraft-

anlagen verteilt auf etwa 3.000 Standorte und rund 47.000 Anlagen für Photovoltaikanlagen ab-

gelöst. Das Angebot an erneuerbarem Strom wird nach Ansicht der Autoren voraussichtlich auch 

zukünftig weitere Industrieansiedlungen anlocken und weitere Arbeitsplätze sichern. 

Abbildung 7 zeigt die zeitliche Entwicklung der Windkraft in Brandenburg. Von den zum Zeitpunkt 

der Auswertung installierten 7,5 GW26 wurden 3,2 GW in den Jahren bis einschließlich 2008 in-

stalliert. Sie fallen nach 20-jähriger Laufzeit im Umfang von 0,3 bis 0,6 GW jährlich sukzessive ab 

2022 aus der EEG-Förderung. Dies betrifft bis 2028 rund 43 % des Anlagenbestandes. Allein um 

den Bestand der Windkraftanlagen zu sichern, wird in den kommenden Jahren ein jährlicher zu-

sätzlicher Zubau im Umfang von jährlich knapp 0,4 GW erforderlich sein, also auf einem Niveau 

deutlich höher als der Neubau von 0,25 GW im Jahr 2020.27 Durch die veränderten gesetzlichen 

Rahmenbedingungen ab 2018, unter denen die Teilnahme an Ausschreibungen wie zuvor bei der 

Photovoltaik eingeführt wurden, hat sich der Ausbau der Windkraft in den Jahren 2018-2020 im 

Vergleich zu den Jahren 2015-2017 durchschnittlich halbiert. Für das Gelingen der Energiewende 

                                                                                                                                                                

23  Schwachwindanlagen können zukünftig in Brandenburg auch bis zu 3.000 Volllaststunden erreichen. 

24  Jänschwalde 4 Blöcke á 500 MW und Schwarze Pumpe mit 1,5 GW 

25  Jänschwalde, Schwarze Pumpe, Cottbus und Frankfurt Oder. 

26  Das sind 12% der 2020 in Deutschland installierten Windkraftleistung von 63 GW, davon 55 GW Onshore. 

27  Der Effekt tritt ggf. mit Zeitverzug auf: Auf der einen Seite werden Anlagen teilweise länger betrieben, auf der ande-

ren Seite kommt ein Repowering aber auch vor Ablauf der 20 Jahre vor, sei es wegen vorzeitigen Schäden oder 

aus wirtschaftlichen Erwägungen. 
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sind hier veränderte Rahmenbedingungen dringend erforderlich, da die installierte Leistung an-

sonsten sogar abzunehmen droht, falls die Außerbetriebnahme alter Windkraftanlagen nicht kom-

pensiert werden kann .28 Dies gilt ebenso, nur zeitverzögert für die Photovoltaik ab dem Jahr 

2031, da der Ausbau der Photovoltaik erst ab dem Jahr 2009 substanziell angestiegen ist (vgl. 

Abbildung 8). 

Abbildung 7: Jährlich installierte Windkraftleistung in Brandenburg 1992-2020 

Quelle: Marktstammdatenregister BNetzA, Daten vom 6.5.2021, eigene Auswertung. 

Abbildung 8 zeigt den Zubau der Photovoltaikanlagen mit einem Boom in den Jahren 2010-2012. 

Der Zubau im Jahr 2020 hat noch nicht einmal 50 % des Niveaus von vor 10 Jahren erreicht. Bei 

der Orientierung wurden die Ausrichtungen Südost bis Südwest zu Süd zusammengefasst und 

alle anderen Orientierungen Ost-West zugeordnet. Es ist zu erkennen, dass der Anteil der Ost-

West-Anlagen nur bei rund 20 % liegt, obwohl diese sich systemfreundlicher in das Stromversor-

gungsnetz integrieren lassen, da die mittägliche Eispeisespitze vermieden und die Stromproduk-

tion energiewirtschaftlich günstiger auf die morgendlichen und abendlichen Stunden verteilt wird. 

Dies liegt am System der EEG-Förderung, nach dem jede eingespeiste Kilowattstunde gleich ge-

fördert wird. Wirtschaftlich gesehen sind Ost-Westanlagen nur sinnvoll, wo auf Gebäuden die Ori-

entierung durch die Dachform festgelegt ist oder bei begrenzter (Flachdach-) Fläche, wenn über 

die höhere installierte Peakleistung und die zeitliche Verschiebung der Erträge die Gesamterlöse 

z.B. durch einen erhöhten Eigenverbrauch optimiert werden können, da der spezifische Ertrag je 

Modul mit der Abweichung von der ertragsoptimierten Südausrichtung sinkt. Um hier Abhilfe zu 

                                                                                                                                                                

28  Vgl. auch das Verbot von Repowering außerhalb von Windeignungsgebieten und die rechtliche Anfechtung von 

Regionalplänen und damit der Windeignungsgebiete (BMWi 2021d). 
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schaffen im Sinne einer volkswirtschaftlichen Optimierung, ist eine Änderung der Förderkulisse 

notwendig.29  

Abbildung 8: Jährlich installierte Photovoltaikleistung in Brandenburg 1992-2020, nach 

Orientierung 

Quelle: Marktstammdatenregister BNetzA, Daten vom 6.5.2021, eigene Auswertung. 

Abbildung 9 zeigt die Entwicklung im gleichen Zeitraum wie Abbildung 8, aber unterteilt nach 

Freiflächenanlagen und Photovoltaikanlagen auf baulichen Anlagen, in der Regel Gebäude. Der 

Boom in den Jahren 2010-2012 wurde durch Freiflächenanlagen ausgelöst, da die Installation auf 

Dächern und Fassaden fast ausschließlich mit der Sanierung oder Neuerrichtung der Bauteile 

verbunden wird und daher nicht so schnell auf bessere Förderbedingungen reagieren kann. Posi-

tiv hervorzuheben ist, dass die jährlich installierte Leistung auf baulichen Photovoltaikanlagen 

2020 das Niveau von 2012 bereits um 43 % überstiegen hat und dass der Neubauanteil von mit 

Gebäuden verbundenen Photovoltaikanlagen seit 2017 wieder kontinuierlich steigt.  

                                                                                                                                                                

29  Große Anlagen ab 100 kW müssen ihre Erträge direkt vermarkten, aber nur in der sonstigen Direktvermarktung 

(§21a EEG) steigt der Erlös in den morgendlichen und abendlichen Stunden. Diese wird bisher jedoch nur für Altan-

lagen in Anspruch genommen und hat daher keinen Einfluss auf die Ausführung von neuen Anlagen. 
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Abbildung 9: Jährlich installierte Photovoltaikleistung in Brandenburg 1992-2020, nach An-

lagentyp  

Quelle: Marktstammdatenregister BNetzA, Daten vom 6.5.2021, eigene Auswertung. 

Im Anhang ist das Marktstammdatenregister der Stromerzeugungsanlagen noch einmal ausführli-

cher für alle Energieträger nach Größenklassen der Erzeugeranlagen in den Tabelle 19 bis Ta-

belle 21 zusammenfassend dargestellt. 

Aus Tabelle 19 lässt sich ableiten, dass sich von der gesamten installierten PV-Leistung von 

4,1 GW in Brandenburg 89 % auf Anlagenklassen größer 100 kW beziehen. Mit der Anzahl der 

Anlagen verhält es sich umgekehrt, wie der Tabelle ebenfalls zu entnehmen ist: Fast 94 % der 

Anlagen beziehen sich auf eine Leistung bis 100 kW. Für die Akzeptanz dieser Technologie ist 

die breite Streuung bis hin zu sehr kleinen Anlagen wichtig, für die aktuellen Erträge aus der PV 

haben die kleinen Anlagen dagegen eine untergeordnete Bedeutung.  

Das Windkraftpotenzial ist mit aktuell installierten 7,5 GW im Hinblick auf den bisherigen Flächen-

zielwert von 2% der Landesfläche und bezogen auf den Koalitionsvertrag, der eine Umsetzung 

von 10,5 GW bis 2030 vorsieht, am weitesten erschlossen (vgl. Tabelle 4 in Kapitel 2.3.5). Es 

lässt sich nur durch einen deutlich erhöhten Flächenanteil signifikant steigern. Für die Solarpoten-

ziale dagegen gilt, dass die bisher installierten 4,1 GW die Potenziale nach Tabelle 4 von der 

Größenordnung her bei weitem noch nicht ausschöpfen, zumal die erzielbaren technischen Mo-

dulwirkungsgrade von derzeit um die 20 % zukünftig noch weiter signifikant gesteigert werden 

können. Die These ist damit nicht allzu gewagt, dass sich zukünftig der Schwerpunkt der EE-

Stromerzeugung in Brandenburg von der Windkraft auf die Photovoltaik verschieben wird, auch 

wenn der dringend notwendige forcierte Ausbau der Windkraft für die winterliche und nächtliche 

Stromerzeugung dadurch nicht wegzudenken ist. 

Die elektrische Leistung der mit Erdgas betriebenen Kraftwerke hat im Land Brandenburg mit ins-

gesamt 0,9 GW bisher nicht die Bedeutung, um die Leistung der fluktuierenden erneuerbaren 

Stromerzeuger in der Dunkelflaute zu kompensieren. Gemäß Tabelle 19 stammen 86 % der in-

stallierten Leistung der fossilen Gaskraftwerke aus Anlagenparks ab 10 MWel und damit in der 

Regel aus kommunaler Fernwärme. Für die Absicherung der Leistungsreserve zu Zeiten der kal-
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ten Dunkelflaute ist der Zubau weiterer Gaskraftwerke vordringlich, insbesondere unter Berück-

sichtigung der absehbaren Außerbetriebnahme der Kohle. Die insgesamt im Land Brandenburg 

installierte elektrische Erzeugerleistung von 18,5 GW gemäß Marktstammdatenregister (vgl. Ta-

belle 19, letzte Zeile) macht rund 9 % der bundesweit in der Kraftwerksliste der Bundesnetzagen-

tur (BNetzA) nachgewiesenen Kraftwerksleistung aus, wobei letztere nur Anlagenleistungen ab 

10 MWel enthält.  

In enger Verbindung mit den fossilen Kraftwerken steht auch die Fernwärme im Land Branden-

burg. Maßgebliche Quellen sind neben eigenen Recherchen die ausführliche Bestandsaufnahme 

„Wärmenetze in Brandenburg“ (Zeidler 2020).30  

Der Fernwärmeanteil am Endenergieverbrauch lag 2018 im Land Brandenburg bei 6,5 % (AfS 

BBB 2021c) und somit deutlich über dem Anteil in Deutschland von 4,4 %. Dies wird auch durch 

den hohen Anschlussgrad im Wohnungsbestand gegenüber dem deutschlandweiten Durchschnitt 

deutlich: 

Tabelle 1: Anschlussgrad Fernwärme und Blockheizung im Wohnungsbestand 

Quelle: Zensus (2011), eigene Berechnungen. 

 

Gemäß der Recherche „Wärmenetze in Brandenburg“ (Zeidler 2020) mit einem Datenbestand 

aus den Jahren 2016-2019 wird für den Kohleanteil zur Fernwärmeerzeugung nur 20,5 % ange-

geben, Gas ist der dominierende Energieträger der Fernwärmeerzeugung, vgl. Abbildung 10.31 

Zeidler (2020) erwähnt, dass aus methodischen Gründen der EE-Anteil tatsächlich noch höher 

ausfällt, da nur der Hauptbrennstoff erfasst wurde. 

                                                                                                                                                                

30  Die Angaben stammen aus dem Zensus 2011, diversen öffentlichen Quellen, den kommunalen Energiesteckbriefen 

der WFBB sowie einer Befragung der Fernwärmeanbieter. 

31  Der Brennstoffeinsatz der Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) in der Umwandlungsbilanz (AfS BBB 2021c) beträgt dage-

gen 43%, er wird jedoch auf die Strom- und Fernwärmeerzeugung verteilt. 

Anteil Gebäude Anteil Wohnfläche

Deutschland 6,4% 14,2%

Brandenburg 10,6% 27,4%
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Abbildung 10: Hauptbrennstoffe in der Fernwärme (in % nach Wärmemenge) 

Quelle: Zeidler (2020). 

Von insgesamt 415 Städten und Gemeinden konnte gemäß Zeidler (2020) für 88 Städte und Ge-

meinden eine installierte Fernwärmeleistung angegeben werden zuzüglich 6 Gemeinden, bei de-

nen die Höhe der Leistung nicht recherchiert werden konnte. Die Tabelle 22 bis Tabelle 24 im An-

hang geben einen Überblick über die Top 40 Städte und Gemeinden, jeweils sortiert nach Ein-

wohnern, der installierten Fernwärmeleistung und der spezifischen installierten Fernwärmeleis-

tung je Einwohner. Trotz des insgesamt hohen Anschlussgrades gibt es insbesondere bei den 

großen Städten sehr unterschiedliche Ausprägungen der spezifischen installierten Leistung je 

Einwohner, was als Hinweis auf weitere Ausbaupotenziale für die Fernwärme gedeutet werden 

kann. 

Zu einer anderen Sicht gelangt man, wenn auf die Seite der Stromerzeugung nach Tabelle 2 ge-

schaut wird. KWK-Strom und damit auch KWK-Wärme wird insbesondere bei der Braunkohle 

aber entgegen des Anscheins nicht aus der gesamten installierten Nettoleistung gewonnen, da 

die umliegenden Verbraucher gar nicht alle Abwärme abnehmen können. Zusätzlich gibt es Erd-

gas-Peaker, die ohne Wärmeauskopplung Strom in Spitzenlastzeiten oder als Reserve erzeugen 

und immer noch Biomasseanlagen, die die Biomasse unflexibel in der Grundlast verstromen, 

ohne die Abwärme zu nutzen. 
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Tabelle 2: Stromerzeugung mit und ohne KWK gemäß MaStR 

Quelle: Marktstammdatenregister BNetzA, Daten vom 6.5.2021, eigene Auswertung. 

 

Abbildung 11 zeigt auf, dass 2018 nur rund 5% des Stroms in Brandenburg in KWK erzeugt wur-

den, dagegen 60% aus fossilen Kraftwerken ohne Wärmeausnutzung stammen, überwiegend 

basierend auf der Kohleverstromung. Durch die Sicherheitsbereitschaft zweier Blöcke aus dem 

Braunkohlekraftwerk Jänschwalde und den weiteren Zubau von Windkraft- und Photovoltaikanla-

gen hat sich das Bild für das Jahr 2020 aber verschoben.32 

Abbildung 11: Stromerzeugung in Brandenburg nach Erzeugung für das Jahr 2018 

Quelle: AfS BBB (2021c). 

 

                                                                                                                                                                

32  Abgeschätzt minus 1 GWel Braunkohlestrom x 8.000 h/a = 29 PJ/a,  

plus 0,78 GW PV x 950 h/a = 2,7 PJ/a zuzüglich 0,45 GW Windstrom x 2.500 h/a = 4 PJ/a. 

Energieträger KWK Nettoleistung

Biomasse ja 371 MW

Biomasse nein 81 MW

Braunkohle ja 4.609 MW

Erdgas ja 338 MW

Erdgas nein 582 MW

Grubengas nein 1 MW

Mineralölprodukte ja 0 MW
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andere Gase ja 109 MW

andere Gase nein 2 MW

nicht biogener Abfall ja 161 MW

nicht biogener Abfall nein 4 MW
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In der folgenden Abbildung 12 werden auf Basis verfügbarer Daten und eigener Annahmen und 

Berechnungen für das Jahr 2018 die Anteile der Raffineriegase und Gicht- und Konvertergase 

abgeschätzt, so dass ein vollständiges Bild des emissionsrelevanten, zum Umwandlungsbereich 

gehörigen Energieverbrauchs je Energieträger entsteht.33 Rund dreiviertel der eingesetzten Ener-

gie ist dem Energieträger Braunkohle zuzuordnen. Gemäß Abbildung 13 konnten daraufhin über 

die spezifischen Emissionsfaktoren auch die energiebedingten CO2-Emissionen des Umwand-

lungsbereichs je Energieträger abgeschätzt werden. Sie wurden 2018 mit 82 % durch die Braun-

kohleverstromung dominiert, wobei zu berücksichtigen ist, dass diese anteilig durch die Dienst-

leistung Stromexport für andere Bundesländer begründet sind. Rund 62 % des 2018 erzeugten 

Stromes (Umwandlungsausstoß) wurden exportiert. 

Abbildung 12: Emissionsrelevante Energieverbräuche je Energieträger im Umwandlungs-

bereich in Brandenburg 2018 

Quelle: AfS BBB (2021c; 2021k), eigene Annahmen und Berechnungen. 

 

                                                                                                                                                                

33  Datenschutzvorgaben zwingen die Statistiker, die Energieverbräuche einzelner Unternehmen zu schützen, sofern 

diese nicht der Veröffentlichung zugestimmt haben. Um die Zurückverfolgbarkeit der zu schützenden Daten zu ver-

hindern, werden weitere, unkritische Datensätze ebenfalls nicht dargestellt. So wird in Folge dieses Verfahrens z. B. 

Gichtgas nur zusammen mit Erdgas ausgewiesen, die Verbräuche der Energieträger lassen sich nicht mehr ohne 

weitere Informationen trennen. 
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Abbildung 13: Energiebedingte CO2-Emissionen je Energieträger im Umwandlungsbereich 

in Brandenburg 2018 

Quelle: AfS BBB (2021c; 2021k), eigene Annahmen und Berechnungen. 

Abbildung 14 zeigt die Entwicklung des Stromverbrauchs in Brandenburg seit 1990. Der End-

energieverbrauch sinkt seit 2015 kontinuierlich vorerst noch kontinuierlich insbesondere durch 

Effizienzgewinne, die Stromwende mit zukünftig steigendem Stromabsatz ist bis 2018 noch nicht 

erkennbar. Signifikant ist gegenüber dem Endenergieverbrauch auch der hohe Verbrauch im Um-

wandlungsbereich, er macht rund 23 % des Gesamtstromverbrauchs aus und wird mit dem Aus-

stieg aus der fossilen Energiewirtschaft deutlich sinken. Auch die Leitungsverluste haben am ge-

samten Stromverbrauch 2018 einen Anteil von 11 %, die zukünftig durch eine dezentralere, ver-

brauchsnähere Erzeugung und durch den weiteren Netzausbau gemindert werden können. 
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Abbildung 14: Stromverbrauch in Brandenburg 1990-2018 

Quelle: AfS BBB (2021c; 2020a; 2019b). 

Brikettfabriken und Raffinerien 

In Abbildung 15 sind die Energieumsätze für den Primärenergieverbrauch, den Umwandlungsein-

satz inklusive Umwandlungsverbrauch und Fackel- und Leitungsverluste sowie der Endenergie-

verbrauch je Energieträger dargestellt. Die Darstellung beruht auf Abschätzungen basierend auf 

eigenen Annahmen und Rückrechnungen, da Raffinerie- und Gichtgas in der amtlichen Energie-

bilanz nicht explizit aufgeführt werden. Negative Primärenergieverbräuche basieren im Wesentli-

chen auf Exporten. So ist zu erkennen, das Brandenburg neben Strom auch Mineralöl- und 

Braunkohleprodukte exportiert. 
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Abbildung 15: Energieumsätze je Energieträger in Brandenburg 2018 

Quelle: AfS BBB (2021c; 2021k), eigene Annahmen und Berechnungen. 

In Brandenburg wurden in 2018 rund 38 PJ rohe Braunkohle zu 12 PJ Briketts (31 %) und 26 PJ 

anderen Braunkohleprodukten (69 %) verarbeitet. Die Verarbeitungsmenge ist seit 2016 um 13 % 

gestiegen. Der bilanzierte Energieverbrauch für die Umwandlung beträgt 9 PJ und besteht zu 

33 % aus Strom und 67 % aus Fernwärme. Im Umfang von 85 % wurde der Großteil der Briketts 

exportiert; dies ist bei den anderen Braunkohleprodukten zu 15 % der Fall (AfS BBB 2019b; AfS 

BBB 2020a; AfS BBB 2021c). 

In den Raffinerien wurden im Jahr 2018 rund 508 PJ Erdöl (roh) und 0,1 PJ andere Mineralölpro-

dukte verarbeitet. Die Förderkapazität ist seit 2016 um 3 % angestiegen. Der Energieverbrauch 

für die Umwandlung betrug 2018 rund 42 PJ, wobei der Anteil vom Energieträger Strom 5 % be-

trug. Die Anteile der anderen Energieträger - Heizöl, Raffineriegas, Gase und Fernwärme - sind 

nicht öffentlich verfügbar. Die Umwandlung erfolgte in diese Produkte (insgesamt 453 PJ): 

– Rohbenzin: 0,5 PJ 

– Ottokraftstoffe: 119 PJ 

– Dieselkraftstoffe: 154 PJ 

– Flugturbinenkraftstoffe: 19 PJ 

– Heizöl: 84 PJ 

– Flüssiggas: 9 PJ 

– Andere Mineralölprodukte: 37 PJ 

– Raffineriegas: unbekannt 

– Gase: unbekannt 
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Insgesamt werden 68 % dieser Umwandlungsprodukte exportiert, und rund 25 % verteilen sich 

auf den Endenergieverbrauch der Brandenburger Sektoren (AfS BBB 2019b; AfS BBB 2020a; 

AfS BBB 2021c). 

2.3.3 Rahmenbedingungen und Trends 

Die aktuellen Rahmenbedingungen verändern sich dynamisch und werden die Investitionen zu-

nehmend in neue Bahnen lenken, zuletzt durch den Koalitionsvertrag der neuen Bundesregie-

rung. Mit Beginn der CO2-Besteuerung nach dem Brennstoffemissionshandelsgesetz (BEHG) 

wird seit Anfang 2021 der Brennstoff für alle Wärme- und Stromerzeugungsanlagen mit einer 

Feuerungsleistung kleiner 20 MW mit einer zusätzlichen Abgabe belegt. 

Dies führt einerseits zu einer sinkenden Wirtschaftlichkeit fossiler dezentraler KWK, andererseits 

zu steigender Wettbewerbsfähigkeit der Fernwärme in größeren Städten im Wettbewerb gegen-

über dezentralen fossilen Wärmeerzeugern.34 Dieser Anpassungsprozess ist erst abgeschlossen, 

wenn die getrennten Märkte des BEHG und des EU-ETS das gleiche CO2-Preisniveau erreicht 

haben. 

Die turbulent gestiegenen CO2 Preise am EU-ETS auf rund 80 €/t (Stand Januar 2022) verteuern 

die Strombeschaffungspreise und belasten damit insbesondere die Kohleverstromung, aber auch 

die Fernwärmeerzeugung. Gleichzeitig steigen die Brennstoffkosten auf den internationalen 

Brennstoffmärkten aktuell dramatisch und sind in noch weit größerem Ausmaß an den Preisstei-

gerungen im Strommarkt beteiligt. Da die heimische Braunkohle hiervon nicht betroffen ist, stei-

gert dies insgesamt ihre Wettbewerbsfähigkeit gegenüber den Gaskraftwerken, für einen markt-

bedingten früheren Ausstieg aus der Braunkohleverstromung sind derzeit eine weitere Verknap-

pung der CO2-Zertifikate und weiter steigende Preise im EU-ETS-Markt notwendig. Große Kon-

zerne wie RWE haben sich gegen steigende Preise beim CO2-Handel frühzeitig und langfristig 

bis 2030 abgesichert, indem die Emissionszertifikate bereits frühzeitig zu geringen Einkaufsprei-

sen erworben wurden. Diese verdienen nun an den steigenden CO2-Preisen durch eine verbes-

serte Konkurrenzfähigkeit gegenüber kleineren Unternehmen, die ohne diese Absicherungsin-

strumente für den Einkauf von CO2-Zertifikaten und Brennstoffen wie Erdgas auskommen müs-

sen. Zusätzlich können erworbene Zertifikate, die nicht mehr für die Kohleverstromung benötigt 

werden, mit Gewinn verkauft werden, und dieser Gewinn steigt mit steigenden CO2-Preisen 

(Flauger und Witsch 2021). 

Wie das Beispiel zeigt, sind die Zusammenhänge komplex, und steigende CO2-Preise führen 

nicht zwangsläufig zu einem marktgetriebenen Kohleausstieg vor Ablauf der vierten Handelsperi-

ode des Europäischen Treibhausgas-Emissionshandelssystems (EU-ETS), die bis einschließlich 

2030 dauert. Das Ziel der Bundesregierung zum Ausstieg aus der Kohleverstromung idealer-

weise bis 2030 muss in diesem Kontext gesehen werden. 

Die EEG-Umlage wurde durch zusätzliche stützende Finanzierung in der Höhe stabilisiert. Durch 

den zunehmenden Wegfall von teuren Altanlagen nach 20 Jahren Förderung wird sie weiter ent-

lastet. Politisch ist unbestritten, dass die Strompreise weiter fallen sollen, so dass die EEG-Um-

lage gemäß Zielvorgabe der Eröffnungsbilanz der Bundesregierung sogar 2023 bereits vollstän-

dig entfallen soll (BMWK 2022). Die Befreiung von der EEG-Umlage beim Eigenverbrauch wurde 

                                                                                                                                                                

34  Verminderung der systematischen Benachteiligung durch die asymmetrische CO2-Besteuerung im Wärmemarkt. 

Große zentrale Wärmeerzeuger sind dem EU-ETS unterstellt, kleinere Wärmeerzeuger dagegen seit 2021 dem 

BEHG mit einem erst allmählich sich angleichendem CO2-Preisnivau. 
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mit der letzten EEG-Novelle ab 2021 auf Anlagen bis 30 kW und 30 MWh Eigenverbrauch erwei-

tert, was temporär einen zusätzlichen Anreiz in der Anlagenklasse 10-30 kW darstellt, solange 

diese auf den Stromverbrauch aus dem Netz noch erhoben wird.  

Der weitere Ausbau der Windkraft in Brandenburg stockt u. a. wegen der gerichtlichen Aufhebung 

der Regionalpläne, in denen die Windeignungsgebiete festgelegt werden. Es gibt in Deutschland 

einen sehr heterogenen Ausbau mit Windkraftanlagen in den verschiedenen Bundesländern, der 

Windkraftausbau hat in Teilen der Bevölkerung ein Akzeptanzproblem35. Brandenburg leistet mit 

dem Windenergieanlagenabgabengesetz (BbgWindAbgG) und dem geplanten Windenergieanla-

genabstandsgesetz einen Beitrag zur Partizipation der Kommunen beim weiteren Ausbau der 

Windenergie. Gleichzeitig besteht zur Erlangung der Klimaneutralität die Notwenigkeit, die Leis-

tung der Windkraftanlagen Onshore in Deutschland weiter deutlich und schnell zu erhöhen, je 

nach Szenario bis zu einem Faktor zwei36, um die Ziele der Bundesregierung von 80 % Erneuer-

baren Strom bis 2030 erfüllen zu können. 

Wie in Tabelle 4 im übernächsten Kapitel 2.3.5 gezeigt wird, sind die Ausbaupotenziale auf Sei-

ten der Photovoltaik erheblich größer als bei der Windkraft.  

2.3.4 Zwischenfazit und Handlungsbedarfe 

Abbildung 16 zeigt, dass im Sektor Energiewirtschaft des Klimaschutzgesetzes von 2010 bis 

2018 insgesamt keine Minderungen erreicht wurden. Bereits 1993 lag das Emissionsniveau die-

ses Sektors auf dem Niveau von 2017. Rund zwei Drittel der Gesamtemissionen Brandenburgs 

waren bis 2018 dem Energiesektor anzulasten. Dieses Verhältnis ist inzwischen auf ein Niveau 

von 60 % im Jahr 2020 gefallen, bedingt durch die Sicherheitsbereitschaft der ersten zwei Kohle-

blöcke in Jänschwalde. Ein zusätzlicher Effekt ergibt sich durch die sinkende Stromnachfrage 

während der Corona-Pandemie. Durch die wieder anspringende Wirtschaft nach den coronabe-

dingten Lockdowns und durch die steigende Kohleverstromung wird für das Jahr 2021 wieder mit 

einem Anstieg der Emissionen gerechnet. 

                                                                                                                                                                

35  Auch der Artenschutz wird von Teilen der Bevölkerung als Hemmnis angeführt.  

36  Vgl. Tabelle 3: Ergebnisse unterschiedlicher Leitstudien unter Berücksichtigung eines Status Quo 2021 von rund 

56 GW Onshore und 8 GW Offshore und auch (BMWK 2022). 
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Abbildung 16: THG-Emissionen Brandenburg, KSG-Sektor Energiewirtschaft von 1990-

2020 

Quelle: Eigene Darstellung nach LfU (2021b), Thünen (2020), AfS BBB (2019a), UBA (2021d). 

Eine weitere, vergleichbar signifikante Absenkung der THG-Emissionen in Brandenburg wie in 

den Jahren 2019-2020 wird nach dem geltenden Fahrplan zum Kohleausstieg erst wieder in den 

Jahren 2026 und 2028 erfolgen, wenn die nächsten beiden Blöcke des Kraftwerks in Jänsch-

walde in die Sicherheitsbereitschaft überführt werden. Im Jahr 2029 werden dann auch die letz-

ten beiden Blöcke abgeschaltet, wodurch die THG-Emissionen weiter signifikant sinken werden. 

Die aktuell gestiegene Wettbewerbsfähigkeit der Braunkohleverstromung mit verlängerten Lauf-

zeiten, nach 2022 auch bedingt durch die Abschaltung der letzten Atomkraftwerke, lassen in der 

Tendenz wieder einen Anstieg der CO2-Emissionen nach 2020 erwarten. Der Betrieb der Braun-

kohlekraftwerke wird die Entwicklung der THG-Emissionen anderer KSG-Sektoren auch in den 

kommenden Jahren dominieren. 

Die zur Erreichung der Klimaziele für 2030 auf EU- und Bundesebene erforderlichen weiteren 

CO2-Preissteigerung werden zu einem marktbedingen Auslaufen der Kohleverstromung führen, 

idealerweise vollständig bereits 2030.37  

Auch für den Windkraftausbau sind einheitliche steuernde Vorgaben aus der Bundesregierung 

notwendig, damit die Akzeptanz für den weiteren Ausbau der Windkraft über das 2 %-Ziel hinaus 

und das Gefühl einer fairen Lastenverteilung zwischen den Bundesländern nicht gänzlich abhan-

denkommt. Ein Windenergieanlagenabstandsgesetz in Brandenburg soll zukünftig38 die Privile-

gierung der Windenergie innerhalb des Wirkungsbereiches des Gesetzes aufheben. Innerhalb 

                                                                                                                                                                

37  Ob sich die LEAG ebenso wie die RWE bereits frühzeitig und vollständig mit CO2-Zertifikaten für die 4. Handelsperi-

ode bis 2030 eingedeckt hat, ist öffentlich nicht bekannt. 

38 Gesetz ist derzeit in der parlamentarischen Abstimmung. 
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des Abstands, der 1.000 Meter von der zu schützenden Wohnbebauung (im Innenbereich und in 

Bebauungsplänen) zur Windenergieanlage beträgt, können die Kommunen dann via Bauleitpla-

nung über die Errichtung von Anlagen entscheiden. In diesem Rahmen können sie zukünftig das 

Repowering ermöglichen und selbstständig zusätzliche Flächenkontingente entwickeln. Gleich-

zeitig werden die Kommunen bei neu errichteten Anlagen über ein Windenergieanlagenabgabe-

gesetz zur Akzeptanzförderung an den Erlösen beteiligt. Auf Bundesebene wurde mit Verab-

schiedung der EEG-Novelle 2021 zudem die finanzielle Beteiligung der Kommunen auch auf 

Photovoltaik-Freiflächenanlagen ausgeweitet, wenn gleich dies im neuen § 6 EEG zunächst in 

freiwilliger Form erfolgte. Die neue Bundesregierung hat jedoch angekündigt, diese Form der fi-

nanziellen Beteiligung an Windenergie- und Photovoltaik-Freiflächenanlagen verpflichtend zu ge-

stalten, zudem wird die Ausdehnung auf den Bestand geprüft.  

Der Ausbau der Photovoltaik muss und kann im Land Brandenburg gestützt werden, damit die 

Klimaneutralität bis 2045 erreicht werden kann. Möglichkeiten hierzu bestehen in einer Pflicht 

zum Ausbau auf Dächern beim Neubau und der Dachsanierung, damit diese wirtschaftlich güns-

tigsten Gelegenheiten nicht verpasst werden. Hier könnte das Land Brandenburg anderen Vorrei-

tern folgen und entsprechende Initiativen auf Bundesebene unterstützen. Gleichzeitig sollte der 

Ausbau von Agri- und Floating-PV forciert werden und den Kommunen, die über die Aufstellung 

von Freiflächenanlagen entscheiden, verbindliche Leitfäden an die Hand gegeben werden, damit 

Gesichtspunkte wie Artenschutz und Biodiversität auch bei Agri-PV und Floating PV bei den Ent-

scheidungen zur Genehmigung stärker berücksichtigt werden.39 Bisher hat das MLUK im März 

2021 „Vorläufige Handlungsempfehlungen“ zur Unterstützung kommunaler Entscheidungen bei 

der Berücksichtigung von Agrar- und Umweltbelangen bei der Errichtung großflächiger PV-Frei-

flächenanlagen veröffentlicht, auch auf Ebene der Regionalen Planungsgemeinschaften gibt es 

entsprechende Handreichungen . 

Direkte Investitionen in erneuerbare Stromerzeuger ohne EEG-Förderung (Power Purchase Ag-

reements - PPA) ermöglichen bei zeitgleicher Nutzung der erzeugten Energie die Inanspruch-

nahme des Attributes einer CO2-freien Stromversorgung, auch wenn es noch nicht durch alle Ge-

setzebenen hindurch anerkannt ist. Die Einbeziehung und Anerkennung dieses Ansatzes in der 

voraussichtlich auf das Jahr 2022 vorgezogenen Überarbeitung des Gebäudeenergiegesetzes 

(GEG) bietet die Chance, neue Kapitalströme in den Ausbau erneuerbarer Stromerzeuger zu len-

ken. Mit der Abschaffung des Doppelvermarktungsverbotes im EEG würden auch PV-Dachanla-

gen einbezogen werden können, die ansonsten wegen der höheren Investitionskosten gegenüber 

den Freiflächenanlagen außen vor blieben, wodurch die Flächenressourcen geschont werden 

könnten. 

Mit der geplanten Abschaffung der EEG-Umlage sinken die fixen Bestandteile vom Strompreis 

und der Anreiz, flexibel seinen Verbrauch am dynamischen Strompreis zu orientieren, steigt. Dies 

ist insbesondere für die regionale Wasserstofferzeugung unter Nutzung von Überschussstrom 

erwünscht. Der Einstieg in regionale und dynamische Netznutzungsentgelte und die Förderung 

von Energiegemeinschaften gemäß der diesbezüglich noch ausstehenden Umsetzung der EU-

Richtlinie RED II/III sind weitere Ansätze, den wirtschaftlichen Hebel für flexibles Verbrauchsver-

halten und Rückspeisungen aus Batterien zu stützen. 

Die Umsetzung der beschlossenen Wasserstoffstrategie ist hier der nächste wichtige Schritt. Hier 

gilt es aus Sicht der Gutachter, eine dezentrale regionale Erzeugung unter effizienzsteigernder 

                                                                                                                                                                

39  Seit 2017 haben insgesamt 7 Bundesländer PV-Freiflächen-Öffnungsverordnungen erlassen, die eine Teilnahme an 

den EEG-PV-Freiflächen-Ausschreibungen gemäß EEG §37c ermöglichen, Brandenburg gehört bisher nicht dazu. 
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Ausnutzung möglicher Abwärmepotenziale zu fördern, insbesondere in Verbindung mit dem Aus-

bau und der Dekarbonisierung der Fernwärmenetze. Eine leistungsfähige europäische Wasser-

stoffinfrastruktur ist notwendige Voraussetzung für die Dekarbonisierung der energieintensiven 

Industriestandorte. Nur mit ihr kann man die Wasserstoffmengen transportieren, die die Branden-

burger Industrie zur Dekarbonisierung benötigt. Die Auswahl des länderübergreifenden Projekt-

verbundes „doing hydrogen“ im IPCEI-Verfahren (Important Project of Common European Inte-

rest) stellt wichtige Weichen für den Aufbau einer deutschland- und europaweiten Wasserstoffinf-

rastruktur. Mit „doing hydogen“ wird in Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Sachsen und 

Sachsen-Anhalt der Grundstein für den Aufbau eines europäischen Wasserstoffnetzes gelegt 

(Trassenverlauf in Brandenburg: westlich von Berlin mit Stichleitung südlich von Berlin über Rü-

dersdorf bis nach Eisenhüttenstadt). Das Projekt „doing hydrogen“ ist dabei quasi Teil des euro-

päischen Startnetzes im Bereich Wasserstoff und muss daher bereits weitergedacht werden 

(doing hydrogen 2022). Hierfür wird derzeit vom MWAE gemeinsam mit den mitarbeitenden Un-

ternehmen ArcelorMittal, BASF, CEMEX, ENERTRAG, EWE, LEAG, PCK und ONTRAS der 

Wasserstoffcluster Ost-Brandenburg aufgebaut. Ziel ist es, die märkischen Industrie- und potenzi-

ellen Erzeugungsstandorte für grünen Wasserstoff an das zukünftige europäische Wasserstoff-

netz anzubinden und hierüber auch den weiteren Ausbau der Wasserstoffinfrastruktur in Richtung 

Osteuropa voranzutreiben (MWAE 2021c). Energieerzeuger wie Wasserstoffverbraucher längs 

dieser Verbindungen werden zukünftig vorrangig die Möglichkeit erhalten, emissionsfreien bzw. 

emissionsarmen Wasserstoff zu nutzen und entsprechend Strom aus der Rückverstromung von 

Wasserstoff thermisch zu erzeugen. 

Die geplante Ersatzbrennstoffanlage der LEAG bei Cottbus entspricht nicht dem Gedanken der 

Kreislaufwirtschaft und ist hinsichtlich der effizienten Abwärmenutzung kritisch zu bewerten, sie 

ist dem Ziel der Klimaneutralität 2045 und dem Gedanken des begrenzten Klimabudgets abträg-

lich. Seitens der Landesregierung wird bei konservativer Rechnung ein jährlicher CO2-Ausstoß 

von 0,6 Mt CO2 erwartet, basierend auf Abfallströmen, die insbesondere außerhalb Brandenburgs 

entstehen. Eine genaue Berechnung hängt vom Mischungsverhältnis der Eingangsstoffe ab. Zu-

künftig sinkende Abfallaufkommen, insbesondere aus Berlin, würden zur Auslastung der Anlage 

weite Transportwege notwendig mach, gleichzeitig könnte die Abwärme auf Grund der Größe der 

Anlage über große Teile des Jahres nicht vollständig genutzt werden. Eine mehr dezentrale Nut-

zung der Abwärme- und Stoffstrompotenziale an unterschiedlichen Standorten käme dem Stre-

ben nach Klimaneutralität mehr entgegen. 

Dem Aufbau einer alternativen Strom- und Wärmeversorgung z.B. aus H2-ready Gaskraftwerken 

fehlt aktuell die wirtschaftliche Geschäftsgrundlage. Auch für neue Gas-Spitzenlastkraftwerke zur 

reinen Stromerzeugung fehlt heute die Investitionsgrundlage, da die Refinanzierung nicht ge-

währleistet werden kann.40 Für die Absicherung der kalten Dunkelflaute ist aber der Ausbau der 

bestehenden Gas-Kraftwerksleistung vordringlich, um die Versorgungssicherheit auch nach dem 

Abschalten von Atom- und Kohlestrom noch zu gewährleisten. Es wird erforderlich sein, alle hier 

aufgezeigten Handlungsbedarfe zu adressieren, um einen vorgezogenen Kohleausstieg, wie er 

aus Klimaschutzsicht dringend zu empfehlen und von der Bundespolitik aktuell intendiert ist, reali-

sieren zu können.  

                                                                                                                                                                

40  Das gilt für Gaskraftwerk im Allgemeinen, erst recht aber für kostenintensivere H2-ready-Anlagen. 
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2.3.5 Ausblick/Exkurs: Flächenentwicklung für erneuerbare Energien 

2.3.5.1 Die zentrale Rolle der Flächensicherung bei der Erreichung von Klimaneutralität 

Die Energiewende als Teil der Wende hin zur Klimaneutralität bis 2045 ist ein komplexer Wandel, 

bei dem die Kommunikation und Kooperation bei der Abstimmung der Prozesse eine entschei-

dende Rolle auf allen Ebenen spielt. Angefangen von der gerechten internationalen Verteilung 

des CO2-Restbudgets auf die Länder (siehe Abschnitt 4.2), über die faire Verteilung der Aufgaben 

auf die Bundesländer, Städte und Gemeinden bis hinunter zur Ebene der unterschiedlichen fach-

lichen Abteilungen, Referate und technischen, juristischen, politischen und wirtschaftlichen Ver-

antwortlichkeiten. Auf allen untergeordneten Ebenen besteht im Rahmen der eigenen Zielset-

zung, Interessen und Verantwortlichkeiten die Gefahr, das große Ganze aus dem Auge zu verlie-

ren und dadurch den Gesamtprozess zu behindern. Für den Klimaplan Brandenburg sollte daher 

beachtet werden, dass er stimmig in ein Gesamtkonzept für Deutschland eingebunden wird. Je-

der Stakeholder muss seinen fairen Anteil an der Gesamtlast tragen. 

Ausgehend von dieser Prämisse soll hier abgeleitet werden, was dies für den Ausbau von Photo-

voltaik und Windkraft im Land Brandenburg bedeuten kann. Ziele wie das bereits 2006 formu-

lierte Ziel, 2 % der Landesfläche für Windkraftanlagen zur Verfügung zu stellen, sollten vor die-

sem Hintergrund und des gesamtdeutschen Klimaneutralitätsziels ebenso auf den Prüfstand ge-

stellt werden wie der Umfang von PV-Anlagen und der Anbaubiomasse. Aspekte des Sozial- und 

Milieu- wie auch Natur- und Biodiversitätsschutz sollten gleichermaßen berücksichtigt werden.  

Die komplexen, weltweiten Auswirkungen von Wasserstoff- und sonstigen EE-Importen mit all 

ihren Vor- und Nachteilen sind nicht vollständig zu übersehen, Zukunftsszenarien variieren mit 

großer Bandbreite in Bezug auf ihre Implikationen für die Bereitstellung erneuerbaren Stroms. 

Beispielhaft sind hier in Tabelle 3 die Ergebnisse der Agora-Studie Klimaneutrales Deutschland 

2045 (Wünsch et al. 2021) und die Studie des Fraunhofer ISE „Wege zu einem klimaneutralen 

Energiesystem – Update Zielverschärfung“ (Henning et al. 2020) aufgeführt: 

Tabelle 3: Ergebnisse unterschiedlicher Leitstudien 

Quellen: Wünsch et al. (2021), Henning et al.(2020). 

 

Ausgehend von der dargestellten Bandbreite ist die Frage relevant, welche Anteile Brandenburg 

an diesen beispielhaften Szenarien übernehmen kann. Klare und nachvollziehbare Argumente 

sind in diesem Kontext wichtig, auch, um die Akzeptanz für den Gesamtprozess zu erhalten. Es 

gilt daher, die unterschiedlichen Kennzahlen, die einzelne Akteure und Interessensvertreter nut-

zen, transparent zu machen, wozu der folgende Abschnitt einen Beitrag leisten soll. 

Die Frage, welche Flächenanteile das Land Brandenburg für das Erreichen der bundesweiten Kli-

maneutralität und damit zur Dekarbonisierung aller Sektoren übernehmen könnte, hängt von ei-

ner Vielzahl von Annahmen und Randbedingungen ab. Dazu zählen nicht nur endogene Fakto-

ren, sondern maßgeblich auch der Umfang der EE-basierten Strom- und Gasimporte und das 

Verhältnis der Stromerträge aus Windkraft-Onshore, -Offshore und Photovoltaik. 

Agora ISE

Stromverbrauch 2030 643 TWh 700-780 TWh

Stromverbrauch 2045 1.017 TWh 1.250-1.570 TWh

PV 2030 150 GW 155-200 GW

PV 2045/50 385 GW 340-450 GW

Wind 2030 105 GW 132-145 GW

Wind 2045/50 215 GW 240-300 GW
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2.3.5.2 Windkraft Onshore: Einflussfaktoren für Planung und Flächenbedarf  

Windkraft Onshore ist als Baumaßnahme im Außenbereich privilegiert. Sie wird in Brandenburg 

durch die Konzentrationsplanung der fünf Regionalen Planungsgemeinschaften gesteuert und 

reguliert. Konzentrationsplanung bedeutet, dass Windeignungsgebiete herausgearbeitet werden, 

die nach Prüfung von 40-60 Ausschlusskriterien die Flächen festlegt, auf denen Windkraftanlagen 

errichtet werden können und derzeit ausgerichtet am bisher im bundesweiten Kontext vorbildli-

chen Ziel, 2 % der Landesfläche für die Windkraftnutzung zur Verfügung zu stellen. Bestandsan-

lagen außerhalb der festgelegten Windeignungsgebiete dürfen gemäß der aktuellen Rechtslage 

nicht repowert werden und führen damit am Ende ihrer Lebensdauer zu einem Verlust an Auf-

stellfläche und damit an Leistung. Das bereits mit der Energiestrategie 2020 (Landtag Branden-

burg 2006) selbstgesteckte Ziel von 555 km² Windeignungsgebiet war Ende 2017 mit 1,86 % der 

Landesfläche als ausgewiesene Windeignungsfläche fast vollständig erreicht. 351 km² waren mit 

einer durchschnittlichen Installationsdichte von knapp 20 MW/km² belegt, 201 km² der insgesamt 

552 km² bzw. 36,4 % der ausgewiesenen Fläche waren noch frei (Meunier 2019).41 Allerdings 

entwickelt sich die Windenergie in Brandenburg derzeit nicht ausreichend weiter.  

Eine Herausforderung für den weiteren Windausbau ist, dass derzeit alle fünf Regionalpläne 

rechtlich nicht mehr gültig sind und überarbeitet werden müssen42. Bis zu ihrer Überarbeitung gilt 

zudem ein Moratorium zur Errichtung von Windenergieanlagen. Alte Genehmigungen stehen un-

ter Bestandsschutz, neue Genehmigungen können jedoch für einen befristeten Zeitraum von zu-

nächst zwei Jahren als Einzelfall mit einer Ausnahmeentscheidung erteilt werden, sofern Wind-

energieanlagen im Einklang mit dem neuen Regionalplan geplant und gebaut werden sollen. Das 

sog. „Moratorium“ für die Zulassung von WEA in Regionen ohne rechtswirksamen Regionalplan 

zur Konzentration der Windenergienutzung ist (auf 2 Jahre) befristet; 2021 wurde in das Gesetz 

(RegBkPlG 2021) eine Verlängerungsoption (max. 2-mal um jeweils 1 Jahr) aufgenommen.43 Ge-

mäß dem jährlichen Monitoringbericht nach § 98 EEG (BMWi 2021d) wurden in Brandenburg im 

Berichtszeitraum 2020 mit Moratorien in mehreren Planungsregionen 124 Anlagen mit 559 MW 

genehmigt und gleichzeitig Genehmigungen für 127 Anlagen mit 552 MW abgelehnt bzw. zurück-

gezogen. Die Genehmigungen lagen trotzdem noch auf hohem absolutem Niveau von rund zwei 

Dritteln der installierten Leistung wie auch der installierten Anlagen im Vergleich zum Spitzenrei-

ter Schleswig-Holstein, dessen Windkraftausbau sich ebenso wegen ausgesetzter Regionalpla-

nungen verzögert. Im Mittel dauert es um die fünf Jahre, bis ein Regionalplan mit Konzentrations-

zonen für die Windenergienutzung rechtwirksam aufgestellt ist, er bleibt aber in der Regel nur 

drei bis vier Jahre rechtswirksam, bis er wieder von Gerichten gekippt wird.  

Ein weiteres Hemmnis kann aus der beschlossenen Länderöffnungsklausel der Bundesregierung 

zur Festlegung eines Mindestabstandes für Windenergieanlagen erwachsen (BMU 2019a). Dem-

nach haben die Bundesländer die Möglichkeit, zur Erhöhung der Akzeptanz ein Mindestabstand 

von Windrädern zu reinen und allgemeinen Wohngebieten (sowie zu dörflichen Strukturen mit 

                                                                                                                                                                

41 351 km²/552 km² x 1,86% ergeben eine Umsetzungsrate von 1,2%. Aktuelle Abschätzungen des MWAE gehen von 

einer Umsetzungsrate von 1,3-1,4% aus. Dabei wurde vereinfachend angenommen, die 1,86% der ausgewiesenen, 

aber noch nicht rechtskräftigen Windeignungsgebiete haben weiter Bestand: 7,5 GW/10,5 GW x 1,86% = 1,3%. 

Wenn stattdessen mit 2% Flächenanteil als Landesziel gerechnet wird, ergeben sich die 1,4%. 

42  Für den Regionalplan Oderland-Spree ist das Urteil noch nicht rechtskräftig. 

43  Seit dieser letzten Aktualisierung besteht die Pflicht, Ausnahmegenehmigungen zu erteilen, wenn alle Kriterien der 

Regionalplanung erfüllt sind.  
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signifikanter Wohnbebauung) von 1.000 Metern festzulegen.44 Wird diese Regelung bundesweit 

angewendet, reduziert sich die über die Windeignungsgebiete zur Verfügung gestellte Fläche um 

22 % (dena 2019). In einer Studie des UBA sinkt das Flächenpotenzial ausgehend von einer Ab-

standserweiterung von 400 m auf 1.000 m für Wohnbebauung und Flächen mit gemischter Nut-

zung deutschlandweit um rund 44 % (Meunier 2019). Für Brandenburg wirkt sich der Unterschied 

zwischen einem Abstand von 600 m zu 1.000 m mit 10-15 % nur unterdurchschnittlich aus, ab-

hängig von der Wahl der Pufferzone (auf ausschließlich Wohnbebauung oder mit einbezogener 

Mischbebauung) (Meunier 2019). Die bisherigen Windeignungsgebiete in Brandenburg berück-

sichtigten in der Regel bereits einen Abstand zu Siedlungen von 1.000 m. In Brandenburg hat die 

Landesregierung bereits einen Vorschlag für ein Windenergieanlagenabstandsgesetz vorgelegt. 

Vor diesem Hintergrund sollten zukünftige Regionalplanungen und andere Landesregelungen die 

höheren Flächenbedarfe im Kontext des rechtlich und politisch deutlich aufgewerteten Klimaneut-

ralitätsziels45 im Sinne eines prioritären öffentlichen Interesses behandeln, damit die Flächen 

auch bereitgestellt werden können. Das seit vielen Jahren diskutierte Windenergie-Flächenziel 

von 2 % der deutschlandweiten Landesfläche wurde durch die neue Bundesregierung bestärkt 

und soll gesetzlich verankert werden (BMWK 2022). Es wird erforderlich sein, dieses Ziel auf die 

Ebene der Bundesländer zu übersetzen (Meunier 2019).46 In einer Studie im Auftrag der Stiftung 

Klimaneutralität wurde erstmalig ein konkreter Regelungsvorschlag vorgelegt, um dies umzuset-

zen (Stiftung Klimaneutralität 2021, S.5) und für Brandenburg ein Flächenziel von mindestens 

2,5 % der Landesfläche ausgewiesen (entspricht 728 km²).47 Hier wird zudem vorgeschlagen, die 

Konzentrationszonenplanung nur noch bei ausreichender Flächenausweisung zuzulassen 

(ebda.).48 Damit entstünde ein einheitlicher Anreiz für alle Bundesländer, ausreichend Flächen 

auszuweisen. Das Flächenziel für Brandenburg wurde dabei auf Basis eines bundesweiten Aus-

bauziels von 130 GW bis 2050 und eines Abstandes von 400 m zu Siedlungsflächen ermittelt. 

Der Vorschlag geht zudem im Prinzip von der Übertragung dieses Flächenziels bis auf die Ge-

meindeebene hinunter aus, wobei die Erfüllung der Anforderungen auch durch den Zusammen-

schluss mehrerer Gemeinden erfolgen und ausgehandelt werden kann. Angenommen wurde da-

bei eine mittlere Installationsdichte von 18 MW / km².49 Durch Variation der Annahmen zum Aus-

bauziel und zum Abstand zu Siedlungsflächen wird sich der Flächenanteil für Brandenburg noch 

verändern. 

                                                                                                                                                                

44  Bundesländer und Kommunen haben die Wahl, auch geringere Mindestabstände festzulegen. 

45  vgl. Beschluss des Bundesverfassungsgerichts mit darauf aktualisiertem Klimaschutzgesetz. 

46  Dieser Zielwert wurde erstmalig vom Bundesverband Windenergie in die Debatte eingebracht (BWE 2012, S. 4) und 

in der Folge auch von vielen weiteren Akteuren und in der Wissenschaft aufgegriffen und in der Größenordnung 

bestätigt worden (SRU 2021). 

47  Interessant ist hierbei nicht die absolute Zahl, sondern das bundeseinheitlich hergeleitete Verfahren, nach dem im 

Schnitt in Deutschland 2% der Landesfläche bereitgestellt werden, aber situativ schwankend im Rahmen allgemei-

ner Regeln zwischen 0,6% für die Stadtstaaten Berlin und Hamburg bis 2,9% für das Bundesland Mecklenburg-

Vorpommern bereitgestellt werden müssen. 

48  Zuvor soll allgemeines Baurecht gelten wie es für die PV-Freiflächenanlagen weiter unten beschrieben wird. 

49  Das UBA sieht für Neubau in Brandenburg 24,4 MW/km² bzw. 4,1 ha/MW vor (Meunier 2019), für Bremen wird da-

gegen mit 43,5 MW/km² und für Sachsen mit 47,6 MW/km² gerechnet. Als Grund für die Unterschiede wird einer-

seits der erhöhte Flächenbedarf von Schwachwindanlagen, andererseits der hohe spezifische Flächenbedarf auf 

überdurchschnittlich großen Flächen angegeben. 
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Über eine Änderung des Baugesetzbuchs zur Konzentrationsplanung entstünde dabei eine ein-

heitliche Regelung auf Bundesebene, von der die Länder nicht abweichen können. Man be-

schreite damit laut Stiftung Klimaneutralität „den mit Abstand schnellsten Weg“, um zu einer Aus-

weisung von zusätzlichen Flächen für die Windenergie zu kommen. Die zu überarbeitenden Regi-

onalpläne müssten sich dann von diesem Ziel leiten lassen, um wieder regionalplanerisch steu-

ernd eingreifen zu können. Bei der Zielfestlegung sei es wichtig, auch gewisse Flächenpuffer zu 

berücksichtigen, da sich erfahrungsgemäß nicht alle Eignungsflächen auch tatsächlich erschlie-

ßen lassen.50 Zudem fallen in Zukunft möglicherweise auch noch Bestandsanlagen, die außer-

halb aktuell oder zukünftig festgelegter Windeignungsgebiete liegen, netto aus der angestrebten 

Windleistung heraus. 

Die letztlich benötigte Fläche für die Windenergie hängt nicht nur von der absoluten Anzahl oder 

Leistung der auf Brandenburg entfallenden Anlagen ab, sondern auch von der Kennzahl der In-

stallationsdichte. Die Angaben schwanken von 18 bis über 45 MW / km². Die Installationsdichte 

hängt dabei von folgenden Parametern und Ansätzen ab: 

– Schwachwindanlagen benötigen mehr Fläche als Starkwindanlagen, da sie größere Flügel 

haben.51 

– Die Bezugsfläche ist nicht eindeutig definiert: Windeignungsgebiete lassen je nach Bundes-

land oft aber nicht immer zu, dass die Flügelspitzen über das Windeignungsgebiet hinausra-

gen.52 

– Kleine Windeignungsgebiete mit nur wenigen Anlagen benötigen dann spezifisch weni-

ger Fläche. 

– Linienförmig angeordnete Windeignungsgebiete quer zur Hauptwindrichtung benötigen 

weniger Fläche als längs zur Hauptwindrichtung, flächige große Windeignungsgebiete 

benötigen spezifisch die größte Fläche und haben die geringste Installationsdichte, das 

Design der Windeignungsgebiete im Portfolio eines Planungsgebietes bestimmt den Flä-

chenverbrauch mit. 

– Die Auslegungskriterien zur Vermeidung von Mindererträgen durch gegenseitige Verschat-

tungen variieren von einem typischen Abstand von 3 Rotordurchmessern quer und 5 Rotor-

durchmessern in Hauptwindrichtung über Auslegungen mit 4/6. Auch engere Abstände auf 

einer gegebenen Fläche sind unter anlagenspezifischen Ertragseinbußen verbunden mit hö-

heren Stromgestehungskosten zur Maximierung des energetischen Gesamtertrages mög-

lich. 

Schwachwindanlagen produzieren häufiger Strom, haben aber einen kleineren Generator und 

leichteren Turm, sie drosseln die mit der dritten Potenz der Windgeschwindigkeit steigende Leis-

tung bereits bei niedrigeren Windgeschwindigkeiten. Sie haben bezogen auf den Generator einen 

                                                                                                                                                                

50  Rund 30 % der ausgewiesenen Windeignungsfläche lässt sich in der Praxis nicht umsetzen (UBA 2021e). 

51  Laut Meunier (2019) wird 7-11 % mehr Fläche benötigt. 

52  Nach Bauplanungsrecht müssen die Flügelspitzen dagegen in der Regel im ausgewiesenen Gebiet liegen. 
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ähnlichen Stromertrag wie Starkwindanlagen, vermeiden aber Überschüsse an windstarken Ta-

gen53 und sind damit analog wie die weiter unten beschriebenen Ost-West-PV-Anlagen energie-

wirtschaftlich und volkswirtschaftlich wertvoller. 

2.3.5.3 Photovoltaik-Anwendungen: Einflussfaktoren für Planung und Flächenbedarf 

Rund zwei Drittel der installierten Anlagenleistung betrifft Photovoltaikanlagen ab 1 MWp, sie 

kann ganz überwiegend den Freiflächenanlagen zugeordnet werden.54 Die Photovoltaikanlagen 

im Außenbereich unterliegen im Gegensatz zu den Windkraftanlagen nicht dem Privilegie-

rungstatbestand gemäß Baugesetzbuch. Damit lassen sich diese Anlagen im Einklang mit Flä-

chennutzungsplänen und den untergeordneten Bebauungsplänen überall errichten. Sie unterlie-

gen somit der unmittelbaren Mitsprache der Kommunen, ein übergeordneter steuernder Eingriff 

ist derzeit nur eingeschränkt möglich.55 Würde eine Privilegierung ausgerufen und würde sich das 

Land auch hier zu einer Konzentrationsplanung entschließen, wären sie dagegen eine weitere 

Fassette in den damit noch komplexer werdenden Regionalplänen mit den gleichen Problemen 

der Rechtsunsicherheit durch rechtliche Anfechtungen wie bei den Windeignungsgebieten, sie 

wären dann im Außenbereich nur noch in ausgewiesenen Gebieten zulässig. 

Neben den Dach- und gebäudeintegrierten PV-Anlagen mit eher untergeordneten Potenzialen – 

allerdings ohne zusätzlichen Flächenverbrauch - gibt es die Kategorien herkömmlicher Freiflä-

chenanlagen mit stark unterschiedlichem Nutzen für die Biodiversität, Agri-PV in Synergie mit der 

landwirtschaftlichen Nutzung, schwimmende Photovoltaik auf Seen, Schallschutzwände längs 

von Autobahn- und Bahntrassen sowie Überdachungen von Parkplätzen und Verkehrswegen. 

Neue Freiflächen- und spezielle Ausprägungen der Agri-PV-Anlagen56 erzielen mittlerweile in 

Deutschland Stromgestehungskosten deutlich unterhalb der Stromgestehungskosten aus Wind-

kraftanlagen und gelten damit als die kostengünstigste Art der Stromerzeugung überhaupt. Erste 

Anlagen werden in Deutschland bereits ohne EEG-Förderung geplant und betrieben. Damit ent-

fällt der steuernde Eingriff über das EEG, der den Ort der Aufstellung bisher noch eingegrenzt 

und die Ausschreibungsmenge begrenzt hat. Für die Errichtung der Anlagen ist nur das Baurecht 

maßgeblich. Die Umsetzung kann damit im Vergleich zur Windkraft schneller erfolgen und ist 

wirtschaftlich nicht wie z.B. bei gebäudeintegrierter PV an bestimmte Sanierungs- oder Neu-

bauzyklen der Dächer und auch nicht mehr an Ausschreibungszyklen via EEG gebunden. Freiflä-

chen-, Agri- und schwimmende PV sind daher wesentliche Hoffnungsträger für die Bereitstellung 

von ausreichend und zeitnah produzierbaren erneuerbaren Strom in Deutschland. 

                                                                                                                                                                

53  Die Leistungsspitzen werden um 16-19 % reduziert, vgl. Meunier (2019). 

54  Nur 11 % der installierten Leistung gehört zu PV-Anlagen unter 100 kW, vgl. Tabelle 19. 

55  Der Landesentwicklungsplan Hauptstadtregion Berlin-Brandenburg (LEP HR) wirkt übergeordnet steuernd durch die 

Festlegung Z 6.2 Absatz 1 Satz 2, wonach innerhalb der Gebietskulisse des Freiraumverbundes die Errichtung 

großflächiger Photovoltaik-Freiflächenanlagen regelmäßig ausgeschlossen ist (vgl. vorläufige Handlungsempfehlun-

gen des MLUK (2021f). 

56  z. B. vertikal aufgeständerte Bifacialmodule. 
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Bei guter Umsetzung dienen Freiflächen-PV-Anlagen nicht nur Landwirten als zweites finanzielles 

Standbein und als Risikoabsicherung der Ernteerträge, sondern auch dem Erhalt und der Förde-

rung der Biodiversität57. Mit schwimmender PV kann die sommerliche Erwärmung insbesondere 

stark eutrophierter Seen reduziert und damit das Ökosystem der Seen verbessert werden. Die 

Energieerträge je Hektar liegen bei Freiflächenanlagen mindestens 30, in Extremfällen bis zu 

100-mal höher als die Erträge aus Anbaubiomasse, egal ob Mais58, Raps oder Kurzumtriebsplan-

tagen (KUP)59 und haben damit das Potenzial, die Flächenressourcen zu schonen und die Bio-

diversität zu fördern. 

2.3.5.4 Größenordnungen möglicher PV- und Windkraft-Potenziale in Brandenburg  

Um die Größenordnung der Potenziale der EE-Stromerzeugung im Land Brandenburg abschät-

zen zu können, wurden diese in nachfolgender Tabelle gegenübergestellt, wobei die Mehrerträge 

einachsig nachgeführter Solarmodule bei der Agri-PV nicht mit aufgeführt wurden und Zeilen 

mangels genauer Abgrenzung teilweise auch redundant sind, z. B. bei Anlagen längs der Ver-

kehrstrassen versus Wind insgesamt, PV-Konversions- oder landwirtschaftlicher Flächen oder 

der Kombination von PV und Windkraft auf einem Gelände. Insbesondere wurde mit einem Flä-

chenansatz von 150 W/m² bei der PV ein hinsichtlich zukünftiger Projektionen konservativer An-

satz gewählt.60 

Sie zeigt, dass die Leistung der Windkraftanlagen auch unter konservativen Annahmen61 bei In-

anspruchnahme von nur 2 % nutzbarer Landesfläche von 7,5 GW auf 11,9 GW gesteigert werden 

kann. Für die deutschlandweite Zielerreichung würde dieser Flächenanteil von 2% für eine bun-

desweite Lastenteilung beim WEA-Ausbau gemäß dem zuvor beschriebenen Vorschlag der Stif-

tung Klimaneutralität aber nicht ausreichen, es ist nach den Leitstudien von Agora und ISE eine 

Gesamtleistung von 215-300 GW notwendig. 62 

Tabelle 4 zeigt auch, dass die Ertragspotenziale aus Photovoltaikanlagen insgesamt, insbeson-

dere Freiflächen- und Agri-PV-Anlagen beim Ersatz der Anbaubiomasse das Ertragspotenzial der 

Windkraftanlagen deutlich überschreiten63, selbst wenn der den Windkraftanlagen zugestandene 

Flächenanteil auf hypothetische 3 % der Landesfläche steigen würde.  

                                                                                                                                                                

57  PV-Freiflächenanlagen können Erosion mindern und die Bodenqualität verbessern, können Weideraum für Nutz-

tiere sein, ebenso Lebensraum für bodenbrütende Vögel, Insekten, Reptilien und Kleintiere.  

58  Für Silomais ergeben sich laut FNR Faustzahlen (FNR 2021) 15-22,5 MWhel/ha Stromertrag. 

59  Ausgehend von einem jährlichen Ertrag einer Kurzumtriebsplantage (KUP) von 10 t/ ha Trockenmasse und einem 

Heizwert von 5 MWh/t Trockenmasse ergibt sich ein jährlicher Ertrag von 50 MWh/ha (Seidl et al. 2015). Bei Photo-

voltaik dagegen ergibt sich beim Ansatz von 150 Wp/m² und 1.000 h/a ein um den Faktor 30 höherer spezifischer 

Ertrag von 1,5 GWh/ha Strom gegenüber 50 MWh/ha Wärme mit weiteren Verlusten bei der Verstromung. 

60  Bezogen auf die Modulfläche sind heute bereits Spitzenwerte zwischen 210-230 W/m² verfügbar, der zukünftig er-

wartbare Sprung bei der Effizienzsteigerung durch Tandem Solarzellen blieb ebenfalls unberücksichtigt, vgl. Kreutz-

mann (2021). Er wird die Flächeninanspruchnahme durch PV weiter reduzieren. 

61  Konservativ meint hier die Annahme einer Installationsdichte von 20 MW/km², siehe Kapitel 2.3.5.2. Der hier ange-

gebene Wert liegt damit höher als der im Koalitionsvertrag vereinbarte Zielwert von 10,5 GW für 2030. 

62  Vergleiche Tabelle 3 auf Seite 44. 

63  Dieses Ergebnis leitet sich aus einer im Vergleich zur Studie von Falkenberg et al.(2021) differenzierteren Analyse 

ab, bei der individualisierte Kennzahlen je Anwendungsfall genutzt wurden und auf pauschale Annahmen bezogen 
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Tabelle 4: EE-Stromerzeugung Windkraft und Photovoltaik, Potenziale in Brandenburg  

Quellen: Eigene Ansätze und Berechnungen in Anlehnung an MWAE (2017), AfS BBB (2020k), 

Destatis (2021f). 

 

 

                                                                                                                                                                

auf die Landesfläche verzichtet wurde. Insbesondere wurden auch Agri-PV, Floating-PV und PV längs Ver-

kehrstrassen und Parkplätzen einbezogen. Im Ergebnis liegen die ermittelten Potenziale deutlich höher als die 

durch Prognos formulierten Ertragsziele der Photovoltaik für 2040. 

Kategorie

Bezug

[km²]

Installations-

dichte

[MW/km²]

Umsetz-

ungsrate

[%]

Leistung

[GW]

VBS

[h/a]

Ertrag

[TWh]

spez. Ertrag

[GWh/km²]

Windkraft 
A1 29.650 20 2 11,9 2.500 29,7 50

längs Autobahntrassen 806
a

9,3
b 50 3,7 2.500 9,4

längs Bahntrassen 3.135
a

9,3
b 50 14,6 2.500 36,4

PV-Dachintegration 14,7 12,7

Wohnen 94 150 25 3,5 900 3,2 135

Industrie und Gewerbe 149 150 50 11,2 850 9,5 128

PV längs Autobahntrassen 806
a

Schallschutz
 A2

0,006
a 150 30 0,2 1.100 0,2

Freiflächen 
A3

0,37
a 150 30 13,4 1.000 13,4

PV längs Bahntrassen 3.135
a

Schallschutz
 A2

0,006
a 150 30 0,8 1.100 0,9

Freiflächen 
A3

0,37
a 150 30 52,2 1.000 52,2

PV Konversionsflächen 1.000 150 30 45,0 850 38,3 128

PV Landwirtschaftliche

     Flächen 
A4 13.175 30 14 55,3 1.050 58,0 31

PV Landwirtschaftliche

     Flächen 
A5 13.175 100 0,2 2,6 1.050 2,8 106

PV schwimmend 1.000 150 2 3,0 850 2,6 128

PV Parkplätze 18,8 150 50 1,4 850 1,2 128

Anmerkungen:
A1 

Bezug Fläche Land Brandenburg
a
 Angabe abweichend in [km]

A2
 Bezug Höhe Bifacialmodule, insgesamt beidseitig

b
 Angabe abweichend in [MW/km]

A3
 Bezug Abstand zur Trasse 15-200 m, beidseitig

A4
 Minimalansatz für senkrechte Bifacialmodule, Flächenanteil wie Anbaubiomasse

A5
 Maximalansatz Installationsdichte (Gewächshaus)
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Für die Gesamtoptimierung des Energiesystems gilt es nun, einen wirtschafts- und förderpoliti-

schen Rahmen so zu gestalten, dass ein insgesamt ausgewogenes Energiesystem entsteht. 

Dazu gehört neben der Förderung der bereits diskutierten Schwachwindanlagen mit einer gleich-

mäßigeren Stromerzeugung auch die gezielte Förderung von Photovoltaikanlagen mit einem 

mehr an den Verbrauchslastgang angepassten Erzeugung. Hierzu zählen die Ost-West-Ausrich-

tung, senkrecht aufgestellte Bifacialmodule64 und die fassadenintegierte PV zur Vermeidung som-

merlicher mittäglicher Erzeugungsspitzen ebenso wie Nachführungssysteme, die aus einer gege-

benen Flächenressource mehr Ertrag herausholen können. 

Auch ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Windkraft und Photovoltaik ist wichtig, um die win-

terlichen Stromerträge abzusichern. Es gilt nun, für die genannten Potenziale passende Rahmen-

bedingungen zu schaffen. 

   

                                                                                                                                                                

64  Bifacialmodule können das Sonnenlicht von beiden Seiten nutzen. 
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2.4 Sektor Gebäude 

2.4.1 Zentrale Bereiche und Schlüsselfaktoren 

Die Aufteilung der Emissionen auf die Sektoren erfolgt im vorliegenden Gutachten primär über 

die Quellenbilanzen. Der Sektor Gebäude umfasst gemäß KSG alle Emissionen, die aus dem 

Brennstoffeinsatz für Gebäudewärme und -kühlung in den Gebäuden aus den Bereichen Wohnen 

und GHD sowie aus dem Brennstoffeinsatz für Prozesswärme- und -kälte im Bereich GHD resul-

tieren. Außerdem gehen die dem Sektor zuordenbaren F-Gase in die Bilanz zum Sektor Ge-

bäude ein.65 Da im KSG eine Abgrenzung der Sektoren nach Quellprinzip erfolgt, gehen Emissio-

nen aus der Energiebereitstellung von Strom und Fernwärme in den Sektor Energiewirtschaft ein 

und tauchen in der Quellenbilanz zum Sektor Gebäude nicht auf.  

Aus diesem Grund ist die Quellenbilanz für den Gebäudesektor nur bedingt aussagekräftig und 

handlungsleitend. Die Verursacherbilanz enthält zusätzlich die Emissionen aus dem Einsatz von 

Fernwärme und Strom für Gebäudewärme und -kühlung, Prozesswärme- und -kühlung sowie die 

Emissionen aus dem Stromeinsatz für Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT), me-

chanische Energie und Beleuchtung in den Gebäuden. Sie ist für die Beurteilung der Relevanz 

des Sektors Gebäude als Verursacher von Emissionen und für die Ableitung von Klimaschutz-

maßnahmen relevanter. In dem nachfolgenden Kapitel wird entsprechend dieser Logik der ge-

samte Gebäudebereich und nicht nur die dezentral beheizten Gebäude, die in die Quellenbilanz 

eingehen, betrachtet. Zudem wird auch die Entwicklung des Stromverbrauchs der Haushalte dar-

gestellt. Die Entwicklung der Prozesswärme und -kälte sowie des Stromverbrauchs im Bereich 

GHD sowie die diesbezüglichen Handlungsbedarfe werden hingegen im Kapitel Industrie (s. Ka-

pitel 2.6 beschrieben, da sie vor allem von der Wirtschaftsleistung abhängen. Wo sinnvoll wird im 

Folgenden neben der Quellenbilanz auch auf die Ergebnisse der Verursacherbilanz verwiesen.  

Weder in der Quellen- noch in der Verursacherbilanz berücksichtigt wird die graue Energie, da 

keine Lebenszyklusanalyse erfolgt. Dies bedeutet, dass die ebenfalls sehr relevanten Emissionen 

aus der Herstellung der Baustoffe sowie die Emissionen der Bau- und Entsorgungshase nicht im 

Sektor Gebäude abgebildet werden. Die Emissionen aus der Bauphase und der Herstellung (so-

weit diese in Brandenburg erfolgt) sind dem Sektor Wirtschaft zugeordnet, die Entsorgung der 

Baustoffe der Abfallwirtschaft. 

Die von Gebäuden verursachte Klimawirkung ist abhängig von der Höhe des Wärme- und Strom-

verbrauchs sowie vom Anlagen- und Energieträgermix. Der Wärmeverbrauch und dabei der men-

genmäßig sehr relevante Heizwärmeverbrauch werden wiederum maßgeblich durch den energe-

tischen Zustand der Gebäudehülle beeinflusst sowie durch das Nutzungsverhalten. Da davon 

auszugehen ist, dass der Gebäudebestand bis 2045 großteils weiterhin bestehen wird, muss für 

eine Reduktion der CO2-Emissionen der Gebäudebestand energetisch saniert werden. Entschei-

dende Faktoren, die die Höhe des Energieverbrauchs im Gebäudesektor bestimmen, sind 

– die Sanierungsrate und -tiefe sowie im Neubau der energetische Standard von Neubauten 

– die Entwicklung der beheizten Flächen für Wohn- und Nichtwohngebäude sowie damit ver-

bunden die hinzukommenden Flächen im Neubau sowie der Abriss von Bestandsgebäuden 

                                                                                                                                                                

65  Die Emissionen aus dem Militär zählen ebenfalls zu diesem Sektor. Da sie sich nicht weiter auflösen lassen, wird 

nicht spezifisch auf die Entwicklung in diesem Bereich eingegangen.   
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– die Effizienz im Anlagenbetrieb und die Verteilung der Energieträger 

– die Entwicklung des Stromverbrauchs und der Eigenstromerzeugung v.a. aus PV-Strom.  

2.4.2 Bisherige Entwicklungen 

Der Endenergieverbrauch an Raumwärme, Trinkwarmwasser und Klimakälte lässt sich aus 

der Energiebilanz, kombiniert mit Ergebnissen aus der Anwendungsbilanz ableiten. Im Jahr 2018 

lag den Berechnungen zufolge der Wärme- und Kälteverbrauch in Haushalten und GHD bei 

100 PJ. Auf Raumwärme entfielen 82,9 PJ (witterungsbereinigt 92,1 PJ). Der 10. Monitoringbe-

richt zur Energiestrategie Brandenburg weist für das Jahr 2018 einen vergleichbaren Wert von 

83,8 PJ aus. Der Warmwasserverbrauch betrug laut Energiebilanz in 2018 16,5 PJ (16,2 PJ laut 

Monitoringbericht). Die Zahlen aus dem Monitoringbericht verdeutlichen, dass sich der Wert für 

Raumwärme in den vergangenen Jahren nicht nennenswert verändert hat, bei Warmwasser ist  

hier ist seit 2014 ein leichter Anstieg des Endenergieverbrauchs festzustellen (wfbb 2020a). Pro-

zentual machen Raumwärme und Warmwasser damit 21,4 % bzw. 4,3 % des Brandenburger En-

denergieverbrauchs aus. Hinzu kommen deutlich geringere Energieverbräuche für den Stromver-

brauch (Beleuchtung, IKT etc.), die zusammen 2,4 % ausmachen. 

Der Wärmeverbrauch ergibt sich aus dem Produkt des spezifischen Wärmeverbrauchs pro Quad-

ratmeter beheizter Fläche und der beheizten Fläche. Die Höhe des spezifischen Wärmever-

brauchs wird dabei maßgeblich durch die Nutzung des jeweiligen Gebäudes (Nichtwohnge-

bäude (NWG), Ein- und Zweifamilienhaus (EZHF) oder Mehrfamilienhaus (MFH)), das Baualter 

und den energetischen Sanierungszustand der Gebäude bestimmt.  

In Brandenburg dominieren bei der Nutzung der Gebäude Ein- und Zweifamilienhäuser: 80 % der 

bestehenden, beheizten Gebäude sind hier EZFH, hinzu kommen 12 % MFH und 9 % NWG66 

(AfS BBB 2020h, ergänzt durch Informationen der ENOB:dataNWG-Datenbank des Instituts für 

Wohnen und Umwelt (IWU)). Bezogen auf die Bruttogeschossfläche (BGF) ergibt sich ein ande-

res Bild: EZFH stellen wegen der geringen Gebäudegröße nur 41 % der BGF, MFH 24 % und 

NWG 36 %. NWG und auch MFH sind somit trotz geringerer Gebäudeanzahl wichtig für die Höhe 

und die Entwicklung des Wärmeverbrauchs des Gebäudebestandes. 

Der Endenergieverbrauch an Raumwärme nur für Wohngebäude lag im Jahr 2018 laut der Be-

rechnungen auf Grundlage der Energiebilanz bei 67,5 PJ67. Hinzu kommen 14,5 PJ für den 

Warmwasserverbrauch. Dies entspricht ca. 73 % und 16 % des gesamten Endenergieverbrauchs 

der privaten Haushalte. 

Der spezifische Endenergieverbrauch für Raumwärme lag den Berechnungen zufolge im Jahr 

2018 im Mittel bei 169,7 kWh/m2a68. Demgegenüber weist der Wärmemonitor des DIW (Stede et 

al. 2020) einen durchschnittlichen spezifischen Heizenergieverbrauch von 130 kWh/m²a für die 

Zwei- und Mehrfamilienhäuser im Jahr 2019 aus. Der deutlich geringere Wert im DIW-Wärmemo-

nitor lässt sich teilweise mit dem hohen Anteil an EZFH in Brandenburg erklären, die aufgrund 

des energetisch ungünstigeren Verhältnisses von Außenwand zu Gebäudevolumen einen höhe-

ren spezifischen Heizenergieverbrauch aufweisen als MFH (s. z. B. IWU 2015). Bei den MFH ist 

                                                                                                                                                                

66  Bei den NWG sind auch Industriegebäude inbegriffen. 

67  Witterungsbereinigt 75,0 PJ. 

68  Witterungsbereinigt 188,6 kWh/m2a, 183 kWh/m2a laut Monitoringbericht.  
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zudem von einem höheren Anteil bereits energetisch sanierter Gebäude auszugehen (Cischinsky 

und Diefenbach 2018). Darüber spielen methodische und datenbedingte Aspekte eine Rolle, z. B. 

inwiefern die Witterungsbereinigung die Schwankungen der Verbräuche ausgleicht oder auch 

welche Daten dem Amt für Statistik für die Erstellung der Energiebilanzen zur Verfügung stehen. 

So liegen teils Daten der Gasnetzbetreiber selbst vor, in anderen Jahren müssen Werte von den 

Gashändlern abfragt werden. Dem AfS BBB zufolge wird außerdem die Menge der in den priva-

ten Haushalten und GHD eingesetzten Biomasse mit der aktuell verwendeten Methode zur Ab-

schätzung der Biomassemengen überschätzt. Dies verdeutlicht auch ein Blick in die Ergebnisse 

des Mikrozensus, aus dem sich der Anteil der mit Biomasse versorgten EZFH und MFH ableiten 

lässt. Zukünftig soll der Wert in den privaten Haushalten und in Bereich GHD eingesetzten Bio-

masse laut AfS BBB um ca. 75 % reduziert werden. Diese Anpassung führt zu einem spezifi-

schen Heizwärmeverbrauch von 134 kW/m2a69. Die Höhe der Wärmeverbräuche in den Berei-

chen Haushalte und GHD und auch ihre zeitliche Entwicklung sind somit mit hohen Unsicherhei-

ten verbunden. 

Die zeitliche Entwicklung des Heizenergieverbrauchs in Brandenburg zeigt eine deutliche Re-

duktion zwischen Anfang der 2000er Jahre und etwa dem Jahr 2015. Der aktuelle durchschnittli-

che spezifische Heizenergieverbrauch der Mehrfamilienhäuser von 130 kWh/m²a aus dem Wär-

memonitor ist sehr nahe am bundesdeutschen Durchschnitt (Stede et al. 2020). Anfang der 

2000er Jahre lag dagegen der Heizenergieverbrauch in Brandenburg mit 141 kWh/m2a deutlich 

unter dem bundesdeutschen Mittelwert (155 kWh/m2a) (siehe Abbildung 17). Bis zum Jahr 2015 

sank der mittlere Heizenergieverbrauch sowohl in Brandenburg als auch in Deutschland bei Zwei- 

und Mehrfamilienhäusern. Für Brandenburg ist für den Zeitraum 2003 bis 2015 ein Rückgang von 

-18 % zu verzeichnen. Seitdem stagniert der Wert oder stieg zeitweise sogar an.  

Ein Grund dafür, dass sich die mittleren, spezifischen Heizenergieverbräuche in Brandenburg 

und in Deutschland über die Zeit angleichen, sind die hohen Sanierungsraten im Osten in der 

Nachwendezeit. Um die Jahrtausendwende war der Sanierungszustand wegen der Sanierungs-

welle der Nachwendezeit in den neuen Bundesländern besser, in den darauffolgenden Jahren 

holten die alten Bundesländer jedoch wieder auf (Singhal et al. 2019). Wegen der höheren Sanie-

rungsstandards fand daraufhin eine Annäherung der spezifischen Heizenergieverbräuche statt. In 

den Landkreisen in Brandenburg ist die zeitliche Entwicklung des Heizenergieverbrauchs ähnlich, 

es sind jedoch auch Unterschiede erkennbar. In der Region Havelland-Fläming fand laut Wärme-

monitor der größte Rückgang statt, wohingegen in der Region Prignitz-Oberhavel im gleichen 

Zeitraum nur ein geringfügiger Rückgang erfasst wurde (Stede et al. 2020). Die Unterschiede 

zwischen den Regionen lassen sich mit Blick auf die verfügbaren Daten nicht eindeutig erklären. 

Der Anteil an EZFH und MFH am Wohngebäudebestand ist in den Landkreisen, die sich diesen 

Regionen zuordnen lassen, sehr ähnlich, ebenso der Anteil selbstnutzender Eigentümer/innen. 

Unterschiede bestehen in der Baualtersstruktur der Gebäude. Im Landkreis Prignitz gibt es deut-

lich mehr ältere Gebäude und kaum Neubau (AfS BBB 2019c). Letzteres ist auf den Bevölke-

rungsrückgang in den vergangenen Jahren zurückzuführen. In Havelland-Fläming fand hingegen 

ein Bevölkerungszuwachs statt, hier finden sich entsprechend deutlich mehr Gebäude, die nach 

2001 errichtet wurden (AfS BBB 2019c). Da Neubauten deutlich geringere spezifische Wärmever-

bräuche aufweisen als ältere Bestandsgebäude führen hohe Neubauaktivitäten in einer Region 

zu einer Abnahme der durchschnittlichen, spezifischen Heizenergieverbräuche über den gesam-

ten Wohngebäudebestand. Die durchschnittlichen Bruttogehälter liegen in den Regionen in einer 

                                                                                                                                                                

69  149 kW/m2a witterungsbereinigt. 
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ähnlichen Größenordnung, sodass sich aus den vorhandenen Daten keine Rückschlüsse auf das 

Sanierungsverhalten ziehen lassen. Um die Entwicklung der Heizenergieverbräuche besser zu 

verstehen, bedarf es tiefer gehender Analysen vor allem zum Sanierungszustand der Gebäude. 

Abbildung 17: Entwicklung des spezifischen Heizenergieverbrauch von Zwei- und Mehrfa-

milienhäusern im Zeitraum 2003 bis 2019, witterungsbereinigt 

Quelle: DIW Wärmemonitor (Stede et al. 2020; Singhal et al. 2019; Stede et al. 2018; Michelsen 

2016; Michelsen 2016).70  

Gebäude, die nach 1995 errichtet wurden, weisen einen deutlich geringeren mittleren, spezifi-

schen Heizenergieverbrauch auf als ältere Gebäude, da zu diesem Zeitpunkt bereits höhere An-

forderungen an die Energieeffizienz der Gebäude gestellt wurden. Seit 2007 wurden nochmals 

wesentlich effizientere Gebäude errichtet (siehe Tabelle 5). Daten von co2online71 stellen jeweils 

den Durchschnitt des spezifischen Heizenergieverbrauchs der Gebäude einer Baualters-

klasse dar. Auch bereits nachträglich gedämmte Gebäude gehen in die Auswertung ein. Der Da-

tensatz stammt aus dem Zeitraum 2002 bis 2019. Diesem Datensatz zufolge weisen nicht die 

ganz alten, sondern die zwischen 1946 und 1983 errichteten Gebäude die höchsten Verbräuche 

auf. Gerade die älteren Gebäude wurden somit vermutlich bereits zum Teil energetisch saniert. 

Gleichzeitig sind für die spezifischen Heizenergieverbräuche auch Unterschiede zwischen den 

verschiedenen Energieträgern erkennbar. So haben Gebäude mit Fernwärme einen deutlich 

niedrigeren spezifischen Heizenergieverbrauch als andere Gebäude (co2online 2019), was vor 

allem daran liegt, dass insbesondere Mehrfamilienhäuser mit Fernwärme versorgt werden. Ein 

weiterer Grund können Unterschiede in den Umwandlungsverlusten der Heizungssysteme sein.  

                                                                                                                                                                

70  Der Anstieg nach 2013/2014 lässt sich nicht mit dem Sanierungsgeschehen erklären, sondern ist vermutlich auf 

methodische Gründe z. B. die Witterungsbereinigung oder das Nutzungsverhalten zurückzuführen. 

71  Für Brandenburg beziehen sich die Daten von co2online (2019) auf eine Stichprobe von ca. 36.000 Gebäuden und 

damit etwa auf 5% der Brandenburger Wohngebäude (AfS BBB 2020h). 
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Tabelle 5: Spezifischer Heizenergieverbrauch nach Baualter in kWh/m²a (Daten aus den 

Jahren 2002 bis 2019) 

Quelle: co2online (2019); Heizenergie- und Warmwasserverbrauch (bei zentraler Warmwasser-

versorgung; ohne Witterungsbereinigung). 

Die Baualtersstruktur der Wohngebäude in Brandenburg entspricht in etwa der Verteilung in 

ganz Deutschland (Destatis 2020). Laut Mikrozensus lagen im Jahr 2018 etwa zwei Drittel der 

Wohnungen in Brandenburg in Gebäuden, die vor 1979 errichtet wurden. Davon befinden sich 

rund 15 % in bis 1918 erbauten Gebäuden, 62 % wurden vor 1979 erbaut. Der Anteil der Woh-

nungen, die zwischen 2001 und 2018 gebaut wurden umfasst hingegen nur 10,3 % (AfS BBB 

2019c). Dabei zeigen sich deutliche Unterschiede in der Verteilung der Baualtersklassen zwi-

schen den Landkreisen in Brandenburg: In Elbe-Elster, Ostprignitz-Ruppin und Prignitz wurden 

jeweils ca. 76 % der Wohnungen vor 1979 errichtet. Allein rund ein Drittel dieser Wohnungen lie-

gen in Gebäuden, die vor 1918 gebaut wurden. In Oberspreewald-Lausitz stammen 82,8 % der 

Wohnungen aus dem Baujahren vor 1979, 46 % der Wohnungen wurden zwischen den Jahren 

1949 und 1978 errichtet. Eine vergleichsweise junge Baualtersstruktur besteht in den Landkrei-

sen Märkisch-Oderland und Potsdam-Mittelmark, wo jeweils ca. 18 % der Wohnungen in den 

Jahren 2001 bis 2018 errichtet wurden (AfS BBB 2019c). 

Zum energetischen Zustand der Wohngebäude in Brandenburg liegen keine aktuellen und um-

fassenden Daten vor, jedoch kann Bezug genommen werden auf Daten zum Sanierungszustand 

der Wohngebäude aus der Studie des Institut für Wohnen und Umwelt (IWU) „Datenerhebung 

Wohngebäudebestand 2016“ (Cischinsky und Diefenbach 2018), auf den Datensatz von co2on-

line sowie auf Arbeiten von Dunkelberg und Weiß (2015) zum Sanierungszustand und zu den Sa-

nierungsraten den Regionen Lausitz-Spreewald und in den Landkreisen Potsdam und Potsdam-

Mittelmark. Die Studie des IWU stellt Daten zu den Sanierungszuständen der Wohngebäude in 

den neuen Bundesländern zu Verfügung (siehe Tabelle 6) (Cischinsky und Diefenbach 2018). 

Die Daten zeigen, dass die neuen Bundesländer deutlich höhere Sanierungsanteile bei Altbauten 

aufweisen als die alten Bundesländer. Je nach Bauteil ist der Anteil der sanierten Bauteilfläche 

teilweise fast doppelt so hoch. Dies gilt vor allem für die Mehrfamilienhäuser und die Bauteile Au-

ßenwand und Fußboden. Daten aus der Wohngebäudestatistik von co2online (2019) bestätigen 

diesen Befund.  

 

[kWh/m2a] Brandenburg Deutschland

bis 1945 156 161

1946 - 1976 164 165

1977 - 1983 172 161

1984 - 1994 139 146

1995 - 2001 109 115

2002 - 2007 117 94

2007 - 2019 87 82



 
GUTACHTEN ZUM KLIMAPLAN BRANDENBURG - ZWISCHENBERICHT      |     57 

Tabelle 6: Anteil nachträglich gedämmter Bauteilflächen in den neuen Bundesländern 

Quelle: Cischinsky und Diefenbach (2018). 

Allerdings sind die jährlichen Sanierungsraten in den neuen Bundesländern in den letzten Jah-

ren zurückgegangen, wohingegen die Sanierungsraten in den alten Bundesländern gestiegen 

sind. Dieser Trend ist auch in Brandenburg und dort in konkreten Regionen erkennbar. Das durch 

das BMBF geförderte Forschungsprojekt Gebäudeenergiewende hat jährliche Sanierungsraten 

für die bis 1990 erbauten EZFH in den Regionen Lausitz-Spreewald und in den Landkreisen 

Potsdam und Potsdam-Mittelmark ermittelt. Während die Sanierungsraten zwischen 1990 und 

1994 in den Bereichen Fenster, Fassade, Heizung im deutschlandweiten Vergleich noch mehr als 

doppelt so hoch waren, glichen sich die Raten in den darauffolgenden zehn bis 15 Jahren größ-

tenteils an (Dunkelberg und Weiß 2015). Die besonders hohen Raten in den Jahren 1990 bis 

1994 in diesen Regionen veranschaulichen das erhöhte Sanierungsaufkommen direkt nach der 

Wende. In den vergangenen Jahren ist jedoch erkennbar, dass die alten Bundesländer aufgeholt 

haben (Dunkelberg und Weiß 2015). Dass energetische Sanierungen mittlerweile zu höheren 

energetischen Standards umgesetzt werden, trägt auch dazu bei, dass sich die durchschnittli-

chen spezifischen Heizenergieverbräuche in Brandenburg und in ganz Deutschland angeglichen 

haben. 

Energetische Sanierungen müssen sich einerseits aus Sicht der Vermieter/innen refinanzieren, 

für die Mieter/innen wirken sie sich andererseits auf Kalt- und Warmmiete aus. Dabei können 

auch ambitionierte energetische Sanierungen durch die aktuell sehr guten Förderbedingungen 

auf Bundesebene für Mieter/innen mittel- bis langfristig zu Kosteneinsparungen im Vergleich zu 

einem unsanierten Gebäudezustand führen (Bergmann et al. 2021). Welche Anreize für eine 

energetische Sanierung aus Vermieter/innen-Sicht bestehen und welche Auswirkungen für die 

Mieter/innen resultieren, hängt dabei auch von dem regionalen Immobilienmarkt und dem 

Mietniveau ab. Im Land Brandenburg liegt der Anteil an Mietwohnungen mit insgesamt rund 

648.000 Mieter/innenhaushalte bei 55 % (AfS BBB 2019c). Die durchschnittliche Bruttokaltmiete 

in Brandenburg betrug im Jahr 2018 6,68 Euro/m² Wohnfläche und lag damit unter dem Bundes-

durchschnitt von 7,9 Euro/m² Wohnfläche (AfS BBB 2019c; Ammann et al. 2020). Die durch-

schnittliche Mietbelastungsquote72 lag in Brandenburg bei 24,5 % und damit ebenfalls etwas 

niedriger als der Bundesdurchschnitt von 27,2 %. In den Landkreisen Potsdam und Potsdam-Mit-

telmark bestehen mit 27,8 % und 26,9 % die höchsten Mietbelastungsquoten im Land Branden-

burg und auch die Bruttokaltmieten pro m² Wohnfläche sind dort vergleichsweise hoch (Potsdam: 

8,43 Euro/m² Wohnfläche). In den Berlin-nahen Landkreisen Oder-Spree und Barnim nahmen die 

Mieten von 2018 auf 2019 um 3,9 % bzw. 2,9 % zu. Insgesamt ist die Mietpreisentwicklung im 

Land Brandenburg mit weniger als 1,5 % dennoch moderat (BBU 2020; F+B 2019). Neben den 

Mietpreisen, steigen auch die Verkaufspreise von Baugrundstücken und die Wohnflächenpreise 

in Brandenburg. Von 2018 bis 2019 erhöhte sich der durchschnittliche Wohnflächenpreis von 

Mehrfamilienhäusern von 865 auf 953 Euro/m² Wohnfläche. Sowohl bei den Wohnflächenpreisen 

                                                                                                                                                                

72  Mietanteil vom Nettohaushaltseinkommen. 

Anteil nachträglich 

gedämmter Baufläche

Wohngebäude bis Baujahr 

1978

Mehrfamilienhäuser bis 

Baujahr 1978

Außenwand 39,0 % (+/- 3,9 %) 51,2 % (+/- 5,3 %)

Dach/oberste Geschossdecke 60,1 % (+/- 2,7 %) 64,4 % (+/- 4,1 %)

Fußboden/Kellerdecke 19,9 % (+/- 2,0 %) 31,2 % (+/- 3,9 %)
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als auch den Bauflächenpreisen gibt es große regionale Unterschiede. In 2019 lag der Wohnflä-

chenpreis im Berliner Umland bei 1.850 Euro/m² Wohnfläche, was einer Zunahme von 16 % im 

Vergleich zum Vorjahr entspricht. Die Bauflächenpreise im Berliner Umland (inkl. Potsdam) sind 

ebenfalls deutlich höher als in Landkreisen im Weiteren Metropolenraum. 2019 wurden in Pots-

dam beispielsweise Bauflächen für bis zu 1.400 Euro/m² und in anderen Regionen Brandenburgs 

für 13 bis 420 Euro/m² verkauft (BBU 2020). Für die zukünftige Entwicklung ist davon auszuge-

hen, dass das Berliner Umland sowie auch Brandenburger Gemeinden mit guter Verkehrsanbin-

dung weiter an Attraktivität gewinnen werden. 

Zu den Nichtwohngebäuden (NWG) in Brandenburg konnten Daten aus dem Projekt „For-

schungsdatenbank Nichtwohngebäude“ (ENOB:dataNWG) gewonnen werden (IWU 2021).73 

Dem Datensatz zufolge gibt es ca. 125.000 NWG (+/- 42.000) in Brandenburg, von denen ca. die 

Hälfte thermisch konditioniert, sprich beheizt sind. Die 63.000 (+/- 21.000) beheizten NWG wei-

sen eine BGF von insgesamt rund 103,8 Mio. m² (+/- 40,4 Mio. m²) auf. Rund zwei Drittel der be-

heizten Gebäude wurden vor 1978 errichtet und allein 44 % stammen aus den Baujahren vor 

1918. In den Jahren 1984 bis 1994 sind mit rund 13 % ebenfalls vergleichsweise viele NWG ent-

standen. Nur 5 % der beheizten NWG sind jünger als 20 Jahre. Die Verteilung ändert sich deut-

lich, wenn nach der BGF der beheizten NWG ausgewertet wird. Ein Großteil der BGF befindet 

sich in den Gebäuden, die zwischen den Jahren 1979 und 1983 (26 %), 1984 und 1994 (30 %) 

und 1995 und 2001 (12 %) errichtet wurden. Dies zeigt, dass in den Baualtersklassen unter-

schiedliche große NWG gebaut wurden. Mit 62 % handelt es sich bei mehr als der Hälfte der 

BGF um Flächen in Produktions-, Werkstatt-, Lager- oder Betriebsgebäuden. Einen weiteren ver-

gleichsweise großen Anteil haben Büro-, Verwaltungs- und Amtsgebäude mit 16 % an der BGF. 

Die BGF von Schulen, Kindertagesstätten und sonstigen Betreuungsgebäuden umfassen 7 %, 

alle anderen NWG machen höchstens 4 % aus. An den beizten NWG in Brandenburg sind dem 

Datensatz zufolge bereits bei 63,5 % die Außenwand, bei 46,9 % der Boden bzw. die Kellerdecke 

und bei 84,7 % das Dach bzw. die oberste Geschossdecke gedämmt. Bei etwa drei Viertel der 

beheizten NWG wurden bereits die Fenster ausgetauscht. Der Endenergieverbrauch für Raum-

wärme im Sektor GHD lag laut den Berechnungen auf Grundlage der Energiebilanz in 2018 bei 

15,3 PJ (witterungsbereinigt 17,0 PJ) und laut dem Monitoringbericht zur Energiestrategie Bran-

denburg (2020a) bei 16,9 PJ (witterungsbereinigt), hinzu kommen 2,0 PJ Warmwasser (1,6 PJ 

laut Monitoringbericht). In den letzten Jahren ist kein klarer Trend nach oben oder unten bei der 

Entwicklung von Raumwärme und Warmwasser erkennbar.  

Der Denkmalschutz hat einen Einfluss auf das Sanierungsgeschehen, denn der Erhalt der Ge-

bäudesubstanz und des Erscheinungsbildes kann ein Hindernis für energetische Sanierungen 

und eine effiziente, nachhaltige Wärmeversorgung darstellen. Dem Brandenburgisches Landes-

amt für Denkmalpflege und Archäologisches Landesmuseum (BLDAM) (2020) zufolge stehen 

knapp 14.000 Gebäude in Brandenburg unter Denkmalschutz. Dies entspricht 2 % der beheizten 

Gebäude. In welchem Umfang der Denkmalschutz ein Hemmnis für den Klimaschutz darstellt, 

lässt sich anhand der Anzahl der Gebäude schwer abschätzen. Bezogen auf die Flächen könnte 

der Anteil der denkmalgeschätzten Flächen deutlich höher sein, da häufig eher größere Gebäude 

                                                                                                                                                                

73  Im Rahmen der Studie des IWU wurden über eine Stichprobenziehung Daten zur Struktur und Zusammensetzung 

von NWG erhoben. Mittels eines Schätzverfahren für populationsbeschreibende Parameter wurden Daten über die 

Gesamtpopulation, hier die Gesamtheit aller NWG in Deutschland, abgeleitet. Für das Vorhaben “Klimaplan Bran-

denburg” wurde das IWU beauftragt, eine Auswertung einiger Variablen dieser Datenerhebung zu den NWG in 

Brandenburg auf Grundlage dieses Datensatzes durchzuführen. Die Zahlen weisen dem methodischen Vorgehen 

entsprechend eine Unsicherheit auf, die als Standardabweichung angegeben werden kann. Trotz der Unsicherheit 

stellt der Datensatz die aktuell bestmögliche Quelle für NWG in Deutschland und auch in Brandenburg dar. 
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unter Denkmalschutz stehen. Hinzu kommen außerdem die Gebäude, die in die Kategorie der 

erhaltenswerte Bausubstanz fallen. Es kann sich hierbei um Gebäude u.a. in historischen Stadt- 

und Dorfkernen, Gründerzeitenquartiere und Quartieren in Siedlungen der 1910er bis 1940er 

Jahre sowie um Fabrikantenvillen und Werkhallen handeln. Zur Anzahl der Gebäude konnten 

keine Zahlen gefunden werden. Der Sanierungszustand der Gebäude wird als heterogen einge-

schätzt, einige Quartiere haben bereits eine Sanierungswelle durchlaufen (Drost et al. 2017).  

Aus den Berechnungen basierend auf der Energiebilanz ergibt sich die Energieträgerverteilung 

für die Bereitstellung von Raumwärme, Warmwasser und Klimakälte im Jahr 2018 (Abbildung 

18). Mit 43 % Erdgas (inkl. Flüssiggas) und 15 % Heizöl und 10 % Fernwärme dominieren fossile 

Brennstoffe die Wärme- und Kältebereitstellung in privaten Haushalten und in den GHD-Gebäu-

den. Mit 23 % der Wärme, die laut Energiebilanz aus Biomasse resultiert, scheint in Brandenburg 

Biomasse als Brennstoff eine große Rolle zu spielen. Allerdings soll dieser Wert laut AfS BBB zu-

künftig um ca. 75 % reduziert werden, da er – auch mit Blick auf die Zahlen des Mikrozensus – 

deutlich zu hoch erscheint. Die restliche Energiebereitstellung verteilt sich auf Strom, Kohle, So-

larenergie und Sonstige. Im Bereich GHD sind laut Energiebilanz Erdgas, Heizöl und Fernwärme 

bedeutsam, Biomasse spielt hier kaum eine Rolle. Dies bestätigen auch die Daten aus der 

ENOB:dataNWG. Im Bereich Wohnen sind neben – der vermutlich überschätzten – Biomasse 

ebenfalls vor allem Erdgas und in geringeren Mengen Heizöl und Fernwärme relevant. Aus dem 

Mikrozensus ergibt sich für Wohngebäude die folgende Verteilung: 57 % der Wohnfläche werden 

mit einer Gasheizung beheizt, 13 % mit einer Ölheizung und 19 % mit Fernwärme. 7 % der 

Wohnfläche werden dieser Quelle nach mit Biomasse beheizt.74 Da einige Gebäude unter Um-

ständen eine Zusatzheizung bzw. einen Kamin mit Biomasse befeuern, ist es möglich, dass der 

Biomasseanteil bezogen auf die Energiemenge etwas höher ist, die 23 % aus der Energiebilanz 

erscheinen jedoch eindeutig zu hoch. 

Die Energieträger spielen dabei bei den jeweiligen Gebäudetypen eine sehr unterschiedliche 

Rolle. Bei den EFZH dominieren laut Mikrozensus bezogen auf die Wohnfläche Gas (65 %) und 

Heizöl (17 %), Biomasse und sonstige erneuerbare Energien versorgen 10 % der Wohnfläche mit 

Wärme. In den neueren nach 2011 erbauten EFZH ist der Anteil der mit Biomasse und sonstigen 

erneuerbaren Energien beheizten Wohnfläche mit 37 % sehr hoch. Bei den Mehrfamilienhäusern 

spielt neben Gas (42 %) hingegen Fernwärme eine große Rolle (51 %).  

Bei der Warmwasserbereitstellung ist Strom den eigenen Berechnungen zufolge mit 13 % ein 

relevanterer Energieträger als in der Raumwärmebereitstellung. Dies spiegelt sich auch in den 

Werten aus dem Mikrozensus wider (9 % der Wohnungen). Ansonsten dominieren auch hier 

Gas, Heizöl und Fernwärme (AfS BBB 2019c). 

 

 

                                                                                                                                                                

74  Daten auf Anfrage bereitgestellt durch das Amt für Statistik Berlin Brandenburg im Oktober 2021. 
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Abbildung 18: Energieträgerverteilung für Raumwärme, Warmwasser und Klimakälte in 

2018 

Quelle: Eigene Berechnungen basierend auf Energie- und CO2-Bilanz. 

Erläuterung: Bei Öl handelt es sich überwiegend um Heizöl zzgl. geringer Mengen an Dieselkraft-

stoffen, bei Gas handelt es sich überwiegend um Erdgas, zzgl. geringer Mengen an Flüssiggas 

(4 % der Energie aus Gas), Biomasse ist hier aufgrund method. Fehler in der Quelle vermutlich 

überschätzt.  

 

Die zeitliche Entwicklung der Energieträgerverteilung lässt u.a. aus den Mikrozensuserhebun-

gen aus den vergangen Jahren ableiten. Der Anteil an Heizöl und auch Fernwärme hat demnach 

abgenommen hat. Hingegen ist der Anteil von Gas und Erneuerbaren Energien gestiegen (AfS 

BBB 2019c). In Zukunft ist es zu erwarten, dass vor allem Wärmepumpen an Bedeutung gewin-

nen. In 2018 waren in Brandenburg laut Bundesverband Wärmepumpe (bwp) knapp 40.000 Wär-

mepumpen installiert. Mit 54 % Erd-Wärmepumpen ist der Anteil dieser im Vergleich zu Luft-Wär-

mepumpen effizienteren Anlagen im Vergleich zu Deutschland deutlich höher (32 % Erd-Wärme-

pumpe). Auch die Dichte an Wärmepumpen pro 1.000 Einwohner ist in Brandenburg im Vergleich 

zu anderen Bundesländern hoch (bwp 2019). Gründe für den vergleichsweise hohen Anteil an 

Erd-Wärmepumpen sieht der bwp darin, dass es in Brandenburg Bergbauregionen gibt, in denen 

weniger Berührungsängste mit Bohrungen bestehen, fachkundige Unternehmen ansässig sind 

und gute Voraussetzungen bezüglich der Genehmigung vorliegen. 

Eine Charakterisierung der netzgebundenen Wärmeversorgung, beispielsweise, was den Ener-

gieträgereinsatz und die regionale Verteilung anbelangt, findet sich in Kapitel 2.3. In 2020 gab es 

in Brandenburg 28 Gemeinden bzw. Städte mit insgesamt 32 durch die Kreditanstalt für Wieder-

aufbau (KfW) geförderten integrierten Quartierskonzepten. In 14 Fällen gab es außerdem ein 

durch die KfW gefördertes Sanierungsmanagements. Die Quartierskonzepte umfassen meist so-

wohl die energetische Sanierung als auch eine Transformation der Wärmeversorgung im Quar-

tier. Zudem werden häufig Wechselwirkungen mit der gesamten Stadt oder Kommune in Betracht 

gezogen und Kommunikationsmaßnahmen, z.B. mit Eigentümer/innen umgesetzt (MIL 2020). 

Für die Entwicklung des absoluten Wärmeverbrauchs ist die Flächenentwicklung bei den Ge-

bäuden wichtig. Zwischen 2011 und 2019 wurden in Brandenburg insgesamt knapp 48.800 

Wohngebäude mit rund 74.100 neuen Wohnungen und einer Fläche von rund 8 Mio. m² errichtet, 
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wobei der Zubau tendenziell zugenommen hat. Seit 2016 sind jährlich knapp 10.000 Wohnungen 

in neu errichteten Gebäuden entstanden. Seit 2011 wurden außerdem knapp 6.000 Nichtwohn-

gebäude mit einer Nutzfläche von 6 Mio. m² errichtet. Abgegangen sind seit 2011 2.221 Wohnge-

bäude mit einer Wohnfläche von knapp einer Mio. m². Häufige Gründe für den Abgang sind der 

Neubau von Wohngebäuden, Nutzungsänderungen und laut Statistik die Schaffung von Freiflä-

chen. Die Schaffung von Freiflächen ist allerdings eher ein Ergebnis des Rückbaus von Wohnun-

gen (vor allem im Weiteren Metropolenraum), da aufgrund des Bevölkerungsrückgangs in man-

chen Regionen weniger Wohnraum benötigt wird als verfügbar ist. Etwas höher ist die Zahl der 

abgegangenen Nichtwohngebäude mit insgesamt 5.349 und einer Fläche von 3,2 Mio. m². Insge-

samt gab es damit in den letzten Jahren einen steigenden Flächenzuwachs insbesondere durch 

den Zubau von Wohngebäuden (AfS BBB 2020i; AfS BBB 2019e; AfS BBB 2018; AfS BBB 2017; 

AfS BBB 2016; AfS BBB 2015; AfS BBB 2014; AfS BBB 2013; AfS BBB 2012). Der zukünftige 

Flächenbedarf hängt vor allem von der Bevölkerungsentwicklung ab. Dabei zeichnen sich in 

Brandenburg regional sehr unterschiedliche Entwicklungen ab. Während im Berliner Umland eine 

deutliche Zunahme der Bevölkerung erwartet wird, wird auch zukünftig von einer Bevölkerungs-

abnahme im Weiteren Metropolenraum ausgegangen (LBV 2021a). In schrumpfenden Regionen 

ist unter Umständen sogar von höheren Abriss- als Neubauraten auszugehen, während in wach-

senden Regionen Neubau eine größere Rolle spielen wird.  

Neben dem Wärmeverbrauch der Gebäude zählt der Stromverbrauch der privaten Haushalte 

nach Verursacherbilanz zum Sektor Gebäude. Die Höhe des Stromverbrauchs wird vor allem 

über die Geräteeffizienz und die Haushaltsgröße bzw. Einwohnerzahl bestimmt. Im Jahr 2019 

zählte Brandenburg 2,5 Mio. Einwohner/innen mit einer durchschnittlichen Haushaltsgröße von 

zwei Personen (AfS BBB 2020b; AfS BBB 2020c). Mit Fokus auf Stromverbrauch und Konsum 

sind der Ausstattungsgrad und die Struktur der Konsumausgaben von Interesse: 

1. Anteil der Haushalte, die in 2018 über folgende Ausstattungsgegenstände verfügte: 97 % Mo-

biltelefon, 89 % PC, 92 % Internetanschluss, 96 % Fernseher, 91 % Elektroherd, 10 % Gas-

herd, 98 % Waschmaschine, 71 % Geschirrspülmaschine (AfS BBB 2019d). 

2. Anteil an Konsumausgaben in 2018: 32 % Wohnen, Miete, Wohnungsinstandhaltung, 18 % 

Freizeit, Unterhaltung, Kultur und Beherbergung, 14 % Nahrungsmittel, Getränke und Ge-

nussmittel, 14 % Verkehr sowie 10 % Bekleidung und Wohnungsausstattung (AfS BBB 

2020j). 

Die Konsumausgaben privater Haushalte haben im Jahr 2018 rund 50 % der Gesamtausgaben 

und 48 % der Gesamteinnahmen ausgemacht. Die Bevölkerungsanzahl in Brandenburg ist zwi-

schen 2010 und 2019 unwesentlich von 2,503 Mio. auf 2,522 Mio. Einwohner/innen angestiegen, 

während die Haushaltsgröße in diesem Zeitraum konstant geblieben ist (AfS BBB 2020b; AfS 

BBB 2020c). Im Zeitraum von 2008 bis 2018 sind die Ausstattungsgrade mit typischen Haushalts-

geräten von einem bereits hohen Niveau weiter angestiegen und die Konsumausgaben haben 

sich um 26 % erhöht (AfS BBB 2019d; AfS BBB 2020j). Die Entwicklung bei der Geräteeffizienz 

und der Ökostromanteil kann aus bundesweiten Studien für Brandenburg abgeleitet werden. Zwi-

schen 2008 und 2017 ist der Marktanteil von energieeffizienten Kühlgeräten von 9 % auf 81,4 % 

signifikant gestiegen. Der Marktanteil energieeffizienter Produkte war in anderen Kategorien in 

2017 ebenfalls hoch: für Waschmaschinen 89,3 %, für Gefriergeräte 88,4 %, für Wäschetrockner 

81,1 % und für Geschirrspülmaschinen 75,6 % (Wilke 2020b). Die erhöhte Geräteeffizienz und 

die steigenden Ausstattungsgrade und -bestände beeinflussen die Entwicklung des Energiever-

brauchs dabei gegenläufig (Wilke 2020a). Der Bereich effiziente Beleuchtung (LED-, Leuchtstoff- 

und Energiesparlampen) konnte den Marktanteil von 33,8 % in 2012 auf 59,4 % in 2017 auswei-

ten (Wilke 2020b). Der Anteil an Ökostrom bei den privaten Haushalten hat sich bundesweit im 

Zeitraum von 2009 bis 2019 von 5 % auf 28 % (bzw. 33,4 TWh) kontinuierlich erhöht. Der Anteil 
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an Haushaltskunden mit Ökostrom ist kongruent von 5 % auf 26 % gestiegen (BNetzA und 

BKartA 2020). 

Zur Entwicklung des Stromverbrauchs und des Prozesswärme- und -kälteverbrauchs im Bereich  

GHD finden sich Informationen im Kapitel zum Sektor Industrie (siehe Kapitel 2.6), da die Ent-

wicklung vor allem von der Wirtschaftsleistung abhängt. 

2.4.3 Rahmenbedingungen und Trends 

Für die Entwicklung der CO2-Emissionen im Sektor Gebäude in den nächsten Jahren ist vor al-

lem relevant, wie sich die Sanierungs- und Neubauaktivitäten entwickeln und welche Anlagen-

technik im Falle eines Heizungswechsels eingebaut wird. Dabei spielen die politischen und wirt-

schaftlichen Rahmenbedingungen eine entscheidende Rolle. 

Für die Sanierungs-, Modernisierungs- und Neubauaktivitäten sowie auch den Stromverbrauch in 

Brandenburg sind Entwicklungen und Instrumente auf Bundesebene relevant, u.a. die Entwick-

lung der Energiepreise und des CO2-Preises, die Verfügbarkeit von Förderprogrammen, ord-

nungsrechtlichen Vorgaben sowie Informations- und Beratungsangeboten. Die EU setzt den Rah-

men für die Entwicklung der Bundesgesetze und -programme. Auf EU-Ebene ist vor allem das 

Fit-für-55-Paket der EU Kommission relevant, das die Erreichung der verschärften Klimaschutz-

ziele sicherstellen soll. Die noch in Abstimmung befindlichen Vorschläge sehen unter anderem 

ein zusätzliches Emissionshandelssystem für den Gebäudebereich vor (ETS II) vor, das bei den 

Kraftstoffhändlern ansetzt und durch sinkende Zertifikatmengen eine Reduktion der Emissionen 

um rund 5 % pro Jahr ab 2026 erreichen soll. Zudem ist vorgesehen, die für den Wärmemarkt 

relevanten Richtlinien umfassend zu überarbeiten, wodurch die Mitgliedstaaten zu mehr Effizienz 

verpflichtet werden sollen. Dabei wird zum einen die öffentliche Hand in die Pflicht genommen 

und jährlich zur Sanierung von 3 % der öffentlichen Gebäudeflächen zu Niedrigstenergiehäusern 

verpflichtet (nicht mehr nur Bundesgebäude). Zudem ist eine Wärmeplanung auch auf regionaler 

und lokaler Ebene vorgesehen. Die Mitgliedsstaaten müssen sich zu EE-Anteilen in Gebäuden 

Ziele setzen, und im Bereich Wärme/Kälte soll eine Steigerung des EE-Anteils um 1,1 % pro Jahr 

verpflichtend werden. Nicht zuletzt setzt die EU-Renovation Wave europaweit das Ziel einer Ver-

dopplung der Sanierungsraten und einer Erhöhung der Sanierungstiefen. Die Geräteeffizienz von 

Haushaltsgeräten wird vor allem durch die Erneuerung der EU-Ökodesign-Richtlinie über die 

Festlegung von Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung energieverbrauchsrelevanter 

Produkte beeinflusst. Die Ökodesign-Richtlinie umfasst u. a. Anforderungen an die Energieeffizi-

enz von Haushaltsgeräten sowie im Bereich Beleuchtung. Zudem sollen Anforderungen an die 

Eigenschaften Reparierbarkeit und Ersatzteile festgelegt werden (BMU 2019b). Auch die Verord-

nung zur Festlegung der EU-Energieverbrauchskennzeichnung von 2017 soll es Konsument/in-

nen erleichtern, energieeffiziente Produkte zu erkennen (EU 2017, S.2; EC 2019d S. 23). 

Aus den Aktivitäten auf EU-Ebene wird sich in den nächsten Jahren ein erheblicher Anpas-

sungsbedarf für den bundespolitischen Rechts- und Förderrahmen ergeben. Das Urteil des 

Bundesverfassungsgerichts zum Klimaschutzgesetz und die Anhebung des Treibhausgasminde-

rungsziels von 55 auf 65 % im Vergleich zu 1990 werden ebenfalls zu einer Anpassung der Kli-

maschutzinstrumente auf Bundesebene führen. 

In den vergangenen drei Jahren wurden auf Bundesebene bereits mehrere Instrumente zur För-

derung von energetischen Sanierungen und Heizungserneuerungen eingeführt bzw. modifi-

ziert. Seit Anfang 2021 gilt der CO2-Preis im Wärmebereich, der sukzessive steigen soll (BEHG 

2019). Eine wirkungsvolle Veränderung für die gebäudebezogene Wärmeerzeugung ist außer-

dem, dass seit Anfang 2020 Ölheizungen nicht mehr von der KfW gefördert werden und ab 2026 
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nach dem neuen Gebäudeenergiegesetz (GEG) für Neuanlagen in der Regel verboten sind. Be-

reits Anfang 2020 wurde die steuerliche Förderung von energetischen Sanierungen durch selbst-

nutzende Eigentümer/innen eingeführt (EStG § 35c). Die unterschiedlichen Förderangebote von 

KfW und dem Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) sind inzwischen zusam-

mengefasst in der Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG). Ab Anfang 2020 wurden die 

Förderprogramme der KfW zum energieeffizienten Sanieren aufgestockt und attraktiver gestaltet. 

Vor allem die Förderbedingungen für Wärmepumpen für die gebäudeindividuelle Versorgung sind 

seitdem deutlich günstiger, da höhere Zuschüsse gewährt werden. Neu eingeführt wurde auch 

der individuelle Sanierungsfahrplan (iSFP), der mit zusätzlichen Tilgungszuschüssen bei der Um-

setzung von Sanierungsmaßnahmen aus dem iSFP einhergeht. Die in 2021 neu eingeführte Bun-

desförderung für effiziente Wärmenetze (BEW) fördert im Unterschied zu dem bereits länger exis-

tierenden Programm „Wärmenetze 4.0“ auch Einzelmaßnahmen, wie beispielsweise einzelne Er-

zeuger, die in Wärmenetze einspeisen. Neben den Investitionsförderungen für Bestandsnetze 

und neue Wärmenetze wurde außerdem eine Betriebsprämie für Wärmepumpen und Solarther-

mieanlagen eingeführt, was die Wirtschaftlichkeit von Groß-Wärmepumpen, die in Wärmenetze 

einspeisen, deutlich verbessert und die Entwicklung von Quartierswärmekonzepte unterstützt. 

Zudem wurden die Förderkonditionen der. KfW-Programme zur energetischen Stadtsanierung 

(432 und 201/202), die für energetische Quartierskonzepte und deren Umsetzung relevant sind, 

im letzten Jahr verbessert. 

Auf der Landesebene enthält die Energiestrategie 2030 des Landes Brandenburg u.a. auch 

Maßnahmen, die den Sektor Gebäude betreffen. Die Anzahl an Energieberatungen soll in Bran-

denburg zum Beispiel erhöht werden, indem ein Netzwerkknoten von Verbraucherzentralen, Initi-

ativen und Energieberatern gebildet wird und Kooperationen aufgebaut werden (MWE und Minis-

terium für Wirtschaft und Energie des Landes Brandenburg 2018). Energieberatungen für private 

Haushalte bieten vor allem die Verbraucherzentralen an, für Unternehmen gibt es zudem Ange-

bote von der Energieagentur Brandenburg. Das Land Brandenburg bietet außerdem ergänzend 

zu den Bundesprogrammen verschiedene Förder- und Beratungsprogramme an. Über die Inves-

titionsbank des Landes Brandenburg (ILB) stehen beispielsweise Darlehen und Zuschüsse für 

energetische Sanierungen über die Programme „Wohneigentum – Modernisierung/ Instandset-

zung“ und „Mietwohnungsbau Modernisierung“ zur Verfügung. Finanzschwache Kommunen kön-

nen Zuschüsse für Energieeffizienzverbesserungen in öffentlichen Gebäuden erhalten. Weitere 

Programme, in denen auch energetische Sanierungsmaßnahmen finanziell unterstützt werden, 

sind unter anderem das Landesprogramm zur Förderung der Stadt- und Ortsentwicklung im länd-

lichen Raum und Landesprogramm Kitaausbau. Bislang existierten außerdem Förderungen für 

NWG über das Brandenburger Förderprogramm RenPLUS über den Europäischen Fonds für re-

gionale Entwicklung (EFRE). Das Programm wird aktuell überarbeitet. Die Maßnahme „Unterstüt-

zung der Durchführung von Energie- bzw. Stromsparberatungen und -informationen für private 

Haushalte durch die Etablierung eines Netzwerkknotens“ im aktualisierten Maßnahmenkatalog 

zur Energiestrategie 2030 soll die Beratung und Information privater Haushalte in Brandenburg 

unterstützen (MWAE 2018). 

Bislang ist, wie oben dargestellt, kein Rückgang des Endenergieverbrauchs an Raumwärme 

und Warmwasser zu erkennen - weder absolut noch spezifisch bezogen auf den Quadratmeter 

beheizte Fläche. Der Netto-Flächenzuwachs an Wohnflächen und Nutzflächen in Nichtwohnge-

bäuden, der sich aus den Zahlen zu Abriss und Neubau ergibt, trägt ebenfalls dazu bei, dass der 

absolute Wärmeverbrauch in den letzten Jahren nicht gesunken ist. Die neu eingeführten bzw. 

modifizierten Maßnahmen auf Bundes- und Landesebene hatten voraussichtlich bis zum Jahr 

2020 eine geringe Reduktionswirkung auf den spezifischen Energieverbrauch der Gebäude. Die 

Wirkung setzt aufgrund von Planungs- und Bauphasen erst zeitverzögert ein, zudem sind Hemm-
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nisse für Vermieter/innen durch die neuen Maßnahmen nicht hinreichend adressiert. Bei der ge-

bäudeindividuellen Wärmeversorgung zeigt sich ein Trend (Daten bis 2018) weg von Öl und hin 

zum Gas und in geringerem Maße auch hin zu den erneuerbaren Energien (AfS BBB 2019c). 

Deutschlandweit zeigen die Verkaufszahlen des BDH Köln, dass stetig mehr Luft-Wärmepumpen 

– vor allem im Neubau –, aber nach wie vor auch Gas-Brennwertkessel vertrieben werden. Der 

deutlich höhere Anteil an Wärmepumpen am Gesamtmarkt der Wärmeerzeuger in 2020 (BDH 

2021) ist voraussichtlich auf die verbesserten Förderungen auf Bundesebene zurückzuführen. Es 

ist davon auszugehen, dass sich der Trend zur Wärmepumpe in Zukunft wegen einer Kombina-

tion aus besseren Förderbedingungen und einer höheren Sensibilität für die Entwicklung der 

Energiepreise und des CO2-Preises verstärken wird. Dies kann auch dadurch unterstützt werden, 

dass Wärmepumpensysteme zunehmend höhere Vorlauftemperaturniveaus erreichen und somit 

perspektivisch auch für Radiatorheizungen und damit im Zuge von Bestandssanierungen relevant 

werden können (Schellhorn 2020). Dabei spielen die Effizienz bzw. der Wirkungsgrad eine große 

Rolle, der bei Erd-Wärmepumpen höher ist als bei Luft-Wärmepumpen. Deutschlandweit lag der 

Anteil an Erd-Wärmepumpe an den in 2020 insgesamt abgesetzten Wärmepumpen bei nur etwa 

20 % und damit geringer als der Anteil an den insgesamt installierten Wärmepumpen (bwp 2021). 

Neben Sanierungen und Heizungswechseln kann das Nutzungsverhalten und auch die fort-

schreitende Digitalisierung und ihr Einfluss auf die Effizienz der Wärmeerzeuger sowie auf das 

Nutzungsverhalten einen nicht unerheblichen Einfluss auf den Sektor Gebäude entfalten. Das 

Nutzungsverhalten kann, beispielsweise durch das Lüftungsverhalten oder die Wahl einer höhe-

ren Raumtemperatur nach einer Sanierung, zunächst dazu führen, dass energetische Sanierun-

gen nicht in allen Gebäuden und Wohnungen gleichermaßen zu den vorab berechneten Energie-

einsparungen führen, sondern im Einzelfall geringer ausfallen. Dieser Effekt wird als Rebound-

Effekt bezeichnet. Bezogen auf einzelne Gebäude können dadurch nennenswerte Abweichungen 

zwischen Verbrauch und Bedarf auftreten – auch bzw. gerade bei ambitionierten Sanierungen auf 

Passivhaus-Standard (BINE 2015). Digitale Anwendungen können auf der anderen Seite Effi-

zienzsteigerungen bewirken oder das Nutzungsverhalten positiv beeinflussen. Anwendungen, die 

im Bereich Gebäude und Haushalte als Technologien zur Verfügung stehen und auch bereits im 

Einsatz sind, sind beispielsweise smarte Thermostate, smarte Heizungsregelung (z. B. über Wet-

terprognose), smarte Wärme- und Stromverbrauchserfassung (inkl. Feedbacksystemen und 

Smart Metering) und Gebäudeleittechnik bzw. -automation über regelungstechnische Optimie-

rung in Nichtwohngebäuden. Beim Stromverbrauch kommt die Lichtsteuerung mit Präsenz- und 

Bewegungssensoren hinzu. Ein Einsatz dieser Anwendungen in der Breite findet bislang noch 

nicht statt. Gerade im Nichtwohnbereich werden über die Gebäudeleittechnik bzw. -automation 

hohe Klimaschutzwirkung gesehen. Einer Wetterprognosesteuerung von Heizanlagen wird neben 

den Nichtwohngebäuden auch bei Mehrfamilienhäusern ein nennenswertes Effizienzsteigerungs-

potenzial im Betrieb der Heizungsanlagen zugesprochen (Gährs et al. 2021).  

2.4.4 Zwischenfazit und Handlungsbedarfe 

Nach Quellenbilanz sind dem Sektor Gebäude etwa 8 % der jährlichen Emissionen in Branden-

burg zuzuordnen (Abbildung 19). Die nachfolgenden beiden Abbildungen zeigen, dass im Sektor 

Gebäude seit mittlerweile über 10 Jahren die THG-Emissionen tendenziell stagnieren. Eine line-

are Trendfortschreibung auf Basis der Daten der letzten 10 Jahre offenbart hier sogar eine leicht 

ansteigende Tendenz ( 

Abbildung 20). Dies erklärt sich durch die in den vorherigen Kapiteln dargestellte mehr oder weni-

ger stagnierende Entwicklung des spezifischen Heizenergieverbrauchs, den absoluten Zuwachs 

an Wohnflächen und Nutzflächen in den Nichtwohngebäuden sowie den nur geringen Fortschritt 

beim Energieträgerwechsel hin zu erneuerbaren Energien.  



 
GUTACHTEN ZUM KLIMAPLAN BRANDENBURG - ZWISCHENBERICHT      |     65 

Nicht berücksichtigt bei diesen Zahlen sind die Emissionen aus Fernwärme und Strom, die nach 

Quellenbilanz dem Sektor Energie zugeordnet werden. Nach Verursacherbilanz, die diese Emis-

sionen einbezieht, liegen die CO2-Emissionen im Sektor Gebäude mit 8,2 Mio. Tonnen CO2 im 

Jahr 2018 deutlich höher (13 % der jährlichen Emissionen in Brandenburg).  

Abbildung 19: THG-Emissionen Brandenburg, KSG-Sektor Gebäude von 1990 - 2020 

Quelle: Eigene Darstellung nach LfU (2021b), Thünen (2020), AfS BBB (2019a), UBA (2021d). 
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Abbildung 20: Linearer THG-Emissionstrend für den KSG-Sektor Gebäude  

Quelle: Eigene Darstellung nach LfU (2021b), Thünen (2020), AfS BBB (2019a), UBA (2021d). 

Die Gegenüberstellung der beiden Bilanzen für das Jahr 2018 in Abbildung 21 und Abbildung 22 

zeigt deutlich die hohe Relevanz der Raumwärmebereitstellung für den Klimaschutz. Die Verur-

sacherbilanz zeigt außerdem, dass dem Sektor Gebäude als Verursacher für einen relevanten 

Anteil des Energieverbrauchs und der damit einhergehenden Emissionen eine wichtige Rolle für 

das Erreichen der Klimaschutzziele in Brandenburg zukommt.  
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Abbildung 21: THG-Emissionen Brandenburg im Sektor Gebäude nach Quellenbilanz nach 

KSG, im Jahr 2018 

Quelle: Eigene Darstellung und Berechnung nach AfS BBB (2021c). 

Abbildung 22: THG-Emissionen Brandenburg im Sektor Gebäude nach Verursacherbilanz, 

im Jahr 2018 

Quelle: Eigene Darstellung und Berechnung nach AfS BBB (2021c). 

Erläuterung: In der Kategorie Stromverbrauch finden sich die Emissionen aus der Bereitstellung. 

von Klimakälte und Prozesskälte. 
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Für die Entwicklung in den kommenden Jahren ist es entscheidend, wie sich der bislang zu 

beobachtenden Netto-Zuwachs der Wohn- und Nutzflächen entwickelt, und ob die neuen Pro-

gramme und Rahmenbedingungen zu einer Zunahme an energetischen Sanierungen, zu einem 

verstärkten Wechsel zu klimafreundlichen Energieträgern und erneuerbaren Energien, zur Ent-

wicklung von klimaneutralen Quartieren und zu Effizienzsteigerungen im Betrieb von Heizungen 

führen. Tendenziell ist eine Zunahme energetischer Sanierungen vor allem bei Ein- und Zweifa-

milienhäusern sowie bei Nichtwohngebäuden zu erwarten. Ob mit den geltenden Regelungen die 

erforderlichen bundesweiten Einsparungen gemäß KSG im Sektor Gebäude erreichbar sind, wird 

in den beauftragten Analysen und der Stellungnahme des Expertenrats für Klimafragen (zuständi-

ges Gremium gemäß KSG) bezweifelt (Expertenrat für Klimafragen 2021). Bei den Energieträ-

gern für Heizung und Warmwasser ist in den nächsten Jahren ein noch verstärkter Rückgang 

von Ölheizungen zu erwarten – zugunsten von Gas-Brennwertkesseln aber wegen der günstigen 

Förderungen und der Entwicklung des Gaspreises, inklusive des steigenden CO2-Preises, auch 

mehr und mehr zugunsten von Wärmepumpen. Dennoch ist davon auszugehen, dass auch wei-

terhin die Gasheizung bei der Wärmeerzeugung dominant bleibt.  

Ein Blick auf die Trendkurve zeigt in der Summe: Wenn der spezifische Wärmeverbrauch weiter-

hin stagniert oder sogar leicht ansteigt, die Wohn- und Nutzflächen weiter zunehmen und ein 

Energieträgerwechsel nur in geringem Maße stattfindet, dann werden auch die CO2-Emissionen 

weiter zunehmen. Aufgrund der geänderten bundesweiten Rahmenbedingungen sowie der aktu-

ell gestiegenen fossilen Energiepreise ist aber zu erwarten, dass der Energieverbrauch nicht wei-

ter steigen und zudem die Wärmepumpe an Bedeutung gewinnen werden. Dadurch ist in den 

nächsten Jahren ohne weitere Interventionen bereits mit einem leichten Rückgang der CO2-

Emissionen zu rechnen. Das erzielbare Tempo und der Umfang der CO2-Reduktion wird jedoch 

nicht als ausreichend angesehen, um eine grundlegende Änderung des in den letzten Jahren und 

Jahrzehnten zu beobachtenden Trend zu bewirken.  

Für die zukünftige Entwicklung ist außerdem davon auszugehen, dass berlinnahe Gemeinden 

und Gemeinden mit guter Verkehrsanbindung weiter an Attraktivität gewinnen werden und sich 

dies auch an der Entwicklung der Neubauzahlen und des jeweiligen Immobilienmarktes wider-

spiegeln wird. Da die Wirtschaftlichkeit und der Anreiz zur energetischen Sanierung unter ande-

rem auch von dem regionalen Mietniveau abhängen, ist es wahrscheinlich, dass sich regionale 

Unterschiede und Dynamiken in den Sanierungsaktivitäten verstärken und ggf. unterschiedli-

che Maßnahmen notwendig sind, um höhere Sanierungsraten und –tiefen zu erreichen. 

Aus den bisherigen und zu erwartenden Entwicklungen lassen sich in der Summe folgende 

Handlungsbedarfe ableiten: 

Gebäudeenergieeffizienz und nachhaltiges Bauen: 

 Die bislang eher stagnierende Sanierungsrate und -tiefe muss deutlich gesteigert wer-

den, in allen Segmenten der Wohn- und Nichtwohngebäude und sowohl in Wachstums- 

als auch in Schrumpfungsräumen. 

 Im Neubau müssen sehr hohe energetische Standards, nachhaltige Baumaterialien und 

der Einsatz von erneuerbaren Energien Standard werden. Dabei sollte auch die graue 

Energie aus dem Bau und der Entsorgung berücksichtigt werden. 

Klimaneutrale Energieversorgung in Gebäuden und Quartieren: 

 Der Trend bei der Wärmeversorgung von Bestandsgebäuden zum Gas-Brennwertkessel 

als Ersatz zu Heizöl-Kesseln muss gewandelt werden zu einem eindeutigen Wechsel hin 

zu Wärmepumpen – wo möglich zu den gegenüber Luft-Wärmepumpen effizienteren 
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Erd-, Abwärme- und Wasser-Wärmepumpen - und – wo aufgrund der Infrastrukturen 

möglich – zu dekarbonisierten Wärmenetzen. 

 Verfügbare Potenziale zur Quartiersentwicklung mit klimaneutraler Wärmeversorgung 

sollten systematisch genutzt werden (z.B. Abwasserwärme, Geothermie). 

 Die Potenziale zur dezentralen Stromerzeugung, vor allem durch PV, müssen bei Wohn- 

und Nichtwohngebäuden umfassend ausgeschöpft werden. 

Effizienz und Suffizienz: 

 Die Potenziale zur Effizienzsteigerung im Anlagenbetrieb und zur Steuerung des Nut-

zerverhaltens, die durch die Digitalisierung entstehen, müssen vor allem bei den Nicht-

wohngebäuden und bei größeren Mehrfamilienhäusern systematisch genutzt werden. 

 Für die Höhe des absoluten Wärmeverbrauchs ist der Flächenzuwachs von Bedeutung. 

Dabei ist es u.a. wichtig, dass die Wohnfläche pro Kopf nicht zunimmt.  

Die Vorbildfunktion der öffentlichen Gebäude muss sich übergreifend in hohen Effizienzstan-

dards bei Neubau und Bestandssanierung, in effizienten und erneuerbaren Heizungsanlagen, 

dem PV-Ausbau sowie als Vorreiter in der Quartiersentwicklung manifestieren. 

Die Handlungsbedarfe, die den Stromverbrauch und die Prozesswärme- und -kältebereitstellung 

im Bereich GHD betreffen, werden im Sektor Industrie (s. Kapitel 2.6) beschrieben.  
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2.5 Sektor Verkehr 

2.5.1 Zentrale Bereiche und Schlüsselfaktoren  

Der Verkehrssektor umfasst rund 10 % der Brandenburger Treibhausgasemissionen und trägt 

damit nach den Sektoren Energiewirtschaft und Industrie mittlerweile an dritter Stelle zum Klima-

wandel bei. Er wird im Rahmen dieser Studie nach den Vorgaben des Bundesklimaschutzgeset-

zes (KSG) definiert und umfasst die Treibhausgase, die durch den Straßen-, Schienen-, Schiffs- 

und Flugverkehr ausgestoßen werden. Durch die Bilanzierungsmethodik nach der Quellenbilanz 

sind strombedingte Emissionen nicht enthalten und fallen dem Energiesektor zu. Um dennoch 

einen Eindruck von den durch den Verkehr verursachten Emissionen vermitteln zu können wird 

im Folgenden bei der Betrachtung der Energieträgerbedarfe die Verursacherbilanz dargestellt. 

Außerdem ist der bauliche und landwirtschaftliche Verkehr sowie militärische Verkehrsmittel ge-

mäß KSG nicht enthalten. In Abweichung von den Vorgaben des KSG und in Analogie zur Bilan-

zierung des Landesamts für Umwelt (LfU) und des Amts für Statistik Berlin-Brandenburg (AfS 

BBB) wird jedoch der gesamte Flugverkehr bilanziert, das heißt sowohl der nationale als auch der 

internationale Luftverkehr. Methodisch sind noch einige Fragen insbesondere zu Transit- und in-

ternationalen Verkehren derzeit offen, zudem wird derzeit ein großer Teil der Klimawirkungen des 

Flugverkehrs noch nicht erfasst. 

Im Verkehrsbereich gibt es vier Bereiche, innerhalb derer zukünftig eine Treibhausgasreduktion 

adressiert werden muss:  

– Straßenverkehr 

– Luftverkehr 

– Schienenverkehr 

– Schiffsverkehr 

Der größte Anteil der Treibhausgasemissionen im Verkehr entsteht auf den Straßen Branden-

burgs. Der Straßenverkehr trug im Jahr 2020 rund 93% zu den Emissionen bei, gefolgt vom Luft-

verkehr mit rund 5 %, dem Schienenverkehr mit rund 2 % und dem Schiffsverkehr mit weniger als 

0,1 % (Abbildung 23).75  

                                                                                                                                                                

75  Corona-bereinigt verschieben sich für das Jahr 2020 die Anteile. Im Straßenverkehr entstehen 85%, im Luftverkehr 

13%, im Schienenverkehr 2% und im Schiffsverkehr weiterhin weniger als 0,1% der THG-Emissionen.  
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Abbildung 23: THG-Emissionen des Verkehrssektors nach Quellenbilanz in Millionen Ton-

nen CO2e 2020  

Quelle: Eigene Darstellung nach LfU (2021b), Thünen (2020), AfS BBB (2019a), UBA (2021d). 

 

Um die Herausforderung eines klimaneutralen Verkehrs anzugehen, müssen in jedem dieser Be-

reiche drei Schlüsselfaktoren angewandt werden.  

1. Der emissionsärmste Verkehr ist jener, der nicht stattfindet. Aus diesem Grund ist die Ver-

kehrsvermeidung ein Schlüsselfaktor der Verkehrswende. Insbesondere in den Bereichen 

Straßen- und Luftverkehr braucht es Strategien zur Vermeidung von Verkehr. Von siedlungs-

strukturellen Aspekten (Stadt der kurzen Wege), Homeoffice, Vermeidung von Leerfahrten 

über Pooling-Möglichkeiten bis hin zu einem lokaleren Tourismus: Hier gilt es abzuwägen, 

welche Verkehre zukünftig vermieden werden können.  

Die Verkehrsleistung der einzelnen Verkehrsträger ist ein wichtiger Indikator für diesen 

Schlüsselfaktor.  

2. Die Verkehrsverlagerung zu treibhausgas-effizienteren Verkehrsmitteln je Personen- bzw. 

Nutzlastkilometern76 ist ein weiterer Schlüsselfaktor. Für den Personenverkehr bedeutet dies 

eine Stärkung des Umweltverbundes gegenüber dem motorisierten Individualverkehr (MIV) 

und des Luftverkehrs. Ziel sollte es sein, allen Brandenburgerinnen und Brandenburgern un-

abhängig vom Wohnort und etwaigen Mobilitätseinschränkungen durch gute und zuverläs-

sige Mobilitätsangebote des Umweltverbundes die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zu 

ermöglichen. Güter sollten, vermehrt über Schifffahrtswege und vor allem die Schiene trans-

portiert werden.  

                                                                                                                                                                

76  Personenkilometer ist eine Einheit der Verkehrsleistung im Personenverkehr, sie beschreibt das Produkt aus zurückgelegter 

Strecke und transportierten Personen. Nutzlastkilometer beschreiben analog die Verkehrsleistung im Güterverkehr und sind das 

Produkt aus zurückgelegter Strecke und der beförderten Nutzlast. 
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Die Anteile der Verkehrsträger (Modal Split77) an der Verkehrsleistung sind wichtige Indikator 

für diesen Schlüsselfaktor.  

3. Der dritte Schlüsselfaktor hat zwei Komponenten: Die Effizienzerhöhung der Antriebe und 

die Dekarbonisierung der Energieträger durch klimaneutrale Alternativen. Hierbei reicht es 

nicht aus, fossile durch synthetische Kraftstoffe zu ersetzen. Angesichts begrenzter Flächen-

verfügbarkeit für erneuerbare Energien (siehe hierzu auch Abschnitt 2.2.4) muss der Effi-

zienzgedanke im Vordergrund stehen. Das bedeutet, dass mit erster Priorität Strom direkt 

batterieelektrisch oder leitungsgebunden genutzt werden sollte. Da, wo eine direkte Elektrifi-

zierung nicht möglich oder zu teuer ist, kommen synthetische Kraftstoffe wie z.B. Wasserstoff 

in Frage.  

Zur Beeinflussung dieses Schlüsselfaktors ist die Effizienz, mit der Energieträger in den je-

weiligen Verkehrsträgern eingesetzt werden sowie die Zusammensetzung des Antriebsmix in 

den Fahrzeugflotten entscheidend.  

Ziel der Anwendung der Schlüsselfaktoren in den vier zentralen Bereichen ist eine Verkehrs-

wende in Brandenburg (Abbildung 24). Bei diesen Schlüsselfaktoren handelt es sich noch nicht 

um konkrete Maßnahmen, diese werden erst im weiteren Prozess der Gutachtenerarbeitung aus 

diesen Schlüsselfaktoren entwickelt. Neben der Reduktion der Emissionen lassen sich durch eine 

gelungene Verkehrswende auch weitere positive Effekte erzielen: die Verkehrssicherheit wird er-

höht, die Gesundheit besser geschützt und ehemalige Verkehrsflächen werden für eine ander-

weitige Nutzung frei.  

                                                                                                                                                                

77  Der Modal Split gibt die Anteile der Verkehrsträger motorisierter Individualverkehr (MIV), ÖPNV, Rad- und Fußverkehr an den 

zurückgelegten Wegen in Brandenburg an. 
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Abbildung 24: Verkehrswende: Zusammenwirken von Mobilitätswende und Energiewende 

im Verkehr  

Quelle: Eigene Darstellung. 

2.5.2 Bisherige Entwicklungen 

Die folgenden Ergebnisse enthalten für das Jahr 2020 eine Corona-Bereinigung.78 Dies bedeutet, 

dass kurzfristige pandemiebedingte Effekte auf den Verkehr herausgerechnet wurden. Grund da-

für ist, dass es kurzfristig starke Verkehrsreduktionen in Brandenburgs gab, die jedoch keinen 

langfristigen Trend widerspiegeln. 

Straßenverkehr 

Unter allen Verkehrsmedien hat der Straßenverkehr den mit Abstand größten Endenergiebedarf. 

Von 2016 bis 2020 stieg der Gesamtendenergiebedarf auf der Straße von 75,2 PJ auf 77 PJ im 

Land Brandenburg. Den größten Anteil daran haben Personenkraftwagen (Pkw)   sowie leichte 

Nutzfahrzeuge. Im Bereich Schwerlasttransport gab es im gleichen Zeitraum einen deutlichen 

Rückgang des Endenergiebedarfs um fast 9 % der inländischen (brandenburgischen) Lkw.  

Die Anteile der genutzten Energieträger haben sich von 2016 zu 2020 kaum verändert (Abbildung 

25). Im Jahr 2016 stammte 95 % der Endenergie aus fossilen Energieträgern (Otto- und Diesel-

kraftstoffe, Flüssiggas, Erdgas), fünf Jahre später sind es immer noch 94 %, sogar mit leichten 

Steigerungen in den absoluten Zahlen. Elektromobilität spielt mit 0,05 % des Endenergieeinsat-

zes derzeit kaum eine Rolle.  

                                                                                                                                                                

78  Dies ist für den Sektor Verkehr im Unterschied zu den anderen Sektoren möglich, da die entsprechende Daten-

grundlage für das Jahr 2020 in entsprechend differenzierter Form vorliegt.  
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Abbildung 25: Kraftstoffverbrauch im Straßenverkehr nach Energieträger und Verursach-

erbilanz, 2016 und 2020 (ohne Pandemieeffekte) 

Quelle: Eigene Darstellung nach Daten aus AfS BBB (2021c) und eigene Berechnungen. 

Die Berechnung der für Pkw relevanten Daten erfolgte auf Basis der Bestandszahlen 2016 bis 

2020 (Kraftfahrt-Bundesamt 2020a). Hier lässt sich eine Zunahme der Pkw-Anzahl in diesem 

Zeitraum um 5 % beobachten, was doppelt so hoch ist, wie der Zuwachs der Bevölkerung. Diese 

Entwicklung geht einher mit einer Verlagerung des Modal Splits hin zum motorisierten Individual-

verkehr (MIV, vergleiche Abbildung 31). Für die Ermittlung der Endenergie wurde die jährliche 

Verkehrsleistung (BMVI 2017) sowie der durchschnittliche Kraftstoffverbrauch der jeweiligen 

Kraftstoffart genutzt (icct 2017; BMVI 2021). Bei den Zulassungszahlen gab es vom 01.01.2016 

bis 01.01.2021 die größten Zuwächse bei der kleinsten vom Kraftfahrt-Bundesamt erfassten Mo-

torgröße (Hubraum bis 1399 cm³) von 13 %, die mittlere Kategorie (1400 bis 1999 cm³) blieb na-

hezu unverändert und in der Kategorie mit den größten Motoren (über 1999 cm³) gab es einen 

Zuwachs von rund 8 % (Kraftfahrt-Bundesamt 2016; 2021a). Rund 8 % der Brandenburger Pkw 

sind gewerblich zugelassen, die meisten davon in der Dienstleistungsbranche (33.927 Pkw), im 

Handel und der Reparatur von Fahrzeugen (19.723 Pkw) und im Gesundheits- und Sozialwesen 

(11.741 Pkw) (Kraftfahrt-Bundesamt 2021b). Gewerbliche Halterinnen und Halter spielen auch 

beim Hochlauf der Elektromobilität in Brandenburg eine entscheidende Rolle. So sind 36 % der 

reinen Elektrofahrzeuge gewerblich zugelassen und sogar 42 % der Plug-In-Hybride (Kraftfahrt-

Bundesamt 2021a) 

Leichte Nutzfahrzeuge (Nfz) haben eine zulässige Gesamtmasse bis zu 7,5 Tonnen. Schwere 

Nfz liegen über diesem Gewicht. In Brandenburg ist die Gesamtzahl der leichten Nutzfahrzeuge 

nach Zulassungen von 2016 zu 2021 um fast 30 Prozent gestiegen. Den stärksten Anstieg ver-

zeichneten Fahrzeuge mit einer zulässigen Gesamtmasse von 2,8 bis 3,5 Tonnen. Von knapp 

46.000 Fahrzeugen im Jahr 2016 stieg der Bestand auf fast 66.000 im Jahr 2021 (Kraftfahrt-Bun-

desamt 2020b). Auch im Bereich der schweren Nfz lässt sich eine Zunahme der Zulassungszah-

len von 2016 bis 2021 um 9 % verzeichnen. Sie machen aufgrund der hohen Jahresfahrleistung 

und des individuell höheren Verbrauchs den Großteil des Endenergiebedarfs im Straßengebun-

denen Güterverkehr aus.  

Die Berechnung der Verbräuche und Emissionen im Busverkehr erfolgte basierend auf der jähr-

lichen Fahrleistung in Brandenburg (Destatis 2021b) und dem Kraftstoffverbrauch der Busse 

(Kappus et al. 2014). Die meisten Kraftomnibusse werden derzeit mit Diesel betrieben. Ausnah-
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men sind die Oberleitungsbusse in Eberswalde oder die Erdgasbusse in Frankfurt (Oder). Bei al-

ternativen Antrieben gab es im Jahr 2020 einen Bestand von 20 Elektro-, 21 Hybrid- und 32 Gas-

fahrzeugen (Kraftfahrt-Bundesamt 2020a).  

Abbildung 26: Endenergiebedarfe im Straßenverkehr nach Verursacherbilanz, 2016 bis 

2020 (ohne Pandemieeffekte) 

Quelle: Eigene Darstellung nach Daten aus AfS BBB (2021c) und eigene Berechnungen.  

Für die Erhebung der Endenergie von Krafträdern wurden zunächst die Bestandsdaten in Bran-

denburg sowie die Jahresfahrleistung (KBA 2020) ermittelt. Hier kommen fast ausschließlich  

Ottokraftstoffe zum Einsatz. Der Verbrauch wurde anhand verschiedener Quellen auf 4 bis 8 Liter 

je 100 Kilometer abgeschätzt (F&F 2021). Der Bestand an Krafträdern hat von 2016 bis 2021 um 

17 % zugenommen. Im Vergleich zu den anderen Verkehrsmitteln im Straßenverkehr, sind die 

THG-Emissionen der Krafträder jedoch weiterhin verschwindet gering.  

Luftverkehr 

Der mit Abstand größte Anteil des Endenergiebedarfs im Luftverkehr entsteht durch die Flughä-

fen Schönefeld (SFX) bzw. Berlin-Brandenburg (BER) (Abbildung 27). Durch die Verlagerung des 

Berliner Luftverkehrs nach Brandenburg wird hier ein zusätzlicher Anstieg erwartet. Auch bei den 

kleinen Flughäfen gab es in den letzten Jahren eine Zunahme des Endenergiebedarfs.  

Klimawirksame Emissionen entstehen beim Fliegen zum einen durch CO2-Emissionen aus der 

Verbrennung von fossilen Treibstoffen. Zum anderen tragen Nicht-CO2-Effekte, induziert durch 
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NOx, Wasserdampf, Aerosole sowie Zirruswolken zu einer erhöhten Klimawirksamkeit des Luft-

verkehrs bei (Lee et al. 2021). Bilanziert werden in diesem Gutachten nur die CO2-Effekte; die 

anderen Klimaeffekte sollten jedoch mit Blick auf die Maßnahmen für diesen Verkehrsträger be-

rücksichtigt werden. 

Abbildung 27: Endenergiebedarfe im Luftverkehr nach Verursacherbilanz, 2016 bis 2020 

(ohne Pandemieeffekte) 

Quelle: Eigene Darstellung nach Daten aus AfS BBB (2021c) und eigene Berechnungen. Verur-

sacherbilanz.  

In Tabelle 7 ist die Entwicklung des getankten Kerosins für den Brandenburger Flugverkehr von 

2017 bis 2020 dargestellt. Über die letzten Jahre bewegten sich die Mengen an Flugturbinenkraft-

stoff zwischen 220.000 und 250.000 Kubikmetern. Eine deutliche Reduktion des getankten Kero-

sins gab es im Jahr 2020, in welchem der Flugverkehr aufgrund der Corona-Pandemie stark ab-

nahm. Ebenfalls im Jahr 2020 wurde der Flughafen TXL in Berlin geschlossen. Mit der zeitglei-

chen Neueröffnung des Flughafens BER verlagert sich der gesamte Berliner Flugbetrieb nach 
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Brandenburg.79 Nach dem Standortprinzip, das bei Emissionsbilanzen im Regelfall angewendet 

wird, ist davon auszugehen, dass dadurch künftig höhere Emissionen für das Land Brandenburg 

anfallen.80  

Tabelle 7: Verbrauchsdaten zu Brandenburger Flughäfen, 2017 bis 2020 (ohne Pandemie-

effekte) 

Quelle: Eigene Erhebung nach Angabe der Flughäfen83. 

 

Am Flughafen SFX fanden zum Großteil internationale Flüge statt. Nur zwischen ein und fünf 

Prozent der Flugkilometer waren national, da diese vorrangig vom Berliner Flughafen TXL abgin-

gen (Anteil nationaler Flugkilometer bei 18 %). Entsprechend ist der Einbezug des internationalen 

Flugverkehrs in die Bilanzierung sinnvoll und schließt inhaltlich an die Energie- und CO₂-Bilanz 

im Land Brandenburg (AfS BBB 2020d) sowie die Studie „Berlin Paris-konform machen“ (Hirschl 

et al. 2021) an. 

                                                                                                                                                                

79  In Brandenburg wurde am 31.10.2020 der Flughafen Berlin-Brandenburg (BER) in Betrieb genommen. Am 08.November 2020 

wurde der Berliner Flughafen Tegel geschlossen (Flughafengesellschaft Berlin-Brandenburg 2020). Bis 2019 wurden die Kraft-

stoffverbräuche des Flughafens Schönefeld dem Land Brandenburg und die des Flughafen Tegels dem Land Berlin zugerech-

net.  

80  Im Berliner Energie- und Klimaschutzprogramm 2030 (BEK) wurde festgehalten, dass eine angemessene Aufteilung der Emissi-

onen zwischen Berlin und Brandenburg abgestimmt werden solle (SenUVK 2018). 

81  Da der Flughafen TXL im Oktober 2020 geschlossen wurde, wird von einer Verlagerung des Flugverkehrs aus Berlin nach Bran-

denburg ausgegangen. Der Trend des Flughafens BER basiert auf einer linearen Fortschreibung des Kerosinverbrauchs des 

Flughafen SFX und zwei Zwölftel (anteilig für 2 Monate) des Flughafens TXL für die Jahre 2017 bis 2019.  

82  Die Trendermittlung ist aufgrund der Verlagerung des Luftverkehrs vom Flughafen TXL nach Brandenburg nicht sinnvoll.  

83  Die Daten wurden von den Flughäfen direkt abgefragt. Neben der Flughafengesellschaft Berlin-Brandenburg machten folgende 

Verkehrslandeplätze machten Angaben zu ihren vertankten Kraftstoffmengen: Flugplatz Pohlis, Flugplatz Strausberg, Verkehrs-

landeplatz Schönhagen, Flugplatz Kyritz. Für die weiteren vier Verkehrslandeplätze wurde die vertankte Menge unter Einbezug 

der Flugbewegungen geschätzt.   

Flughafen Jahr 
Kerosinmenge 

[m3] 
Flugbenzin-
menge [m3] 

Flug km  
innerdeutsch 

Flug km ins 
Ausland 

SXF 2017 225.000 - 1.516.577 56.491.760 

SXF 2018 250.500 - 1.207.224 59.237.642 

SXF 2019 230.800 - 914.328 53.455.700 

SXF+BER 2020 95.770 - 1.142.678 21.440.783 

Schätzung BER81 
2020 

2020 329.063 - k.A.82 k.A. 

      

Verkehrslande-
plätze 

2017 806 1.462 k.A. k.A. 

Verkehrslande-
plätze 

2018 874 1.662 k.A. k.A. 

Verkehrslande-
plätze 

2019 1.041 1.594 k.A. k.A. 

Schätzung Ver-
kehrslandeplätze 

2020 1.143 1.705 k.A. k.A. 
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In Brandenburg gibt es 9 Verkehrslandeplätze (LBV 2021b). Soweit verfügbar wurden sowohl 

Flugbewegungen als auch Treibstoffverbrauch von 2017 bis 2020 von den Betreibenden direkt 

abgefragt.84 Für 2020 wurde zudem eine Trendfortschreibung durchgeführt. Das Verkehrsauf-

kommen eines Verkehrslandeplatzes umfasst private und gewerbliche Flüge, welche nicht ge-

trennt erfasst werden.85 Des Weiteren verfügt Brandenburg über 29 Sonderlandeplätze und 4 Se-

gelfluggelände. Diese werden aufgrund ihrer geringen Größe nicht in den Emissionsdaten er-

fasst.  

Bei den Verkehrslandeplätzen kommt neben Kerosin (JET A1) auch Flugbenzin zum Einsatz 

(AVGAS, MOGAS). Zwischen 2017 und 2019 gab es hier einen Verbrauchsanstieg von 16 Pro-

zent. Bei den Flughäfen, für die bereits Daten zu den Kraftstoffverbräuchen für das Jahr 2020 

vorlagen, gab es trotz der Corona-Pandemie keinen signifikanten Einbruch des Verbrauchs. 

Schiffsverkehr 

Die Emissionen des Schiffsverkehrs wirken im Vergleich zu den anderen Verkehrsmedien ver-

nachlässigbar gering. Jedoch ist hier der Anteil des Transitverkehrs durch Brandenburg beson-

ders hoch. Die in Abbildung 28 als „vertankt“ dargestellten Endenergiemengen entsprechen der 

Energie- und CO2-Bilanz des Amts für Statistik Berlin-Brandenburg. Diese werden auf Basis des 

vertankten Kraftstoffs mit Daten des Mineralölwirtschaftsverbandes (MWV) ermittelt. Der End-

energiebedarf inklusive des Transitverkehrs wird im Rahmen dieser Studie jedoch fünfmal höher 

geschätzt.86 Grundlage für diese Annahme ist die tonnenkilometrische Leistung 87, die im Bran-

denburger Schiffsverkehr erbracht wurde (AfS BBB 2021d). 

Insgesamt hat sich der Schiffsbestand in Brandenburg von 2008 bis 2016 kaum verändert. Da die 

Erneuerungsrate sehr gering ist, wird die Schadstoff-Minderung durch Modernisierung mittelfristig 

ebenfalls niedrig ausfallen. Nachrüstungen sind, vor allem bei alten Motoren, teuer. Kurzfristige 

Senkungen der Emissionen sind deshalb nur durch eine vorzeitige Erneuerung der Motoren mög-

lich (UBA 2020a). Auch der Endenergiebedarf für den Schiffsverkehr ist über die letzten Jahre 

nahezu konstant geblieben (siehe vertankte Energieträger in Abbildung 28). Lediglich im Jahr 

2019 gab es einen stärkeren Rückgang. In der Statistik des AfS BBB werden Bestände der Bin-

nengüterschifffahrt und Personenschifffahrt ausgewiesen. Für Sport- und Segelboote existiert 

kein zentrales Register und es gibt daher keinen ausreichenden Daten zum Bootsbestand.  

Der Endenergiebedarf für die Binnengüterschifffahrt wurde auf Basis der tonnenkilometrischen 

Leistung (Tkm) in MJ berechnet. Der Verbrauch pro Tonnenkilometer beträgt 0,4 MJ/tkm (AfS 

BBB 2021d). Zur Ermittlung des Kraftstoffverbrauchs der Personenschifffahrt wurden der Be-

stand von Personenschiffen in Brandenburg sowie die kumulierte Motorleistung verwendet (Was-

                                                                                                                                                                

84  Einige Verkehrslandeplätze konnten hierzu keine Daten angeben. Für diese wurde eine Schätzung anhand der durchschnittli-

chen Flugbewegungen angenommen.  

85  Darin enthalten sind private Individualflüge, gewerbliche und nicht gewerbliche Ausbildungsflüge, gewerbliche und nicht ge-

werbliche Geschäftsreiseflüge, Werksverkehr, Blaulichtflüge (Polizei, Bundespolizei, Rettungsflugwesen), Arbeitsluftfahrt mit 

Kran-, Vermessungs-, Luftbildung und Überwachungsflügen, Werkstattflüge, Flüge für Forschung und Entwicklung sowie Luft-

sport. (Flugplatz Schönhagen 2021). 

86  Ursächlich für diese Diskrepanz ist der Transitverkehr beispielsweise nach Berlin, der bei der Datenerhebung nach Tankort 

nicht erfasst wird.  

87  Dabei ist die Tonnenkilometrische Leistung „das Produkt aus der zurückgelegten Wegstrecke auf inländischen Wasserstraßen 

und der transportierten Gütermenge in Tonnen“ (Destatis 2009). 
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serstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes 2016). Die Anzahl der mittleren jährlichen Be-

triebsstunden der Passagierbote stammen vom Umweltbundesamt (UBA 2020b). Anschließend 

wurde der Gesamtverbrauch mit Emissionsdaten des Emissionskatasters für Berlin kalibriert, das 

vergleichbare Schiffe und zu großen Teilen die gleichen Schiffe untersucht hat (Leipziger Institut 

für Energie 2016). 

Abbildung 28: Endenergiebedarfe im Schiffsverkehr nach Verursacherbilanz, 2016 bis 

2020 (ohne Pandemieeffekte) 

Quelle: Eigene Darstellung nach Daten aus AfS BBB (2021c) und eigene Berechnungen. 

Tabelle 8: Bestand an Schiffen in Brandenburg 2019  

Quelle: Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes (2019). 

Schiffstyp Anzahl 

Gütermotorschiffe 29 

Tankmotorschiffe 15 

Schub-, Schubschleppboote 31 

Schleppboote 4 

Tagesausflugsschiffe 64 

Kabinenschiffe 2 

Fahrgastschiffe (Bin_Seen) 3 

Personenbarkassen 5 

Personenfähren 3 

Wagenfähren 4 
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Sport- und Segelboote werden derzeit nicht zentral in Brandenburg erfasst und auch in der 

Energie- und CO2-Bilanz nicht einzeln aufgeführt. Um eine Abschätzung ihres Endenergiebedarfs 

zu erhalten, wurden die Bestandsdaten für Brandenburg (Tabelle 9) mit durchschnittlichen jährli-

chen Betriebsstunden und durchschnittlichem Verbrauch pro Stunde berechnet.  

Tabelle 9: Entwicklung des Motor- und Segelbootsbestands in Brandenburg von 2008 bis 

2016  

Quelle: Mell (2016). 

Bootstyp Anzahl 2016 Anzahl 2008 

Motorboote 23.431 21.845 

Segelboote 6.837 9.980 

 

Schienenverkehr 

In den letzten Jahren war der Endenergiebedarf für den Schienenverkehr leicht rückläufig (Abbil-

dung 30). Dies ist vor allem auf einen Rückgang des Güterumschlags zurückzuführen, der die 

steigende Verkehrsleistung im SPNV überwiegt. Der Anteil des Diesels blieb dabei fast konstant. 

Im Jahr 2020 wurden 1.600 TJ an Dieselkraftstoff für den Schienenverkehr in Brandenburg einge-

setzt. Vor allem der Bedarf am Energieträger Strom hat in den letzten Jahren abgenommen, was 

mit dem Rückgang des weitgehend elektrifizierten Güterverkehrs zusammenhängt. 

Abbildung 29: Veränderung der Energieträgerbedarfe im Schienenverkehr nach Verursa-

cherbilanz, 2016 bis 2020 (ohne Pandemieeffekte) 

Quelle: Eigene Darstellung nach Daten aus AfS BBB (2021c) und eigene Berechnungen. 

Die Berechnung für den Regionalschienenverkehr und die S-Bahn Berlin erfolgt auf Basis der 

jährlich bestellten Fahrleistung der Verkehrsbetriebe innerhalb der Landesgrenzen (VBB 2017; 

VBB 2018; VBB 2018; VBB 2018; Destatis 2021b; Destatis 2019). Insgesamt ergibt sich daraus 

eine jährliche Fahrleistung im öffentlichen Personenschienennahverkehr Brandenburgs von ca. 

38 Millionen Fahrzeugkilometern (Destatis 2021b; Destatis 2019). Davon wurden im Jahr 2020 im 

Regionalverkehr 73 % und im S-Bahn-Verkehr 100 % elektrisch erbracht (VBB 2021). Um die En-

denergiebedarfe des öffentlichen Schienenverkehrs zu ermitteln, wurden Referenzwerte zur 

Energieübertragung der Traktion sowie die bestellten Fahrzeugkilometer verwendet (Deutsches 

Kupferinstitut 2020; Allianz pro Schiene 2018; DUH 2020; ProCityBahn 2021).  
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Im Vergleich dazu erfolgt der Schienengüterverkehr bereits zu 93 % elektrisch (Allianz pro 

Schiene 2021). Für den Güterverkehr wurde auf Basis der tonnenkilometrischen Leistung der An-

teil Brandenburgs am bundesweiten Güterumschlag in Deutschland berechnet (Destatis 2021b). 

Für den Endenergieverbrauch wurde ein durchschnittlicher Verbrauchsrichtwert von verwendeter 

Energie pro Tonnenkilometer eingesetzt (UBA 2021a). Der Schienengüterverkehr in Branden-

burg ist seit 2016 mit Blick auf die umgeschlagenen Güter leicht rückläufig, zeigte sich aber sehr 

robust gegen die Auswirkungen der Corona-Pandemie. Für 2020 blieben die umgeschlagenen 

Güter nahezu konstant. 

Abbildung 30: Endenergiebedarfe im Schienenverkehr nach Verursacherbilanz, 2016 bis 

2020 (ohne Pandemieeffekte) 

Quelle: Eigene Darstellung nach Daten aus AfS BBB (2021c) und eigene Berechnungen. 

2.5.3 Rahmenbedingungen und Trends 

Verkehrsmedienübergreifend 

Mit der Verabschiedung des Bundesklimaschutzgesetzes hat der nationale Gesetzgeber erst-

mals einen Pfad bis zum Jahr 2030 zu dem Ziel eines klimaneutralen Verkehrs festgeschrieben. 

In dem Gesetz werden jährliche Jahresemissionsmengen festgelegt, die eine bundesweite Re-

duktion der verkehrsbedingten Treibhausgase von rund 48 % bis 2030 gegenüber 2019 vor-

sehen (KSG 2019; UBA 2020c).  

Begleitet werden diese Ziele durch die Klimaschutzbemühungen der Europäischen Union, die 

mit den Kommissionsvorschlägen zum Paket „Fit for 55“ auch den Verkehrssektor adressiert. 

Verkehrsmedienübergreifend würde sich hier vor allem die Berücksichtigung des Verkehrssektors 

in einem zusätzlichen Emissionshandelssystem (getrennt vom etablierten europäischen Emis-

sionshandelssystem für Energie, Wärme, Industrie und Luftfahrt) auswirken. Dieser könnte nach 

den Plänen der EU-Kommission ab 2026 eingeführt werden, und dann den nationalen Emissions-

handel, der seit 2021 für fossile Kraftstoffe gilt, ersetzen. Der nationale Preis bei Einführung des 

Handelssystems lag bei 25 €/tCO2e und sorgte damit für einen Anstieg um ca. 6 ct/L Superbenzin 

bzw. 7 ct/L für Dieselkraftstoff (DEHSt 2020). Bis zum Jahr 2025 ist eine sukzessive Anhebung 

des CO2-Preises auf 55 €/tCO2e vorgesehen (DEHSt 2021b). 
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Des Weiteren wirkt sich auch die Richtlinie (EU) 2018/2001 zur Förderung der Nutzung von Ener-

gie aus erneuerbaren Quellen (RED II), die unter anderem die Förderung von alternativen 

Kraftstoffen zum Ziel hat, auf sämtliche Verkehrsmedien aus. Die nationale Umsetzung erfolgte 

im September 2021 und verpflichtet die Inverkehrbringer von Kraftstoffen, die Treibhausgasmin-

derungsquote von derzeit sechs Prozent bis zum Jahr 2030 auf 25 % zu erhöhen. Ladeinfrastruk-

tur für Elektromobilität, strombasierte Kraftstoffe sowie fortschrittliche Biokraftstoffe werden durch 

Boni in der Anrechnung besonders gefördert. Über diese Regelungen hinaus sind auch Mindest-

quoten für alternative Kraftstoffe vorgesehen, insbesondere auch eine Mindestquote für stromba-

sierte Kraftstoffe im Luftverkehr (BImSchG 2021).  

Im Land Brandenburg gibt es eine Mobilitätsstrategie 2030, die 2017 vom Kabinett verabschie-

det wurde und als Leitbild für die Verkehrspolitik des Ministeriums für Infrastruktur und Landes-

planung (MIL) dient. Diese Strategie wird derzeit überarbeitet und an die verändernden Rahmen-

bedingungen (insbes. die Klimaschutzziele) angepasst. Die Fortschreibung der Mobilitätsstrategie 

erfolgt auf Grundlage des im Koalitionsvertrag (SPD Brandenburg et al. 2019) festgehaltenen 

Ziels, den Anteil des Umweltverbundes (ÖPNV, Fuß- und Fahrradverkehr) am Modal Split auf 

60 % bis zum Jahr 2030 anzuheben. Im Vorfeld der Überarbeitung wurden im Rahmen eines ex-

ternen Gutachtens der entsprechende Handlungsbedarf ermittelt und entsprechende Maßnah-

men zur Stärkung des Umweltverbundes erarbeitet (Perner et al. 2021). Die Ergebnisse des Gut-

achtens dienen als Arbeits- und Diskussionsgrundlage für die Fortschreibung der Mobilitätsstrate-

gie 2030. Neben der Berücksichtigung von Strategien und Grundlagendokumenten anderer Res-

sorts wird der Dialogprozess mit der Volksinitiative „Verkehrswende jetzt“ einen Einfluss auf die 

Überarbeitung der Mobilitätsstrategie haben. Ziel dieses Dialogprozesses ist die Erarbeitung ei-

nes Mobilitätsgesetzes bis Ende 2022. Wesentliche Zielstellungen sind laut MIL ein Anteil von 

60 % der Wege für den Umweltverbund bis 2030 sowie die verkehrlichen Herausforderungen bei 

der Zielerreichung klimaneutral leben und arbeiten bis 2045. Die Ausgestaltung und der Ambiti-

onsgrad des kommenden Mobilitätsgesetzes und der Mobilitätsstrategie werden entscheidenden 

Einfluss auf die mittelfristigen Beiträge des Brandenburger Verkehrs zu den Gesamttreibhaus-

gasemissionen haben. 

Neben der batterieelektrischen Mobilität sollen zukünftig auch vermehrt CO2-freier Wasserstoff 

und weitere synthetische Kraftstoffe zum Einsatz kommen. Dazu wurde die Nationale Wasser-

stoffstrategie verabschiedet, die für den Verkehrssektor unter anderem die Förderung von Brenn-

stoffzellenfahrzeugen und Tankinfrastruktur vorsieht. Da Strom aus Erneuerbaren-Energien-Anla-

gen und damit auch CO2-freier Wasserstoff auf absehbare Zeit knappe Güter darstellen werden 

und auch weitere Sektoren dringend Wasserstoff benötigen, wird dieser vorrangig in der Luftfahrt, 

der Schifffahrt und u. U. auch im Schwerlastgüterverkehr auf der Straße Anwendung finden 

(BMWi 2020). Auch das Land Brandenburg mit seinem vergleichsweise hohen Potenzial für er-

neuerbare Energien hat 2021 eine Wasserstoff-Strategie verabschiedet, mit der es zum Vorreiter 

bei der Erzeugung von Wasserstoff werden und eine heimische Wasserstoffwirtschaft sowie ei-

nen Wasserstoffmarktplatz aufbauen möchte. Verkehrliche Anwendungen spielen hierbei auch 

eine wichtige Rolle.  

Weiterhin wirken sich auch raumstrukturelle und demographische Entwicklungen auf den 

Verkehr und die Mobilität aus. Neben der Entwicklung der landesweiten Anzahl der Einwohnen-

den ist auch die örtliche Verteilung für den Verkehr maßgeblich. In den vergangenen Jahren ließ 

sich eine deutliche Bevölkerungszunahme in den Gemeinden des Berliner Umlandes beobachten 

(LBV 2020b). Dies geht einher mit einer teilweise lokal sinkenden Bevölkerung in Gemeinden im 

‚Weiteren Metropolenraum‘. Diese Entwicklung, gemeinsam mit dem Effekt einer älter werdenden 

Gesellschaft, stellt die Verkehrsplanung vor die Herausforderung, in den wachsenden Gemein-

den für ausreichend Transportkapazität zu sorgen und in ländlichen Regionen die Teilhabe der 
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dort lebenden Menschen zu gewährleisten. Neben diesen Entwicklungen lässt sich auch ein sied-

lungstrukturbedingter Rückgang der Nahmobilität und daraus resultierend steigende Anteile des 

MIV beobachten (Perner et al. 2021). Ursächlich hierfür sind u.a. neuentstandene Siedlungsge-

biete mit unzureichender Mischnutzung und nicht ausreichenden Angeboten des Umweltverbun-

des (ebd.) sowie länger werdende Wege des täglichen Bedarfs bspw. durch Konzentration von 

Läden des täglichen Bedarfs in Ballungsgebieten. 

Ebenfalls von großer Bedeutung für das Mobilitätsverhalten wirkt sich aktuell die Corona-Pande-

mie aus. Es lassen sich teilweise starke Verlagerungen der Verkehrsleistung von gemeinsam ge-

nutzten Verkehrsmitteln hin zu individueller Mobilität beobachten (Eisenmann et al. 2020). Dies 

wird auch über das noch nicht absehbare Ende der Pandemie hinaus Wirkung zeigen. Das liegt 

zum einen an geänderten Gewohnheiten und neuen Routinen, zum anderen an vorgenommenen 

Anschaffungen (bspw. eines Pkws) und zudem an einer teilweise gesteigerten Sensibilität für 

mögliche Infektionsgefahren (Finbom et al. 2020). Weitere Effekte der Pandemie sind die ver-

mehrte Telearbeit und eine starke Zunahme des Online-Handels (Alipour et al. 2021; Destatis 

2021g). 

Für die Verkehrsverlagerung ist der Modal Split88 einer der wichtigsten Indikatoren und ein ge-

eigneter Gradmesser für die Mobilitätswende. Aus diesem Grund hat sich die gegenwärtige Lan-

desregierung in ihrem Koalitionsvertrag von 2019 das ehrgeizige Ziel gesetzt, dass im Jahr 2030 

60 % aller absolvierten Wege in Brandenburg mit dem Umweltverbund89 zurückgelegt werden 

(SPD Brandenburg et al. 2019). In einer bundesweiten Befragung zur Mobilität aus dem Jahr 

2017 lag der Anteil des Umweltverbundes für das gesamte Bundesland lediglich bei knapp über 

40 %.90 Dies bedeutet einen Rückgang um rund 6 % gegenüber der Vorgängerbefragung aus 

dem Jahr 2008 (Abbildung 31). Diesen negativen Trend gilt es durch eine Stärkung des Umwelt-

verbundes, aber auch durch geeignete Maßnahmen zur Förderung der Nahmobilität umzukehren. 

                                                                                                                                                                

88  Der Modal Split gibt die Anteile der Verkehrsträger motorisierter Individualverkehr (MIV), ÖPNV, Rad- und Fußver-

kehr an den zurückgelegten Wegen in Brandenburg an. 

89  Umweltverbund ist ein Sammelbegriff, unter dem die CO2-armen Verkehrsträger ÖPNV, Fuß- und Radverkehr zu-

sammengefasst werden. 

90  Hierbei lassen sich jedoch starke regionale Unterschiede feststellen. So ist der Anteil des Umweltverbundes in der 

Landeshauptstadt und den Oberzentren sehr viel höher als in ländlichen Gemeinden. 
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Abbildung 31: Entwicklung des Modal Split im Land Brandenburg, 2008 und 2017  

Quelle: Eigene Darstellung nach Daten aus Ermes et al. (2020). (Abweichungen zu 100% sind 

rundungsbedingt und entstammen der Quelle).  

Insgesamt entsteht in Brandenburg ein Großenteil des Verkehrsaufkommens durch den Pendel-

verkehr von und nach Berlin. Über 180.000 Berufstätige fahren aus Berlin in ein anderes Bundes-

land und damit zwangsweise nach oder durch Brandenburg. Im Gegenzug pendeln fast 340.000 

Menschen nach Berlin (Bundesagentur für Arbeit 2021). Die Einpendelnden nach Berlin weisen 

einen hohen MIV-Anteil (57,1 %) auf (Gerike et al. 2020). Der hohe MIV-Anteil ist vor allem auf 

die geringere Verfügbarkeit des ÖPNV und die längeren Distanzen zurückzuführen. Die tägliche 

Fahrleistung eines einpendelnden Pkw beträgt 37,1 km/Tag. Hinzu kommen rund 5,2 Mio. Über-

nachtungsgäste im Jahr 2019 (AfS BBB 2020e) sowie ca. 50 Millionen Tagesgäste von außer-

halb Brandenburgs im Jahr 2019 (Bengsch et al. 2020). Bilanziell werden diese Verkehrsteilneh-

menden ihrem jeweiligen Herkunfts(bundes)land zugeschrieben, sind jedoch ein wichtiger Adres-

sat für klimapolitische Maßnahmen, da sie erheblich zum Verkehrsaufkommen in Brandenburg 

beitragen.  

Straßenverkehr 

Für den Straßenverkehr haben sich die Rahmenbedingungen in den letzten Jahren erheblich ge-

ändert. Dies ist im Besonderen auf die europäische und nationale Gesetzgebung zur Treibhaus-

gasreduktion im Verkehr zurückzuführen.  

Eine der wichtigsten Maßnahmen dabei ist die Festlegung von europäischen Flottengrenzwer-

ten für Kraftfahrzeughersteller ab 2020. Diese schreiben eine kontinuierliche Senkung des durch-

schnittlichen CO2-Ausstoßes der Fahrzeuge eines Herstellers bei empfindlichen Strafen vor. 

Diese Grenzwerte in Kombination mit attraktiven Anrechnungsmöglichkeiten von Fahrzeugen mit 

alternativen Antrieben wirken sich positiv auf die Entwicklung und Verfügbarkeit solcher Fahr-

zeuge aus. Im Rahmen des „Fit-for-55“-Programms ist eine weitere Verschärfung der Grenzwerte 

im Gespräch. Darüber hinaus gibt es verschiedene Bundesförderprogramme, die den Kauf und 

den Betrieb von Fahrzeugen mit alternativen Antrieben und von Lade- bzw. Tankinfrastruktur för-
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dern. Auf der Seite der Fahrzeuge umfasst dies neben steuerlichen Vorteilen auch den Um-

welt- sowie den Innovationsbonus91, die auf den Kaufpreis eines Neuwagens gutgeschrieben 

werden. Auch für Ladeinfrastruktur gibt es verschiede Förderprogramme abhängig vom Anwen-

dungsfall (Use Case).  

Neben diesen finanziellen Anreizen sind in den vergangenen Jahren auch einige regulatorische 

Bedingungen zu Gunsten des Aufbaus von Ladeinfrastruktur angepasst worden. So wurde mit 

dem „Gebäude-Elektromobilitätsinfrastruktur-Gesetz“ (GEIG) die Vorbereitung und teilweise 

auch die Installation von Ladeinfrastruktur bei Neu- und Umbauten unter bestimmten Bedingun-

gen vorgeschrieben. Zusätzlich wurden die Rechte von Mietenden und Wohnungsbesitzenden 

bei der Installation von Ladeinfrastruktur auf privatem Grund mit der Reformierung des Wohnei-

gentumsgesetzes (WEG) gestärkt.  

Diese vorgenannten Rahmenbedingungen führten zu einer sehr dynamischen Entwicklung bei 

Pkw mit alternativen Antrieben (vor allem batterieelektrische Fahrzeuge (BEV) und Plug-In-

Hybride) in den letzten Jahren. So haben sich beispielsweise die batterieelektrischen Fahrzeuge 

in Brandenburg von 2016 bis 2021 fast vervierzehnfacht (Kraftfahrt-Bundesamt 2016). Damit liegt 

der Anteil der Pkw mit alternativen Antrieben in Brandenburg bei 0,77 % etwas unter dem bun-

desdeutschen Schnitt von 1,22 % (Kraftfahrt-Bundesamt 2016). Die Ursachen für den Unter-

schied liegen in dem durchschnittlich höheren Fahrzeugalter in Brandenburg und der im Ver-

gleich zum Bundesdurchschnitt größeren Rolle des Gebrauchtwagenmarktes (Kraftfahrt-Bundes-

amt 2021b). Desweiten wirken sich die Verfügbarkeit von Lademöglichkeiten und die längeren 

Wegstrecken in den ländlicheren Regionen negativ auf eine Kaufentscheidung für einen elektri-

schen Pkw aus.  

Eine ähnliche Entwicklung wie bei den Pkw lässt sich bei den öffentlichen Ladepunkten im 

Land Brandenburg beobachten. Hier wuchs die Anzahl nach Veröffentlichungen der Bundesnetz-

agentur von 88 Ladepunkten im Jahr 2017 auf 901 Normalladepunkte und 177 Schnelllade-

punkte92 im November 2021 (wfbb 2020b; BNetzA 2021c). Damit kommen in Brandenburg 18 E-

Pkw (batterieelektrische und Plug-In-Pkw) auf einen öffentlich zugänglichen Ladepunkt. Dieses 

Verhältnis ist deutlich besser als der Bundesdurchschnitt (21 E-Pkw/Ladepunkt), jedoch weit ent-

fernt von dem Verhältnis 10:1, das in der aktuell noch gültigen EU-Richtlinie über den „Aufbau der 

Infrastruktur für alternative Kraftstoffe“ (AFID) empfohlen wird. Aufgrund der brandenburgischen 

Siedlungs- und Eigentumsstruktur ist jedoch davon auszugehen, dass weniger öffentliche Ladein-

frastruktur benötigt wird als im Bundesdurchschnitt, da lediglich 13 % der Fahrzeuge keinen eige-

nen Stellplatz am Wohnort haben und am Straßenrand parken. Deutschlandweit sind es 19 % der 

Pkw, die üblicherweise im Straßenraum stehen (Follmer 2018). Eine Studie der Nationalen Leit-

stelle Ladeinfrastruktur schlägt für den gegenwärtigen Zeitpunkt ein Verhältnis 9:1 E-Pkw/Lade-

punkt für den urbanen Raum und ein Verhältnis von 12:1 für den ländlichen Raum vor. In Anbe-

tracht der Tatsache, dass Brandenburg bei der Versorgung von E-Pkw mit öffentlicher Ladeinfra-

struktur hinter dem empfohlenen Maß zurückliegt und dass der Ausbau der Ladeinfrastruktur in 

                                                                                                                                                                

91  Die Zukunft des Innovationsbonus ist derzeit noch ungewiss, da er bis Ende des Jahres 2021 befristet und daher 

von den Ergebnissen der Koalitionsverhandlung der zukünftigen Bundesregierung abhängig ist. 

92  Nach Definition der „Verordnung über technische Mindestanforderungen an den sicheren und interoperablen Auf-

bau und Betrieb von öffentlich zugänglichen Ladepunkten für Elektromobile (Ladesäulenverordnung – LSV)“ werden 

Ladepunkte mit einer Ladeleistung von bis zu einschließlich 22 kW als Normalladepunkte bezeichnet. Ladepunkte 

mit größerer Ladeleistung sind Schnellladepunkte. 
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den letzten Jahren nicht mit dem Hochlauf der E-Pkw mithalten konnte, sind hier vermehrte An-

strengungen nötig, um eine sichere Versorgung mit Ladeenergie in Zukunft gewährleisten zu kön-

nen und Kaufhemmnisse für E-Pkw abzubauen. 

Zusätzlich gilt ab dem Sommer 2021 das Gesetz für die Beschaffung sauberer Straßenfahrzeuge 

(Umsetzung der europäischen Clean Vehicles Directive). Es legt bei der Vergabe öffentlicher 

Aufträge Mindeststandards an den CO2-Ausstoß von Fahrzeugen fest. Diese gelten auch für 

Lkw und Busse. So müssen beispielsweise 45 % der neu angeschafften Busse als „sauberes 

Fahrzeug“ gelten, ab 2025 muss sogar die Hälfte der neuen Busse emissionsfrei sein und 65 % 

„sauber“ (SaubFahrzeugBeschG 2021). Dies stellt öffentliche Auftraggeber vor große Herausfor-

derungen, schafft aber auch einen großen Markt für Fahrzeuge mit alternativen Antrieben auch 

im Nutzfahrzeugbereich.  

Im Brandenburger Busverkehr sind bereits heute verschiedene alternative Antriebe im Einsatz. 

Zuständig für den Busverkehr sind im Land Brandenburg kommunale Aufgabenträger und Ver-

kehrsunternehmen. Für viele Kommunen ist der Weg zu einer treibhausgasneutralen Busflotte 

jedoch noch weit. Insbesondere vor dem Hintergrund des Gesetzes für die Beschaffung sauberer 

Straßenfahrzeuge, setzen sich immer mehr kommunale Aufgabenträger und Verkehrsunterneh-

men mit dem Thema auseinander. Derzeit sind vor allem drei Technologien zur Dekarbonisierung 

des Busverkehrs in der Diskussion. Es sind bereits vielerorts batterieelektrische Busse (BEV-

Busse) vor allem auf kurzen Umläufen (Strecken bis ca. 200 Kilometer) und mit Einsatz von De-

potladungen unterwegs. Als Flächenland stellt sich in Brandenburg jedoch auch die Herausforde-

rung von längeren Umläufen. Für BEV-Busse braucht es dafür den Aufbau von Gelegenheitslad-

einfrastruktur93. Die Elektrifizierung von Busflotten kann theoretisch auch durch den Aufbau von 

Oberleitungen umgesetzt werden. Diese Möglichkeit ist jedoch mit sehr hohen Investitionskosten 

verbunden und kommt deutschlandweit kaum zum Einsatz.  Da Brandenburg sich derzeit beim 

Aufbau einer Wasserstoffwirtschaft platziert (MWAE 2021b) und verschiedene Regionen (bei-

spielsweise Lausitz, Barnim, Havelland) bereits an integrierten Wasserstoffkonzepten arbeiten 

(NOW 2021), kann für schwer elektrifizierbare Strecken auch der Einsatz von Brennstoffzellen-

bussen mit regional hergestelltem, grünen Wasserstoff eine alternative Antriebsmöglichkeit sein. 

Auch Erdgas-Antriebe zählen laut Gesetz für die Beschaffung sauberer Straßenfahrzeuge als 

„saubere“ Fahrzeuge, jedoch nicht als „emissionsfrei“. Diese Antriebe können also nur als Über-

gangslösung betrachtet werden.  

Luftverkehr 

Der Luftverkehr in Brandenburg hat sich mit der Eröffnung des Flughafens Berlin-Branden-

burg (BER) und der damit einhergehenden Schließung des Berliner Stadtflughafens Tegel stark 

verändert. Dies bedeutet einen sprunghaften Anstieg der Flugbewegungen von und nach Bran-

denburg (überproportional inländische Flüge). Nach aktueller amtlicher Bilanzierung werden 

sämtliche Emissionen des BER dem Land Brandenburg zugerechnet, obgleich Passagierbefra-

gungen nahelegen, dass die überwiegende Mehrheit (80 %) der Passagiere, die ihre Reise am 

BER beginnen, aus Berlin kommt (SPV Spreeplan Verkehr GmbH 2016).  

Neben der Eröffnung des Großflughafens sorgt auch die Corona-Pandemie für Umbrüche im 

Flugverkehr. Die geringe Anzahl von Flugbewegungen aufgrund von Reisebeschränkungen im 

Jahr 2020 hat auch zu einem erheblichen Rückgang des Kerosinverbrauchs geführt. Es wurden 

                                                                                                                                                                

93  Gelegenheitsladeinfrastruktur bedeutet, dass die batterieelektrischen Busse zusätzlich zu der Ladung im Depot 

auch während ihrer Umläufe an geeigneten Haltestellen zwischengeladen werden. 
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weniger als die Hälfte der im Vorjahr an den Flughäfen Schönefeld und Tegel vertankten Menge 

benötigt. Der Bundesverband der Deutschen Luftverkehrswirtschaft geht in seinem Bericht zur 

Lage der Branche von einer deutlichen Erholung der Passagierkilometer im Jahr 2022 aus. Das 

Vorkrisenniveau soll im Jahr 2025 wieder erreicht werden (Bundesverband der Deutschen Luft-

verkehrswirtschaft 2021). Mit einer ähnlichen Entwicklung rechnet auch die Berlin-Brandenburger 

Flughafengesellschaft (Bretschneider und Lütke Daldrup 2021). 

Eine weitere Entwicklung im Flugverkehr betrifft die Anteile erneuerbarer Energien im Flugver-

kehr. EU und der nationale Gesetzgeber sind bestrebt diese anzuheben, um die CO2-Emissionen 

des Luftverkehrs zu senken. So wurden bei der nationalen Umsetzung der Richtlinie zur Förde-

rung der Nutzung von Energie aus erneuerbaren Quellen (RED II) Mindestquoten für Anteile an 

strombasierten Flugkraftstoffen festgeschrieben. Diese steigen stufenweise und sollen im Jahr 

2030 mindestens 2 % ausmachen. Außerdem sieht der Vorschlag der EU-Kommission 

„ReFuelEU Aviation“ Anteile an CO2-neutralen Kraftstoffen94 von 2 % im Jahr 2025, 5 % im Jahr 

2030 und 62 % im Jahr 2050 vor (EC 2021b). Mit diesem Entwicklungspfad würde der Flugver-

kehr das Ziel der CO2-Neutralität verfehlen und es müssten Kompensationsmöglichkeiten gefun-

den werden. Des Weiteren soll die Steuerbefreiung von Flugkerosin für innereuropäische Flüge 

sowie die kostenfreie Allokation von Emissionszertifikaten schrittweise abgebaut werden.  

Schienenverkehr 

Für den Regionalverkehr in Brandenburg lässt sich in den Jahren von 2016 auf 2019 eine Steige-

rung der bestellten Nutzzugkilometer von etwas über 3 % feststellen. Angesichts stetig steigender 

Fahrgastzahlen und der Schlüsselrolle, die der Eisenbahn bei der Mobilitätswende zukommt, ist 

eine Erweiterung des Angebots im Schienenpersonennahverkehr notwendig. Die Länder Berlin 

und Brandenburg haben dazu in dem Projekt i2030 zehn Teilbauprojekte zusammengefasst und 

forcieren hier die Planung und Umsetzung von Neubauarbeiten, Wiederinstandsetzungen und 

Erweiterungen im Schienennetz in und um Berlin. Darüber hinaus arbeitet der Verkehrsverbund 

Berlin-Brandenburg an der weiteren Streckenelektrifizierung (Abbildung 32). Im Jahr 2020 wur-

den noch 27 % der Streckenkilometer der Regionalbahn nicht-elektrisch erbracht, bis 2037 soll 

sie komplett ohne fossile Kraftstoffe auskommen (VBB 2021). Auf der Heidekrautbahn sollen ab 

Ende 2024 Züge mit lokal erzeugtem grünen Wasserstoff eingesetzt werden (ENERTRAG et al. 

2021). Weiter Wasserstoff-Anwendungen auf Brandenburger Bahnstrecken befinden sich in der 

Prüfung. 

                                                                                                                                                                

94  Sog. Sustainable Aviation Fuels, hierzu zählen neben strombasierten Kraftstoffen auch Biokraftstoffe. 
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Abbildung 32: Elektrifizierte Bahnstrecken in Berlin und Umland 

Quelle: Eigene Darstellung.   

Schiffsverkehr 

Ähnlich wie im Luftverkehr sollen auch in der Binnenschifffahrt nach den Vorschlägen der EU-

Kommission die Anteile an erneuerbarer Energie erhöht werden. Dazu soll das Emissionshan-

delssystem auf innereuropäische Schiffsfahrten schrittweise erweitert und CO2-Reduktionsziele 

bis zu -75 % der durchschnittlichen Treibhausgasintensität im Jahr 2050 gegenüber 2020 einge-

führt werden (EC 2021c).  

Auch die Marktverfügbarkeit von Schiffen mit alternativen Antrieben, die lange Zeit ein Problem 

war, erhöht sich. So sind bereits zwei ganzjährige und zwei saisonale Fährlinien der Berliner Ver-

kehrsbetrieb rein elektrisch unterwegs und seit 2019 gibt es auch ein rein elektrisches Fahrgast-

schiff in der Region (Hirschl et al. 2021). Ein weiteres Leuchtturmprojekt in der Region hat die 

emissionsfreie Güterschifffahrt zum Thema. Die BEHALA und die TU Berlin erproben seit De-

zember 2021 das Wasserstoff-Hybrid Schubboot „Electra“ (BEHALA 2021). 

2.5.4 Zwischenfazit und Handlungsbedarfe 

Nach der Quellenbilanz entfallen rund 10 % der Treibhausgasemissionen im Land Brandenburg 

auf den Verkehr. Nachdem die verkehrsbedingten Emissionen sich in den zwanzig Jahren nach 

der Wiedervereinigung fast verdoppelt haben, lässt sich für die Jahre 2010 bis 2019 ein konstan-

tes Niveau beobachten (Abbildung 33). Für das Jahr 2020 weist die Statistik des LfU einen leich-

ten Rückgang der Emissionen auf, was jedoch auf Corona-Effekte zurückgeführt werden kann. 

Der Verkehrssektor hat somit im Vergleich zum Jahr 1990 nicht zur Reduktion der Treibhaus-

gasemissionen beigetragen.    
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Abbildung 33: THG-Emissionen Brandenburg nach Quellenbilanz, KSG-Sektor Verkehr von 

1990 - 2020 

Quelle: Eigene Darstellung nach LfU (2021b), Thünen (2020), AfS BBB (2019a), UBA (2021d).  

Abbildung 34 zeigt die CO2e-Emissionen der Jahre 2016 bis 2020 nach Angaben des LfU für den 

gesamten Verkehrssektor und die vier Verkehrsmedien. Für die Jahre vor 2020 sind auch hier 

jeweils konstante Niveaus zu verzeichnen. Im Jahr 2020 treten zwei Sondereffekte ein. Zum ei-

nen findet in den letzten beiden Monaten des Jahres nach der Schließung des Flughafens Tegel 

eine Verlagerung des kompletten Berliner Flugverkehrs nach Brandenburg statt. Zum anderen 

lassen sich die emissionssenkenden Auswirkungen der Corona-Pandemie in den THG-Emissio-

nen des Straßen- und Flugverkehrs feststellen, die zu einer Senkung von 8 % (Straßenverkehr) 

bzw. 46 % (Luftverkehr) des THG-Ausstoßes im Vergleich zum Vorjahr führen. Ohne Corona 

wäre es gegenüber 2019 zu einem Anstieg in den verkehrsbedingten THG-Emissionen auf 6,3 Mt 

CO2e mit leichten Zuwächsen im Straßenverkehr (2 %) und deutlichen Zuwächsen im Luftverkehr 

(54 %) gekommen. 
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Abbildung 34: Reale THG-Emissionen des Verkehrssektors und der Verkehrsmedien nach 

Quellenbilanz, 2016 bis 2020 

Quelle: Eigene Darstellung nach LfU (2021b), Thünen (2020), AfS BBB (2019a), UBA (2021d).  

Straßenverkehr 

Im Straßenverkehr wird der mit Abstand größte Teil der Emissionen durch Pkw verursacht (siehe 

nachfolgende Abbildung) – Tendenz steigend. Der größte Handlungsbedarf besteht deshalb im 

Bereich des MIV. Es muss eine Trendumkehr eingeleitet und eine starke Emissionsminderung in 

den nächsten Jahren erreicht werden. Insgesamt muss der Anteil des MIV am Modal Split ge-

senkt werden.  

Verkehrsmedienübergreifend bedeutet das die Stärkung des Umweltverbundes. Damit einher ge-

hen eine deutliche Erhöhung des Wegeanteils von Fuß- und Radverkehr sowie des ÖPNV.  

Schlüssel hierfür sind der Ausbau von sicheren und attraktiven Rad- und Fußwegen. Das Ange-

bot des ÖPNV muss erweitert werden. Eine positive Entwicklung der letzten beiden Jahre ist, 

dass die Verkehrsleistung des ÖPNV-Busverkehrs stark zugenommen hat. Außerdem sollte in 

ländlichen Gegenden die zuverlässige und schnelle Erreichbarkeit vor allem von Strecken des 

schienengebundenen Personennahverkehrs gewährleistet werden. Dies kann zum einen durch 

die Förderung von Intermodalität (beispielsweise geeignete und ausreichende Abstellmöglichkei-

ten für Fahrräder an Bahnhöfen) geschehen. Zum anderen braucht es eine Erweiterung des klas-

sischen ÖPNV, beispielsweise durch On-Demand-Angebote.  

Auch im Straßengüterverkehr nehmen die verkehrsbedingten Emissionen, getrieben durch leichte 

Nutzfahrzeuge, zu. Im Wirtschafts- und Güterverkehr muss deshalb, neben den allgemeinen Ver-

lagerungsbestrebungen auf Schiene und Wasser, vor allem eine Verkehrsreduktion durch eine 

bessere Auslastung der Fahrzeuge im Mittelpunkt stehen. In städtischen Gebieten müssen zu-

sätzlich Alternativen zum klassischen Lieferverkehr (beispielsweise Lastenradkonzepte) geprüft 

und umgesetzt werden. Des Weiteren ist der Transitverkehr für Brandenburg von besonderer Be-

deutung, vor allem was den Straßen- und Schiffsverkehr betrifft. Hier müssen integrierte Ver-

kehrskonzepte mit dem Bund und den Nachbar(bundes)ländern, insbesondere Berlin, erarbeitet 

bzw. mit dem Fokus auf eine Emissionsreduzierung angepasst werden.   
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Zudem bedarf es einer flächendeckenden und bedarfsgerechten Bereitstellung von Ladeinfra-

struktur und Tankstellen für alternative Kraftstoffe. Beim Ausbau der Ladeinfrastruktur steht in 

Brandenburg aufgrund der Siedlungsstruktur vor allem die private Ladeinfrastruktur im Fokus, 

aber auch das öffentlich zugängliche Angebot muss stark erweitert werden. 

Abbildung 35: THG-Emissionen des Straßenverkehrs nach Quellenbilanz, 2016 bis 2020 

Quelle: Eigene Darstellung nach LfU (2021b), Thünen (2020), AfS BBB (2019a), UBA (2021d).  

Luftverkehr 

Die Emissionen des Luftverkehrs nehmen durch den neuen Großflughafen deutlich zu. Nach dem 

Straßenverkehr fallen hier die zweithöchsten Emissionen an. Statt einer Reduktion wird in den 

nächsten Jahren ein weiterer Anstieg erwartet. Sollte sich der komplette Flugverkehr der ehemali-

gen Flughäfen TXL und SFX auf Vorkrisenniveau auf den Flughafen BER nach Brandenburg ver-

lagern, würden sich die Emissionen für Brandenburg mehr als verdreifachen.95 Dies macht sich in 

den sprunghaften Anstiegen der Emissionen in den Jahren 2020 und 2021 bemerkbar.  

Dabei gibt es im Luftverkehr zwei zentrale Herausforderungen: Erstens gibt es, im Gegensatz 

zum Straßenverkehr, kurzfristig noch keine breit verfügbaren CO2-neutrale Alternativen zum fos-

silen Kraftstoff. Langfristig könnten synthetische sowie Biokraftstoffe zur Emissionsminderung 

beitragen. Zweitens tragen Nicht-CO2-Effekte, induziert durch Stickoxide (NOx), Wasserdampf, 

Aerosole sowie Zirruswolken, zu einer erhöhten Klimawirksamkeit des Flugverkehrs bei (Lee et 

al. 2021). Unter Einbezug all dieser Effekte wird die Klimawirkung des Luftverkehrs etwa 3 bis 5 

mal so hoch eingeschätzt, wie die durch CO2 allein (UBA 2012). Diese Nicht-CO2-Effekte bleiben 

beim Fliegen mit synthetischen Kraftstoffen bestehen. Andere alternative Antriebe, wie Wasser-

stoff oder batterieelektrisches Fliegen können nur langfristig zum emissionsärmeren Fliegen bei-

tragen.  

                                                                                                                                                                

 95 Im Vergleich zu den durchschnittlichen Emissionen bis 2019.  
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Um die Emissionen und die induzierte Klimawirksamkeit des Luftverkehrs zu reduzieren, wird es 

deshalb nicht ausreichen, fossile Treibstoffe lediglich durch alternative Treibstoffe zu ersetzen. 

Um sowohl CO2- als auch Nicht-CO2-Effekten des Flugverkehrs zu begegnen, müssen Flugbewe-

gungen reduziert, Flugverkehr auf die Schiene verlagert und unvermeidbare Flugrouten ange-

passt werden. Für die langfristige Dekarbonisierung des verbleibenden Flugverkehrs muss die 

Herstellung und Verteilung alternativer Kraftstoffe vorbereitet und umgesetzt werden.  

Schienenverkehr 

Der Schienenverkehr hat einen vergleichsweise geringen Anteil an den Brandenburger THG-

Emissionen. Um eine Verkehrsverlagerung von MIV, Wirtschafts- und Flugverkehr auf die 

Schiene zu ermöglichen sollte der Streckenausbau sowie die Attraktivitätssteigerung des Schie-

nenverkehrs vorangetrieben werden. Des Weiteren braucht es eine Erhöhung der Streckenelekt-

rifizierung bzw. den Einsatz von alternativen Kraftstoffen, z.B. Wasserstoff, auf schwer elektrifi-

zierbaren Strecken.  

Schiffsverkehr 

Auch der Schiffsverkehr hat einen geringen Anteil an den Brandenburger THG-Emissionen. Je-

doch werden diese derzeit systematisch unterschätzt, denn: in Brandenburg wird mehr Treibstoff 

verfahren als getankt. Die Bilanzierung erfolgt auf Grundlage der getankten Kraftstoffmengen. Für 

die Umstellung auf eine CO2-neutrale Schifffahrt werden mittel- und langfristig alternative Kraft-

stoffe unvermeidbar sein. Hierfür müssen Bunkerstationen vorbereitet und umgerüstet werden. 

Vor allem eine länderübergreifende alternative Infrastruktur ist wegen der hohen Bedeutung des 

Transitverkehrs wichtig. 
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Abbildung 36: Corona-bereinigter Trend der THG-Emissionen des Verkehrssektors und 

der Verkehrsmedien nach Quellenbilanz, 2016 bis 2045 (ohne Pandemieeffekte)  

Quelle: Eigene Darstellung nach LfU (2021b), Thünen (2020), AfS BBB (2019a), UBA (2021d).  

Die Fortschreibung der verkehrsbedingen THG-Emissionen (Abbildung 36) zeigt noch einmal die 

Fehlentwicklungen der letzten zehn Jahre vor allem im Straßen- und Luftverkehr. Würden sich 

die bisherigen Trends fortsetzen, gäbe es bis 2045 fast eine Verdopplung der THG-Emissionen 

auf 10 Mt CO2e/a.96 Deshalb besteht im Verkehrssektor ein besonders großer Handlungsbedarf, 

diesen Trend umzukehren, emissionssenkende Maßnahmen einzuleiten und zur Erreichung der 

Klimaziele beizutragen.  

  

                                                                                                                                                                

96  Hierbei muss allerdings angemerkt werden, dass die unter Abschnitt 22.5.3 beschriebenen Rahmenbedingungen 

sich noch nicht umfänglich in den Trends niederschlagen. 



 

94     |  HIRSCHL, TORLIENE, SCHWARZ, DUNKELBERG, WEIß, LENK, HIRSCHBERG, SCHALLING, WEYER, WAGNER, 
STEFFENHAGEN, KENNEWEG 

2.6 Sektor Industrie 
Der Sektor Industrie umfasst gemäß KSG im Wesentlichen die Verbrennung von Brennstoffen im 

verarbeitenden Gewerbe und in der Bauwirtschaft, die Emissionen aus Industriefeuerungen, In-

dustriekraftwerken zur Erzeugung von Strom und Wärme sowie von zugeordneten Fahrzeugen 

und mobilen Maschinen der Bauwirtschaft, Industrieprozesse und Produktverwendung. Im Ge-

gensatz zur KSG-Systematik werden die Emissionen der Industriekraftwerke im Bestand auf-

grund der fehlenden Datengrundlage im Sektor Energiewirtschaft bilanziert, wie in Abschnitt 1.2 

erläutert. 

Nachfolgend wird zudem aufgrund der inhaltlichen Nähe die Entwicklung des Bereichs GHD dar-

gestellt, obgleich diese gemäß der KSG-Zuteilung bilanziell dem Sektor Gebäude zugeschlagen 

sind. In den verwendeten Datensätzen des AfS BBB wird die netzgebundene Versorgung der 

Bauwirtschaft zudem im Gegensatz zur Methodik des KSG dem Bereich GHD zugeordnet, dies 

wird an den entsprechenden Stellen angemerkt. Darüber hinaus wird der Bereich GHD teilweise 

anhand ausgewählter Anwendungsarten von Endenergie analysiert. Diese Einschränkungen sind 

bei den entsprechenden Abschnitten erläutert. 

Darüber hinaus werden nachfolgend für unterschiedliche Indikatoren zum Teil verschiedene Be-

zugsjahre angegeben. Dies hat mit der Datenverfügbarkeit verschiedener Quellen zu tun; in der 

Regel benötigt die Erarbeitung und Veröffentlichung detaillierterer, statistisch valider Daten mehr 

Zeit (häufig mehr als zwei Jahre), während überschlägige, aggregierte Hochrechnungen auch mit 

kürzerer Frist zur Verfügung stehen.  

2.6.1 Zentrale Bereiche und Schlüsselfaktoren 

Brandenburg kann mit einerseits großen, internationalen Industrieunternehmen sowie anderer-

seits einer Vielzahl an klein- und mittelständischen Unternehmen (KMU) als vielschichtiger Wirt-

schaftsstandort beschrieben werden. Die Zugehörigkeit zur Hauptstadtregion ergänzt zudem den 

Zugang zu einer ausgeprägten Forschungslandschaft mit insgesamt über 50 Hochschulen und 

200 Forschungseinrichtungen (MWAE 2021d; MWAE 2021e). Neben bestehenden Industrie-

standorten mit chemischer Industrie in Schwarzheide und Schwedt, der Stahlproduktion in Eisen-

hüttenstadt, Henningsdorf und Brandenburg an der Havel sowie dem Zementwerk in Rüdersdorf, 

sind auch eine Vielzahl kleinerer Unternehmen in verschiedenen Branchen und an unterschiedli-

chen Standorten für die Brandenburger Wirtschaft bedeutend. Außerdem entstehen auch neue 

Ansiedelungen wie die Tesla-Gigafactory in Grünheide, sowie der potentielle Aufbau von Re-

chenzentren aufgrund günstiger Rahmenbedingen. Zudem entfaltet der eröffnete, gemeinsame 

Flughafen BER auch weiterhin eine wirtschaftliche Strahlkraft für die umliegende Region. Darüber 

hinaus gewinnt der Tourismus zunehmend an Bedeutung für das Land Brandenburg (MWAE 

2021e; Unternehmensverbände BB 2020; MWAE 2021f; Prognos 2021). In den folgenden Ab-

schnitten wird die Brandenburger Wirtschaft anhand der Schlüsselfaktoren Wirtschaftsleistung, 

Branchenstruktur, Energieeffizienz, Energieträger sowie THG-Emissionen beschrieben. 
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Im Jahr 2019 waren 99.892 Unternehmen in Brandenburg registriert (Stand: 30.09.2019). Hier-

von können rund 25 % dem produzierenden Gewerbe97 zugeordnet werden und 75 % dem Be-

reich GHD98. Insgesamt bilden die KMU den signifikanten Anteil der Brandenburger Unternehmen 

(AfS BBB 2021j):  

– 89 % mit ≤ 9 Beschäftigten 

– 9 % mit 10 bis 49 Beschäftigten 

– 2 % mit 50 bis 249 Beschäftigten 

– 0,3 % mit > 250 Beschäftigten 

Insgesamt arbeiteten im Jahr 2020 848.381 Beschäftigte überwiegend in Vollzeit in der Bran-

denburger Wirtschaft, davon 24 % im produzierenden Gewerbe und 73 % im Bereich GHD99 (AfS 

BBB 2021e). 

Die BWS Brandenburgs beträgt im Jahr 2020 67 Mrd. €, wobei der geringere Anteil mit 27 % auf 

das produzierende Gewerbe entfällt, den deutlich größeren Anteil weist mit 72 % der Dienstleis-

tungsbereich auf (AfS BBB 2021f). Eine weitere Unterteilung in Wirtschaftsabschnitte des produ-

zierenden Gewerbes ist aufgrund der statistischen Datenverfügbarkeit nur anhand des Umsatzes 

möglich. Im Jahr 2019 erzielte der GHD-Bereich 52 % des wirtschaftlichen Gesamtumsatzes von 

101.435 Mio. €, während die Wirtschaftsabschnitte des produzierenden Gewerbes wie folgt zum 

Gesamtumsatz beitrugen (AfS BBB 2021j):  

– Bergbau: 1 % 

– Verarbeitendes Gewerbe: 26 % 

– Energieversorgung: 9 % 

– Wasser und Abfall: 2 % 

– Baugewerbe: 10 % 

Die nachfolgende Tabelle illustriert auf der nächsten Detailebene die umsatzstärksten Wirt-

schaftszweige (WZ) des verarbeitenden Gewerbes100 anhand der Umsatzanteile im Jahr 

2020.101  

Die Statistik zeigt auf, dass neben der Ernährungsbranche weitere WZ einen signifikanten Teil 

am Gesamtumsatz in Brandenburg aufweisen, wie z. B. die Metallerzeugung, die Chemieindust-

rie, der Maschinen- und Fahrzeugbau, Papier- und Pappprodukte, Gummi- und Kunststoffunter-

nehmen und die Glas- und Keramikindustrie. Darüber hinaus ist noch die Zementindustrie mit 

                                                                                                                                                                

97   Das produzierende Gewerbe aggregiert die folgenden Wirtschaftsabschnitte - B: Bergbau und Gewinnung von Stei-

nen und Erden; C: Verarbeitendes Gewerbe; D: Energieversorgung; E: Wasserversorgung, Abwasser- und Ab-

fallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen; F: Baugewerbe. 

98  Hier: Wirtschaftsabschnitt G-S. 

99  Rund 3% arbeiten im Wirtschaftsabschnitt A: Land- und Forstwirtschaft, Fischerei. 

100  Umfasst laut Methodik des AfS BBB die Unternehmen des Verarbeitenden Gewerbes ab 20 Mitarbeitenden. 

101  Für die Darstellung der Umsatzanteile nach Wirtschaftsabschnitten (AfS BBB 2021j) und die detailliertere Darstel-

lung nach WZ (AfS BBB 2021i) sind aufgrund der Datenverfügbarkeit zwei Quellen aus verschiedenen Jahren ge-

nutzt worden. 
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drei Brandenburger Standorten hervorzuheben (VDZ 2021).Die Branchenstruktur in Branden-

burg weist somit einige der laut VET-Bericht besonders energie- bzw. emissionsintensiven In-

dustrien aus: Eisen und Stahl, Zementklinker und Chemische Industrie (DEHSt 2021a). Für eine 

klimaneutrale Industrie in Brandenburg haben vor allem diese Branchen eine zentrale Bedeutung, 

wie auch die Energie- und Emissionsintensität zukünftiger Branchen (wie z.B. Batterieproduktion, 

Rechenzentren). 

Tabelle 10: Umsatz, Anzahl Betriebe und tätige Personen nach Wirtschaftszweigen im ver-

arbeitenden Gewerbe in 2020 

Quelle: Eigene Darstellung nach AfS BBB (2021i). 

Im Bereich GHD überwiegen im Jahr 2019 folgende Wirtschaftsabschnitte nach Anteil am Um-

satz (AfS BBB 2021j): Handel, Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen (48 %), Ver-

kehr und Lagerei (13 %), Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen 

Dienstleistungen (8,5 %), Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen (8,5 %) so-

wie Grundstücks- und Wohnungswesen (7 %). 

Abbildung 37 zeigt die im Jahr 2018 verwendeten Energieträger für verschiedene WZ des verar-

beitenden Gewerbes auf. Die Darstellung sowie der Umfang der WZ kann im Vergleich zur Um-

satzdarstellung aufgrund von Datenverfügbarkeit abweichen, diese Abweichungen sind jedoch 

durch die Nummern der WZ gekennzeichnet. 

Verarbeitendes Gewerbe WZ Betriebe
Tätige 

Personen
Umsatz Anteil

Ernährung 10 I 11 176 12.069 3.808 Mio. € 15 %

Metallerzeugung- und bearbeitung 24 I 25 207 16.253 3.312 Mio. € 13 %

Chemische Industrie 20 38 4.778 2.052 Mio. € 8 %

Maschinen- und Fahrzeugbau 28 I 29 120 12.365 2.044 Mio. € 8 %

Holzwaren (ohne Möbel) 16 41 4.238 1.657 Mio. € 7 %

Reparatur und Installation von 

Maschinen und Ausrüstungen
33 160 8.762 1.590 Mio. € 6 %

Papier und Pappe 17 23 4.033 1.526 Mio. € 6 %

Gummi- und Kunststoffe 22 80 7.699 1.503 Mio. € 6 %

Glas und Keramik inkl. Ver. v. 

Steinen und Erden
23 174 5.108 1.438 Mio. € 6 %

Sonstige - 214 20.408 6.183 Mio. € 25 %

Insgesamt - 1.233 95.713 25.113 Mio. € 100 %
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Abbildung 37: Endenergieträger im verarbeitenden Gewerbe (2018) 

Quelle: Eigene Darstellung nach Daten des AfS BBB (2021k).102 

In einigen WZ wird im Jahr 2018 über 50 % der Endenergie durch die Verbrennung von fossilen 

Energieträgern bereitgestellt, inklusive der fossilen Anteile im Strom- und Fernwärmeverbrauch 

liegt dieser Anteil noch höher. Der Gesamtendenergieverbrauch beträgt 107 PJ, davon wird ein 

Großteil in den folgenden WZ verwendet: 

– Metallerzeugung und -verarbeitung (WZ 24, 25) 

Bei der Erzeugung und Verarbeitung von Metall wird rund 42 PJ der Endenergie des verar-

beitenden Gewerbes (39 %) verbraucht. Hiervon basieren 77 % auf fossilen Energieträgern 

und 23 % auf Strom. In Brandenburg wird dieser WZ hauptsächlich durch die Stahlproduktion 

repräsentiert. Diese verteilt sich auf ein integriertes Hüttenwerk von ArcelorMittal in Eisenhüt-

tenstadt (Oxygenstahl) sowie zwei Elektrostahlwerke von Rivastahl in Henningsdorf und 

Brandenburg an der Havel (ArcelorMittal 2021; Riva Stahl 2021). 

– Glas und Keramik inkl. Verarbeitung von Steinen und Erden (WZ 23) 

Dieser WZ verbraucht 17 PJ der Endenergie (16 %) und basiert zu 62 % auf der Verbren-

nung fossiler Energieträger. Die restliche Endenergie wird durch 20 % Biomasse, 12 % Strom 

und 6 % Müllverbrennung bereitgestellt. In Brandenburg ist in dieser Branche vor allem 

CEMEX aktiv, mit jeweils einem Zementwerk in Rüdersdorf und Eisenhüttenstadt (CEMEX 

2021a). 

Während die genannten WZ fast allein für den Verbrauch von Kohle verantwortlich sind, werden 

Mineralölprodukte und Erdgas in allen WZ als Energieträger verwendet. Besonders deutlich wird 

dies durch die hohen Anteile fossiler Energieträger in den Industrien Chemische Industrie sowie 

Ernährung und Tabak. Die chemische Industrie (WZ 20) in Brandenburg beinhaltet unter ande-

rem die PCK Raffinerie GmbH in Schwedt (Rohölverarbeitung)103 und die BASF Schwarzheide 

                                                                                                                                                                

102  Gesonderte Datenabfrage beim AfS BBB. 

103  Raffinerien werden nicht in der Endenergie bilanziert, sondern im Umwandlungsbereich, siehe hierzu Abschnitt 

2.3.2. 
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GmbH (u.a. Schaumstoffe, Pflanzenschutzmittel und technische Kunststoffe sowie zukünftig Ka-

thodenmaterial für die Batteriefertigung) (BASF 2021). Zusätzlich zu den im verarbeitenden Ge-

werbe bilanzierten Branchen ist in Brandenburg auch das Baugewerbe von Relevanz, welches in 

2019 rund 10 % zum Gesamtumsatz beigetragen hat und in den letzten Jahren stark gewachsen 

ist (AfS BBB 2021j; AfS BBB 2021f). 

Abbildung 38 zeigt die Verteilung der Endenergie (107 PJ) auf die verschiedenen Anwendungsar-

ten im verarbeitenden Gewerbe, zuzüglich des industriellen Verkehrs in Höhe von 1 PJ Endener-

gie (vor allem Dieselkraftstoff). Hierbei wird die hohe Relevanz der Prozesswärme (72 %) deut-

lich. Mechanische Energie und Raumwärme erreichen einen Anteil von 18 % bzw. 6 %. 

Abbildung 38: Anwendungsarten im verarbeitenden Gewerbe (2018) 

Quelle: Eigene Darstellung und Berechnung nach AfS BBB (2021c). 

Im Bereich GHD verteilen sich 32 PJ Endenergie, zuzüglich 0,1 PJ GHD-Verkehr, auf folgende 

Anwendungsarten: 47 % Raumwärme, 13 % mechanische Energie, 12 % Beleuchtung und 11 % 

Prozesswärme sowie geringere Anteile für IKT, Warmwasser, Prozesskälte und Klimakälte.  

Neben den Energieträgern für die Endenergie sind die Primärenergieträger der Industriekraft-

werke für den Klimaschutz in Brandenburg relevant. In diesem Gutachten wird der Status Quo 

der Industriekraftwerke in Brandenburg über eine Verschneidung der Daten des Marktstammda-

tenregisters und der Kraftwerksliste der BNetzA angenähert (BNetzA 2021a; BNetzA 2021b).104 

Die Gesamtleistung der Industriekraftwerke beträgt gemäß der Annäherung rund 1.750 MWel mit 

einem relevanten Anteil von rund 1.000 MWel des Energieträgers Kohle. Folgende Anlagen (grö-

ßer 10 MWel) konnten darüber hinaus identifiziert werden (ÜNB 2019; STEAG 2022): 

– 333,5 MWel Mineralölprodukte (5 Anlagen – PCK Raffinerie GmbH) 

– 122 MWel Erdgas (1 Anlage – BASF Schwarzheide GmbH) 

– 101 MWel Gichtgas (2 Anlagen – Arcelor Mittal Eisenhüttenstadt GmbH) 

– 30 MWel Abfall (1 Anlage – STEAG Waste to Energy GmbH beim Zementwerk Rüdersdorf) 

                                                                                                                                                                

104  Das Marktstammdatenregister beinhaltet alle Kraftwerke, die Kraftwerksliste dagegen nur die in das öffentliche Netz 

einspeisende Kraftwerke ab 10 MWel. 
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In Ergänzung zu dieser Auswertung können die Daten von AfS BBB (2021c) herangezogen wer-

den. Die Energiebilanz für das Jahr 2018 weist einen Umwandlungsaustoß von 13 PJ Strom für 

Industriekraftwerke größer 1 MWel aus, die Wärmeerzeugung wird im Endenergieverbrauch des 

verarbeitenden Gewerbes bilanziert. Bei angenommenen Volllaststunden von 5.000 entspricht 

dies einer elektrischen Leistung von 723 MWel. Der Umwandlungseinsatz von 29 PJ setzte sich 

aus Raffineriegas (36 %), Gichtgas (22 %), Erdgas (24 %) und Biomasse (18 %) sowie geringen 

Anteilen von Klär-/Deponiegas und Müll zusammen, welche in die Kategorisierung aus Abbildung 

12 einfließen. Insgesamt führte die Stromproduktion der Industriekraftwerke gemäß Quellenbilanz 

im Jahr 2018 zu Emissionen von rund 2 Mt CO2. 

2.6.2 Bisherige Entwicklungen 

Die Bruttowertschöpfung von Brandenburg ist im Zeitraum 2010-2020 von 50.143 auf 66.868 

Mio. €/a und damit um 33 % gewachsen. Hierbei ist die BWS des produzierenden Gewerbes vor 

allem durch das signifikante Wachstum im Baugewerbe etwas stärker angestiegen (37 %) als die 

BWS des GHD-Bereichs (33 %). Die Anzahl der Erwerbstätigen hat sich im selben Zeitraum um 

3,3 % erhöht (AfS BBB 2021f). Zukünftig ist ein weiteres Wachstum der BWS sowie Erwerbstäti-

gen unter anderem durch Projekte wie die Tesla-Gigafabrik zu erwarten, welche sich voraussicht-

lich auch auf den Energiebedarf auswirken werden. Im Rahmen der Energiestrategie wird bei-

spielsweise ein zusätzlicher Leistungsbedarf an Strom von 109 MW für die Teslafabrik und ca. 25 

MW pro Großrechenzentrum erwartet (Falkenberg et al. 2021). 

Die Entwicklung der Energieeffizienz kann über das Verhältnis von Endenergie pro BWS analy-

siert und beschrieben werden, im folgenden Energieintensität genannt. Tabelle 11 illustriert, dass 

im Zeitraum 2016 bis 2018 die Endenergie um 14 % und die BWS um 3 % angestiegen ist. Die 

Energieintensität ist hierbei von 11,3 auf 12,5 TJ/Mio. € um 10 % gestiegen, hat sich aber in den 

Jahren 2017 und 2018 stabilisiert. 

Tabelle 11: Energieeffizienz im verarbeitenden Gewerbe 2016 - 2018 

Quelle: Eigene Darstellung nach AfS BBB (2019b), (2020a), (2021c) und (2021f).105  

Im GHD-Bereich ist die Wertschöpfung weniger energieintensiv und führt demnach zu einer ge-

ringeren Energieintensität. Zusätzlich zur Darstellung des Bereichs GHD mit allen Anwendungs-

arten, wird für das Jahr 2018 auch der Bereich GHD ohne die Endenergie für die Anwendungsar-

ten Raumwärme, Warmwasser und Klimakälte ausgewiesen. Diese sind im besonderen Ausmaß 

von den Entwicklungen im Sektor Gebäude abhängig und werden in Abschnitt 2.4.2 thematisiert. 

Die verbleibenden Anwendungsarten sind hingegen vorwiegend von den wirtschaftlichen Aktivitä-

ten abhängig. 

                                                                                                                                                                

105  Die Zahlen zur Energieintensität basieren auf den ungerundeten Werten von Endenergie und BWS. 

2016 2017 2018

Endenergie 95 PJ 105 PJ 108 PJ

BWS 8 Mrd. € 9 Mrd. € 9 Mrd. €

Energieintensität 11,3 12,3 12,5
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Tabelle 12: Energieeffizienz in GHD 2016 - 2018 

Quelle: Eigene Darstellung nach AfS BBB (2019b), (2020a), (2021c) und (2021f).106 

Die Energieträgerzusammensetzung ist neben der Energieeffizienz eine der wichtigsten Stell-

größen für den Klimaschutz in Brandenburg. Abbildung 39 zeigt die Entwicklung der Energieträ-

gerzusammensetzung für die Endenergie von 2016 bis 2018 im verarbeitenden Gewerbe auf. 

Abbildung 39: Endenergie im verarbeitenden Gewerbe nach Energieträgern 2016 - 2018 

Quelle: Eigene Darstellung nach Daten des AfS BBB (2021k).107 

Im Jahr 2018 basieren immer noch über 50 % der Endenergieträger auf direkt genutzten fossilen 

Quellen, zusammen mit den fossilen Brennstoffen in Strom und Fernwärme liegt der Anteil sogar 

deutlich höher. Zwischen 2016 und 2017 hat der Endenergieverbrauch deutlich zugenommen, 

was vorwiegend auf Produktionsrekorde in der Stahlindustrie (WZ 24, 25) zurückzuführen ist (Ar-

celorMittal 2017). Insgesamt wurde der zusätzliche Bedarf an Endenergie in 2017 zu rund 66 % 

durch direkt genutzte fossile Energieträger (vor allem Kohle) gedeckt. Der weitere Anstieg der 

Endenergie im Jahr 2018 ist durch eine weiterhin positive Entwicklung der Bruttowertschöpfung 

bedingt, die vorwiegend durch Biomasse, Müllverbrennung und Erdgas bedient wurde. Der Anteil 

kohlehaltiger Brennstoffe war wieder leicht rückläufig. 

                                                                                                                                                                

106  Die Zahlen zur Energieintensität basieren auf den ungerundeten Werten von Endenergie und BWS. 

*GHD ohne Raumwärme, Warmwasser und Klimakälte. 

107  Gesonderte Datenabfrage beim AfS BBB. Das Gichtgas bezieht sich nur auf den Endenergieverbrauch und nicht 

den Einsatz in Industriekraftwerken. 

2016 2017 2018 2018*

Endenergie 36 PJ 35 PJ 32 PJ 15 PJ

BWS 43 Mrd. € 45 Mrd. € 46 Mrd. € 46 Mrd. €

Energieintensität 0,84 0,77 0,70 0,32
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Abbildung 40: Endenergie in GHD nach Energieträgern 2016 - 2018 

Quelle: Eigene Darstellung nach AfS BBB (2019b), (2020a), (2021c) und (2021f).  

Auch die Endenergie im Bereich GHD basierte 2018 noch auf über 50 % direkt genutzten fossilen 

Energieträgern. Die Entwicklung zeigt allerdings, dass diese von 2016 bis 2018 reduziert werden 

konnten. Bei der Betrachtung des Bereichs GHD ohne Raumwärme, Warmwasser und Klimakälte 

wird deutlich, dass der Anteil direkt genutzter fossiler Energieträger signifikant auf 20 % sinkt. Die 

Elektrifizierung erreicht hingegen ein Niveau von 71 %, wobei die Anwendungsarten IKT, Be-

leuchtung und Prozesskälte (fast) vollständig elektrifiziert sind. Lediglich die Anwendungsarten 

Prozesswärme und Mechanische Energie basieren noch zu einem signifikanten Anteil auf Erdgas 

bzw. Heizöl. Im Betrachtungszeitraum hat die Elektrifizierung sowohl absolut als auch relativ 

durch den gesunkenen Gesamtenergiebedarf und die Substitution der fossilen durch andere 

Energieträger, insbesondere Fernwärme, abgenommen.  

Die THG-Emissionen im Sektor Industrie und dem Bereich GHD können in energie- und pro-

zessbedingte Emissionen sowie Emissionseffekte durch weitere klimawirksame Stoffe kategori-

siert werden. Während die energiebedingten Emissionen durch die Umwandlung von Energieträ-

gern in beispielsweise Strom und Wärme entstehen, haben prozessbedingte Emissionen ihren 

Ursprung in chemischen Reaktionen von bestimmten Produktionsverfahren (Wilke 2013; LAK 

2021). Klimawirksame Stoffe sind beispielsweise Kältemittel. Tabelle 13 und Tabelle 14 zeigen 

die Entwicklung der Emissionen im Zeitverlauf für den Sektor Industrie und den gesamten Be-

reich GHD gemäß KSG auf.  
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Tabelle 13: THG-Emissionen, KSG-Sektor Industrie 1990 - 2020108 

Quelle: Eigene Darstellung nach LfU (2021b), Thünen (2020), AfS BBB (2019a), UBA (2021d).109 

Insgesamt scheint die Emissionsentwicklung im Sektor Industrie seit 2010 zu stagnieren bzw. 

verzeichnet sogar seit 2016 einen erneuten Zuwachs auf aktuell 7,8 Mt CO2e in 2020. Die ener-

giebedingten Emissionen der Industrie haben sich zwar zwischen 1990 und 1991 durch ökonomi-

sche Wiedervereinigungseffekte halbiert und sind bis 2010 weiter gesunken, seit 2010 haben sie 

sich jedoch stabilisiert. Die prozessbedingten Emissionen, welche hier ausschließlich CO2-Emis-

sionen beschreiben, haben sich im gesamten Zeitverlauf nicht nennenswert verändert und errei-

chen in 2020 einen Anteil von 39 % an den Gesamtemissionen. In Brandenburg ist davon auszu-

gehen, dass die folgenden WZ und Prozesse in diesem Kontext besonders relevant sind (Lösch 

et al. 2018): 110 

– Metallerzeugung und -verarbeitung (WZ 24, 25) 

Die prozessbedingten CO2-Emissionen in diesem WZ entstehen vorwiegend bei der Produk-

tion von Oxygenstahl in einem integrierten Hüttenwerk durch die Reduktion von Eisenerz mit 

Koks im Hochofen (86 %). Das dabei entstehende Gichtgas enthält CO2 sowie CO (Kohlen-

monoxid). Weitere Prozessemissionen resultieren aus dem Kalksteineinsatz in Sinteranlan-

gen und im Hochofen (13 %). Bei der Produktion von Elektrostahl mit Stahlschrott fallen hin-

gegen nur wenige prozessbedingte Emissionen durch die Einblaskohle sowie den Abbrand 

der Graphitelektroden an (1 %), da der Reduktionsprozess in diesem Verfahren nicht mehr 

notwendig ist.  

– Glas und Keramik inkl. Verarbeitung von Steinen und Erden (WZ 23) 

In diesem WZ resultieren die prozessbedingten Emissionen vorwiegend aus der Herstellung 

von Zement. Weitere Quellen sind die Kalk- und Glasherstellung. Zement besteht hauptsäch-

lich aus Zementklinker und Sulfatträgern, wie z.B. Gips. Zur Produktion von Zementklinker 

wird ein Gemisch aus Kalkstein, Kreide und Ton erhitzt, bis bei rund 600 °C die Entsäuerung 

des Kalksteins einsetzt. Hierbei werden die prozessbedingten CO2-Emissionen sowie geringe 

Mengen CH4 und N2O freigesetzt. Anschließend wird das sogenannte Rohmehl bei mindes-

tens 1.450 °C zum Sintern gebracht. Die prozessbedingten Emissionen sind für einen Anteil 

von 60 % an den Gesamtemissionen der deutschen Zementindustrie verantwortlich.   

                                                                                                                                                                

108  Sektor Industrie nach KSG mit Einschränkungen, wie im Vorwort zu Abschnitt 2.6 beschrieben. 

109  Die Jahre 2019 und 2020 basieren auf vorläufigen Berechnungen. Der starke Anstieg zwischen 2016 und 2017 ist 

im Text zur Abbildung 39 erläutert.  

110  Die verwendeten LfU-Daten illustrieren ausschließlich prozessbedingte CO2-Emissionen, zu CH4 und N2O wurden 

keine Angaben gemacht. Eine Detailierung nach WZ ist nicht verfügbar. 

Lösch et al. (2018) haben im Auftrag des Bundesministeriums für Umwelt (BMU) die Prozessemissionen für ver-

schiedene Branchen erhoben. In 2015 bestanden die Prozessemissionen zu 45 Mt aus CO2 sowie 0,5 Mt CH4, 1 Mt 

N2O sowie weiteren Stoffen. 

Industrie [Mt CO2e] 1990 1991 2000 2010 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Energiebedingt 12,1 6,1 5,3 4,5 4,7 4,2 4,7 4,9 4,9 4,7

Prozessbedingt 2,6 2,3 3,0 2,3 2,6 2,7 3,0 2,9 3,0 3,0

Klimawirksame Stoffe - - 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Summe 14,6 8,4 8,3 6,9 7,4 7,0 7,7 7,8 7,9 7,8
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Die klimawirksamen Stoffe, also der Einsatz von Kältemitteln, sind im gesamten Zeitverlauf 

konstant. 

Auch die Emissionen im GHD-Bereich haben sich zwischen 1990 und 1991 fast halbiert und 

stagnieren seit 2010 auf einem konstanten Niveau. Die klimawirksamen Stoffe sind im Zeitverlauf 

ebenfalls konstant. Die Emissionsentwicklung stagniert auch hier seit 2010 und verzeichnet eine 

geringe Steigerung. Durch den hohen Anteil von fossilen Energieträgern in den Anwendungsbe-

reichen Raumwärme und Warmwasser kann ein großer Anteil dieser Emissionen der Gebäude-

versorgung im Bereich GHD zugeordnet werden, wie in Abbildung 21 illustriert. Allerdings ent-

steht auch durch die Bereitstellung von Prozesswärme sowie mechanischer Energie ein relevan-

ter Anteil der Emissionen. 

Tabelle 14: THG-Emissionen, KSG Sektor Gebäude - GHD 1990 - 2020111 

Quelle: Eigene Darstellung nach LfU (2021b), Thünen (2020), AfS BBB (2019a), UBA (2021d).112 

Die im verarbeitenden Gewerbe sowie GHD-Bereich eingesetzten klimawirksamen Stoffe sind 

Kältemittel. Sie bestehen seit 2005 nur noch aus den Kategorien H-FKW/FKW-Stoffen sowie 

Blends113 und haben insgesamt ein konstantes Emissionsniveau von rund 0,1 Mt CO2e über den 

abgebildeten Zeitraum.  

In Brandenburg verteilen sich die klimawirksamen Stoffe in den letzten Jahren auf rund zwei Drit-

tel H-FKW/FKW-Stoffe und ein Drittel Blends sowie auf folgende Sektoren (AfS BBB 2019a): 

– 35 t (verarbeitendes Gewerbe) im Sektor Industrie 

– 14 t (Baugewerbe) im Sektor Industrie 

– 20 t (GHD) im Sektor Gebäude 

Ein Großteil hiervon fällt in WZ an, die mit Herstellung und Handel von Kraftwagen, Reparatur 

von Maschinen und Ausrüstung oder Lüftungs- und Klimainstallation zusammenhängen. Dabei 

wird jeweils rund 50 % für die Erstfüllung von Neuanlagen sowie die Instandhaltung von bestehen 

Anlagen verwendet (AfS BBB 2020f). 

2.6.3 Rahmenbedingungen und Trends 

Die Rahmenbedingungen für die Industrie bzw. die Wirtschaft im Allgemeinen ist stark durch bun-

despolitische Gesetze und Vorschriften geprägt, die wiederum verstärkt von der politischen 

Agenda auf EU-Ebene beeinflusst wird. Aus diesem Grund wird nachfolgend zunächst auf die 

aktuellen Entwicklungen auf EU-Ebene eingegangen, die weitreichende Auswirkungen mit sich 

                                                                                                                                                                

111  THG-Emissionen des gesamten Bereichs GHD (inkl. Raumwärme, Warmwasser und Klimakälte). 

112  Die Jahre 2019 und 2020 basieren auf vorläufigen Berechnungen. 

113  H-FKW beinhaltet hier fast ausschließlich das Mittel R134a und Blends sind Gemische aus zwei oder mehreren 

Stoffen, wobei mindestens ein klimawirksamer Stoff mitenthalten. 

GHD [Mt CO2e] 1990 1991 2000 2010 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Energiebedingt 3,0 1,7 1,2 1,0 0,9 1,0 0,9 1,0 1,1 1,0

Klimawirksame Stoffe - - 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Summe 3,0 1,7 1,2 1,0 1,0 1,1 1,0 1,1 1,1 1,1
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bringen können, bevor über die nationale Ebene auf die aktuellen Rahmensetzungen des Landes 

Brandenburg eingegangen wird.  

Der Europäische Green Deal umfasst und initiiert einige Vorhaben mit Relevanz für den Sektor 

Industrie. Hierzu zählen u. a. die EU-Industriestrategie, die KMU-Strategie, die Wasserstoffstrate-

gie, der Aktionsplan für die Kreislaufwirtschaft, die Bioökonomie-Strategie sowie eine Vielzahl von 

Rechtssetzungen und Förderprogrammen des aktuell in Entwicklung befindlichen „Fit for 55“-Pa-

kets. Auch das neue Ambitionsniveau des Europäischen Klimaschutzgesetzes sowie die energie- 

und klimaschutzbezogenen Novellen der Richtlinien des o. g. Pakets werden Auswirkungen auf 

den Sektor Industrie sowie den Bereich Gewerbe, Handel und Dienstleistung haben (EC 2019d; 

EC 2020g). 

Im Rahmen des „Fit for 55“-Pakets sollen u.a. die Erneuerbaren-Energien-, Energieeffizienz- und 

Energiesteuerrichtlinie ergänzt, das Emissionshandelssystem und die Verordnung zur Lastentei-

lung überarbeitet sowie ein CO2-Grenzausgleichsmechanismus eingeführt werden (EU Parlament 

2021).114 Die geplante Senkung der Obergrenzen und freien Zuteilung von Zertifikaten sowie die 

Erhöhung der jährlichen Reduktionsmengen im EU-ETS würde zu höheren wettbewerbsrelevan-

ten Belastungen insbesondere der energieintensiven Industrie (z. B. Zement, Stahl) führen. Dar-

über hinaus soll die Zuteilung von freien Zertifikaten zukünftig an die Umsetzung von Klima-

schutzinvestitionen gekoppelt werden. Der CO2-Grenzausgleichmechanismus soll diese gestei-

gerte Belastung und die gegebenenfalls resultierenden Wettbewerbsnachteile kompensieren so-

wie eine Verlagerung der Emissionen in Drittstaaten mit geringeren Emissionsauflagen (sog. Car-

bon Leakage) verhindern, um weltweit den Emissionsrückgang zu fördern. Die konkrete Ausge-

staltung, z. B. Berechnung der Emissionen von Produktion in Drittländern, sowie die Vereinbar-

keit mit internationalem Handelsrecht ist jedoch auch mit Blick auf konkurrierende Ziele wie die 

Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit und den Erhalt von Arbeitsplätzen noch Gegenstand aktuel-

ler Verhandlungen.  

Darüber hinaus soll in den geplanten Richtlinien-Novellen das Ambitionsniveau und die Priorisie-

rung für Energieeffizienz angehoben, ein Ziel für erneuerbare Energien im Sektor Industrie fest-

geschrieben und die Besteuerung vorteilhafter für grünen Strom und strombasierte Kraftstoffe ge-

staltet werden (DIHK 2021). Die EU-Industriestrategie soll die europäische Industrie umwelt-

freundlicher und digitaler machen, ohne sie im internationalen Wettbewerb zu schwächen. Hierfür 

werden neben energiebezogenen Maßnahmen auch eine Stärkung des Binnenmarktes sowie 

eine EU-Strategie für sauberen Stahl, die Nachhaltigkeitsstrategie für Chemikalien und eine Stra-

tegie zur Vernetzung von KMU (EC 2020c) vorgesehen.  

Die EU-Strategie für sauberen Stahl soll die Erzeugung von CO2-frei erzeugtem Stahl zum neuen 

Standardverfahren machen. Die Nachhaltigkeitsstrategie für Chemikalien strebt die Entwicklung 

sicherer und nachhaltiger Substitute an, um Mensch und Umwelt vor gefährlichen Stoffen zu 

schützen. Der Green Deal unterstützt dies u. a. durch die Schaffung von Märkten für klimaneut-

rale und kreislauffähige Produkte und die Förderung von neuen Technologien und industriellen 

Verfahren (EC 2020c; EC 2020f). Der EU-Aktionsplan für Schadstofffreiheit von Luft, Wasser und 

Boden begleitet diese Strategien und beinhaltet Maßnahmen zum Erreichen des Ziels einer sau-

beren Umwelt (EC 2021a).  

Die KMU-Strategie für ein nachhaltiges und digitales Europa beschreibt die Relevanz der KMU 

für die europäische Wirtschaft und entwickelt Maßnahmen für die folgenden drei Themenfelder: 

                                                                                                                                                                

114  Siehe hierzu auch die Ausführungen im Abschnitt 2.2.2.  
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Kapazitätsaufbau und Unterstützung des Übergangs zu Nachhaltigkeit und Digitalisierung, Abbau 

der regulatorischen Hürden und Verbesserung des Marktzugangs sowie Verbesserung des Zu-

gangs zu Finanzierungsmöglichkeiten (EC 2020d). Die Wasserstoffstrategie soll das Erreichen 

von Klimaneutralität in der EU ermöglichen. Hierbei liegt der Fokus auf der Dekarbonisierung von 

Sektoren, die nicht oder nur sehr aufwändig direkt elektrifiziert werden können, wie z. B. die 

Stahl- und Chemieindustrie, aber auch der Verkehrssektor (EC 2020b).  

Durch den Aktionsplan für die Kreislaufwirtschaft soll das Wirtschaftswachstum von der Ressour-

cennutzung entkoppelt werden. Zu den Maßnahmen zählen Rechtsvorschriften für eine nachhal-

tige Produktpolitik, die Ausrichtung auf Ökodesign, die Stärkung von Verbraucherinnen und Ver-

brauchern (Informationszugang) sowie der Fokus auf Fortschritte in der Kreislaufwirtschaft res-

sourcenintensiver Branchen (EC 2020e). Die Bioökonomie-Strategie erweitert diesen Rahmen 

mit der Zielsetzung, eine nachhaltige und kreislauforientierte Bioökonomie in der europäischen 

Union zu etablieren und ein Verständnis von ökologischen Grenzen zu fördern (EC 2019c). 

Die Rahmenbedingungen auf der nationalen Ebene werden maßgeblich durch das Bundeskli-

maschutzgesetz und das Klimaschutzprogramm 2030 definiert. Die jüngste KSG-Novelle hebt 

das Ambitionsniveau der zulässigen Jahresemissionen des Sektors Industrie von 2024 bis 2030 

etwas an. Hierdurch muss der Sektor Industrie die Emissionen bis 2030 im Vergleich zu 1990 

nun um 58 % reduzieren (vorher 51 %). Darüber hinaus werden sektorübergreifende, jährliche 

Minderungsziele für den Zeitraum 2031 bis 2040 definiert, welche sich auch auf den Sektor In-

dustrie auswirken. Das Klimaschutzprogramm 2030 thematisiert für den Sektor Industrie unter 

anderem folgende Maßnahmen: Förderung von Energie- und Ressourceneffizienz bzw. -substitu-

tion, Umsetzung von Maßnahmen aus dem Energieaudit und Energiemanagementsystemen 

(EMS), Ausweitung von Mindeststandards von EU-Ökodesign-Richtlinien sowie ein nationales 

Dekarbonisierungsprogramm für die energieintensive Industrie. Der Umsetzungszeitraum beginnt 

für die meisten Maßnahmen erst nach 2020 (BMU 2019a). Mit Blick auf die KSG-Novelle und der 

vorgezogenen Zielsetzung von Klimaneutralität bis 2045 sind diese Maßnahmen im Grunde 

ebenfalls ambitionierter auszugestalten.  

Im Rahmen der Nationalen Industriestrategie 2030 soll die nachhaltige Transformation der Wirt-

schaft und internationale Wettbewerbsfähigkeit unterstützt werden, vor allem durch die Verbesse-

rung der Rahmenbedingungen, die Stärkung neuer Technologien und die Wahrung von technolo-

gischer Souveränität (BMWi 2019b). In Anlehnung an die europäische Schwerpunktsetzung wird 

das Thema Energieeffizienz in Deutschland durch die Energieeffizienzstrategie 2050, den Natio-

nalen Aktionsplan Energieeffizienz 2.0 und das Ressourceneffizienzprogramm (aktuell Nr. III) 

adressiert (BMU 2020b). Darüber hinaus wird durch den Handlungspakt Chemie- und Phar-

mastandort Deutschland auch die europäische Nachhaltigkeitsstrategie für Chemikalien verstetigt 

(BMWi 2021c).  

Die nationale Wasserstoffstrategie nennt korrespondierend zur europäischen Strategie die Dekar-

bonisierung von industriellen Grundstoffen und Verfahren als Zielsetzung. Neben dem Ausbau 

von Infrastruktur und Technologien wird auch die Rolle von Deutschland in einem zukünftigen 

Markt thematisiert (BMWi 2020). Konkretisiert und förderpolitisch unterstützt werden diese Ambiti-

onen in sog. Wasserstoff-IPCEI115, welche bereits im Zeitraum zwischen 2026 bis 2028 realisiert 

werden und die gesamte Wertschöpfungskette abbilden sollen (BMWi 2021a). Einen zusätzlichen 

Schub hat das Thema Wasserstoff auch durch das Konjunkturpaket zur Bewältigung der Corona-

                                                                                                                                                                

115  Important Projects of European Interest. 
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Krise erhalten, in dessen Rahmen auch ein Zukunftspaket im Umfang von 50 Mrd. Euro ge-

schnürt wurde. Darin enthalten ist auch die verstärkte Nutzung der Wasserstoffenergie und eine 

verbesserte Förderung von Elektrofahrzeugen (Bundesregierung 2020). 

In Verbindung mit dem beschlossenen Kohleausstieg soll durch das Strukturstärkungsgesetz 

Kohleregionen (u. a. Investitionsgesetz Kohleregionen) die Transformation betroffener Regionen 

gelingen. Dies unterstützt der Bund durch 14 Mrd. € Finanzhilfen sowie bis zu 26 Mrd. € u. a. 

durch Forschungs- und Förderprogramme (Strukturstärkungsgesetz Kohleregionen 2020; InvKG 

2020), wovon Brandenburg einen Anteil von insgesamt rund 10 Mrd. € erhalten wird (Staatskanz-

lei BB 2020a). Erste Programme, laufende Projekte und Ansiedelungen von Behörden und For-

schungsbereichen zeigen bereits erste positive Auswirkungen in der Lausitz. Eine weitere Ver-

schärfung der energie- und klimapolitischen Rahmenbedingungen auf Bundesebene, wie sie ak-

tuell in einer Vielzahl von Studien skizziert und in der politischen Arena debattiert werden, hätten 

naturgemäß auch weiterhin eine enorme Auswirkung auf die Brandenburger Wirtschaft.  

In der Debatte um die industrielle Energiewende werden auch die Instrumente PPA sowie Carbon 

Contracts for Difference (CCfD) diskutiert. PPA regeln die Vermarktung von Energie durch einen 

Stromliefervertrag zwischen Produzenten und Verbrauchern. Die Langfristigkeit der Verträge 

schafft Investitionssicherheit für erneuerbare Energien und kann somit zu deren Ausbau beitra-

gen sowie die Versorgung von großen Industrieprojekten sichern. Während in Deutschland PPAs 

im Vergleich zu anderen Ländern bisher noch nicht sehr verbreitet sind, ist für Post-EEG-Anlagen 

ab 2021 mit einer weiteren Verbreitung zu rechnen (NextKraftwerke 2018). Im Segment der PV-

Freiflächenanlagen sind jedoch bereits heute hohe Zuwachsraten zu verzeichnen (Huneke et al. 

2021). Auch CCfD können den Wechsel zu klimafreundlichen Technologien fördern, in dem sie 

das Risiko für die Investoren abmindern. Dabei erhalten Unternehmen im Grundsatz Betriebs- 

und Investitionskostenzuschüsse für den Einsatz CO2-armer Technologien, die ihre zusätzlichen 

CO2-Vermeidungskosten berücksichtigen - für den Fall, dass der jeweilige Marktpreis keine Refi-

nanzierung sicherstellt. Dies ist bei Investitionen in klimafreundliche Technologien häufig dann 

der Fall, wenn die CO2-Vermeidungskosten für diese Investition höher als der durchschnittliche 

zu erwartende Marktpreis für Emissionszertifikate ausfällt. Bei einem CCfD sichert der Staat dem 

Unternehmen zu, für diesen Fall die Differenz zu übernehmen. Steigt der CO2-Preis jedoch über 

die Vermeidungskosten, zahlt das Unternehmen die Differenz an den Staat - womit beispiels-

weise die Finanzmittel für dieses Subventionsinstrument gemindert bzw. wieder aufgefüllt werden 

können. Insbesondere in der energieintensiven Industrie liegen die Vermeidungskosten meist sig-

nifikant über den Preisen von Emissionszertifikaten; CCfDs können somit die Wettbewerbsfähig-

keit klimafreundlicher Technologien fördern. Im Rahmen der Wasserstoffstrategie sollen erste Pi-

lotprogramme mit Unternehmen der energieintensiven Industrie initiiert werden (BMWi 2021b). 

Das Land Brandenburg hat neben dem nationalen KSG im Vergleich zu anderen Bundeslän-

dern bis dato noch kein eigenes Klimaschutzgesetz verabschiedet. Die landespolitischen Rah-

menbedingungen für Klima und Energie mit Auswirkungen auf die Brandenburger Wirtschaft las-

sen sich jedoch anhand verschiedener Strategien beschreiben: übergreifend die Nachhaltigkeits-

strategie (bzw. deren Fortschreibung)116, die Leitlinien Industriepolitik, die in eine ganzheitliche 

Industriestrategie Brandenburgs überführt werden, die Innovationsstrategie innoBB 2025 plus, die 

Wasserstoffstrategie sowie die Lausitz-Förderrichtlinie zur Unterstützung des Strukturwandels in 

                                                                                                                                                                

116  Die Nachhaltigkeitsstrategie für das Land Brandenburg 2014 und die Fortschreibung in 2019 zielen auf eine nach-

haltige Entwicklung anhand der Sustainable Development Goals der Vereinten Nationen ab. Hierbei werden u. a. 

Wissens- und Technologietransfer, Fachkräfte und Absatzmärkte sowie Förderungen thematisiert (MLUK 2019). 
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der Kohleregion. Darüber hinaus sind die in Entwicklung befindliche Energiestrategie Branden-

burg 2040 und der Klimaplan Brandenburg zu nennen (MLUK 2019; MWAE 2019a; MWAE 

2019b; MWAE 2021g; Staatskanzlei BB 2020b; MLUK 2021a). 

Die Entwicklung Brandenburgs zu einem modernen und ökologisch orientierten Industriestandort 

soll durch die verabschiedeten Leitlinien Industriepolitik und mittels einer neu zu erstellenden In-

dustriestrategie Brandenburg weiter vorangetrieben werden. Die 2019 verabschiedeten Leitlinien, 

die in eine neue Industriestrategie Brandenburg integriert werden sollen, definieren die folgenden 

Handlungsfelder mit spezifischen Aufgaben und Zielsetzungen: Innovation & Digitalisierung, 

Fachkräftesicherung & Qualifizierung, Ausbau von Wertschöpfungsketten sowie Infrastruktur & 

Rahmenbedingungen für Innovationen und Investitionen (MWAE 2019a). Per Landtagsbeschluss 

7/4057 werden die weiteren Handlungsfelder Klima- und Umweltschutz, Energieversorgung, Ver-

fahrensbeschleunigung und Bürokratieabbau sowie Ansiedlung und Standortmarketing ergänzt 

(Landtag Brandenburg 2021a). Korrespondierend hierzu wird im Landesentwicklungsplan Haupt-

stadtregion Berlin-Brandenburg die Entwicklung von gewerblichen Bauflächen unter Minimierung 

von Nutzungskonflikten angestrebt (LEP HR 2019). Die bis Mitte 2023 vorzulegende neue Indust-

riestrategie Brandenburg wird bisherige Teil- und Fachstrategien wie unter anderem die Innnova-

tionsstrategie, die Digitalisierungsstrategie, die Fachkräftestrategie, die Bereiche Infrastruktur, 

Energieversorgung, Bürokratieabbau und Verfahrensbeschleunigung sowie Klima- und Umwelt-

schutz einbinden und muss zudem mit übergreifenden Strategien wie dem Klimaplan synchroni-

siert bzw. abgestimmt werden. 

In Kooperation mit dem Land Berlin hat Brandenburg darüber hinaus die gemeinsame, regionale 

Innovationsstrategie innoBB 2025 (plus) entwickelt. Die Strategie definiert verschiedene Cluster 

und hat zum Ziel, die zukünftige Entwicklung zu intensivieren sowie Abstimmung und Koopera-

tion auszuweiten. Neben den gemeinsamen Clustern Gesundheitswirtschaft, Energietechnik, Ver-

kehr, Mobilität und Logistik, IKT, Medien und Kreativwirtschaft, Optik und Photonik existieren 

Brandenburg-spezifische Cluster: Ernährungswirtschaft, Kunststoffe und Chemie, Metalle, Touris-

mus. Ergänzend zu den übergreifenden Schwerpunktthemen (Digitalisierung, Reallabore und 

Testfelder, Arbeit 4.0 und Fachkräfte, Startups und Gründungen) sollen auch in sogenannten 

Cross-Cluster Themen identifiziert und bearbeitet werden (MWAE 2019b). Über die Aktivitäten im 

Cluster Energietechnik hinaus hat das Land Brandenburg in einer Wasserstoffstrategie Hand-

lungsempfehlungen und Maßnahmen für die Entwicklung einer Wasserstoffwirtschaft festge-

schrieben (Cluster Energietechnik BB; MWAE 2021b; MWAE 2021g). Projekte mit Unterneh-

mensbeteiligung befinden sich bereits im Rahmen der nationalen Wasserstoff-IPCEI (s. o.) und 

des Wasserstoffclusters Ost-Brandenburg in konkreter Planung und streben eine Realisierung bis 

Ende der 2020er Jahre an. Zusätzlich setzen sich Unternehmen selbst Klimaneutralitätsziele und 

bilden Allianzen zur Zielerreichung, wie z.B. CEMEX mit dem Zementwerk in Rüdersdorf 

(CEMEX 2021b). 

Zusätzlich entwickelt sich in Brandenburg auch eine nachhaltige Bioökonomie. Darunter ist so-

wohl „die Erzeugung, Bereitstellung und Nutzung von biologischen Ressourcen wie Pflanzen, 

Tieren, Mikroorganismen sowie deren Produkten“ zu verstehen, als auch „ein nachhaltiges Wirt-

schaften unter Beachtung ökonomischer, ökologischer und sozialer Aspekte“ (Rupp et al. 2020). 

Bereiche in denen nachhaltige Bioökonomie vollzogen werden kann sind unter anderem  

- Land-, Fischerei- und Ernährungswirtschaft (z.B. Verwendung von verformtem Gemüse), 

- Nachhaltiges Bauen, Forst- und Holzwirtschaft (z.B. Häuser aus Strohballen), 

- Biotechnologie (z.B. Verpackungen aus Pflanzenfasern) 

- Rest- und Abfallstoffe (z.B. Holzfaserplatten aus Abfällen) 
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- Bioenergie (z.B. Biomethan aus Stroh).  

Die Studie zur nachhaltigen Bioökonomie in Brandenburg betont im Fazit, dass das Potential für 

Klimaschutz durch Bioökonomie in Brandenburg sehr hoch ist. Hervorgehoben wird die Relevanz 

der Zusammenarbeit zwischen verantwortlichen Ressorts und der Kooperation mit dem Land 

Berlin (Rupp et al. 2020). Der Koalitionsvertrag für die 7. Legislaturperiode aus dem Jahr 2019 

enthält einige Berührungspunkte zur Bioökonomie. Auch sind bereits zwei Kompetenzzentren mit 

dem Schwerpunkt Bioökonomie geplant (Innovationszentrum für klimagerechte Landnutzung und 

Transferzentrum für Klimaschutz mit Nachwachsenden Rohstoffen und Recycling) (Rupp et al. 

2020). Darüber hinaus wurde am 17.11.2021 im Brandenburger Landtag beschlossen bis 2024 

eine Bioökonomiestrategie für Brandenburg zu erstellen (Landtag Brandenburg 2021b). 

2.6.4 Zwischenfazit und Handlungsbedarfe 

Während in den vorherigen Abschnitten neben dem KSG-Sektor Industrie auch der Bereich GHD 

analysiert wurde, werden im Folgenden ausschließlich die Entwicklung der THG-Emissionen und 

die Handlungsbedarfe des KSG-Sektors Industrie erläutert. Die Darstellung des Bereichs GHD 

erfolgt in diesem Arbeitsschritt gemäß KSG-Systematik im Sektor Gebäude in Abschnitt 2.4.4. 

Abbildung 41: THG-Emissionen Brandenburg, KSG-Sektor Industrie von 1990 - 2020117 

Quelle: Eigene Darstellung nach LfU (2021b), Thünen (2020), AfS BBB (2019a), UBA (2021d). 

Die gesamten THG-Emissionen sind in Brandenburg von 1990 bis 2020 stark gesunken, aller-

dings gab es zwischen 2010 und 2018 eine längere Phase der Stagnation bzw. sogar einen leich-

ten Anstieg (Abbildung 41). Bei ausschließlicher Betrachtung der Emissionen des Sektors Indust-

rie ist erkennbar, dass diese seit ihrem Tiefstand in 2012 von 6,2 Mt CO2e bis 2020 auf 

7,8 Mt CO2e um 25 % gestiegen sind, und seit 2017 auf einem konstanten Niveau stagnieren. 

                                                                                                                                                                

117  Sektor Industrie nach KSG mit Einschränkungen, wie im Vorwort zu Abschnitt 2.6 beschrieben. 
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Verglichen mit dem Wert von 1991 (8,4 Mt CO2e) lässt sich sagen, dass das THG-Emissionsni-

veau seit rund 30 Jahren mit leichten Schwankungen auf etwa demselben Niveau verharrt.  

Die detaillierte Betrachtung der Emissionen im Sektor Industrie wird durch die aktuelle Datenver-

fügbarkeit erschwert und ist im Rahmen dieses Gutachtens nur für das Jahr 2018 möglich.118 Ab-

bildung 42 stellt die Anteile der unterschiedlichen Emissionsarten sowie die weiter Unterteilung 

der energiebedingten Emissionen auf die zentralen Industriezweige dar. Hierbei wird deutlich, 

dass der WZ 24, 25 (inkl. Stahlindustrie) mit 62 % sowie der WZ 23 (inkl. Zementindustrie) mit 

17 % für den Großteil der energiebedingten Emissionen im Sektor Industrie in Brandenburg ver-

antwortlich sind. Der nächstgrößte WZ 20 (Chemische Industrie) verursacht 5 % der Emissionen. 

Abbildung 42: THG-Emissionen Brandenburg, KSG-Sektor Industrie 2018119 

Quelle: Eigene Darstellung nach LfU (2021b), Thünen (2020), AfS BBB (2019a), AfS BBB 

(2021k), UBA (2021d). 

Die prozessbedingten Emissionen können hingegen nach aktueller Datenverfügbarkeit nicht 

trennscharf den WZ zugeordnet werden. Aus den Erläuterungen zu Abschnitt 2.6.2 sowie den 

NIR-Berichten kann jedoch die Annahme abgeleitet werden, dass die Prozessemissionen in 

Brandenburg hauptsächlich aus CO2 bestehen und in der Stahl- und Zementindustrie verursacht 

werden. 

                                                                                                                                                                

118  Siehe hierzu Abschnitt 1.2. 

119  Sektor Industrie nach KSG mit Einschränkungen, wie im Vorwort zu Abschnitt 2.6 beschrieben. 
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Abbildung 43: Linearer THG-Emissionstrend für den KSG-Sektor Industrie 

Quelle: Eigene Darstellung nach LfU (2021b), Thünen (2020), AfS BBB (2019a), UBA (2021d). 

Betrachtet man die Entwicklungen der letzten 10 Jahre etwas genauer und leitet – ohne Berück-

sichtigung des Sondereffekts aus dem pandemiebedingten Produktionsrückgang in 2020 – einen 

linearen Trend aus den Daten ab, dann ergibt sich ein recht deutlich ansteigender Trend. Die zu-

nehmende Entkopplung von BWS-Wachstum (+37 %) und Emissionsentwicklung (+13 %) zwi-

schen 2010 und 2020 sowie die beschriebenen Rahmenbedingungen auf Landes-, Bundes- und 

EU-Ebene relativieren diesen statistischen Trend, da mit einer verstärkten Aktivität im Bereich 

Klimaschutz zu rechnen ist. Dennoch ist das Ziel der Klimaneutralität für die Brandenburger In-

dustrie Stand heute bei weitem nicht erreicht.   

Die Entwicklung der CO2-Emissionen im Sektor Industrie werden vor allem durch den Endener-

gieverbrauch und dessen Energieträgerzusammensetzung sowie durch die prozessbedingten 

Anteile bestimmt. Die beschriebenen neuen Industrie-Projekte in Abschnitt 2.6.1 sowie Progno-

sen zum Wirtschaftswachstum anderer Studien, wie z.B. von Prgonos (Falkenberg et al. 2021), 

lassen vermuten, dass die Brandenburger Wirtschaft nach Corona wieder zu positiven Wachs-

tumsraten zurückkehrt und hierdurch mittelbar auch der Endenergieverbrauch steigen wird. Der 

senkende Effekt durch Energieeffizienzmaßnahmen durch die in Abschnitt 2.6.3 beschriebenen 

Rahmenbedingungen wird als nicht ausreichend groß eingeschätzt, um diesen Anstieg zu kom-

pensieren. Bei einem hohen Endenergieverbrauch können die CO2-Emissionen weiterhin durch 

einen nachhaltigen Energieträgermix reduziert werden. Die Veränderung der Energieträgerzu-

sammensetzung zwischen 2016 – 2018 (Abbildung 39) deutet jedoch daraufhin, dass auch hier 

kurzfristig keine Wechseldynamik von fossilen Brennstoffen hin zu erneuerbaren Energien zu er-

warten ist.  

Aus den Ergebnissen können folgende Handlungsbedarfe abgeleitet werden, um die Wirtschaft in 

Brandenburg auf einen Klimaneutralitätspfad zu bringen: 

– Energieeffizienz 

In der energieintensiven Industrie ist bereits heute aufgrund der ökonomischen und regulato-

rischen Bedingungen von einer fortgeschrittenen Realisierung der Effizienzpotentiale auszu-

gehen. In den restlichen Industriezweigen können hingegen noch substantielle Potentiale 

ausgeschöpft werden. Zusätzlich sollte die Nutzung von Abwärme stärker fokussiert werden 

und zu einer ganzheitlichen Energieeffizienz beitragen. 
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– Energiebedingte Emissionen  

Die energiebedingten Emissionen entstehen hauptsächlich durch die Bereitstellung von Pro-

zesswärme. Hierbei gilt es geeignete Substitute für die fossilen Energieträger zu identifizie-

ren, die heute für die Wärmebereitstellung auf verschiedenen Temperaturniveaus genutzt 

werden. In den weiteren Anwendungsbereichen sollte prioritär die Elektrifizierung weiter vo-

rangetrieben werden. Darüber hinaus ist ein Wechsel zum klimaneutralen Betrieb von Indust-

riekraftwerken notwendig. 

– Prozessbedingte Emissionen  

Prioritär sollten prozessbedingte Emissionen in der Brandenburger Industrie reduziert und 

vermieden werden. Dies kann sowohl durch höhere Effizienz im Prozess erreicht werden als 

auch durch Prozessänderungen bzw. Substitution von betroffenen Rohstoffen. Unvermeid-

bare Restemissionen sollten unter Anwendung von CCU-Technologie weiterverarbeitet und 

idealerweise einer zukünftigen Kohlenstoffkreislaufwirtschaft zugeführt werden oder durch 

CCS-Technologien sicher gespeichert werden. Von besonderer Bedeutung sind für Branden-

burg Lösungen in der Stahl- und Zementindustrie.  

Zusätzlich wird die Bioökonomie als übergreifender Handlungsbedarf definiert, welche unter an-

derem zur Substitution von klimaschädlichen Stoffen durch biologische Ressourcen beiträgt. Zu-

letzt wird auf die wechselseitige Abhängigkeit zu Handlungsbedarfen im Rahmen der Kreislauf-

wirtschaft hingewiesen, welche in Abschnitt 2.7.4 beschrieben werden. Bioökonomie wie auch 

Kreislaufwirtschaft adressieren vor allem auch die stoffliche Nutzung von Rohstoffen. Diese 

werden nicht in den Energie- und CO2-Bilanzen bilanziert, sind aber von der wirtschaftlichen Ent-

wicklung abhängig und haben im Lebenszyklus teilweise starke Auswirkungen auf die Umwelt.  

Die Umsetzung des aktuell gültigen KSG auf nationaler Ebene sowie dessen Übersetzung auf die 

Brandenburger Ebene im Rahmen des Klimaplans, sowie auch die weiteren relevanten Strate-

gien und die ihnen folgenden Maßnahmen (wie die Energiestrategie 2040 sowie die aufgezeigten 

Industriestrategien) werden die Weiterentwicklung, Umgestaltung und in einigen Teilen auch die 

Transformation der Brandenburger Wirtschaft maßgeblich beeinflussen.  
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2.7 Sektor Abfallwirtschaft und Sonstiges 
Die Abfallwirtschaft umfasst Tätigkeiten im Bereich des gesamten Abfallkreislaufes und schließt 

somit die Vermeidung, Wiederverwendung und Verwertung, aber auch die Sammlung, den 

Transport, die Sortierung und Behandlung von Abfällen mit ein. Laut KSG umfasst der Sektor Ab-

fallwirtschaft die Deponierung, biologische Abfallbehandlung, Abwasserbehandlung und die Ab-

fallverbrennung. Die Abfallverbrennung wird aufgrund ihrer engen Verbindung zur Abfallwirtschaft 

in diesem Kapitel behandelt, sie wird jedoch bilanziell im Sektor Energie berücksichtigt. Auch die 

Recyclingwirtschaft wird hier beschrieben, obwohl sie laut KSG im Sektor Industrie bilanziert wird. 

Nicht Teil der Bilanzierung sind illegale Altablagerungen, da hierzu keine belastbaren statisti-

schen Daten vorliegen. 

2.7.1 Zentrale Bereiche und Schlüsselfaktoren 

Die Abfallwirtschaft wird zum einen durch öffentlich-rechtliche Entsorgungsträger (örE) und zum 

anderen durch die private Entsorgungswirtschaft repräsentiert. Die örE sind vor allem für die Ein-

sammlung und Verarbeitung von Abfällen aus privaten Haushalten zuständig. Schwerpunkt der 

privaten Entsorgungswirtschaft ist die Entsorgung gewerblicher Abfälle (MLUK 2021b). In Bran-

denburg gibt es 17 örE, die weitestgehend nach Landkreisen organisiert sind.120 Im Jahr 2018 

haben die örE 1,1 Mt Abfall eingesammelt und behandelt. Insgesamt wurden 2018 11,2 Mt Abfall 

entsorgt. Die örE sind also nur für einen Anteil von 9,5 % verantwortlich. Die restlichen Abfälle 

fallen in den Bereich der privaten Abfallentsorgung (AfS BBB 2021g). 

Der Anteil der Treibhausgasemissionen der Abfallwirtschaft im Land Brandenburg ist 2019 mit 

0,99 % an den Gesamtemissionen und insgesamt 0,66 Mt vergleichsweise gering, wobei die Ab-

fallverbrennung nicht Teil dieser Treibhausgasbilanz ist, sondern dem Energiesektor zugeordnet 

(LfU 2021b). Die Verbrennung fossiler Abfälle kann der Energiebilanz des Landes Brandenburg 

entnommen werden und führte 2018 zu Emissionen von 1,2 Mt CO2. Die Verbrennung von Abfäl-

len mit biogenem Anteil wird im Energieträger Biomasse erfasst und kann nicht gesondert abge-

bildet werden (AfS BBB 2021c). Die Emissionen der Abfallwirtschaft entstehen vor allem durch 

die Behandlung anfallender Abfallströme, welche in Brandenburg vor allem durch Abfalldeponie-

rung und Abfallverbrennung mit Energierückgewinnung durchgeführt wird (78,4 %) (AfS BBB 

2021g). Weitere Abfallbehandlungsmethoden, welche aus Klimaschutzsicht relevant sind, sind 

die biologische und mechanisch-biologische Abfallbehandlung. Der Großteil der Treibhausgase 

stammt aus der Ablagerung von unbehandelten Siedlungsabfällen auf Deponien, welche seit 

2005 verboten ist.  

In 2018 wurden 3,6 Mio. Tonnen Abfälle auf Deponien abgelagert, wovon 0,4 Mio. Tonnen aus 

anderen Bundesländern stammen. Abfälle, welche in 2018 abgelagert werden, sind jedoch nicht 

klimarelevant, da eine Vorbehandlungspflicht für Abfälle mit einem entsprechenden Organikanteil 

besteht, was zu der Vermeidung von Methanemissionen führt. 

– Mit 72,8 % der deponierten Abfallmenge stammt der weitaus größte Teil aus thermischen 

Prozessen von Kraftwerken und Verbrennungsanlagen, aus der Eisen- und Stahlindustrie 

sowie aus der Aluminium-Metallurgie.  

                                                                                                                                                                

120  Drei örE sind als Abfallentsorgungsverband organisiert und dort sind die Landkreise anders aufgeteilt. Das betrifft 

die Landkreise Dahme-Spreewald, Oberspreewald-Lausitz, Elbe-Elster und Teltow-Fläming (MLUK 2020a). 
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– Weitere 17,5 % der deponierten Abfälle sind Bau- und Abbruchabfälle.  

– Siedlungsabfälle machen bei der Deponierung hingegen nur 0,1 % (AfS BBB 2021g). 

In Abfallverbrennungsanlagen mit Energierückgewinnung wurden 2018 circa 4 Mio. Tonnen 

Abfälle behandelt.  

– Der Großteil der eingesetzten Abfallmenge, mit 62,1 %, stammt aus anderen Abfallbehand-

lungsanlagen, öffentlichen Abwasserbehandlungsanlagen und der Aufbereitung von Wasser 

und weiterhin Siedlungsabfällen mit 6,5 %.  

– Weitere 24,1 % stammen aus dem Bereich der Holzverarbeitung und der Herstellung von 

Platten, Möbeln, Zellstoffen, Papier und Pappe (AfS BBB 2021g).  

Des Weiteren werden auch in biologischen Abfallbehandlungsanlagen Abfälle eingesetzt, für 

2018 waren das 0,6 Mio. Tonnen.  

– Hier stammt der Großteil der Abfälle (55,9 %) aus Siedlungsabfällen.  

– Weitere Quellen für die biologische Abfallbehandlung sind Abfälle aus Abfallbehandlungsan-

lagen, Abwasserbehandlungsanlagen und Aufbereitung von Wasser (23,51 %) und Abfälle 

aus Landwirtschaft, Gartenbau, Teichwirtschaft, Forstwirtschaft, Jagd und Fischerei  

– sowie der Herstellung und Verarbeitung von Nahrungsmitteln (19,89 %) (AfS BBB 2021g). 

Zum Handlungsfeld Abwasserbehandlung gehört sowohl die kommunale als auch industrielle 

Behandlung von Abwässern. Ende 2019 waren rund 89 % der Bevölkerung über eine öffentliche 

Kanalisation an Brandenburger und Berliner Kläranlagen angeschlossen; rund 8 % der Bevölke-

rung sind an Abwassersammelgruben angeschlossen. Somit wird der Großteil des Abwassers in 

kommunalen Kläranlagen gereinigt, während 3 % der Bevölkerung ihr Abwasser in vollbiologi-

schen Kleinkläranlagen behandeln (MLUK 2021c). 

Als Schlüsselbereiche des Sektors Abfallwirtschaft lassen sich zum einen die Abfalldeponierung 

sowie zum anderen die Abwasserbehandlung ableiten. Übergreifend ist nicht nur die Behand-

lungsweise der Abfälle entscheidend, sondern auch die Menge, die in den Entsorgungsanlagen 

eingesetzt wird. Daher wird auch die Abfallvermeidung als Schlüsselbereich betrachtet. Auch das 

Recycling von Abfällen hat einen großen Einfluss auf die Menge von Abfällen, die in Entsor-

gungsanlagen behandelt werden. Zuletzt spielt entsprechend der Kreislaufwirtschaftsgedanke 

eine große Rolle beim Klimaschutz in der Abfallwirtschaft. 

2.7.2 Bisherige Entwicklungen 

Mit einem Gesamtaufkommen von 11,16 Mt ist das Abfallaufkommen zwischen 2013 und 2018 

relativ stabil, mit leicht sinkender Tendenz. Ein starker Anstieg ist von 2012 auf 2013 sichtbar, 

was auf die Einführung des Kreislaufwirtschaftsgesetzes 2012 zurückzuführen ist. Hier wurde der 

Abfallbegriff an EU-Recht angeglichen und bisher als Reststoffe bezeichnete Materialien dem Ab-

fallbegriff untergeordnet. In der folgenden Abbildung 44 wird der zeitliche Verlauf der in Entsor-

gungsanlagen beseitigten/behandelten Abfälle nach Art der Anlage zwischen 1996 und 2018 dar-

gestellt. 
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Abbildung 44: Entwicklung der in Entsorgungsanlagen beseitigten/behandelten Abfälle 

nach Art der Anlage 

Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an AfS BBB (2021g). 

Während der Einsatz in biologischen Behandlungsanlagen und Sortieranlagen relativ konstant ist, 

verändern sich die Einsätze auf Deponien und in Feuerungsanlagen doch beträchtlich. Im Be-

reich der Deponien sinkt der Anteil an den gesamten in Entsorgungsanlagen behandelten/besei-

tigten Abfälle von 72,9 % im Jahr 1996 auf 31,9 % im Jahr 2018. Der Anteil an den in Feuerungs-

anlagen121 behandelten Abfällen steigt im gleichen Zeitraum von 0,08 % auf 36,1 %. In den Be-

reich der übrigen Anlagen fallen die folgenden: 

- Demontagebetriebe für Altfahrzeuge 

- Schredderanlagen 

- Zerlegeeinrichtungen für Elektrogeräte 

- Sonderabfallverbrennungsanlagen 

- Bodenbehandlungsanlagen 

- Chemisch-physikalische Anlagen 

- Mechanisch-biologische Behandlungsanlagen 

- Sonstige Behandlungsanlagen 

- Klärschlammfaulbehälter mit Co-Vergärung.  

                                                                                                                                                                

121   Zweck der in Feuerungsanlagen eingesetzten Abfälle ist deren Verwertung als Brennstoff während die Abfallver-

brennung der Abfallbeseitigung dient. 
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Generell befinden sich die Abfallmengen im Vergleich zu Bundesländern mit einer ähnlichen Be-

völkerungsanzahl, wie Thüringen und Schleswig-Holstein, auf einem sehr hohen Niveau. Thürin-

gen weist insgesamt 4,9 Mt Abfälle auf und Schleswig-Holstein 5,8 Mt.  

In der folgenden Abbildung ist das Abfallaufkommen in Brandenburg nach der Herkunft der Ab-

fälle (eigenes Bundesland, andere Bundesländer, Ausland) dargestellt. Der innere Kreis bildet 

das Jahr 2009 und der äußere Kreis das Jahr 2018 ab. 

Abbildung 45: Abfallaufkommen in Brandenburg nach Herkunft der Abfälle in 2009 und 

2018 

Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an AfS BBB (2021g). 

Im zeitlichen Verlauf bleiben die Anteile der jeweiligen Herkunft fast gleich. In absoluten Zahlen 

haben sich die Abfallmengen aus Brandenburg jedoch erhöht. Lag das Abfallaufkommen 2009 

noch bei circa 5,4 Mt, so liegt es 2018 bei 7,4 Mt. Dies ist auch auf die bereits erwähnten metho-

dischen Veränderungen zurückzuführen. Entsprechend haben sich auch die absoluten Abfall-

mengen aus anderen Bundesländern vergrößert. Ein Großteil der aus anderen Bundesländern 

importierten Abfälle stammt vermutlich aus Berlin.  

Im Bereich Abwasser ist die zeitliche Entwicklung des Aufkommens relativ konstant. Zwischen 

2010 und 2016 ist das Abwasseraufkommen um 3,5 % gesunken. In der Abbildung 46 ist das Ab-

wasseraufkommen in der öffentlichen Abwasserentsorgung nach Art des Abwassers dargestellt. 

Unterschieden wird zwischen Schmutzwasser, Fremdwasser122 und Niederschlagswasser.  

Das Abwasseraufkommen befindet sich über die Zeit auf einem konstanten Niveau. Das 

Schmutzwasser dominiert die Art des Abwassers in Brandenburg.  

                                                                                                                                                                

122  Fremdwasser beschreibt Grundwasser, dass durch Undichtigkeit in die Kanalisation eindringt oder Wasser welches 

unerlaubt über Fehlanschlüsse in Kanalisation eindringt. 

2009 

2018 
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Abbildung 46: Zeitliche Entwicklung des Abwasseraufkommens nach Art des Abwassers 

(2010-2016) 

Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an AfS BBB (2021g). 

2.7.3 Rahmenbedingungen und Trends 

In Brandenburg ist das zentrale Instrument das brandenburgische Abfall- und Bodenschutzge-

setz. Dieses hat das Ziel, eine abfallarme Kreislaufwirtschaft zu fördern und eine umweltverträgli-

che Abfallbeseitigung zu sichern. Im Gesetz werden Verantwortlichkeiten im Land festgelegt, vor 

allem die Aufgaben der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger, welche den Abfall entsprechend 

des Kreislaufwirtschaftsgesetzes (KrWG) entsorgen. Das KrWG setzt die europäische Abfallrah-

menrichtlinie von 2008 um. Hier wird zum einen die Abfallhierarchie festgelegt: Vermeidung > 

Vorbereitung zur Wiederverwendung > Recycling > sonstige Verwertung > Beseitigung. Darüber 

hinaus werden Anforderungen an die separate Abfallsammlung sowie an die Wiederverwendung 

und das Recycling gestellt. Zielsetzungen für das Recycling von Siedlungsabfällen in Deutsch-

land sind für die Jahre 2020, 2025, 2030 und 2035 festgelegt. 

Weiterhin wird die Abfallwirtschaft durch verschiedene Pläne und Konzepte thematisiert und ge-

regelt. So wurden 1999/ 2000 als Abfallwirtschaftsplan ein Teilplan für Siedlungsabfälle und ein 

Teilplan für besonders überwachungsbedürftige Abfälle veröffentlicht. Beide Teilpläne wurden in 

den Jahren 2006/2007 fortgeschrieben und im Jahr 2012 in einen gemeinsamen Abfallwirt-

schaftsplan überführt. Aktuell befindet sich der Abfallwirtschaftsplan erneut in der Fortschreibung. 

2014 wurde die Bioabfallstrategie verabschiedet, welche aktuell evaluiert wird. Ziel der Strategie 

ist es, die Vorgaben des KrWG hinsichtlich der getrennten Sammlung von Bioabfällen umzuset-

zen. Maßnahmen sind beispielsweise ein flächendeckendes Angebot der Biotonne sowie eine 

hochwertige Verwertung von getrennt erfassten Bioabfällen durch Vergärung mit anschließender 

Kompostierung der festen Gärreste. 

Die Förderung des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) zur Deponieschlie-

ßung fördert seit 2000 Maßnahmen zur Reduzierung von Treibhausgasen von Deponien. Geför-

dert werden beispielsweise Anlagen zur Erfassung und Entsorgung von Deponiegas oder Anla-

gen zur Methanoxidation. Seit 2020 gibt es einen 7-Punkte-Plan für einen besseren Umgang mit 

Kunststoffen (MLUK 2020b). Im Herbst 2020 fand das erste Brandenburger Forum zur Abfallver-

meidung für Bürgerinnen und Bürger statt, wo der 7-Punkte-Plan vorgestellt und verschiedene 
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Themen der Abfallvermeidung diskutiert wurden (z.B. Stärkung von Reparaturinitiativen und Maß-

nahmen gegen Lebensmittelverschwendung) (MLUK 2021d). Auch 2020 wurde ein Leitfaden für 

die Einführung von Mehrwegbecher-Pfandsystemen veröffentlicht, welcher sich insbesondere an 

kommunale Entscheidungsträger sowie gemeinnützige Initiativen richtet. Es wurde weiterhin eine 

Beratungs- und Vernetzungsstelle für Verpackungsreduktion in Brandenburg eingerichtet. Das 

Ziel der Stelle ist das Voranbringen der Nutzung von Mehrweg- und Reuse-Lösungen im Bran-

denburger Lebensmitteleinzelhandel. 

Auf Bundesebene wird das Thema nachhaltige Abfallwirtschaft auch durch Programme und Stra-

tegien adressiert. Seit 2013 gibt es das Abfallvermeidungsprogramm des Bundes unter Zusam-

menarbeit mit den Ländern, welches 2020 fortgeschrieben wurde und neben Abfallverminde-

rungszielen auch konkrete Maßnahmen beinhaltet. In der Fortschreibung wurden vier prioritäre 

Abfallströme identifiziert: Kunststoffverpackungsabfälle, Lebensmittelabfälle, Elektro- und Elektro-

nikgeräte und Bau- und Abbruchabfälle. Im Rahmen dieses Programms wurde die PREVENT Ab-

fallallianz ins Leben gerufen, welche die Kooperation zwischen Staat, Wirtschaft, Wissenschaft 

und Zivilgesellschaft fördert und Aufklärung zu den Themen nachhaltiger Konsum und Kreislauf-

wirtschaft betreibt. Auch Forschungsprojekte werden im Rahmen des Abfallvermeidungspro-

gramms gefördert. Im Juli 2021 trat das überarbeitete Verpackungsgesetz in Kraft, welches die 

europäische Einwegkunststoffrichtlinie in deutsches Recht umsetzt. Fortan gilt ein Verbot für ver-

schiedene Einwegkunststoffprodukte (z.B. Trinkhalme und To-Go-Becher). Weitere Gesetze und 

Verordnungen auf Bundesebene, welche die Abfall- und Kreislaufwirtschaft betreffen, sind: 

- Verordnungen zu Anforderungen an die schadlose Entsorgung (insb. Deponieverordnung, 

Bioabfallverordnung, Klärschlammverordnung, Altölverordnung, PCB-Abfallverordnung, ab 

2023 Ersatzbaustoffverordnung) 

- Verordnungen zur Umsetzung der abfallrechtlichen Produktverordnung sowie ergänzende 

Gesetze (neben Verpackungsgesetz insb. Elektro- und Elektronikaltgerätegesetz, Batteriege-

setz, Altfahrzeugverordnung) 

- Verordnungen zu Anforderungen an Wirtschaftsakteure und Dokumentationen in der Abfall-

wirtschaft (insb. Entsorgungsfachbetriebeverordnung, Abfallbeauftragtenverordnung, An-

zeige- und Erlaubnisverordnung, Nachweisverordnung)  

Die 1999 auf EU-Ebene verabschiedete Richtlinie über Abfalldeponien hat eine hohe Relevanz 

für den Klimaschutz. Neben der Einführung von drei Deponiekategorien, abgestuft nach Gefähr-

lichkeit und Abbaubarkeit der deponierten Abfälle, wurden Verbote für die Deponierung bestimm-

ter Abfallströme eingeführt (z.B. Altreifen oder explosive Abfälle). Mit Blick auf die Kreislaufwirt-

schaft wird ab 2030 die Deponierung aller Abfälle, die für das Recycling oder eine sonstige Ver-

wertung geeignet sind, verboten. Ab 2035 sollen nur noch 10 % der Siedlungsabfälle deponiert 

werden. Die Deponieverordnung von 2009 fasst verschiedene Vorgaben für Deponien auf Bun-

desebene zusammen. Hier wird festgeschrieben, dass Abfälle nur deponiert werden dürfen, wenn 

bestimmte Kriterien erfüllt sind und Siedlungsabfälle vor der Deponierung von Wertstoffen befreit 

wurden. Im Rahmen des europäischen Green Deals werden auch Strategien und Maßnahmen 

adressiert, die für den Sektor Abfallwirtschaft relevant sind: wie z.B. der New Circular Economy 

Action Plan (CEAP) von 2020. Ein Fokus liegt hier auf der Produktgestaltung, da 80 % des ökolo-

gischen Fußabdruckes eines Produktes bereits in der Designphase festgelegt werden. Weiterhin 

wird die Wichtigkeit der Kreislaufwirtschaft in Produktionsprozessen betont. Innerhalb des CEAP 

werden die Schlüsselindustrien Elektronik/IKT, Batterien und Fahrzeuge, Verpackungen, Kunst-

stoffe, Textilien und Bauwirtschaft definiert, für welche jeweils Maßnahmen vorgesehen sind. Au-

ßerdem werden Chemikalien, Sekundärrohstoffe und Abfallexporte als Kernthemen adressiert. 

Die Überprüfung und Bewertung der EU-Vorschriften zur Verbringung von Abfällen ist für das 
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vierte Quartal 2021 geplant. Der Review zu Regelungen zur Verminderung von Verpackungsab-

fällen soll im ersten Quartal 2022 stattfinden. 

2.7.4 Zwischenfazit und Handlungsbedarfe 

In der folgenden Abbildung 47 sind die THG-Emissionen der Abfallwirtschaft im Verhältnis zu den 

Gesamtemissionen in Brandenburg dargestellt.  

Abbildung 47: THG-Emissionen Brandenburg, KSG-Sektor Abfallwirtschaft und Sonstiges 

von 1990 - 2020 

Quelle: Eigene Darstellung nach LfU (2021b), Thünen (2020), AfS BBB (2019a), UBA (2021d). 

Die CO2 Emissionen der Abfallwirtschaft sind im Verhältnis zu den Gesamtemissionen sehr ge-

ring und gehen zum größten Teil auf vor 2005 deponierte Abfälle zurück. Da es seitdem ein Ab-

lagerungsverbot von nicht vorbehandelten Stoffen gibt und die Methanemissionen der bereits ab-

gelagerten Abfälle immer weiter zurückgehen, sinken auch die Emissionen in Zukunft weiter. Die 

folgende Abbildung 48 bildet die Emissionen in den Quellkategorien für den Sektor Abfallwirt-

schaft und Sonstiges ab. Die Daten stammen aus der Aufschlüsselung des LfU in der Klimagas-

inventur 2018 (LfU 2021a).  
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Abbildung 48: Anteil der Quellkategorien laut KSG an den Emissionen des Sektors Abfall-

wirtschaft und Sonstiges in 2018 

Quelle: Eigene Darstellung nach LfU (2021a) 

Der mit Abstand größte Teil der Emissionen im Sektor Abfallwirtschaft geht mit knapp 95 % auf 

die Deponierung zurück, wohingegen nur 1,7 % auf die biologische Abfallbehandlung und 

2,6 % auf die Abwasserbehandlung zurückzuführen sind. Emissionen entstehen allerdings auch 

bei der Abfallverbrennung, welche jedoch bilanziell dem Energiesektor zugeordnet sind. Im Be-

reich der Verbrennung fossiler Abfälle wurden im Jahr 2018 1,2 Mt Treibhausgase emittiert. Die 

Verbrennung von Abfällen mit biogenem Anteil ist in der Energiebilanz im Energieträger Bio-

masse enthalten und kann nicht explizit angegeben werden (AfS BBB 2021c).  

Abbildung 49 zeigt einen linearen Trendverlauf des Sektors Abfallwirtschaft, der die gemäßigten 

Entwicklungen der letzten vier Jahre zur Grundlage nimmt. Der Verlauf bestätigt die obigen Aus-

sagen, dass insbesondere die Entwicklungen im Deponiebereich tendenziell in die richtige Rich-

tung gehen, allerdings werden zur Realisierung dieses Trends sowie um die Reduktion bis auf 

Null herunterzufahren weitere Maßnahmen erforderlich sein.  
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Abbildung 49: linearer THG-Emissionstrend für den KSG-Sektor Abfallwirtschaft und sons-

tiges  

Quelle: Eigene Darstellung nach LfU (2021b), Thünen (2020), AfS BBB (2019a), UBA (2021d). 

In Übereinstimmung mit der obigen Analyse von Status quo, Rahmenbedingungen und Trends 

sind die Handlungsbedarfe daher vor allem in den folgenden Bereichen zu sehen: 

– Reduktion von THG auf Deponien und bei der Verbrennung 

– Nachhaltige Abfall- und Abwasserverwertung  

– Reduktion von CO2 im Abfalltransport 

– Kreislaufwirtschaft 

Dem Konzept der Kreislaufwirtschaft im Sinne einer zirkulären Wirtschaftsweise kommt im 

Nachhaltigkeitsbereich, aber auch im Klimaschutz eine große Bedeutung zu (UBA 2021b). Der 

vermehrte Einsatz von recycelten bzw. wiederverwendeten Materialien hat das Potential die 

Emissionen von Treibhausgasen durch geringere Energieverbräuche in der Herstellung zu verrin-

gern (UBA 2021b). Konzepte der Kreislaufwirtschaft sind ein Handlungsschwerpunkt im Sektor 

Abfallwirtschaft. Aber auch in der Industrie spielt die Kreislaufwirtschaft eine große Rolle im Sinne 

der Minderung von Ressourcenknappheiten. Weiterhin ist die Kreislaufwirtschaft für den Sektor 

Energie relevant, da durch die Abfallverbrennung auch dort Emissionen entstehen und geschlos-

senen Kohlenstoffkreisläufen eine bedeutsamere Rolle zukommt. Auch der Verkehrsbereich ist 

unter anderem durch Altfahrzeugrecycling und Einsatz von Rezyklaten in der Produktion mit der 

Kreislaufwirtschaft und deren Emissionen verwoben. Ein übergeordnetes Konzept, welches alle 

diese Sektoren integriert, ist in Teilen im Rahmen des Abfallwirtschaftsplans für Brandenburg ent-

halten. Dieser greift die Kreislaufwirtschaft als Schwerpunkt auf und auch die Ziele richten sich an 

Themen der Kreislaufwirtschaft. Der Plan befindet sich derzeit in der Fortschreibung. 
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2.8 Sektor Landwirtschaft  

2.8.1 Zentrale Bereiche und Schlüsselfaktoren 

Die landwirtschaftlichen THG-Emissionen betragen 2020 knapp 6 % (6,4 % in 2019 entspricht 

3,36 Mt CO2e; 6,5 % in 2018 entspricht 3,40 Mt CO2e) der Emissionen in Brandenburg. Der Sek-

tor Landwirtschaft beinhaltet wie auch der Sektor LULUCF und im Unterschied zu allen anderen 

Sektoren, außer dem Bereich stationäre und mobile Feuerung123, ausschließlich nicht-energiebe-

dingte THG-Emissionen. Hierbei gehen, entsprechend der Klimagasinventur (LfU 2021a; LfU 

2021b) Methan (CH4), direktes und indirektes Lachgas (N2O) und Kohlenstoffdioxid (CO2) als 

Treibhausgase in die Bilanzierung ein. Direkte Stickstoffemissionen (u.a. das hier betrachtete 

Lachgas) entstehen auf landwirtschaftlichen Flächen, vor allem durch Einträge aus organischen 

und mineralischen Düngemitteln und Umsetzung (Nitrifikation und Denitrifikation) von Pflanzen-

reststoffen bei der Bewirtschaftung organischer Böden. Zu den indirekten Stickstoffemissionen 

zählen die atmosphärische Deposition von reaktiven Stickstoffverbindungen aus landwirtschaftli-

chen Quellen sowie die Lachgasemissionen aus der Auswaschung und dem Oberflächenabfluss 

gedüngter landwirtschaftlicher Flächen.  

Nach der KSG-Struktur werden dem Sektor die THG-Emissionen der Landwirtschaft und der sta-

tionären und mobilen Feuerung zugeordnet. Letztere sind nicht Teil der CRF-konformen Bericht-

erstattung für die Landwirtschaft im Rahmen des Nationalen Inventarberichts zum deutschen 

Treibhausgasinventar (UBA 2021c), sondern sind dort in 1.A.4.c unter Sonstige (Haushalte, Ge-

werbe, Handel, Dienstleistungen, Land-, Forstwirtschaft und Fischerei) im Bereich Verbrennung 

von Brennstoffen in der Energie beinhaltet.  

Entsprechend der Berichterstattung unter der Klimarahmenkonvention der Vereinten Nationen 

und dem Kyoto-Protokoll und des KSG werden folgende Subsektoren durch das Johan Heinrich 

von Thünen-Institut berechnet nach Rösemann et al (2021): Fermentation bei der Verdauung 

(CH4), Wirtschaftsdüngermanagement/Behandlung von Wirtschaftsdünger (CH4, direkte und indi-

rekte N2O), Nutzung landwirtschaftlicher Böden (direkte und indirekte N2O), Kalkung (CO2), Harn-

stoffanwendung (CO2), andere kohlenstoffhaltige Düngemittel (CO2), Vergärung von Energie-

pflanzen und Gärrestelagerung (CH4, direkte und indirekte N2O) und stationäre und mobile Feue-

rung (CO2). Abbildung 50 zeigt die prozentualen Anteile der genannten Subsektoren im Jahr 

2019 entsprechend der Werte für Brandenburg aus der Submissionstabelle 2021 des Thünen-

Instituts (2021) auf Grundlage von Rösemann et al. (2021).  

 

 

                                                                                                                                                                

123  Unter stationäre und mobile Feuerung werden die energiebedingten Emissionen aus der Verbrennung zur Wärme-

erzeugung für Landwirtschaft und Gärtnereien in kleineren und mittleren Feuerungsanlagen sowie die landwirt-

schaftlichen Fahrzeuge und mobile Maschinen in der Land-, Forst- und Fischereiwirtschaft verstanden. Diese leiten 

sich in diesem Gutachten aus den sonstigen Verbrennungen von Brennstoffen des GHD Anteils ab (s. Kapitel 1.2).  
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Abbildung 50: Prozentuale Anteile der THG-Emissionen (CO2e) nach KSG-Subsektoren in 

der Landwirtschaft 2019 in Brandenburg (gesamt 3,36 Mt CO2e) 

Quelle: Eigene Darstellung nach Daten Thünen-Institut (2021) und LfU (2021b), AfS BBB 

(2019a), UBA (2021d). 

Durch den hohen Äquivalenzfaktor mit einer 265-fachen Klimawirkung im Vergleich zu CO2 wei-

sen die direkten und indirekten Lachgasemissionen aus der Nutzung der landwirtschaftlichen Bö-

den zusammengenommen den größten Anteil auf (45,6 % in 2019). Darunter fällt mit einem An-

teil von knapp 33 % die Bewirtschaftung organischer Böden, vor allem der Moor- und Moorfolge-

böden (Abbildung 51). Darüber hinaus verursacht vor allem die Ausbringung von Dünger (Wirt-

schafts- und Mineraldünger) und Gärresten aus der Energiepflanzenvergärung Methanemissio-

nen und direkte sowie, durch die damit verbundene Auswaschung und Abfluss, indirekte Lach-

gasemissionen.  

Bei der Verdauung der Wiederkäuer Rinder und Schafe entstehen Methanemissionen. Das Wirt-

schaftsdüngermanagement beinhaltet die Lachgas- und Methanemissionen im Stall und bei der 

Lagerung der tierischen Exkremente (Wirtschaftsdünger). 

Werden die THG-Emissionen durch die Ausbringung von Wirtschaftsdünger und den Weidegang 

(direkte Lachgasemissionen vgl. Abbildung 51) mit den Emissionen aus Verdauung und Wirt-

schaftsdüngermanagement (vgl. Abbildung 50) zusammen betrachtet, so entfallen auf die tierbe-

dingten THG-Emissionen anteilsmäßig der Großteil aller THG-Emissionen im Landwirtschaftsbe-

reich, siehe Abbildung 52 (45,8 % 2019).  
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Abbildung 51: Prozentuale CO2e Anteile der Lachgasemissionen (direkt/indirekt) aus der 

Nutzung landwirtschaftlicher Böden 2019 in Brandenburg (gesamt 1,54 Mt CO2e) 

Quelle: Eigene Darstellung nach Daten Thünen-Institut (2021).  

Abbildung 52: Prozentuale Anteile der CO2e Emissionen nach Schlüsselfaktoren 2019 in 

Brandenburg (gesamt 3,36 Mt CO2e) 

Quelle: Eigene Darstellung nach Daten Thünen-Institut (2021) und LfU (2021b), AfS BBB 

(2019a), UBA (2021d). 

 

Als Schlüsselfaktoren des Sektors Landwirtschaft werden folglich die tierbedingten Emissionen, 

weitere düngerbezogene Emissionen124 zum Anbau von Tierfutter, Marktfrüchten und Energie-

pflanzen sowie die Emissionen aus der Nutzung landwirtschaftlicher Böden gesehen. 

                                                                                                                                                                

124  Hierzu werden in Abbildung 51 die Emissionen aus Mineraldünger- und Klärschlammausbringung, Kalkung, Harn-

stoffanwendung, andere C-haltige Düngemittel, Auswaschung und Abfluss zusammengenommen.  
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2.8.2 Bisherige Entwicklungen 

Die Gesamtemissionen der THG in Brandenburg aus der Landwirtschaft gingen im Vergleich zum 

Basisjahr 1990 deutlich zurück (Thünen 2021). Die Gesamtentwicklung ist in Abbildung 53 darge-

stellt. Der Einbruch zu Beginn ist auf die Strukturänderungen nach der Wiedervereinigung zurück-

zuführen. In diesem Zusammenhang nahm die Zahl der tierhaltenden Betriebe in den neuen Bun-

desländern ab und die Tierbestände, vor allem Rinder und Schweine, wurden deutlich reduziert. 

Seit Mitte der 90er Jahre nehmen die tierbedingten Emissionen (Verdauung und Wirtschaftsdün-

ger) bis auf kleinere Schwankungen ab, dies ist vor allem auf den Rückgang der Rinderbestände 

zurückzuführen. Zeitgleich stieg die Geflügelanzahl stark an, deren Emissionen gehen in die Bi-

lanz zum Wirtschaftsdünger ein. Bei den weiteren nicht tierbedingten Emissionen kam es in den 

letzten zehn Jahren zunächst zu einem Anstieg der THG-Emissionen, die vor allem auf die zu-

nehmende Nutzung landwirtschaftlicher Böden zurückzuführen sind, sowie durch eine kurzzeitige 

Zunahme der Verwendung von Kalkung und Harnstoff. In den letzten fünf Jahren ist der Trend 

bei den meisten Faktoren stagnierend oder wieder geringfügig abnehmend. Bis 2015 erfolgte bei 

der Vergärung von Energiepflanzen eine Zunahme, seitdem stagniert sie. Die energiebedingten 

Emissionen des landwirtschaftlichen Verkehrs bzw. Feuerung steigen hingegen kontinuierlich an. 

(Thünen 2021). 

Abbildung 53: Entwicklung der THG-Emissionen im Sektor Landwirtschaft nach KSG-Sub-

sektoren 

Quelle: Eigene Darstellung nach Daten Thünen-Institut (2021). 
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Tierbezogene Emissionsentwicklungen 

Der Trend der abnehmenden tierbezogenen Emissionen ist auch in den letzten zehn Jahren zu 

beobachten. Dies ist auf die abnehmende Anzahl Rinder zurückzuführen (Abbildung 54) – neben 

kleineren Schwankungen zwischen 2013 und 2015-, die durch die Methanemissionen bei der 

Verdauung den größten Beitrag zu den tierbedingten THG-Emissionen ausmachen. Bei Schwei-

nen und Geflügel kam es zu Schwankungen in den letzten zehn Jahren, wobei kein eindeutiger 

zu- oder abnehmender Trend festzustellen ist. Die Zahl der Ziegen und Schafe ist in den letzten 

zehn Jahren weitgehend konstant. Die Abnahme bzw. Stagnation der Tierbestände steht im Ge-

gensatz zur starken Abnahme der tierhaltenden Betriebe und Zunahme der Betriebsgröße, dies 

bedeutet daher eine Zunahme von Großbetrieben bei denen der Tierbestand (bei Rindern, 

Schweinen, Geflügel) pro Betrieb zunimmt. Dieser Trend ist deutschlandweit zu beobachten. Die 

Entwicklung der Emissionen aus dem Wirtschaftsdüngermanagement (Stall, Lager) sind für Me-

than seit Ende der 90er bis 2013 rückläufig. Seit 2014 sind die Emissionen aus dem Wirtschafts-

düngermanagement (Methan, direkte und indirektes Lachgas) sowie aus der Ausbringung na-

hezu stagnierend. Der Anteil der Wirtschaftsdüngervergärung dabei hat ab 2008 zugenommen 

und ist in den letzten zwei Jahren wieder leicht rückläufig (Thünen 2021).  

Die Abnahme der tierbedingten THG-Emissionen der letzten Jahre seit 2015 ist auf die Abschaf-

fung der Milchquote (2015), die Verschärfung der Düngeverordnung (2017) sowie in den letzten 

Jahren auch auf Verluste beim Futtermittelanbau durch die sehr trockenen Jahre zurückzuführen. 
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Abbildung 54: Entwicklung der Tierbestände in Brandenburg 

Quelle: Eigene Darstellung nach Daten Thünen-Institut (2021). 

 

Andere düngerbezogenen Emissionsentwicklungen 

Die stickstoffhaltigen Mineraldüngeranwendungen sind zwischen 2010 und 2015 nochmals ge-

stiegen (2015: 111 Gg a-1 N) und in den letzten Jahren wieder rückläufig (2019: 90,8 Gg a-1 N) 

(Thünen 2021), so dass auch die damit verbundenen Emissionen deutlich zurückgegangen sind. 

Entsprechend haben sich seit 2014 auch die Emissionen durch Auswaschung und Abfluss redu-

ziert. 

Die Stickstoff-Einträge in den Boden durch Mineraldünger, Wirtschaftsdünger (inklusive Weide-

gang), Ernterückstände, Klärschlamm und Mineralisierung sowie die ausgewaschene Stickstoff-

Menge nach Einträgen in den Boden aus den genannten Quellen sowie aus Gärresten von Ener-

giepflanzen haben in den letzten zehn Jahren jährliche Schwankungen aufgewiesen, nehmen in 

den letzten Jahren seit 2015 jedoch ab (Thünen 2021). Dies steht im Zusammenhang mit den 

Tierbeständen sowie der Reduzierung der Düngemittel im Zuge der Düngeverordnung.  
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Abbildung 55: Entwicklung indirekter und direkter Lachgas-Emissionen aus der Nutzung 

landwirtschaftlicher Böden 

Quelle: Eigene Darstellung nach Daten Thünen-Institut (2021). 

Organische Böden 

Die Flächen organischer Böden unter Ackerland sind seit 1990 bis 2014 jährlich gesunken und 

haben in den letzten Jahren wieder zugenommen. Die Flächen organischer Böden unter Grün-

land haben hingegen seit 1990 bis 2015 zugenommen und sind erst in den letzten Jahren wieder 

rückläufig. Die Emissionen aus der Bewirtschaftung organischer Böden sind in den letzten zehn 

Jahren nahezu gleichbleibend, steigen aber seit 2018 wieder leicht auf den Stand von 2014 an, 

nachdem sie zwischenzeitlich abgenommen hatten. (Thünen 2021) 

Feuerung 

Die CO2-Emissionen aus der stationären Feuerung und den land-, forst- und fischereiwirtschaftli-

chen Fahrzeugen und Maschinen wiesen in den letzten zehn Jahren kleinere Schwankungen auf, 

nehmen aber seit 2017 wieder zu nach Thünen (2021), LfU (2021b), AfS BBB (2019a), UBA 

(2021d). 
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2.8.3 Rahmenbedingungen und Trends 

Aus der Beschreibung der THG-Emissionsentwicklung der letzten zehn Jahre wird deutlich, dass 

es im Zusammenhang mit gesetzlichen Regelungen wie der Düngeverordnung und der Abschaf-

fung der Milchquote zu THG-Reduktionen im Landwirtschaftssektor kam. Die Düngeverordnung 

von 2017 wurde 2020 nochmals nachgeschärft, nachdem Deutschland im Zusammenhang mit 

der hohen Nitratbelastung des Grundwassers und der hohen Phosphor- und Stickstoffanreiche-

rungen in Nord- und Ostsee in einem Vertragsverletzungsverfahren wegen unzureichender Um-

setzung der Nitratrichtlinie (1991) durch die EU am 21.06.2018 verurteilt wurde. Diese Beispiele 

machen deutlich, dass THG-Emissionen aus dem Sektor Landwirtschaft maßgeblich von gesetzli-

chen Rahmenbedingungen und dem Regime landwirtschaftlicher Förderung beeinflusst werden.  

Besonders zu nennen sind die Auswirkungen der Reform der europäischen Gemeinsamen Agrar-

politik (GAP) in Zusammenhang mit der nationalen Umsetzung vom 13.4.2021 mit den Verände-

rungen in der landwirtschaftlichen Förderung auf die THG-Emissionen des Sektors Landwirt-

schaft derzeit nur schwer zu prognostizieren. Darüber hinaus sind von Seiten der EU und des 

Bundes zukünftig weitere Strategien oder Vorgaben zu erwarten, die Einfluss auf die Landwirt-

schaftsemissionen haben oder ggf. sogar zu Zielkonflikten führen können. Die aktuelle agraröko-

nomische Projektion des Thünen-Instituts (Haß et al. 2020) geht deshalb zunächst von einer 

gleichbleibenden Struktur der GAP-Förderungen aus. Im Ergebnis der Baseline-Projektion sinken 

die Emissionen bis zum Jahr 2030 für die Bundesrepublik leicht um 21,6 % gegenüber 1990 und 

um knapp 8 % gegenüber 2014, wobei die energiebedingten landwirtschaftlichen Emissionen in 

dieser Projektion nicht berücksichtigt werden. Der Klimaschutzplan der Bundesregierung geht in 

seiner Trendberechnung für den Sektor Landwirtschaft in der Bundesrepublik von einem Rück-

gang von 69,8 Mt CO2e im Jahr 2020 auf 67,5 Mt CO2e im Jahr 2030 aus. Das entspricht einer 

jährlichen Reduktion um 0,3 % unter der Berücksichtigung derzeit bestehender agrarpolitischer 

Instrumente. 

Die Trendableitung für Brandenburg folgt den derzeit bestehenden, deutschlandweiten Projektio-

nen im Wesentlichen. Der Durchschnitt der letzten zehn Jahre zeigt einen Rückgang der THG-

Emissionen aus der Landwirtschaft, der vor allem aus dem Rückgang der Rinderbestände und 

der Mineraldüngerausbringung resultiert. Die Vergärung und Ausbringung von Gärresten der 

Energiepflanzen nimmt, basierend auf dem Trend der vergangenen zehn Jahre, zu (vgl. Abbil-

dung 56). Für Brandenburg wird deshalb eine jährliche Reduktion um 0,4 % von 0,01 Mt CO2 auf 

3,37 Mt CO2e in 2030 und auf 3,15 Mt CO2e in 2045 unter Beibehaltung der bisherigen Instru-

mente angenommen. 
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Abbildung 56: Entwicklungen und Trends im Sektor Landwirtschaft 

Quelle: Eigene Darstellung und Berechnung nach Thünen-Institut (2021).  

2.8.4 Zwischenfazit und Handlungsbedarfe 

Im Gegensatz zu den übrigen klimaschutzrelevanten Sektoren sind klimaschädliche Emissionen 

in den Sektoren „Landwirtschaft“ und „Landnutzung, Landnutzungsänderung und Forstwirtschaft 

(LULUCF)“ zum ganz überwiegenden Teil nicht an die Nutzung von Energie gekoppelt. Emissio-

nen entstehen hier durch biochemische oder geochemische Prozesse. Emissionsminderungen 

sind demzufolge nicht durch Maßnahmen der Energiewende steuerbar, sondern durch verän-

derte Landnutzungsformen und -intensitäten oder durch eine veränderte landwirtschaftliche Be-

wirtschaftung. Umgekehrt ist eine vollständige Vermeidung der Emissionen aus der Landwirt-

schaft ohne deren vollständige Aufgabe nicht möglich und auch nicht sinnvoll. Dieser Maxime fol-

gend ist der entstehende Handlungsrahmen zunächst begrenzt, vielmehr wird das Ziel einer kli-

maschonenden und gleichzeitig betriebswirtschaftlich tragfähigen Entwicklung der Landwirtschaft 

verfolgt. 

Knapp 46 % aller landwirtschaftlichen Emissionen stehen in Brandenburg in Zusammenhang mit 

der Tierhaltung, insbesondere mit der Rinderhaltung, u.a. aufgrund der hohen THG-Emissionen 

aus der Fermentation sowie zu einem geringeren Teil aus dem Wirtschaftsdüngermanagement. 

Eine Reduktion dieser Emissionen durch Veränderungen in Produktionstechnik, Tierhaltung, Re-

duktion der Tierzahlen mit einer einhergehenden Anpassung des Konsums tierischer Produkte 
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adressiert damit den höchsten Handlungsbedarf zur Emissionsminderung des Sektors Landwirt-

schaft. Hier bestehen Anknüpfungspunkte zur parallel bearbeiteten Ernährungsstrategie des Lan-

des Brandenburg. Mit 0,38 Großvieheinheiten (GVE) pro Hektar landwirtschaftlicher Nutzfläche 

(LF) weist Brandenburg im Vergleich zu dem bundesdeutschen Durchschnitt mit 0,74 GVE/ha LF 

eine relativ geringe Tierbestandsdichte auf. Gleiches zeigt sich auch bei Betrachtung der GVE 

pro ha Gesamtfutterfläche (Brandenburg: 0,82 GVE/ha Futterfläche; Deutschland: 1,47 GVE/ ha 

Futterfläche) (Destatis 2021d). Agrarpolitisch besteht der Wunsch den sinkenden Trend der Tier-

zahlen der letzten Jahre zu stabilisieren. 

Ein weiteres wesentliches Minderungspotenzial liegt in der Nutzung landwirtschaftlicher Böden, 

auf die ein Anteil von 46 % der Landwirtschaftsemissionen in Brandenburg entfällt. Das Minde-

rungspotenzial ergibt sich hauptsächlich aus der Verringerung der direkten N2O-Emissionen zum 

einen durch Mineral- und Wirtschaftsdüngerausbringung sowie - mit mehr als einem Drittel dieser 

Emissionen – zum anderen aus der Bewirtschaftung der organischen Böden. Damit wird hier der 

Emissionsbereich aus Niedermooren und Anmooren berührt, dessen weitaus größter Emissions-

anteil (überwiegend CO2) im Sektor LULUCF bilanziert wird. Notwendige Maßnahmen in den ent-

sprechenden Sektoren im LULUCF führen dementsprechend ebenfalls zu einer Reduktion der 

Landwirtschaftsemissionen.  

Weitere Handlungsbedarfe ergeben sich in Zusammenhang mit Emissionsreduktionen aus Ernte-

rückständen und Vergärung. Sie liegen hauptsächlich in betrieblichen Effizienzsteigerungen, sind 

jedoch mit jeweils knapp über 5 % relativ gering.  

Emissionen aus dem Subsektor Feuerung unterliegen als energiebedingte Emissionen den Maß-

nahmen der Energiewende. Die Anteile sind im Vergleich ebenfalls relativ gering (2019: 7,1 %). 

Zusammenfassend liegen die größten Handlungsbedarfe zur THG-Reduktion folglich in Effizienz-

steigerungen im Bereich Tierhaltung, Düngermanagement, Behandlung von Ernterückständen, 

Vergärung und Feuerung sowie in Suffizienz im Bereich Produktion und Konsum tierischer Pro-

dukte sowie von Produkten unter hohem Einsatz von stickstoffbasierten Düngern.  

Im Folgenden beleuchtet werden muss ebenfalls die Frage nach der Endlichkeit der Ressource 

Fläche in Brandenburg, insbesondere die begrenzte Verfügbarkeit landwirtschaftlicher Nutzflä-

chen. Effizienz und Suffizienzmaßnahmen in der Landwirtschaft können zu einer Vergrößerung 

der Flächenbedarfe führen. Diese Folgen werden durch zukünftig weiter steigende Begehrlichkei-

ten insbesondere der Energiewirtschaft auf landwirtschaftliche Flächen noch verstärkt. Gleichzei-

tig stellt die Einbeziehung von bspw. aus Agri-PV erzielten Erträgen in die Bilanz landwirtschaftli-

cher Betriebe zukünftig eine potentiell wesentliche Komponente des betriebswirtschaftlichen Er-

gebnisses dar. Die Einbeziehung dieser Thematik ist ein weiterer wichtiger Handlungsbedarf im 

Sektor Landwirtschaft.  

  



 
GUTACHTEN ZUM KLIMAPLAN BRANDENBURG - ZWISCHENBERICHT      |     131 

2.9 Sektor Landnutzung, Landnutzungsänderung und 

Forstwirtschaft (LULUCF) 

2.9.1 Zentrale Bereiche und Schlüsselfaktoren  

Der Sektor Landnutzung, Landnutzungsänderung und Forstwirtschaft (engl.: landuse, landuse-

change and forestry LULUCF, Common Reporting Framework Sektor 4) umfasst die Emissionen 

der Subsektoren nach den Landnutzungskategorien Wald, Ackerland, Grünland, Feuchtgebiete, 

Siedlungen, Sonstiges Land und Holzprodukte sowie die jeweiligen Landnutzungsänderungen 

zwischen den Nutzungskategorien (IPCC 2006; UBA 2021c). Bilanzgrundlage im Sektor LULUCF 

des Nationalen Inventarberichts (UBA 2021c) sind positive und negative CO2-Emissionen der 

Kohlenstoffpools (CO2-Quellen und CO2-Senken) aus der ober- und unterirdischen Biomasse, 

dem Totholz und der Streu, den organischen und mineralischen Böden. Die Senkenfunktion wird 

durch die Speicherung von klimaschädlichen Gasen durch natürliche Speicherprozesse bewirkt. 

Allgemein spielen N2O- und CH4-Emissionen im Sektor LULUCF in Brandenburg eine unterge-

ordnete Rolle. Die N2O-Emissionen aus der Nutzung organischer Böden als Acker- und Grünland 

werden im Sektor Landwirtschaft betrachtet. Für Waldbrände werden seit 2010 die CH4-und N2O-

Emissionen bilanziert. Moorbrände wurden bisher in Brandenburg nicht inventarisiert. 

Ebenso wie im Sektor Landwirtschaft erfolgt die nationale Inventarisierung auf jährlicher Basis 

durch das Thünen-Institut. Parallel mit der Erarbeitung des Klimaplans wurden durch das Thü-

nen-Institut ebenfalls die Inventardaten für das Land Brandenburg separiert (UBA 2021c; Thünen 

2020), die eine wesentliche Grundlage des Gutachtens sind. Als relativ neuer Bestandteil des In-

ventarberichtes unterliegen die Bilanzierungsmethoden der Subsektoren des LULUCF derzeit 

noch einer ständigen, teilweise substantiellen Weiterentwicklung. Dementsprechend ist mit me-

thodenbedingten Veränderungen der Emissionszahlen in naher Zukunft zu rechnen. Die Zeitrei-

henbetrachtungen für Brandenburg wurden dementsprechend vor dem Hintergrund von Fachda-

ten des LfU sowie von eigenen Datenerhebungen bewertet und insbesondere für die Ableitung 

von Emissionstrends punktuell ergänzt. 

Die o. g. Subsektoren des Sektors LULUCF wurden in drei für Brandenburg zentrale Bereiche 

zusammengefasst und im Folgenden getrennt betrachtet: 

- Bereich Offenland, bestehend aus den Subsektoren Ackerland, Grünland, Feuchtgebiete, un-

ter Einbeziehung der brandenburgischen Niedermoore 

- Bereich Forstwirtschaft, bestehend aus dem Subsektor Wald und Holzprodukte 

- Bereich Siedlungen, bestehend aus den Subsektoren Siedlung, sonstiges Land und Landnut-

zungsänderungen 

Während im Bund mit -16,5 Mt CO2e. im Jahr 2019 (UBA 2021c) eine relevante Senkenleistung 

im Sektor vorliegt, ist in Brandenburg mit +0,7 Mt CO2e der Sektor eine Emissionsquelle. Die ein-

zige in Brandenburg vorhandene Senkenfunktion liegt im Jahr 2019 mit -5,6 Mt CO2e in den bran-

denburgischen Wäldern und wird mehr als vollständig durch Emissionen aus Acker-, Grünland 

und Feuchtgebieten sowie aus dem Bereich Siedlungen in Anspruch genommen (Thünen 2020). 

Die wesentlichste Quelle und damit, neben der Forstwirtschaft, der zweite wichtige Schlüsselfak-

tor für die Emissionsminderung, sind die in den Subsektoren des Offenlands enthaltenen Emissi-

onen aus den brandenburgischen Niedermooren in Höhe von ca. 6,27 Mt CO2e (Reichelt 2020).  

Die Aktivierung der Senkenfunktion bzw. die Minimierung der im Folgenden dargestellten land-

schaftsbezogener Emissionen aus den Bereichen Offenland, Forstwirtschaft und Siedlungen ist 
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nicht nur landesweit bedeutsam, sondern spielt auch deutschlandweit und international eine 

große Rolle zur Vermeidung von THG-Emissionen. 

2.9.2 Bisherige Entwicklungen 

Die Senkenleistung auf Bundesebene unterliegt im Zeitraum von 1990 bis 2019 deutlichen Ver-

änderungen. Die Emissionsentwicklung zeigt eine abnehmende Kohlenstoffspeicherung im Wald 

und hohe THG-Emissionen für Ackerland und Grünland, wobei die Emission im Bereich Acker-

land zunehmen, während sie im Grünland stetig abnehmen (UBA 2021c). 

Die folgende Abbildung 57 zeigt das Bild für Brandenburg. Während die Emissionen des Offen-

lands in etwa gleichbleiben, ergibt sich in der Senkenfunktion der Forstwirtschaft ein uneinheitli-

ches Bild. Gründe dafür sind einerseits die in der Forstwirtschaft punktuell eingetretenen Kalami-

täten und Schadereignisse, die in einzelnen Jahren gravierende Auswirkungen auf die jährliche 

Senkenleistung haben können. Andererseits wird in den letztjährigen Bilanzergebnissen bereits 

ein voraussichtlich dauerhaft anhaltender Trend über den Verlust an Senkenfunktion des Waldes 

durch Vitalitätsverluste sichtbar. Im Kap. 2.8.3 erfolgt eine Diskussion über die qualifizierten 

Grundlagen zur Ableitung des Emissionstrends der Forstwirtschaft. Ein neues Gutachten, erstellt 

im Auftrag des Bundeslandwirtschaftsministeriums, unterstützt und bestätigt die hier wiedergege-

benen Befunde (Bauhus et al. 2021). 

Auch zu beobachten ist eine leichte aber stetige Zunahme der Flächeninanspruchnahme durch 

Siedlungsentwicklung. Gerade das dynamische Wachstum im Berliner Umland seit den 2000er 

Jahren versursacht in der Bilanz 2019 Emissionen in Höhe von knapp 380 kt CO2e (Thünen 

2020). 

Innerhalb der auf den o.g. Landnutzungskategorien basierenden Subsektoren wird bilanziell im 

Wesentlichen zwischen organischen und mineralischen Böden unterschieden, weil sich die nut-

zungsbedingte Freisetzung von Kohlenstoff bei gleicher Landnutzungseinheit auf diesen beiden 

Bodengruppen sehr deutlich unterscheidet. Aus diesem Grund werden im Folgenden die THG-

Emissionen einzelner Nutzungskategorien auch auf organischen Böden bzw. Moorböden näher 

betrachtet. Außerdem erfolgt eine Einschätzung der Speicherfunktion der Brandenburger Wald-

flächen und eine Betrachtung der Landnutzungsänderung von 1992 bis 2009.  

Bis auf einige Ausnahmen in den Jahren 1991 bis 1999 sowie 2001 stellt der Sektor LULUCF ins-

gesamt eine Emissionsquelle im Land Brandenburg dar (vgl. Abbildung 57). Bei einem Vergleich 

des Ausgangsjahrs der Berechnungen 1990 mit dem Jahr 2019 ist eine Abnahme der Emissio-

nen von 4,4 auf 0,7 Mt CO2e. festzustellen. Dieser Effekt ist allerdings ausschließlich durch die 

veränderte Kohlenstoffspeicherfunktion im Wald zurückzuführen. Generelle, trendbestimmende 

Aussagen sind damit zunächst nicht verbunden und werden im Folgenden detailliert beschrieben. 

Im Folgenden werden die THG-Emissionen für die Bereiche mit ihren Subsektoren im Einzelnen 

betrachtet.  

Bereich Offenland mit den Subsektoren Acker, Grünland und Feuchtgebiete 

Über den Zeitraum von 1990 bis 2019 ergeben sich in Brandenburg nur moderate Änderungen in 

der Summe der THG-Emissionen für die Subsektoren Ackerland, Grünland und Feuchtgebiete 

(Abbildung 57, nach Thünen (2020)). Tendenziell nehmen die Emissionen aus den Ackerstandor-

ten in diesem Zeitraum von 2,2 zu 1,8 Mt CO2e leicht ab. Die Nutzung des Grünlands führte in 

den ersten zehn Jahren des Betrachtungszeitraums (1990 bis 2000) zu einer leichten Zunahme 

klimaschädlicher Gase von 4,2 zu 4,4 Mt CO2e. Ab diesem Zeitpunkt schwankten die Werte nur 

noch um rund 0,1 Mt CO2e zwischen den Jahren und pegelten sich bei rund 4,0 bis 4,1 Mt CO2e 
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ein. Emissionen aus naturnahen Feuchtgebieten waren sehr niedrig. Allerdings gab es hier 2019 

(54,7 kt CO2e) gegenüber 1990 (20,5 kt CO2e) einen Anstieg um das 2,7-fache.  

Abbildung 57: Entwicklungen der THG Emissionen in Brandenburg [Mt CO2e] von 1990 bis 

2019 im Sektor LULUCF 

Quelle: Eigene Darstellung nach Daten Thünen-Institut (2020). 

Die Nutzung entwässerter Moorböden hat hohe THG-Emissionen zur Folge (Tiemeyer et al. 

2020). Brandenburg verfügt mit rund. 263.000 ha organischem Boden (166.000 ha Moore, 97.000 

ha Anmoore), welcher zum größten Teil drainiert ist, dementsprechend über 9 % an Landesflä-

che, die eine sehr hohe Klimarelevanz besitzen. Dies verdeutlichen auch die Emissionen von 5,9 

Mt CO2e aus Acker- und Grünlandflächen im Jahr 2019, die fast ausschließlich aus der Nutzung 

von organischen Böden resultieren ((Thünen 2020), Abbildung 57). 

Entscheidend für die Höhe der THG-Emissionen ist der Entwässerungsgrad und die Intensität der 

Moornutzung. Degradierte und drainierte Moorstandorte werden zu einer erheblichen Quelle von 

Treibhausgasen, die pro Jahr und Hektar CO2e von über 40 t auf Acker- und über 30 t auf Grün-

landstandorten erreichen können (Couwenberg et al. 2011; Tiemeyer et al. 2020).  

Eine geeignete Methode, um die Klimarelevanz organischer Böden einschätzen zu können, ist 

das GEST-Verfahren (Treibhaus-Gas-Emissions-Standort-Typen-Verfahren (Couwenberg et al. 
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2011; Reichelt 2015). Berechnungen für Brandenburg konnten damit für das Jahr 2020 Emissio-

nen von insgesamt rund 6,27 Mt CO2e belegen125 (Reichelt 2020) und liefern damit Ergebnisse in 

der gleichen Größenordnung wie Thünen.  

Die GEST-Daten aus der Moorbodenkarte wurden in Bezug zur Datenbank des integrierten Ver-

waltungs- und Kontrollsystems (InVeKoS) aus dem Jahr 2021 gesetzt, welches die Antragsdaten 

für die Agrarförderung der GAP enthält (Abbildung 58). Die Moorbodenkarte des Landes Bran-

denburg wird aktuell aktualisiert, die aktualisierte Moorbodenkarte wird für 2022 erwartet. Im Er-

gebnis sind in Abbildung 58 die THG-Emissionen je nach geförderter Kulturart auf organischen 

Böden dargestellt. Insgesamt wurden damit in der 182.000 ha umfassenden Förderkulisse von 

2021 auf Acker- und Grünlandstandorten rund 5,4 Mt CO2e emittiert. Den größten Anteil hatten 

dabei die Mähweiden mit ca. 2,8 und Wiesen mit 1,0 Mt CO2e. Eine hohe Ausscheidung klima-

schädlicher Gase ist ebenfalls von den Standorten der geförderten Ackerfrüchte zu verzeichnen. 

Abbildung 58 verdeutlicht, dass die Nutzung des Grünlands vorwiegend auf den Moorstandorten 

erfolgt, während sich das Ackerland hauptsächlich auf Flächen mit Anmooren befindet. Auch 

wenn Moore gegenüber den Anmooren höhere Kohlenstoffmengen speichern, haben die Emissi-

onen auf beiden Standorten eine Klimarelevanz (Tiemeyer et al. 2013).  

                                                                                                                                                                

125  Bei dem verwendeten GEST-Verfahren wurden noch die bislang gültigen CO2-Äquivalenzfaktoren für Methan (25) 

und Lachgas (298) verwendet.   
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Abbildung 58: THG-Emissionen [kt CO2e] für Kulturarten mit einer Förderung der Gemein-

samen Agrarpolitik (GAP) auf organischen Böden für die Subsektoren Ackerland und 

Grünland im Jahr 2021  

Quelle: THG-Emissionen aus organischen Böden Brandenburgs (Reichelt 2020), berechnet auf 

Grundlage der Moorkarte Brandenburg (Stand 2020) und den Antragsdaten des integrierten Ver-

waltungs- und Kontrollsystems (InVeKoS, Stand 2021) und den CO2-Äquivalenzfaktoren 25 (CH4) 

und 298 (N2O).  

 

 

*als Ersatz für genehmigten 
DGL Umbruch; Moor: organi-
scher Boden mit mindestens 
30 % organischer Substanz, 
Mächtigkeit > 30 cm, Anmoore: 
organischer Boden mit 15 – 
30 % organischer Substanz, 
Mächtigkeit < 30 cm 
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Bereich Forstwirtschaft mit den Subsektoren Wald und Holzprodukte 

Die Einflüsse von Forst- und Holzwirtschaft auf die Bilanzierung von Treibhausgasen können auf-

gegliedert werden in die drei Bereiche  

– „Kohlenstoffspeicherung im Wald“ (Waldspeicher), den wichtigsten Bereich,  

– „Kohlenstoffspeicherung in Holz und Holzprodukten (Holzproduktespeicher) und  

– Kompensation fossiler Rohstoffe für stoffliche Verarbeitung oder energetische Nutzung. 

Eine ausführliche Darstellung dieser Funktionsbereiche und eine Diskussion der Möglichkeiten zu 

ihrer rechnerischen Ermittlung findet sich z. B. bei (Schluhe et al. 2018). 

Wälder sind nur in einem sehr geringen Ausmaß als Emissionsquelle von Treibhausgasen anzu-

sehen. Dagegen sind sie ein sehr bedeutender Kohlenstoffspeicher und können dementspre-

chend eine Senke für CO2 sein. Der größte Anteil des Kohlenstoffs ist im oberirdischen Holz ge-

speichert, das von Inventuren wie der Bundeswaldinventur (BWI, (Thünen o.J.a)) recht genau er-

mittelt wird. Separat zu berichten ist aber auch über unterirdische Biomasse (Wurzelwerk), Tot-

holz, Laub und Streu. 

Dem Wald entnommenes Holz speichert für eine gewisse Dauer immer noch Kohlenstoff. Die Be-

messung dieser Speicherfunktion ist kompliziert und im Ergebnis nur ungenau, weil je nach Pro-

dukt die Speicherung von nur kurzer Dauer sein kann (z. B. Papier, Verpackung) oder sich auch 

auf Zeiträume von Jahrzehnten oder Jahrhunderten erstrecken kann (z. B. Holzbau). Hinzu kom-

men bilanzielle Effekte bei der Kaskadennutzung von Holz. Statistiken zum Einschlag und zur 

Holzverwendung spiegeln die Realität nur unzureichend wider. Holz kann direkt ab Wald oder 

nach seiner Verwendung in Holzprodukten der stofflichen oder energetischen Kompensation von 

fossilem Kohlenstoff dienen. Für diesen Subsektor (CRF 4.G – Holzprodukte) liegen keine Zahlen 

für das Land Brandenburg vor, weil Bewegungen der Holzprodukte zwischen den einzelnen Bun-

desländern statistisch nicht erfasst werden. Das UBA (2021c) berichtet für das Jahr 2019 eine 

Senkenleistung von 4,15 Mt CO2e für Gesamtdeutschland. Eine der wesentlichen statistischen 

Grundlagen ist die Nationale Holzeinschlagsstatistik, die auf Ebene der Bundesländer vorliegt. 

Aus diesen Grundlagen kann eine näherungsweise Schätzung für das Land Brandenburg in 

Höhe einer Senkenleistung von 250 kt CO2e für das Jahr 2019 abgeleitet werden. Aufgrund der 

sehr geringen Anteile an der Gesamtbilanz und den methodischen Unsicherheiten wird in Folgen-

den auf die bilanzielle Darstellung dieses Subsektors verzichtet. 

Die Kompensation fossiler Rohstoffe durch Holz wird nicht im Sektor LULUCF bilanziert, sondern 

geschieht, entsprechend der Berichtskonventionen, innerhalb der holznutzenden Sektoren. 

Insgesamt gibt es in Brandenburg rund 1,1 Millionen ha Wald, das entspricht 37 % der Landesflä-

che. Etwa 43.000 ha (4 %) der Waldfläche sind Nichtholzboden (nicht zum Waldwachstum i. e. S. 

zählende Waldflächen), dabei handelt es sich überwiegend um Waldwege, Schneisen, Gewässer 

und ehemals militärisch genutzte Flächen. 9,7 % aller Wälder Deutschlands befinden sich auf 

brandenburgischem Grund und Boden. 

Die Bundeswaldinventur (BWI Stand 2002 und 2012) ist die wesentliche Datenquelle, die zur Er-

mittlung von Emissionen im Waldbereich in Deutschland durch das Thünen-Institut verwendet 

wird. Begleitend zur BWI 2012 wurde in Brandenburg zwar eine Landeswaldinventur (LWI 2013, 

(Thünen o.J.b)) durchgeführt, die wegen einer Verdichtung des Stichprobenetzes genauere Er-

gebnisse zum Waldzustand am Stichtag auf Landesebene liefern konnte, jedoch voraussichtlich 

erst 2023 durch die aktuell laufende Landes- und Bundeswaldinventur aktualisiert wird. Die Da-

tenbasis für eine jährliche Quantifizierung der Speicherfunktion in der ober- und unterirdischen 

Biomasse im Wald ist aufgrund der langen Inventurabstände nur mithilfe von zwischenzeitlichen 
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Schätzungen und/oder Interpolationen nutzbar. Das trifft auch für die Berichterstattung durch das 

Thünen-Institut zu. Entwicklungen in der Forst- und Waldwirtschaft in den letzten, klimawandelbe-

dingten trockenen Jahren seit 2018 sind demnach einer genaueren Betrachtung zu unterziehen. 

Zu allen berichteten Befunden ist auch eine Einschätzung, besser noch eine Berechnung, der je-

weiligen Unsicherheit anzugeben. Im Sektor LULUCF spricht das für die Verwendung von Inven-

turverfahren auf der Basis von systematischen Stichproben wie bei der BWI. Wenn und solange 

nur eine einmalige Zustandsinventur (2012) verfügbar ist, bleiben Aussagen über Entwicklungen 

und Veränderungen unsicher. Da die offizielle Berichterstattung in diesem Bereich noch nicht so 

lange betrieben wird und methodisch noch nicht so ausgefeilt ist wie in anderen Bereichen, sind 

hier Veränderungen und methodische Verbesserungen eher zu erwarten als in „traditionellen“ 

Themenbereichen wie beispielsweise der Landwirtschaft nach Rösemann et al. (2021). Beispiels-

weise erlaubt es die Verdichtung des Stichprobenetzes der Landeswaldinventur 2013, aussage-

fähige Ergebnisse nicht nur für die Ebene "Land Brandenburg" herzuleiten, sondern diese auch 

innerhalb des Landes zu differenzieren in Form der naturräumlich definierten Befundeinheiten 

"Nord", "Mitte" und "Süd". Die 2021 laufende Wiederholung dieser Inventur mit voraussichtlich 

2023 verfügbaren Ergebnissen lässt generell eine deutliche Präzisierung und Absicherung der 

heute möglichen Aussagen erwarten. 

Daneben liefern für das Land Brandenburg die jährlichen Waldzustandserhebungen, zuletzt für 

das Jahr 2020, wertvolle Hinweise über die Waldvitalität und –mortalität. Demnach weisen 25 % 

der Wälder deutliche Schäden auf, nur 15 % sind ohne Schadsymptome. Die darin enthaltenen 

Fakten und Zahlen für Forst- und Holzwirtschaft lassen sich auch für Belange des Klimawandels 

und des Klimaschutzes interpretieren; zu ergänzen wären sie unter dem Klimaaspekt um die Ein-

flüsse von forstlich nicht unmittelbar relevanten Indikatoren zur Biomasse, die aus Studien (meist 

in pauschaler Form) abgeleitet werden können (Wurzel- und Blattmasse, Feinreisig, Humus, 

Krautschicht und Bodenleben).  

Die Bilanzdaten der einzelnen Untersuchungsjahre des Thünen-Instituts im Bereich Forstwirt-

schaft unterliegen den bereits genannten Einschränkungen, folgen jedoch grundsätzlich einer 

einheitlichen, konsistenten Methodik. Wesentliche Grundlagen sind die Gesamtkulisse des Wal-

des, die Ergebnisse der Bundeswaldinventur (zuletzt 2012) und der Kohlenstoffinventur (2017, 

(BMEL o.J.)) sowie die jährlichen Ergebnisse gemäß Holzentnahmestatistik. Damit ist der zu-

nächst scheinbar unplausible Verlauf der Emissionswerte des Subsektor Wald in Abbildung 59 

gut erklärbar. So können in einzelnen Jahren die zum Beispiel durch Sturmereignisse stark er-

höhte Entnahme von Holz den natürlichen Zuwachs an Biomasse übersteigen und somit zu ei-

nem vollständigen Erliegen der Senkenleistung führen. Deutlich sichtbar wird, dass der in der Bi-

omasse gebundene Anteil an Kohlenstoff mit fast 70 % der zentrale Faktor der Senkenleistung 

ist. Zweiter wichtiger Faktor ist die Kohlenstoffanreicherung in mineralischen Böden, während die 

Senkenleistung der Streu und der organischen Böden zu gering und deshalb in dieser Grafik 

nicht darstellbar ist. Auch die seit 2010 bilanzierten Emissionen aus Waldbränden sind mit zuletzt 

11,6 kt CO2e nicht darstellbar. 
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Abbildung 59: THG-Emissionen des Subsektors Wald 

Quelle: Eigene Darstellung nach Daten Thünen-Institut (2020). 

Bereich Siedlungen mit den Subsektoren Siedlungen, sonstiges Land und Landnutzungs-

änderungen 

Die Siedlungsflächen in Brandenburg, wie auch in Deutschland, nehmen nach den Inventurdaten 

(Thünen 2020; UBA 2021c) sowie den amtlichen statistischen Daten insgesamt im Gesamtzeit-

raum seit 1990 zu. In Brandenburg umfassen Flächen für Siedlungs- und Verkehrszwecke 2020 

knapp 10 % der Landesfläche (AfS BBB 2021l). Demnach ist der Anteil der THG (CO2e) der Sied-

lungen an den Gesamtemissionen aus dem LULUCF-Sektor auch insgesamt gering (2019 6 %). 

Im Zeitraum 2016-2019 entfällt der Großteil der THG-Emissionen, insbesondere CO2 (96 %), auf 

die Bodennutzung für Siedlungen (54 % der THG-Emissionen). Die Quellen der Gesamtemissio-

nen entfallen dabei zu knapp einem Drittel auf die Nutzung organischer Böden (29 %) bzw. zu 

25 % auf mineralische Böden, wobei der Flächenanteil der organischen Böden an der Siedlungs-

fläche insgesamt nur 1,5 % beträgt. Der Rest entfällt auf THG-Emissionen aus der Biomasse 

(24 %) und Totholz (22 %) bei Landnutzungsänderungen (Thünen 2020). Zu sonstigem Land 

werden alle Flächen gezählt, die nicht Wald, Acker, Grünland (im engeren Sinne und Gehölze), 

terrestrische Feuchtgebiete, Gewässer, Torfabbauflächen oder Siedlungen sind. Die Kategorie 

wird in Thünen (2020) nicht gesondert bilanziert, ist jedoch in den Landnutzungsänderungen der 

anderen Subsektoren enthalten.  

Der Flächenzuwachs für Siedlungen erfolgt in den letzten Jahren fast ausschließlich (zu 99 %) 

auf mineralischen Böden (Thünen 2020). Insgesamt zeigt sich im Subsektor Siedlungen relativ 

zum Gesamtbeitrag die größte Zunahme der Nettoemissionen im Vergleich zu den anderen Sub-

sektoren (Thünen 2020; UBA 2021c). 

2.9.3 Rahmenbedingungen und Trends 

Bereich Offenland mit den Subsektoren Acker, Grünland und Feuchtgebiete 

Die THG-Emissionen für das Ackerland, Grünland und die Feuchtgebiete waren über die letzten 

30 Jahre relativ konstant und änderten sich nur moderat (Abbildung 57).  
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Absinkende Grundwasserstände sind in Brandenburg seit Jahrzehnten belegt (Gerstengarbe et 

al. 2003; LfU 2014; MLUK 2021e; Kaiser und Hatterman 2021). In den Niederungen von Bran-

denburg sind Verluste des mittleren jährlichen Grundwasserleiters von bis zu einem cm pro Jahr 

zu verzeichnen (MLUK 2021g; Gerstengarbe et al. 2003). Die Höhe von THG-Emissionen auf or-

ganischen Böden sind eindeutig an die jährlichen Mittelwasserstände gebunden (Tiemeyer et al. 

2020; Couwenberg et al. 2011; Höper 2007). Eine Entwässerung sowie sinkende Grundwasser-

stände haben also direkten Einfluss auf die Klimarelevanz der Acker- und Grünlandstandorte auf 

organischen Boden. 

Für eine Einschätzung der Folgen des Klimawandels auf das Emissionsverhalten landwirtschaft-

lich genutzter organischer Böden wurde für die Zeitspanne von 2020 bis 2045 ein weiteres Absin-

ken des Moorwasserstandes als gegeben vorausgesetzt. Die Grundwasserabsenkungen können 

im Land Brandenburg divers ausfallen (Gerstengarbe et al. 2003). Da in den Niederungen das 

Absenken des Grundwassers auch unter 1 cm pro Jahr liegen kann (Gerstengarbe et al. 2003), 

wurde für die zu betrachtende Spanne der nächsten 25 Jahre ein theoretischer Wert von mindes-

tens 10 cm als wahrscheinlich angenommen. Bei dieser Annahme handelt es sich um einen 

günstigen Fall („best case“) und ein deutlich stärkeres Absinken kann nicht ausgeschlossen wer-

den. Anhand der zahlreichen Studien zum Emissionsverhalten von Moorstandorten bei bestimm-

ten Wasserständen kann von einer Zunahme der Emissionen von 5 t CO2e pro Hektar und Jahr 

ausgegangen werden, wenn es zu einer weiteren Absenkung des mittleren jährlichen Wasser-

standes von 10 cm kommt (Hirschelmann et al. 2020). Abbildung 60 zeigt die Trendentwicklung 

der THG-Emissionen von Acker- und Grünland bis 2045. Aufgrund des hohen Flächenanteils von 

Grünland kann für Brandenburg eine Zunahme der THG-Emissionen von bis zu 1 Mt CO2e unter 

einer 10 cm-Abnahme der Wasserstände ausgegangen werden.  

Abbildung 60: Trendentwicklung der THG-Emissionen der Subsektoren Acker- und Grün-

land bei einer Abnahme der Wasserstände um 10 cm bis 2045 und zusätzlichen 5 t 

CO2e/ha*Jahr 

Quelle: Eigene Darstellung nach Daten des Thünen-Instituts (2020) für die Daten von 1990 bis 

2019, Trendableitung mit eigenen Berechnungen. 

Bereich Forstwirtschaft mit den Subsektoren Wald und Holzprodukte 

Wie auch Abbildung 57 zeigt, unterliegt der historische Verlauf der Kohlenstoffbindung in der Bio-

masse starken Schwankungen, immer in Abhängigkeit zu Schadereignissen wie Sturmschäden, 

Trockenheitsschäden, Insektenbefall oder sonstigen Schädigungen, die sich darüber hinaus teil-
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weise gegenseitig bedingen. Hinzu kommen Unsicherheiten bei der Bilanzierung der Senkenleis-

tung der Forstwirtschaft, die mit der Art der verfügbaren Daten zusammenhängen. Die Bun-

deswaldinventur und ähnliche Inventuren liefern zwar präzise Ergebnisse für große Befundeinhei-

ten, können aber wegen des großen Aufwands nur im zehnjährigen Turnus wiederholt werden. 

Zwischenzeitliche Kalamitäten schlagen sich deswegen erst mit Verzögerungen in den Inven-

turergebnissen nieder. Dennoch sind (auch mit der Nutzung von Ertragstafeln und neueren Wald-

wachstumsmodellen) langfristige Entwicklungen prognostizierbar. Für die Trendableitung zu be-

achten und zu bewerten sind dementsprechend folgende Kriterien:  

– das Bestandsalter der brandenburgischen Wälder 

– Auftreten und Häufigkeit von Schadereignissen 

– klimawandelbedingte Änderungen von Temperatur und Niederschlag sowie davon abhängig 

die Vitalität der brandenburgischen Wälder. 

Nachfolgend wird in einer kurzen Übersicht auf diese Kriterien eingegangen. 

Bestandsalter 

Bolte (2021) demonstriert mit der Abbildung 61, dass die Kohlenstoffbindung in Wäldern analog 

zum laufenden Zuwachs und der Holzvorratsentwicklung nach Ertragstafeln einen stark vom Be-

standsalter abhängigen Verlauf zeigten. Junge und alte Bestände haben jeweils eine geringe Bin-

dungsfähigkeit von Kohlenstoff, dazwischen gibt es eine Kulmination, die schon in der zweiten 

Altersklasse (21-40j.) anzusetzen ist. Danach sinkt die Einbindung von C (gleichbedeutend mit 

der Senkenfunktion für C). Für Brandenburg mit seinen stark überwiegenden Wäldern im Alter 

jenseits von 60 Jahren bedeutet das eine sinkende Bindungsfähigkeit von Kohlenstoff und somit 

eine Abnahme der jährlichen Senkenfunktion. Inventurergebnisse, die dieser Annahme wider-

sprächen, wären unplausibel oder erklärungsbedürftig durch besondere Umstände. Plausibilitäts-

prüfungen, z. B. Vergleiche mit gesicherten wissenschaftlichen Dokumenten und Forschungser-

gebnissen (hier: Ertragstafeln oder anderen Waldwachstumsmodellen) können an erster Stelle 

Hinweise auf etwaige Ungereimtheiten oder Unzulänglichkeiten in Inventurergebnissen liefern.  
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Abbildung 61: Altersabhängigkeit der Kohlenstoffspeicherung in Wäldern 

Quelle: Bolte (2021).  

Schadereignisse 

Der Abbildung 62 ist zu entnehmen, dass sich Schadereignisse (z. B. die Folgen des verheeren-

den Sturms Kyrill in Deutschland) in der Einschlagsstatistik durch deutlich erhöhte Holzein-

schläge bemerkbar machen. Die Kohlenstoffspeicherung ist im betreffenden Jahr entsprechend 

gemindert (vgl. Abbildung 57). Nach dem Jahr mit schadensbedingtem Holzüberangebot folgt ty-

pischerweise ein Jahr mit unterdurchschnittlichen Einschlägen. Auch die beiden aufeinander fol-

genden Trockenjahre 2018 und 2019 haben zu einer deutlichen Zunahme des Schadholzanfalls 

geführt. Dieser Trend setzt sich jedoch hier (in der Abbildung noch nicht erfasst) in den Folgejah-

ren (2020 und 2021) fort, weil es sich nicht um ein Einzelereignis handelt, sondern um längerfris-

tige Folgeschäden (Borkenkäfer). Eine regionale Aufgliederung zeigt, dass hauptsächlich die 

Bundesländer mit einem hohen Anteil der Fichte an ihrer Waldbestockung betroffen sind. Sturm-

schäden mit nachfolgender Massenvermehrung von Borkenkäfern gelten als Hauptursache. 

Brandenburg mit seiner Hauptbaumart Kiefer gehörte bisher folglich zu den Ländern, in denen 

Waldschäden sich noch nicht so deutlich in Form der in der Forst- und Holzwirtschaft bevorzug-

ten Indikatoren „Schadholzmenge“ und „Schadfläche“ widerspiegelten (BMEL 2020). Das bedeu-

tet jedoch nicht, dass hier keine gravierenden Schäden auftraten. Denn Kronenschäden, die nicht 

zum Absterben der betroffenen Bäume führten, Zuwachsverluste und abgestorbene, aber nicht 

eingeschlagene Bäume, wie sie im Privatwald häufig sind, sind in Statistiken, wie der aus Abbil-

dung 62, nicht erfasst. Lokal konzentriertes Auftreten starker Schäden und das flächenweise Ab-

sterben von Kiefernbeständen sind bisher begrenzt in Teilgebieten von Sachsen-Anhalt, Sachsen 

und Bayern festzustellen. Diese Schäden und Verluste sind allerdings Anzeichen dafür, dass die 

Baumart Kiefer, und damit das Land Brandenburg bald in ähnlicher Weise betroffen sein könnte 

wie gegenwärtig die Länder mit hohem Fichtenanteil in ihren Wäldern. In der Einschlagsstatistik 

für die Hauptbaumart Kiefer in Brandenburg mit Vergleichsmöglichkeiten von 2007 bis 2019 fällt 

das Jahr 2019 nach zwei Trockenjahren mit einem Einschlagsergebnis von 2.975.976 Erntefest-

meter ohne Rinde (Efm o. R.) noch nicht durch hohe, sondern eher durch moderate Ergebnisse 
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auf (AfS BBB 2020g). Das gilt auch für den Schadholzanfall. Als alarmierenden Vorboten für Zu-

kunftsrisiken können dagegen die entsprechenden Zahlen für die Baumartengruppe Fichte/ 

Tanne/Douglasie ansehen werden. 2007 war mit 20.984 Efm o. R. bereits ein Jahr mit erhöhtem 

Schadholzanfall. Nach seit 2013 kontinuierlich ansteigenden Werten erreichte der Schadholzan-

fall 2019 mit dem Wert von 638 995 Efm o. R. in dieser Baumartengruppe das Dreißigfache des 

Vergleichswerts von 2007. Im Jahr 2020 hat sich der Anfall von Schadholz weiter deutlich erhöht; 

mit 1.284.000 Efm. o. R. erreichte er über ein Drittel des Gesamteinschlags (Destatis 2021e). 

Abbildung 62: Entwicklung des Holzeinschlags in Deutschland nach amtlicher Statistik 

und Einschlagsrückrechnung 

Quelle: Jochem et al (2020).  

Die Maßeinheit m³ entspricht Erntefestmetern ohne Rinde (Efm o.R.)  

Änderung der Waldvitalität 

Wie oben bereits ausgeführt wurde, gibt es enge Zusammenhänge von Waldschäden (ausgewie-

sene Schadflächen und Schadholzanfall) mit der Speicherfähigkeit für Kohlenstoff. Waldschäden, 

die noch nicht unbedingt zu flächenhaftem Absterben und erheblichem Schadholzeinschlag füh-

ren, können ebenfalls schon diese Speicherfähigkeit beeinträchtigen. Sie können mit Hilfe von 

Satellitenbildern als Vitalität, und durch Veränderungen zwischen zwei Aufnahmeterminen als Vi-

talitätsänderung erfasst werden. Ein solches Verfahren wird regelmäßig bundesweit mittels der 

Änderung eines Vitalitätsindexes im Rahmen von ForestWatch durchgeführt (LUP 2021). Abbil-

dung 63 zeigt die großflächigen Vitalitätsverluste in brandenburgischen Wäldern zwischen den 

Jahren 2017 und 2019. Diese Ergebnisse werden auch durch Hinweise zu Waldvitalität und -mor-

talität der jährlichen Waldzustandserhebungen für das Land Brandenburg gestützt, zuletzt für das 

Jahr 2020.  
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Abbildung 63: Vitalitätsänderungen in den brandenburgischen Wäldern zwischen 2017 und 

2019 

Quelle: Eigene Darstellung, ForestWatch basierend auf Sentinel-2 Daten nach LUP (2021). 

 

Trendabschätzung für den Bereich Forstwirtschaft 

Da bisher noch kein zeitliches Pendant zu der BWI 2012 und der zeitgleichen Landeswaldinven-

tur verfügbar ist, müssen Entwicklungen abgeschätzt bzw. in Analogie auf Inventuren mit anderer 

Zielsetzung und nach andersartigen Erhebungsmethoden hilfsweise abgeleitet werden. Von be-

sonderem Interesse sind die Informationen über Wald und Forstwirtschaft, wie sie sich nach den 

drei Trockenjahren 2018 bis 2020 ergeben haben. Daher wird in Abbildung 64 eine Abschätzung 

der Verluste der oberirdischen Waldbiomasse in den vergangenen trockenen Jahren 2018-2021 

mittels Ergebnissen einer jährlich auf Satellitenfernerkundung basierenden Grünvolumenbestim-

mung nach Frick und Tervooren (2019) und der oberirdischen Biomasse von 2018 von Santoro 

und Cartus (2021) dargestellt. Hieraus ergibt sich eine jährliche Abnahme der Biomasse um 

0,6 % in den vergangenen drei Jahren (Abbildung 64). Zu derartigen Verlusten wird es langfristig 

immer wieder kommen, da mit einer Zunahme von Stürmen, Dürreperioden und den nachfolgen-

den Sekundärschäden (z. B. Borkenkäfer, auch an Kiefer) zu rechnen ist. Eine exakte Prognose 

ist allerdings angesichts der großen Unregelmäßigkeit dieser Ereignisse und der Schwankungs-

breite ihrer Auswirkungen nicht möglich. Abbildung 65 verdeutlicht die Abnahme der Senkenfunk-

tion des Waldes durch diesen Trend der Biomassenabnahme. Der Unsicherheitsbereich erfasst 

die langfristigen Änderungen durch Sturm- und Sekundärschäden aus dem Zeitraum 1991 bis 

2019, ausgehend von Thünen (2020) und der fernerkundungsbasierten Biomassenentwicklung 

der letzten Jahre in Brandenburg durch die Trockenheit nach Frick und Tervooren (2019). Hie-

raus wird deutlich, dass mit einer natürlichen Erhöhung der Senkenleistung der brandenburgi-

schen Wälder in Zukunft nicht zu rechnen ist. Ein im Oktober 2021 veröffentlichtes Gutachten ei-

nes forstwissenschaftlichen Beratergremiums des BMEL bestätigt vollumfänglich diesen Befund 

(Bauhus et al. 2021). 
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Abbildung 64: Entwicklung der Waldbiomasse in Brandenburg in den trockenen Jahren 

2018 – 2021 

Quelle: Eigene Darstellung aus Sentinel-2 Satellitendaten 2018 – 2021 nach LUP (2021) und der 

oberirdischen Waldbiomasse für das Jahr 2018 nach Santoro und Cartus (2021).  

Abbildung 65: Trend der CO2-Emissionen des Subsektor Wald 

Quelle: Eigene Darstellung nach Daten des Thünen-Instituts (2020), eigene Auswertung zur ober-

irdischen Waldbiomasse auf Basis von Fernerkundungsdaten in Brandenburg. 

Bereich Siedlungen mit den Subsektoren Siedlungen, sonstiges Land und Landnutzungs-

änderungen 

Der aus den Inventurdaten abgeleitete Trend zeigt eine Zunahme der Flächeninanspruchnahme 

für Siedlungs- und Verkehrszwecke und demnach auch der Emissionen im Sektor Siedlungen. 

Bei einer zehnjährigen Betrachtung zeigt sich eine Neuinanspruchnahme von knapp 5 ha pro Tag 

für Brandenburg (vgl. Tabelle 15). Aus der amtlichen Statistik zur Flächennutzung ergibt sich eine 

Flächenzunahme von 3 ha pro Tag bei Betrachtung der zehnjährigen Entwicklung. Die beiden 

Zeitenreihen basieren im Grund auf der gleichen Datengrundlage der amtlichen Flächennutzung 

(Basis-DLM). Daher ist bei diesen Trends auf die Unsicherheiten aus dem Methodenwechsel der 

Flächenbilanzierung 2016 hinzuweisen (LUP 2017).  

In der Nationalen Nachhaltigkeitsstrategie sowie im Klimaschutzplan 2030 formuliert die Bundes-

regierung das Ziel, den Anstieg der Flächeninanspruchnahme der Siedlungs- und Verkehrsflä-

chen bis 2030 auf durchschnittlich unter 30 ha pro Tag zu reduzieren. Das Umweltbundesamt hat 
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bei einer Verteilung dieses nationalen Zielwerts auf die Bundesländer eine Begrenzung der Neu-

inanspruchnahme von 1,3 ha pro Tag für Brandenburg bis 2020 vorgeschlagen. Eine Festlegung 

des Zielwertes für Brandenburg ist im Gegensatz zu vielen anderen Bundesländern bislang je-

doch noch nicht erfolgt. Eine Verschärfung des nationalen Zielwertes auf 20 ha pro Jahr bis 2030 

wurde im Rahmen des Integrierten Umweltprogramms 2030 vom Bundesumweltministerium vor-

geschlagen. Bis 2050 soll demnach die Flächenkreislaufwirtschaft (Netto-Null-Ziel) erreicht wer-

den. Durch die fehlenden Zielvorgaben ist daher in Zukunft mit einem weiter zunehmenden Trend 

entsprechend der vergangenen Jahre zu rechnen. 

Tabelle 15: Entwicklung der Siedlungs- und Verkehrsflächen in Brandenburg 

Quelle: Eigene Darstellung nach AfS BBB (2021l) und Thünen (2020).  

Zusammenfassende Gesamtbetrachtung der Bereiche Offenland, Fortwirtschaft und Sied-

lungen  

Der Sektor LULUCF stellt für Brandenburg eine Emissionsquelle dar. Unter den gegebenen Be-

dingungen, wie die landwirtschaftliche Nutzung drainierter organischer Böden sowie den Auswir-

kungen des Klimawandels, wird sich der Sektor LULUCF auch bis zum Jahr 2045 zu keiner CO2-

Senke entwickeln können, im Gegenteil steigen die Emissionen weiter an. Abbildung 66 fasst alle 

prognostizierten Trendentwicklungen der Subsektoren zusammen. Deutlich wird, dass durch die 

Wirksamkeit des Klimawandels und der bisherigen Waldstrukturen in Brandenburg die Senken-

leistung der Wälder weiterhin abnehmen wird und die Emissionen aus den anderen Landnut-

zungskategorien damit immer weniger kompensieren kann. Für den Gesamttrend ergeben sich 

für 2030 THG-Emissionen in Höhe von 1,95 Mt CO2e, im Jahr 2040 sind es geschätzte 3,01 Mt 

CO2e und für 2040 ergeben sich 3,52 Mt CO2e. Die Trenddaten veranschaulichen damit einen 

Anstieg in 2030 um das Dreifache, 2040 um das Viereinhalbfache und 2045 um das Fünffache 

gegenüber 2019. Damit stehen die Trenddaten im Widerspruch zu Vorgaben der klimapolitischen 

Gesetzgebung. 
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Abbildung 66: Trends der THG-Emissionen [Mt CO2e] im Sektor LULUCF 

Quelle: Eigene Darstellung nach Daten des Thünen-Instituts (2020) von 1990 bis, eigene Trend-

ableitungen, bei Wald: auf Basis von Biomasse aus Fernerkundungsdaten. 

2.9.4 Zwischenfazit und Handlungsbedarfe 

Bereich Offenland mit den Subsektoren Acker, Grünland und Feuchtgebiete 

Brandenburg ist reich an organischen Böden (263.000 ha), die zum größten Teil landwirtschaft-

lich genutzt werden. Für eine konventionelle Nutzung als Acker- und Grünland ist eine Entwässe-

rung notwendig. Sinkende Wasserstände im Torfkörper bzw. organischen Böden bedingen, durch 

hohe Zersetzungsraten der gespeicherten organischen Substanz, hohe THG-Emissionen. Die 

ursprünglich natürliche Senkenfunktion dieser Lebensräume unter wassergesättigten Bedingun-

gen wird dadurch unterbunden und der gespeicherte Kohlenstoff wird sukzessive freigesetzt. Ak-

tuell gelten die landwirtschaftlich genutzten Acker- und Grünlandflächen auf organischen Boden 

in Brandenburg als Hot Spots für Treibhausgase innerhalb des LULUCF-Sektors. Die Bewirt-

schaftungsintensität hat dabei auch einen Einfluss auf die THG-Emissionen. Durch eine schritt-

weise Anhebung der Wasserstände im Grünland (Moorrevitalisierung) sowie dem Ausstieg aus 

der Ackernutzung besteht ein hohes Vermeidungspotenzial klimaschädlicher Gase von bis zu 

6 Mt CO2e pro Jahr. Die Erhöhung des Wasserstandes auf organischen Strandorten wird unwei-

gerlich zu nachteiligen Folgen für die betrieblichen Erträge der landwirtschaftlichen Betriebe füh-

ren, die kompensiert werden müssen. 

Unter aktuellen klimatischen Bedingungen mit verminderten Niederschlagsmengen, höheren 

Sommertemperaturen, hohen Verdunstungsraten im Sommer, einer verlängerten Vegetationspe-

riode, geringerer Grundwasserneubildung und allgemein seit Jahrzehnten sinkenden Grundwas-

serständen ist es essentiell, den Landschaftswasserhaushalt in Brandenburg zu stärken und die 
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Wasserspeicherung in der Landschaft zu verbessern. Auf diesem Wege kann auch eine dauer-

hafte Anhebung der Wasserstände in den Niederungen mit organischen Böden bzw. Moorböden 

erreicht werden. Die bisher naturnahen und wassergesättigten terrestrischen Feuchtgebiete kön-

nen ebenfalls auf diesem Wege erhalten werden.  

Für den Erhalt der Speicherfunktion der Humusschichten von mineralischen Böden sind diese zu 

schützen und nachhaltig zu bewirtschaften. Durch humusaufbauende Maßnahmen kann das 

Kohlenstoffspeicherpotenzial der Böden verstärkt werden. Dazu zählt auch der Erhalt von Dauer-

grünland.   

Bereich Forstwirtschaft mit den Subsektoren Wald und Holzprodukte 

Unter verstärkten Auswirkungen des Klimawandels wird die Fähigkeit der Wälder, Kohlenstoff zu 

speichern, rückläufig sein. Die Tatsache, dass in den Wäldern Deutschlands permanent große 

Mengen an Kohlenstoff gespeichert sind, darf nicht als Hinweis auf eine gleichbleibend hohe jähr-

liche Senkenleistung missverstanden werden. Diese kann erheblich variieren und wird beispiels-

weise vom BMU (2020a) mit 67,0 Mt CO2e angegeben, 2021 jedoch mit 57,0 Mt CO2e. Nach den 

Befunden der BWI (2012) sind national 7,403 Mrd t CO2e in den Wäldern gespeichert (664 t/ha). 

Diese sind zu 57 % in der oberirdischen Baumbiomasse, 42 % im Boden und 1 % im Totholz ent-

halten. Dies gibt einen ersten Hinweis auf empfohlene Schwerpunktsetzungen für die Nutzung 

der Wälder als Senke für CO2e. Die Wälder im Land Brandenburg weisen aktuell noch eine Sen-

kenfunktion auf. Dieses Senkenleistung wird aber in Zukunft durch den Klimawandel mit einher-

gehenden Schäden durch Sturmereignisse, Trockenheit, Insektenbefall bzw. Schadketten sowie 

aufgrund der Altersstruktur der Waldbestände in Brandenburg und der dadurch verringerten Koh-

lenstoffspeicherung weniger der Fall sein. Daraus leitet sich ein direkter Handlungsbedarf ab: 

– Die mit Gehölzen bewachsene Fläche (Wald, Feldgehölze, Landschaftsstrukturelemente) ist 

zu vermehren. 

– Durch klimaangepasste und klimaschonende Waldbewirtschaftung ist diese Senkenfunktion 

zu schützen und zu sichern und zugleich die Resilienz gegen die Auswirkungen des Klima-

wandels zu stärken. Dabei liegt der Fokus auf dem Waldumbau zu artenreichen und klimato-

leranten Laub- und Mischwäldern, dem Erhalt des Waldbodens, der Biodiversität, aber auch 

der Holzversorgung im Land und darüber hinaus. 

– Holzprodukte vermögen Kohlenstoff zu speichern, daher ist die Verwendung von Holz und 

nachwachsenden Rohstoffen als Baustoff sowie die stoffliche Substitution von fossilen Res-

sourcen durch Holz auszubauen.  

Es ist gegenwärtig unbefriedigend, dass die dramatischen Folgen der Dürrejahre 2018 bis 2020 

auf die Wälder, die eine kontinuierliche Entwicklung bis 2017 unterbrachen oder sogar abstopp-

ten, noch nicht adäquat in Inventurergebnissen dargestellt werden können. Es wird nicht vor ca. 

2023 möglich sein, auf Ergebnisse der neuen BWI (Bezugsjahr 2022) zurückzugreifen. Gleiches 

gilt für die brandenburgische Landeswaldinventur. 

Bereich Siedlungen mit den Subsektoren Siedlungen, sonstiges Land und Landnutzungs-

änderungen 

Der zunehmende Trend der Flächenneuinanspruchnahme für Siedlungs- und Verkehrszwecke 

bedeutet eine Zunahme der THG-Emissionen. Insbesondere durch die Inanspruchnahme von 

Waldflächen und organische Böden wird die Senkenleistung der umgenutzten Flächen reduziert. 

Es ist davon auszugehen, dass es auch künftig zu einer weiteren Inanspruchnahme für Sied-

lungsentwicklungen vor allem in Berlin und im Berliner Umland kommen wird. Dies wird durch 

den Trend der zunehmenden Pro-Kopf-Wohnfläche in Brandenburg, sowie dem positiven Saldo 
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der Bevölkerungsstatistik auch inklusive der Wanderungsbewegungen nach Brandenburg be-

gründet. Insbesondere im Berliner Umland ist mit einer dauerhaften Zunahme der Einwohnerzah-

len zu rechnen. Aktuelle Forderungen nach Wohnungsneubau spiegeln die Notwendigkeit für 

Nachverdichtungen (Innenentwicklung) und Wohnsiedlungsflächenentwicklung wider. 

Noch einmal hervorzuheben sind die Unterschiede der Emissionen von Siedlung auf minerali-

schem zu organischem Boden. Demgegenüber erfolgt die Praxis der Flächennutzungs- und Bau-

leitplanung weitgehend ohne Berücksichtigung dieser Emissionsunterschiede. Die Nachhaltig-

keitsstrategie des Landes Brandenburgs beinhaltet ebenfalls noch keine Zielwerte zur Beschrän-

kung der Inanspruchnahme für Siedlungs- und Verkehrszwecke. 

Der Handlungsbedarf liegt daher in der klimaschonenden Flächennutzung durch eine Beschrän-

kung und Vermeidung der Neuinanspruchnahme vor allem auf organischen Böden sowie in 

Waldgebieten für die Siedlungs- und Regionalentwicklung. Das Potenzial sollte dabei in einer ver-

stärkten Nach- und Umnutzung bereits für Siedlungszwecke genutzter Flächen und Siedlungs-, 

Industrie- und Gewerbebrachflächen erschlossen werden. Daran anschließend ergibt sich als 

weiterer Handlungsbedarf die Entsiegelung und ökologische Aufwertung der Bodenqualität zur 

Kohlenstoffspeicherung, insbesondere durch Wiederherstellung und nachhaltigen Verbesserung 

der natürlichen Bodenfruchtbarkeit und Bodenstruktur, von ungenutzten und stillgelegten Sied-

lungsflächen. Hier bestehen Anknüpfungspunkte an die derzeit in Erarbeitung befindliche Entsie-

gelungsstrategie. 

Wie bereits im Kapitel 2.8.4 beschrieben, ist zu erwarten, dass aus verschiedenen Ansprüchen 

aller Sektoren und auch aus Berlin eine Flächeninanspruchnahme und -konkurrenz entsteht. Es 

wird darauf hingewiesen, dass eine Diskussion zur Flächenverfügbarkeit im Rahmen eins klima-

neutralen Brandenburgs erforderlich ist. 
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2.10 Gesamtüberblick: THG-Entwicklungen in 

Brandenburg bis 2020 sowie Trendfortschreibung 
Nachfolgend werden die Treibhausgasentwicklungen in Brandenburg differenziert nach den oben 

dargestellten Sektoren für die Jahre 1990, 1991 und 2000 sowie 2010 bis 2020 dargestellt. Dabei 

orientieren sich die Sektoren an der vorgegebenen KSG-Struktur126, sie umfassen jedoch auf-

grund mangelnder Datenverfügbarkeit nur die (maßgeblichen) Treibhausgas CO2, CH4, N2O und 

die F-Gase.127  

Dabei werden eingangs die ersten beiden Jahre der Wiedervereinigung Deutschlands dargestellt, 

da sich in diesen Jahren ein drastischer Rückgang der Emissionen ereignet hat. Das Jahr 2000 

zeigt dann bereits ein sich stabilisierendes Emissionsniveau auf. Die letzten zehn Jahre (2010-

2020) werden dann differenziert abgebildet, um die jüngere sowie die mögliche Trend-Entwick-

lung genauer beschreiben zu können.  

Abbildung 67: THG-Emissionen Brandenburg nach KSG-Sektoren von 1990 - 2020 

Quellen: Eigene Darstellung nach LfU (2021b), Thünen (2020), AfS BBB (2019a), UBA (2021d). 

Die Abbildung zeigt folgende Entwicklung auf: Die THG-Emissionen haben sich seit der Wieder-

vereinigung bis 2010 - also binnen 20 Jahren - nahezu halbiert. Dabei ist der größte Teil dieser 

Reduktion unmittelbaren Stilllegungs- und Sanierungseffekten insbesondere im ersten Jahr sowie 

in den darauffolgenden Jahren zuzuschreiben, in Teilen ergänzt um methodische Veränderun-

gen. Ein genauerer Blick auf diese Zeitspanne offenbart, dass die maßgeblichen quantitativen 

Beiträge aus den Sektoren Energie und Abfall (im Umfang von je rund 20 Mt CO2e) stammen, 

                                                                                                                                                                

126  Dabei wurde die Aufteilung der land- und bauwirtschaftlichen Verkehre mangels genauer Daten pauschal aus dem 

AfS-GHD-Sektor abgeleitet.  

127  Teilweise geht die Datengrundlage nicht bis 1990 zurück, z. B. für die F-Gase. 
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gefolgt von Industrie und Gebäude, aber auch LULUCF. Eine umgekehrte Entwicklung hat der 

Sektor Verkehr genommen, dessen absoluter Anteil sich in dieser Zeitspanne aufgrund der wach-

senden Fahrzeugausstattung deutlich vergrößert hat, er liegt in etwa auf dem Niveau der Indust-

rie und höher als der Anteil der Gebäude. Die Emissionen der Landwirtschaft sind dieser Zeit im 

Vergleich zu den anderen Sektoren demgegenüber nur leicht zurückgegangen. Der Blick auf die 

relativen Anteile der Sektoren zeigt für diesen Zeitraum, dass der Energiesektor seine Dominanz 

von 50 % auf über 65 % (rund zwei Drittel) weiter ausgebaut hat - trotz des deutlichen absoluten 

Rückgangs. Demgegenüber hat der Bereich Abfall bei vergleichbarem Rückgang seine relative 

Bedeutung von etwa 20 % marginalisiert; hier haben insbesondere die Rückgänge der Emissio-

nen aus Mülldeponien sowie (in deutlich geringem Umfang) die Einführung von Kreislaufwirt-

schaftselementen signifikant gewirkt.  

Abbildung 68: THG-Emissionen Brandenburg, Anteile nach KSG-Sektoren von 1990 - 2020 

Quellen: Eigene Darstellung nach LfU (2021b), Thünen (2020), AfS BBB (2019a), UBA (2021d). 

Demgegenüber sind die Jahre von 2010 bis 2018 von überwiegender Stagnation in nahezu allen 

Sektoren geprägt; für die meisten Sektoren gilt dies sogar bis 2020. Das Emissionsniveau des 

dominanten Sektors Energie hat sich zwischen 2000 und 2018 nahezu überhaupt nicht verändert, 

und lag selbst ab 1993 (hier nicht dargestellt) bereits nur unwesentliche über diesem Niveau. Auf-

fällige Veränderungen der THG-Emissionen gab es erst in 2019 und 2020, als durch den begon-

nenen Kohleausstieg mehrere größere Kraftwerke bzw. -Blöcke vom Netz gingen und damit über 

10 Mt CO2e reduziert werden konnten. Damit ist auch der Anteil des Sektors Energie auf ein Ni-

veau von 60 % im Jahr 2020 gefallen. Ein zusätzlicher Effekt im Jahr 2020 ergibt sich durch die 

sinkende Stromnachfrage während der Corona-Pandemie. Durch die (partielle) Erholung der 

Wirtschaft und die steigende Wettbewerbsfähigkeit der Kohle mit erhöhten Laufzeiten wird für das 

Jahr 2021 jedoch wieder mit einem Anstieg der Emissionen gerechnet. Mit dem Absinken der re-

lativen Bedeutung des Sektors Energie steigen die Anteile aller anderen Sektoren automatisch 

an, da in ihnen keine vergleichbaren Reduktionen stattgefunden haben.  

Die Treibhausgasemissionen Brandenburgs entsprechen im Jahr 2020 einem Anteil von etwa 

7 % an den bundesweiten THG-Emissionen (Bundesregierung 2021); damit weist Brandenburg 
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gemessen an den Indikatoren Einwohner (rund 3 %) oder der Wirtschaftskraft (BIP-Anteil 2,2 %) 

einen deutlich überproportionalen Anteil auf, der maßgeblich auf die Nutzung der Braunkohle zu-

rückzuführen ist. Vergleicht man die Pro-Kopf-THG-Emissionen, so liegt Brandenburg mit rund 

21 t deutlich über dem bundesdeutschen Wert von 10 t und vierfach über dem globalen Durch-

schnitt von rund 5 t. Die Bedeutung der Verbrennung fossilen Brennstoffe für den Ausstoß von 

Treibhausgasen in Brandenburg zeigt die nachfolgende Abbildung, in der die hier berücksichtig-

ten Treibhausgasanteile ausgewiesen sind. Demnach hatten die Methanemissionen aus den De-

ponien in den 1990er Jahren noch einen signifikanten Anteil von fast 30 Mt CO2e, spätestens seit 

dem Jahr 2010 dominieren die CO2-Emissionen mit weit über 90 % an den gesamten CO2-Äqui-

valenten. Dabei haben sich allerdings die absoluten CO2-Emissionen seit 1990 annähernd hal-

biert.  

Abbildung 69: THG-Emissionen Brandenburg, Anteile nach THG-Gruppe von 1990 - 2020 

Quellen: Eigene Darstellung nach LfU (2021b), Thünen (2020), AfS BBB (2019a), UBA (2021d). 

Eine lineare Trendfortschreibung der Brandenburger THG-Emissionen zeigt, dass ohne die domi-

nierenden Sondereffekte des Kohleausstiegs in 2019 und 2020 sowie den pandemiebedingten 

Rückgang in 2020 über alle Sektoren eine Stagnation zu verzeichnen ist (siehe Abbildung 71). 

Der summarische lineare Trend der Jahre 2010 bis 2018 über alle Sektoren weist eine nur sehr 

geringfügige Abnahme auf. Berücksichtigt man einmal die Effekte eines vollständigen Kohleaus-

stiegs gemäß aktuell gültiger Gesetzeslage bis 2038128 sowie in einer weiteren Variante vorgezo-

gen auf das Jahr 2030 (wie aktuell von bundespolitischer Seite intendiert), dann verschiebt sich 

                                                                                                                                                                

128  Nach den derzeitigen Beschlüssen zum Kohleausstieg ist mit einer vergleichbar signifikanten Absenkung der THG-

Emissionen in Brandenburg erst wieder in den Jahren 2026 und 2027 sowie im Jahr 2029 zu rechnen; bis dahin 

kann durch gestiegene Wettbewerbsfähigkeit der Braunkohleverstromung (siehe hierzu 2.3.2) jedoch auch wieder 

ein Anstieg erfolgen. 
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diese stagnierende Trendkurve entsprechend um den Anteil der Emissionen aus den Kohlekraft-

werken.129 In beiden Fällen würde jedoch nach vollendetem Kohleausstieg kein Klimaneutralitäts-

pfad beschritten und aufgrund des in Summe stagnierenden Trends der Zielwert von Nullemissio-

nen bis 2045 deutlich verfehlt (siehe Stagnation ab 2038).  

Abbildung 70: THG-Emissionstrends für Brandenburg mit vereinfachten Kohleausstiegs-

varianten 

Quellen: Eigene Darstellung nach LfU (2021b), Thünen (2020), AfS BBB (2019a), UBA (2021d).  

Somit zeigt die Abbildung mit Blick in die Zukunft, die in der Folge in den Szenarien modelliert 

wird:  

– Noch dominiert der Energiesektor deutlich, und jede frühere Abschaltung der Kohlekraft-

werke würde Brandenburg früher und mit großen Schritten auf den Weg der Klimaneutralität 

bringen.  

– Alle anderen Sektoren weisen seit mindestens zehn Jahren enorme Beharrungskräfte auf 

und müssen daher mit wirksamen Maßnahmen ebenfalls auf den Klimaneutralitätspfad ge-

bracht werden. Dies gilt insbesondere für die Industrie und den Verkehrsbereich, gefolgt von 

den Gebäuden und der Landwirtschaft.  

Mit diesem Zwischenbericht werden die Grundlagen für die weiteren Arbeitsschritte gelegt. Es 

wurden die Bilanzgerüste gemäß KSG und der sektorale Datenstand bis 2020 sowie aktuelle 

Trends und Rahmenbedingungen erarbeitet, die für die Bildung der Szenarien, aber auch die Ab-

                                                                                                                                                                

129  Diesbezüglich erfolgt hier eine vereinfachte Verlaufsdarstellung, die keine konkreten Stilllegungstermine berücksich-

tigt, da diese gegenwärtig wegen marktseitiger Entwicklungen und klimapolitischer Notwendigkeiten Gegenstand 

gesellschaftspolitischer Diskussionen sind. Zudem werden hier keine gegenläufigen Effekte durch beispielsweise 

einen Emissionsanstieg durch Erdgaskraftwerke berücksichtigt. Derartige Effekte sind Gegenstand der Szenarien.  
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leitung von Maßnahmenempfehlungen eine fundamentale Basis bilden. Alle weiteren Meilen-

steine werden im Rahmen des Beteiligungsprozesses mit einer Vielzahl von Akteuren und Sta-

keholdern sowie mit der IMAG diskutiert.  

Zur Vorbereitung auf die Szenarien wurde zudem im Rahmen eines Exkurses die Frage eines für 

Brandenburg relevanten THG-Emissionsbudgets erörtert. Zentrales Ergebnis diese Analyse ist, 

dass derzeit noch kein klares THG-Budget für Brandenburg angegeben werden kann, da es 

keine politisch festgelegten und standardisierten Verteilungsmethoden gibt, die die unterschiedli-

chen, vom IPCC ermittelten globalen THG-Budgets auf Staaten, Regionen oder Kommunen her-

unterbrechen. Folglich ergeben unterschiedliche Verteilungsansätze (hier nach Bevölkerung, BIP 

und THG-Emissionsanteilen berechnet) große Spannweiten an möglichen Budgets für Branden-

burg. Ein weiteres Ergebnis dieser Analyse ist, dass die Einhaltung von THG-Budgets, welche 

auf der Basis eines globalen 1,5 °-Ziels für Brandenburg ermittelt werden können, bereits ausge-

schlossen erscheint – und zwar unabhängig von der Methode. Und auch ein Budget, welches 

ausgehend von einem globalen 1,7 °-Ziel für Brandenburg berechnet wird, scheint kaum noch 

einzuhalten zu sein. Dennoch muss das Land Brandenburg alles daransetzen, gemäß dem Pari-

ser Übereinkommen „deutlich unterhalb“ von 2 °C zu bleiben, d.h. ein Brandenburger 2°-Budget 

möglichst deutlich zu unterschreiten. Hierfür sind sehr ambitionierte Reduktionspfade zu definie-

ren und sehr ambitionierte Maßnahmen zu ergreifen, die - dem Beschluss des Bundesverfas-

sungsgerichts folgend - auch die Klimabudgetlogik mittels ambitionierter Zwischen- und Sektor-

ziele berücksichtigt. Denn ohne frühzeitige hohe Reduktionen bzw. bei anhaltend hohem Ver-

brauch auf heutigem Niveau würde zu viele vom verbleibenden Budget innerhalb kurzer Frist auf-

gebraucht, und zukünftige Generationen hätten keine Chance - keine Freiheit - mehr, mit ange-

messenen und zumutbaren Maßnahmen Klimaneutralität zu erreichen.  
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KrWG    Kreislaufwirtschaftsgesetz 

KSG    Klimaschutzgesetz 

KWK    Kraft-Wärme-Kopplung 
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LEP HR    Landesentwicklungsplan Hauptstadtregion 

LfU    Landesministerium für Umwelt 

LULUCF    Landnutzung, Landnutzungsänderung und Forstwirtschaft 

MFH    Mehrfamilienhaus 

MIV    Motorisierter Individualverkehr 

MLUK    Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Klimaschutz 

MWAE    Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Energie 

MWp    Megawatt peak  

NDC    Nationale Klimaschutzbeiträge 

NIR  National Inventory Report (Nationale Klimaberichterstat-

tung) 

NWG    Nichtwohngebäude 

ÖPNV    Öffentlicher Personennahverkehr 

örE    Öffentlich-rechtliche Entsorgungsträger 

Pkw    Personenkraftwagen 

PPA    Power Purchase Agreement 

PV    Photovoltaik 

RED    Erneuerbare-Energien-Richtlinie 

SRU    Sachverständigenrat für Umweltfragen 

THG    Treibhausgas 

UBA    Umweltbundesamt 

UN    Vereinte Nationen     

ÜvP    Übereinkommen von Paris („Paris Abkommen“) 

WKA/WEA   Windkraftanlage / Windenergieanlage 

WZ    Wirtschaftszweig 
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4.1.4 Einheiten 

 a    Jahr 

CH4    Methan 

CO    Kohlenstoffmonoxid 

CO2    Kohlenstoffdioxid 

CO2e    Kohlenstoffdioxid Äquivalent 

el    elektrische Leistung 

g    Gramm 

GJ    Gigajoule 

GW     Gigawatt  

h    Stunde 

ha    Hektar 

HKFW    teilfluorierte Kohlenwasserstoffe 

kW    Kilowatt 

kWh    Kilowattstunde 

MJ    Megajoule 

MW    Megawatt 

MWh    Megawattstunde  

N2O    Distickstoffoxid bzw. Lachgas 

p    Peak (Spitzenleistung) 

PJ    Petajoule (0,27778 TWh) 

SF6    Schwefelhexafluorid 

t    Tonne 

th    thermische Leistung 

Tkm    Tonnenkilometrische Leistung 

TWh    Terrawattstunde (3,6 PJ) 
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4.2 Exkurs: Ableitung möglicher THG-Budgets für 

Brandenburg  
In der Debatte zur Klimaneutralität und insbesondere mit Blick auf die Einhaltung der Temperatur-

ziele (möglichst 1,5 Grad, deutlich unterhalb 2 Grad) wird im Kontext des Pariser Abkommens 

verstärkt über das noch zur Verfügung stehende Treibhausgasbudget diskutiert. Bereits im Rah-

men der COP 21 in Paris wurde der IPCC gebeten, im Nachgang im Rahmen eines Sondergut-

achtens die klimarelevanten Wirkungen des neuen 1,5°-Ziels im Unterschied zum bisherigen 2°-

Ziel herauszuarbeiten (IPCC 2018). In diesem Zusammenhang ermittelte der IPCC auch das bis 

zur Erreichung dieser Temperaturziele voraussichtlich noch verfügbare CO2-Emissionsbudget, 

jeweils in Abhängigkeit von den Eintrittswahrscheinlichkeiten seiner Klimaszenarien. Diese Be-

rechnungen aktualisierte und präzisierte der IPCC in seinem aktuell veröffentlichten sechsten 

Sachstandsbericht erneut (IPCC 2021). Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage: Wie können 

diese globalen Emissionsbudgets, die bis zum Erreichen beispielsweise des 1,5°-Ziels noch zur 

Verfügung stehen, in fairer, angemessener und transparenter Weise auf die Nationalstaaten, auf 

Regionen und Kommunen heruntergebrochen bzw. verteilt werden? Hierauf geben gegenwärtig 

weder das Übereinkommen von Paris selbst noch das Bundes-Klimaschutzgesetz Antworten, 

und auch die weiteren Verhandlungen der Nachfolge-COPs zum sogenannten Rule Book (siehe 

hierzu auch Abschnitt 2.2.1) geben hier noch keinen Standard vor.  

In den Berechnungen des IPPC wird zur Ermittlung des noch zur Verfügung stehenden globalen 

CO2-Emissionsbudgets ein annährend linearer Zusammenhang zwischen der globalen Tempera-

turerhöhung und den historisch kumulierten CO2-Emissionen herangezogen. Die nachfolgende 

Tabelle zeigt Budgets für verschiedene Temperaturerhöhungen und Wahrscheinlichkeiten der 

Zielerreichung, mit Verweis auf potentielle Unsicherheiten.  

Aus den Berechnungen des IPCC können Spannbreiten globaler Emissionsbudgets abgeleitet 

werden, die mit den angegebenen Wahrscheinlichkeiten zu der gewünschten Begrenzung des 

Temperaturanstiegs führen. So kann beispielsweise mit einem CO2-Emissionsbudget von 300 Gt 

mit einer Wahrscheinlichkeit von 83 % der Temperaturanstieg auf 1,5 °C limitiert werden (IPCC 

2021). 

Die Frage der Verteilung dieses globalen Emissionsbudgets auf Länder und Regionen ist letztlich 

für die gemeinsame Zielerreichung des Pariser Abkommens von zentraler Bedeutung. Sie wird 

auch unter der Perspektive der Klima- bzw. Kohlenstoffgerechtigkeit diskutiert. Das Übereinkom-

men von Paris erkennt in diesem Kontext - wie bereits die Klimarahmenkonvention (United Na-

tions 1992) - unterschiedliche Verantwortlichkeiten und (ökonomische) Möglichkeiten zur Durch-

führung von Klimaschutzmaßnahmen und zur Anpassung an die Folgen des Klimawandels an 

(United Nations 2015). Neben dem Entwicklungsgrad einer Nation bzw. seiner ökonomischen 

Stärke könnten auch historische Emissionen und bereits geleistete Emissionsreduktionen die 

Verantwortlichkeit mitbestimmen. Und schließlich wird bei der Diskussion über Verteilungsge-

rechtigkeit auch ein gleiches Recht der Inanspruchnahme des CO2-Budgets durch jede Bürgerin 

und jeden Bürger im Sinne eines weltweit gleichen Pro-Kopf-Budgets gesehen (siehe u. a. in 

WBGU 2009).  
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Tabelle 16: Berechnung des verbleibenden CO2-Budgets und seine Unsicherheiten 

Quelle: IPCC (2021 Table SPM.2).  

In Deutschland hat der Sachverständigenrat für Umweltfragen (SRU) im Rahmen des Gutachtens 

„Für eine entschlossene Umweltpolitik in Deutschland und Europa – Umweltgutachten 2020“ ei-

nen Beitrag zur Debatte geliefert. Der Ansatz des SRU nutzt die Bevölkerungsanteile als Vertei-

lungskriterium und berücksichtigt historische Emissionen nur bis zum Zeitpunkt des Übereinkom-

mens von Paris, Ende 2015 (SRU 2020). Die nachfolgende Tabelle beschreibt das Vorgehen in 

einzelnen Schritten. Zudem wird die Berechnung durch die Verwendung des aktuellen Sach-

standberichts des IPCC aktualisiert und um die Berechnung von Emissionsbudgets für Branden-

burg – ebenfalls anhand der Bevölkerungsanteile – erweitert. 
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Tabelle 17: Herleitung der Emissionsbudgets für Deutschland und Brandenburg nach Be-

völkerungsanteilen 

Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an IPCC (2021), SRU (2020), UN (2019), Destatis 

(2021a) und Global Carbon Atlas (2021).130 

Die Berechnung ergibt zur Erfüllung der Klimaschutzziele von Paris für einen Zieltemperaturkor-

ridor von 1,5 °C bis 1,7 °C mit Wahrscheinlichkeiten von 67 % und 83 % noch verfügbare 

Emissionsbudgets ab dem Jahr 2020 in einer Spanne von 1,8 Gt CO2 bis 6,2 Gt CO2 für 

Deutschland - und 56 Mt CO2 bis 190 Mt CO2 für das Land Brandenburg. Neben der hier vor-

genommenen Verteilung nach Bevölkerungsanteilen sind jedoch wie oben beschrieben auch an-

dere Kriterien denkbar. In Hirschl et al. (2021) wurde für die Stadt Berlin die Verteilung zusätzlich 

zum Bevölkerungsanteil anhand der Indikatoren Bruttoinlandsprodukt (BIP) und CO2-Emissionen 

berechnet sowie in einer vierten Variante als Mittelwert der drei Kriterien. Tabelle 18 zeigt die Er-

gebnisse dieser Methode angewendet auf das Land Brandenburg.131 

                                                                                                                                                                

130  Die Hinzurechnung der realen Emissionen 2016 bis 2019 dient der Rückrechnung von potentiellen Budgets auf den 

Zeitpunkt des Übereinkommens von Paris. Die Werte beziehen sich auf die Quellenbilanz. 

131  Statt der im Gutachten für das Land Berlin im Vordergrund stehenden CO2-Emissionen werden an dieser Stelle die 

THG-Emissionen berücksichtigt.  

Zielwert

(Eintrittswahrschein-

lichkeit)

1,5°C

(83%)

1,5°C 

(67%)

1,7°C 

(83%)

1,7°C 

(67%)

Budget ab 2020 nach 

IPPC
300 Gt CO2 400 Gt CO2 550 Gt CO2 700 Gt CO2

zuzügl. (realer) 

Emissionen 2016 bis 2019

Budget ab 2016 444 Gt CO2 544 Gt CO2 694 Gt CO2 844 Gt CO2

Budget ab 2016 nach 

Bevölkerungsfaktor (ca. 

1,1 %)

4,9 Gt CO2 6,0 Gt CO2 7,6 Gt CO2 9,3 Gt CO2

abzügl. (realer) 

Emissionen 2016 bis 2019 

Budget ab 2020 1,8 Gt CO2 2,9 Gt CO2 4,6 Gt CO2 6,2 Gt CO2

Budget ab 2020 nach 

Bevölkerungsanteil in 

Deutschland (ca. 1,1 %)

55,8 Mt CO2 89,3 Mt CO2 139,4 Mt CO2 189,6 Mt CO2

Globale Ebene

35 Gt CO2 (2016)

36 Gt CO2 (2017)

36 Gt CO2 (2018)

36 Gt CO2 (2019)

Deutschland

801 Mt CO2e (2016)

787 Mt CO2e (2017)

755 Mt CO2e (2018)

706 Mt CO2e (2019)

Brandenburg
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Tabelle 18: Herleitung möglicher Emissionsbudgets für Brandenburg nach verschiedenen 

Verteilungsprinzipien (Bevölkerung, BIP, THG) 

Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Destatis (2021a; 2021c).  

Die Berechnung nach den hier genannten Verteilungsprinzipien führt im Ergebnis zu einer noch 

deutlich größeren Spannbreite. Demnach würden Brandenburg ab dem Jahr 2020 noch 

41 Mt CO2 bis 374 Mt CO2 Emissionsbudget zur Verfügung stehen, um einen Temperaturanstieg 

von 1,5 °C (83 % Wahrscheinlichkeit) bzw. 1,7 °C (67 % Wahrscheinlichkeit) nicht zu überschrei-

ten. Die untere Grenze der Spannbreite bildet dabei der Budgetwert basierend auf dem 1,5 °C-

Ziel mit der höchsten Wahrscheinlichkeit (83 %) und der Verteilung nach Bevölkerungsanteilen. 

Die obere Grenze entsteht durch die Verteilung des Budgetwerts basierend auf dem 1,7 °C-Ziel 

mit 67 % Wahrscheinlichkeit nach dem Brandenburger THG-Anteil.132 Dieser höchste Budgetwert 

wäre bei einer Fortschreibung der Emissionen des Jahres 2020 (Quellenbilanz: 52 Mt CO2e) 

ohne weiter Reduktionen nach etwa sechs Jahren verbraucht. Beim geringsten Budgetwert wäre 

dies bereits nach einem Jahr der Fall - das Land Brandenburg müsste danach theoretisch in ei-

nen radikalen Lockdown.  

Die folgende Abbildung 71 zeigt auf der Basis vereinfachter linearer Verläufe, in welchen Jahren 

die THG-Emissionen unter Einhaltung der jeweiligen Budgetwerte netto-null erreichen.  

                                                                                                                                                                

132  Mit anderen Worten: Der geringe Bevölkerungsanteil führt nach der Pro-Kopf-Logik dazu, dass auf Brandenburg nur 

ein geringer Anteil des deutschen THG-Budgets entfällt. Berücksichtigt man jedoch die überproportionalen Emissio-

nen Brandenburgs, dann fällt der Anteil deutlich höher aus, was auch als Zugeständnis an die große Herausforde-

rung der überproportionalen Reduktionsanforderung interpretiert werden kann.  

Zielwert

(Eintrittswahrschein-

lichkeit)

1,5°C

(83%)

1,5°C 

(67%)

1,7°C 

(83%)

1,7°C 

(67%)

Budget ab 2020 1,8 Gt CO2 2,9 Gt CO2 4,6 Gt CO2 6,2 Gt CO2

Budget ab 2020 nach 

Bevölkerungsanteil (ca. 

1,1 %)

55,8 Mt CO2 89,3 Mt CO2 139,4 Mt CO2 189,6 Mt CO2

Budget ab 2020 nach BIP-

Anteil (ca. 2,2 %)
40,8 Mt CO2 65,2 Mt CO2 101,9 Mt CO2 138,5 Mt CO2

Budget ab 2020 nach THG-

Anteil (ca. 6 %)
110,0 Mt CO2 176,0 Mt CO2 274,9 Mt CO2 373,8 Mt CO2

Budget ab 2020 Mittelwert 

der drei Faktoren
68,9 Mt CO2 110,2 Mt CO2 172,1 Mt CO2 234,0 Mt CO2

Deutschland

Brandenburg
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Abbildung 71: Lineare Ermittlung von Zieljahren zur Erreichung von netto-null THG-Emis-

sionen unter Annahme verschiedener Emissionsbudgets für Brandenburg 

Quelle: Eigene Berechnung und Darstellung.133 

Die Abbildung verdeutlicht einerseits, dass es noch kein klares THG-Budget für Brandenburg 

gibt, da sich aus verschiedenen Verteilungsmethoden große Spannweiten möglicher Budgets er-

geben. Andererseits zeigt die Grafik auch, dass - egal welche Verteilungsmethode angewendet 

wird - Brandenburg größte Schwierigkeiten haben wird, selbst das Budget für ein 1,7°-Ziel einzu-

halten; hier reicht die Reichweite der ermittelten THG-Budgets bei vereinfacht angenommener 

linearer Reduktion der Emissionen von 2024 (nach BIP) bis 2033 (nach THG). Diese Spannweite 

erklärt sich daraus, dass der relative Anteil des Brandenburger BIP (2,2 %) im Vergleich zum 

THG-Anteil an den bundesweiten Emissionen (ca. 7 %) deutlich geringer ausfällt. Der Bevölke-

rungsanteil ordnet sich mit ca. 3 % dazwischen ein. Die Einhaltung des Budgets für ein 1,5°-Ziel 

ist für Brandenburg aus eigener Kraft sehr wahrscheinlich gar nicht mehr erreichbar. Bei einer 

Umlage nach BIP müsste Brandenburg umgehend in einen kompletten „fossilen Lockdown“, bei 

Verteilung nach THG-Emissionen würde das Emissionsbudget bis 2026 reichen.  

Die Ergebnisse zeigen also, dass Brandenburg sehr ambitionierte Maßnahmen ergreifen muss, 

um ein Emissionsbudget, das mit dem Pariser Abkommen („deutlich unterhalb“ von 2 °C zu blei-

ben - möglichst nah an 1,5 °C) vereinbar ist, nicht zu überschreiten. Damit wird zudem klar, dass 

neben den Minderungs- und Senkenmaßnahmen auch Kompensationsmaßnahmen notwendig 

sein werden, um gemeinsam mit Partnern das Paris-Ziel zu erreichen. Dafür sind international 

                                                                                                                                                                

133  Emissionswert für Brandenburg in 2020 aus den Berechnungen in Abbildung 67. 
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einheitliche und zuverlässige Standards erforderlich, die aktuell als ein Themenschwerpunkt im 

Rahmen der COP 26 in Glasgow verhandelt werden.134  

Insgesamt zeigen die Ergebnisse, dass die Verteilung von Emissionsbudgets zwischen Staaten 

und Regionen sowohl eine politische als auch eine ethische Thematik ist. Hierbei spielen die zu-

grunde gelegten Gerechtigkeitsvorstellungen eine zentrale Rolle. Um global faire und durch Ein-

heitlichkeit gültige Budgets zu ermitteln, bedarf es eines internationalen Diskurses über die Ver-

teilungsfrage (Hirschl et al. 2021). Das Fehlen von klar zuzuordnenden THG-Emissionsbudgets 

bedeutet jedoch gleichzeitig, dass wir uns mit ambitionierten Reduktionszielen behelfen müssen, 

die - beispielsweise auf der Basis von Szenarioergebnissen - auch auf Sektorziele heruntergebro-

chen werden können. 

                                                                                                                                                                

134  Die Verhandlungen beziehen sich dabei auf Artikel 6 des Pariser Abkommens, der vorsieht, dass Staaten kooperie-

ren dürfen, um Emissionen zu reduzieren, wobei die Regeln Doppelzählungen vermeiden und Zusätzlichkeit der 

Projekte sicherstellen müssen. Zudem wird die Frage des Umgangs mit und die Anrechnung von bisherigen Projek-

ten bzw. deren Emissionseinsparungen diskutiert.  
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4.3 Differenzierte Energiedaten und THG-Bilanzdaten 

4.3.1 Stromerzeugungsstruktur je Energieträger in Brandenburg 

Tabelle 19: Stromerzeugungsstruktur je Energieträger in Brandenburg, Teil 1 

Quelle: Marktstammdatenregister BNetzA, Datenabzug vom 6.5.2021, eigene Auswertung. 

Energieträger Nettoleistung % ges % ET Adressen Einheiten

Wind 7.572.538 kW 41% 41% 2.977 Stk 3.872 Stk

größer 1 bis 5 kW 14 kW 0% 0% 4 Stk 4 Stk

größer 5 bis 10 kW 29 kW 0% 0% 4 Stk 4 Stk

größer 10 bis kleiner 30 kW 12 kW 0% 0% 1 Stk 1 Stk

ab 30 bis 50 kW 37 kW 0% 0% 1 Stk 1 Stk

größer 50 bis kleiner 100 kW 80 kW 0% 0% 1 Stk 1 Stk

ab 100 kW bis kleiner 250 kW 910 kW 0% 0% 7 Stk 9 Stk

ab 250 kW bis kleiner 1 MW 202.310 kW 1% 3% 311 Stk 313 Stk

ab 1 bis kleiner 2 MW 872.310 kW 5% 12% 577 Stk 633 Stk

ab 2 bis kleiner 10 MW 5.937.437 kW 32% 78% 2.041 Stk 2.608 Stk

ab 10 bis 50 MW 559.400 kW 3% 7% 30 Stk 298 Stk

Braunkohle 4.609.000 kW 25% 25% 7 Stk 12 Stk

ab 10 bis 50 MW 99.000 kW 1% 2% 4 Stk 4 Stk

größer 50 MW 4.510.000 kW 24% 98% 3 Stk 8 Stk

Solare Strahlungsenergie 4.136.131 kW 22% 22% 46.574 Stk 47.430 Stk

bis 1 kW 433 kW 0% 0% 689 Stk 691 Stk

größer 1 bis 5 kW 58.550 kW 0% 1% 15.284 Stk 15.298 Stk

größer 5 bis 10 kW 144.119 kW 1% 3% 19.023 Stk 19.069 Stk

größer 10 bis kleiner 30 kW 127.887 kW 1% 3% 6.707 Stk 6.777 Stk

ab 30 bis 50 kW 30.027 kW 0% 1% 778 Stk 827 Stk

größer 50 bis kleiner 100 kW 85.218 kW 0% 2% 1.124 Stk 1.205 Stk

ab 100 kW bis kleiner 250 kW 156.896 kW 1% 4% 934 Stk 1.052 Stk

ab 250 kW bis kleiner 1 MW 768.222 kW 4% 19% 1.509 Stk 1.720 Stk

ab 1 bis kleiner 2 MW 259.393 kW 1% 6% 184 Stk 234 Stk

ab 2 bis kleiner 10 MW 1.304.000 kW 7% 32% 286 Stk 402 Stk

ab 10 bis 50 MW 943.634 kW 5% 23% 51 Stk 133 Stk

größer 50 MW 257.752 kW 1% 6% 5 Stk 22 Stk

Erdgas 919.281 kW 5% 5% 1.206 Stk 1.267 Stk

bis 1 kW 306 kW 0% 0% 372 Stk 372 Stk

größer 1 bis 5 kW 424 kW 0% 0% 115 Stk 122 Stk

größer 5 bis 10 kW 1.272 kW 0% 0% 214 Stk 214 Stk

größer 10 bis kleiner 30 kW 3.724 kW 0% 0% 207 Stk 215 Stk

ab 30 bis 50 kW 5.646 kW 0% 1% 127 Stk 136 Stk

größer 50 bis kleiner 100 kW 1.265 kW 0% 0% 16 Stk 16 Stk

ab 100 kW bis kleiner 250 kW 9.124 kW 0% 1% 58 Stk 67 Stk

ab 250 kW bis kleiner 1 MW 31.707 kW 0% 3% 57 Stk 65 Stk

ab 1 bis kleiner 2 MW 36.304 kW 0% 4% 20 Stk 30 Stk

ab 2 bis kleiner 10 MW 34.792 kW 0% 4% 9 Stk 11 Stk

ab 10 bis 50 MW 92.904 kW 1% 10% 3 Stk 3 Stk

größer 50 MW 701.814 kW 4% 76% 8 Stk 16 Stk

Biomasse 451.974 kW 2% 2% 478 Stk 653 Stk

Mineralölprodukte 375.802 kW 2% 2% 83 Stk 93 Stk

nicht biogener Abfall 164.804 kW 1% 1% 9 Stk 9 Stk

Speicher 138.664 kW 1% 1% 7.857 Stk 7.900 Stk

andere Gase 111.093 kW 1% 1% 73 Stk 85 Stk

Wärme 36.445 kW 0% 0% 12 Stk 12 Stk

Wasser 4.789 kW 0% 0% 35 Stk 35 Stk

Grubengas 626 kW 0% 0% 1 Stk 1 Stk

Gesamtergebnis 18.521.147 kW 100% 100% 59.312 Stk 61.369 Stk
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Tabelle 20: Stromerzeugungsstruktur je Energieträger in Brandenburg, Teil 2 

Quelle: Marktstammdatenregister BNetzA, Datenabzug vom 6.5.2021, eigene Auswertung. 

 

  

Energieträger Nettoleistung % ges % ET Adressen Einheiten

Wind 7.572.538 kW 41% 41% 2.977 Stk 3.872 Stk

Braunkohle 4.609.000 kW 25% 25% 7 Stk 12 Stk

Solare Strahlungsenergie 4.136.131 kW 22% 22% 46.574 Stk 47.430 Stk

Erdgas 919.281 kW 5% 5% 1.206 Stk 1.267 Stk

Biomasse 451.974 kW 2% 2% 478 Stk 653 Stk

größer 5 bis 10 kW 10 kW 0% 0% 1 Stk 1 Stk

größer 10 bis kleiner 30 kW 103 kW 0% 0% 6 Stk 6 Stk

ab 30 bis 50 kW 187 kW 0% 0% 4 Stk 4 Stk

größer 50 bis kleiner 100 kW 1.931 kW 0% 0% 26 Stk 27 Stk

ab 100 kW bis kleiner 250 kW 6.665 kW 0% 1% 38 Stk 38 Stk

ab 250 kW bis kleiner 1 MW 160.477 kW 1% 36% 307 Stk 354 Stk

ab 1 bis kleiner 2 MW 76.107 kW 0% 17% 58 Stk 112 Stk

ab 2 bis kleiner 10 MW 111.589 kW 1% 25% 32 Stk 105 Stk

ab 10 bis 50 MW 94.905 kW 1% 21% 6 Stk 6 Stk

Mineralölprodukte 375.802 kW 2% 2% 83 Stk 93 Stk

bis 1 kW 1 kW 0% 0% 1 Stk 1 Stk

größer 1 bis 5 kW 9 kW 0% 0% 2 Stk 2 Stk

größer 5 bis 10 kW 103 kW 0% 0% 19 Stk 19 Stk

größer 10 bis kleiner 30 kW 224 kW 0% 0% 13 Stk 15 Stk

ab 30 bis 50 kW 82 kW 0% 0% 2 Stk 2 Stk

größer 50 bis kleiner 100 kW 50 kW 0% 0% 1 Stk 1 Stk

ab 100 kW bis kleiner 250 kW 1.716 kW 0% 0% 10 Stk 10 Stk

ab 250 kW bis kleiner 1 MW 10.479 kW 0% 3% 22 Stk 22 Stk

ab 1 bis kleiner 2 MW 9.738 kW 0% 3% 8 Stk 11 Stk

ab 2 bis kleiner 10 MW 5.380 kW 0% 1% 1 Stk 4 Stk

ab 10 bis 50 MW 42.520 kW 0% 11% 2 Stk 2 Stk

größer 50 MW 305.500 kW 2% 81% 2 Stk 4 Stk

nicht biogener Abfall 164.804 kW 1% 1% 9 Stk 9 Stk

ab 1 bis kleiner 2 MW 1.100 kW 0% 1% 1 Stk 1 Stk

ab 2 bis kleiner 10 MW 2.500 kW 0% 2% 1 Stk 1 Stk

ab 10 bis 50 MW 161.204 kW 1% 98% 7 Stk 7 Stk

Speicher 138.664 kW 1% 1% 7.857 Stk 7.900 Stk

bis 1 kW 28 kW 0% 0% 38 Stk 38 Stk

größer 1 bis 5 kW 21.768 kW 0% 16% 6.432 Stk 6.444 Stk

größer 5 bis 10 kW 9.285 kW 0% 7% 1.245 Stk 1.267 Stk

größer 10 bis kleiner 30 kW 1.725 kW 0% 1% 116 Stk 124 Stk

ab 30 bis 50 kW 319 kW 0% 0% 8 Stk 9 Stk

größer 50 bis kleiner 100 kW 332 kW 0% 0% 5 Stk 5 Stk

ab 100 kW bis kleiner 250 kW 478 kW 0% 0% 2 Stk 2 Stk

ab 250 kW bis kleiner 1 MW 751 kW 0% 1% 2 Stk 2 Stk

ab 1 bis kleiner 2 MW 2.680 kW 0% 2% 2 Stk 2 Stk

ab 2 bis kleiner 10 MW 15.300 kW 0% 11% 4 Stk 4 Stk

ab 10 bis 50 MW 20.000 kW 0% 14% 2 Stk 2 Stk

größer 50 MW 66.000 kW 0% 48% 1 Stk 1 Stk

andere Gase 111.093 kW 1% 1% 73 Stk 85 Stk

Wärme 36.445 kW 0% 0% 12 Stk 12 Stk

Wasser 4.789 kW 0% 0% 35 Stk 35 Stk

Grubengas 626 kW 0% 0% 1 Stk 1 Stk

Gesamtergebnis 18.521.147 kW 100% 100% 59.312 Stk 61.369 Stk
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Tabelle 21: Stromerzeugungsstruktur je Energieträger in Brandenburg, Teil 3 

Quelle: Marktstammdatenregister BNetzA, Datenabzug vom 6.5.2021, eigene Auswertung.135 

 

  

                                                                                                                                                                

135  Bei der Auswertung wurden nur Anlagen berücksichtig, die ein Registrierungsdatum erhalten haben. Alle Kraft-

werksblöcke und Anlagen mit gleicher Adresse wurden in der Leistungsklassifizierung der Auswertung zusammen-

gefasst. Insbesondere bei Datensätzen zu Photovoltaikanlagen ohne vollständige Adresse wurde angenommen, 

dass die Anlagen nicht zusammenhängen und diese daher als Einzeladressen ausgewertet werden können. 

Energieträger Nettoleistung % ges % ET Adressen Einheiten

Wind 7.572.538 kW 41% 41% 2.977 Stk 3.872 Stk

Braunkohle 4.609.000 kW 25% 25% 7 Stk 12 Stk

Solare Strahlungsenergie 4.136.131 kW 22% 22% 46.574 Stk 47.430 Stk

Erdgas 919.281 kW 5% 5% 1.206 Stk 1.267 Stk

Biomasse 451.974 kW 2% 2% 478 Stk 653 Stk

Mineralölprodukte 375.802 kW 2% 2% 83 Stk 93 Stk

nicht biogener Abfall 164.804 kW 1% 1% 9 Stk 9 Stk

Speicher 138.664 kW 1% 1% 7.857 Stk 7.900 Stk

andere Gase 111.093 kW 1% 1% 73 Stk 85 Stk

bis 1 kW 9 kW 0% 0% 10 Stk 10 Stk

größer 1 bis 5 kW 22 kW 0% 0% 6 Stk 6 Stk

größer 5 bis 10 kW 100 kW 0% 0% 18 Stk 18 Stk

größer 10 bis kleiner 30 kW 128 kW 0% 0% 8 Stk 8 Stk

ab 30 bis 50 kW 170 kW 0% 0% 4 Stk 4 Stk

größer 50 bis kleiner 100 kW 230 kW 0% 0% 3 Stk 3 Stk

ab 100 kW bis kleiner 250 kW 482 kW 0% 0% 3 Stk 3 Stk

ab 250 kW bis kleiner 1 MW 8.688 kW 0% 8% 16 Stk 21 Stk

ab 1 bis kleiner 2 MW 1.954 kW 0% 2% 1 Stk 2 Stk

ab 2 bis kleiner 10 MW 10.709 kW 0% 10% 3 Stk 8 Stk

größer 50 MW 88.600 kW 0% 80% 1 Stk 2 Stk

Wärme 36.445 kW 0% 0% 12 Stk 12 Stk

bis 1 kW 1 kW 0% 0% 1 Stk 1 Stk

größer 1 bis 5 kW 15 kW 0% 0% 3 Stk 3 Stk

größer 5 bis 10 kW 6 kW 0% 0% 1 Stk 1 Stk

größer 10 bis kleiner 30 kW 42 kW 0% 0% 2 Stk 2 Stk

größer 50 bis kleiner 100 kW 75 kW 0% 0% 1 Stk 1 Stk

ab 1 bis kleiner 2 MW 1.980 kW 0% 5% 1 Stk 1 Stk

ab 2 bis kleiner 10 MW 3.571 kW 0% 10% 1 Stk 1 Stk

ab 10 bis 50 MW 30.756 kW 0% 84% 2 Stk 2 Stk

Wasser 4.789 kW 0% 0% 35 Stk 35 Stk

größer 1 bis 5 kW 17 kW 0% 0% 5 Stk 5 Stk

größer 5 bis 10 kW 23 kW 0% 0% 4 Stk 4 Stk

größer 10 bis kleiner 30 kW 141 kW 0% 3% 9 Stk 9 Stk

ab 30 bis 50 kW 66 kW 0% 1% 2 Stk 2 Stk

größer 50 bis kleiner 100 kW 327 kW 0% 7% 4 Stk 4 Stk

ab 100 kW bis kleiner 250 kW 276 kW 0% 6% 2 Stk 2 Stk

ab 250 kW bis kleiner 1 MW 3.939 kW 0% 82% 9 Stk 9 Stk

Grubengas 626 kW 0% 0% 1 Stk 1 Stk

Gesamtergebnis 18.521.147 kW 100% 100% 59.312 Stk 61.369 Stk
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4.3.2 Fernwärmenutzung in Brandenburg 

Tabelle 22: Fernwärmenutzung in Brandenburg: Städte und Gemeinden sortiert nach Ein-

wohnern 

Quelle: Zeidler (2020), eigene Berechnungen. 

Stadt/Gemeinde Einwohner-2017 Leistung spez. Leistung

Potsdam 175.710 289,9 MW 412 W/EW

Cottbus 101.036 245,0 MW 2.425 W/EW

Brandenburg an der Havel 71.886 83,0 MW 1.155 W/EW

Frankfurt (Oder) 58.237 160,5 MW 2.756 W/EW

Oranienburg 43.982 41,0 MW 932 W/EW

Falkensee 43.552 4,6 MW 106 W/EW

Eberswalde 40.223 40,8 MW 1.014 W/EW

Bernau bei Berlin 38.194 62,1 MW 813 W/EW

Königs Wusterhausen 36.706 30,0 MW 817 W/EW

Fürstenwalde/Spree 32.098 42,0 MW 653 W/EW

Neuruppin 30.889 73,4 MW 2.376 W/EW

Schwedt/Oder 30.075 73,1 MW 2.429 W/EW

Blankenfelde-Mahlow 27.378 0 W/EW

Strausberg 26.522 88,0 MW 3.318 W/EW

Hennigsdorf 26.369 82,0 MW 3.110 W/EW

Hohen Neuendorf 26.001 0 W/EW

Teltow 25.761 46,0 MW 1.786 W/EW

Werder (Havel) 25.695 17,9 MW 697 W/EW

Ludwigsfelde 25.665 127,5 MW 2.484 W/EW

Eisenhüttenstadt 25.057 80,0 MW 3.193 W/EW

Senftenberg 24.558 44,0 MW 1.792 W/EW

Rathenow 24.309 32,0 MW 1.316 W/EW

Wandlitz 22.585 4,0 MW 89 W/EW

Spremberg 22.456 18,5 MW 824 W/EW

Luckenwalde 20.674 24,0 MW 1.161 W/EW

Kleinmachnow 20.608 0 W/EW

Panketal 20.390 0 W/EW

Prenzlau 19.110 30,4 MW 795 W/EW

Zossen 18.915 0,6 MW 32 W/EW

Forst (Lausitz) 18.353 22,3 MW 1.215 W/EW

Neuenhagen bei Berlin 17.986 0 W/EW

Hoppegarten 17.966 0 W/EW

Nauen 17.686 0,9 MW 25 W/EW

Wittenberge 17.201 31,0 MW 1.802 W/EW

Guben 17.174 15,0 MW 873 W/EW

Finsterwalde 16.409 21,0 MW 1.280 W/EW

Lübbenau/Spreewald 16.090 24,0 MW 1.492 W/EW

Templin 15.974 14,0 MW 292 W/EW

Rüdersdorf bei Berlin 15.569 11,8 MW 758 W/EW

Stahnsdorf 15.270 0 W/EW
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Tabelle 23: Fernwärmenutzung in Brandenburg: Städte und Gemeinden sortiert nach Leis-

tung 

Quelle: Zeidler (2020), eigene Berechnungen. 

Stadt/Gemeinde Einwohner-2017 Leistung spez. Leistung

Potsdam 175.710 289,9 MW 412 W/EW

Cottbus 101.036 245,0 MW 2.425 W/EW

Frankfurt (Oder) 58.237 160,5 MW 2.756 W/EW

Ludwigsfelde 25.665 127,5 MW 2.484 W/EW

Strausberg 26.522 88,0 MW 3.318 W/EW

Brandenburg an der Havel 71.886 83,0 MW 1.155 W/EW

Hennigsdorf 26.369 82,0 MW 3.110 W/EW

Eisenhüttenstadt 25.057 80,0 MW 3.193 W/EW

Neuruppin 30.889 73,4 MW 2.376 W/EW

Schwedt/Oder 30.075 73,1 MW 2.429 W/EW

Bernau bei Berlin 38.194 62,1 MW 813 W/EW

Teltow 25.761 46,0 MW 1.786 W/EW

Senftenberg 24.558 44,0 MW 1.792 W/EW

Fürstenwalde/Spree 32.098 42,0 MW 653 W/EW

Oranienburg 43.982 41,0 MW 932 W/EW

Eberswalde 40.223 40,8 MW 1.014 W/EW

Premnitz 8.375 36,0 MW 4.299 W/EW

Rathenow 24.309 32,0 MW 1.316 W/EW

Wittenberge 17.201 31,0 MW 1.802 W/EW

Prenzlau 19.110 30,4 MW 795 W/EW

Königs Wusterhausen 36.706 30,0 MW 817 W/EW

Erkner 11.818 26,0 MW 2.200 W/EW

Luckenwalde 20.674 24,0 MW 1.161 W/EW

Lübbenau/Spreewald 16.090 24,0 MW 1.492 W/EW

Großräschen 8.602 23,0 MW 2.674 W/EW

Forst (Lausitz) 18.353 22,3 MW 1.215 W/EW

Finsterwalde 16.409 21,0 MW 1.280 W/EW

Spremberg 22.456 18,5 MW 824 W/EW

Velten 11.838 18,0 MW 1.521 W/EW

Werder (Havel) 25.695 17,9 MW 697 W/EW

Lauchhammer 14.569 16,6 MW 1.139 W/EW

Elsterwerda 7.975 16,0 MW 2.006 W/EW

Rheinsberg 8.111 15,4 MW 1.899 W/EW

Guben 17.174 15,0 MW 873 W/EW

Templin 15.974 14,0 MW 292 W/EW

Rüdersdorf bei Berlin 15.569 11,8 MW 758 W/EW

Kyritz 9.375 11,0 MW 584 W/EW

Wriezen 7.259 10,8 MW 1.488 W/EW

Bad Belzig 11.126 10,6 MW 953 W/EW

Vetschau/Spreewald 8.182 10,4 MW 1.271 W/EW
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Tabelle 24: Fernwärmenutzung in Brandenburg: Städte und Gemeinden sortiert nach spez. 

Leistung 

Quelle: Zeidler (2020), eigene Berechnungen. 

Stadt/Gemeinde Einwohner-2017 Leistung spez. Leistung

Premnitz 8.375 36,0 MW 4.299 W/EW

Strausberg 26.522 88,0 MW 3.318 W/EW

Eisenhüttenstadt 25.057 80,0 MW 3.193 W/EW

Hennigsdorf 26.369 82,0 MW 3.110 W/EW

Frankfurt (Oder) 58.237 160,5 MW 2.756 W/EW

Großräschen 8.602 23,0 MW 2.674 W/EW

Küstriner Vorland 2.572 6,6 MW 2.554 W/EW

Ludwigsfelde 25.665 127,5 MW 2.484 W/EW

Schwedt/Oder 30.075 73,1 MW 2.429 W/EW

Cottbus 101.036 245,0 MW 2.425 W/EW

Neuruppin 30.889 73,4 MW 2.376 W/EW

Erkner 11.818 26,0 MW 2.200 W/EW

Milmersdorf 1.447 3,0 MW 2.073 W/EW

Elsterwerda 7.975 16,0 MW 2.006 W/EW

Rheinsberg 8.111 15,4 MW 1.899 W/EW

Wittenberge 17.201 31,0 MW 1.802 W/EW

Senftenberg 24.558 44,0 MW 1.792 W/EW

Teltow 25.761 46,0 MW 1.786 W/EW

Schwarzheide 5.679 10,0 MW 1.761 W/EW

Seelow 5.415 9,1 MW 1.677 W/EW

Velten 11.838 18,0 MW 1.521 W/EW

Lübbenau/Spreewald 16.090 24,0 MW 1.492 W/EW

Wriezen 7.259 10,8 MW 1.488 W/EW

Rathenow 24.309 32,0 MW 1.316 W/EW

Finsterwalde 16.409 21,0 MW 1.280 W/EW

Vetschau/Spreewald 8.182 10,4 MW 1.271 W/EW

Forst (Lausitz) 18.353 22,3 MW 1.215 W/EW

Luckenwalde 20.674 24,0 MW 1.161 W/EW

Brandenburg an der Havel 71.886 83,0 MW 1.155 W/EW

Lauchhammer 14.569 16,6 MW 1.139 W/EW

Eberswalde 40.223 40,8 MW 1.014 W/EW

Bad Belzig 11.126 10,6 MW 953 W/EW

Oranienburg 43.982 41,0 MW 932 W/EW

Storkow (Mark) 9.097 8,0 MW 879 W/EW

Guben 17.174 15,0 MW 873 W/EW

Beeskow 8.080 6,7 MW 829 W/EW

Spremberg 22.456 18,5 MW 824 W/EW

Königs Wusterhausen 36.706 30,0 MW 817 W/EW

Bernau bei Berlin 38.194 62,1 MW 813 W/EW

Prenzlau 19.110 30,4 MW 795 W/EW
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4.3.3 THG-Bilanzdaten  

Tabelle 25: THG-Emissionen Brandenburg 1990-2020 

Quelle: Eigene Darstellung nach LfU (2021b), Thünen (2020), AfS BBB (2019a), UBA (2021d). 
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4.4 Glossar 
Die Erläuterungen in diesem Glossar entstammen zum Teil eigenen Formulierungen, dem 

Glossar der Statistischen Ämter des Bundes und der Länder sowie dem Länderarbeitskreis Ener-

giebilanzen sowie weiteren Quellen. 

Abfallwirtschaft 

Umfasst Tätigkeiten im Bereich des gesamten Abfallkreislaufes und schließt somit die Vermei-

dung, Wiederverwendung und Verwertung, aber auch die Sammlung, den Transport, die Sortie-

rung und Behandlung von Abfällen mit ein. 

Äquivalenzfaktor 

Faktor, der die Wirkung der Treibhausgase je Masseneinheit im Vergleich zu Kohlendioxid be-

schreibt. (siehe auch CO2-Äquivalente) 

Bruttostromerzeugung 

Die Bruttostromerzeugung umfasst die insgesamt erzeugte Strommenge eines Landes oder einer 

Region. Nach Abzug des Eigenverbrauchs der Kraftwerke verbleibt die Nettostromerzeugung.  

Bruttostromverbrauch 

Der Bruttostromverbrauch ist der Stromverbrauch eines Landes unter Berücksichtigung der Im- 

und Exporte. Er setzt sich zusammen aus der Nettostromerzeugung, dem Austauschsaldo über 

die Landesgrenzen, dem Eigenstromverbrauch der Kraftwerke und den Netzverlusten. 

CCU/CCS 

Die Abscheidung von CO2 und dessen anschließende Nutzung (engl. Carbon Capture and 

Utilization, CCU) bzw. dessen sichere und dauerhafte Speicherung in tiefliegenden geologischen 

Gesteinsschichten (engl. Carbon Capture and Storage, CCS) stellen Optionen dar, mit Hilfe derer 

der Ausstoß von schwer vermeidbaren Prozessemissionen der Industrie zukünftig reduziert wer-

den kann. 

CO2-Äquvalente (CO2e) 

Die Emissionen an Treibhausgasen werden in CO2-Äquvalenten angegeben. Dabei ist die Klima-

wirksamkeit der einzelnen Gase mit ihrem spezifischen „Treibhauspotential“, dem GWP-Wert 

(global warming potential), auf die Wirkung der entsprechenden Menge an CO2 umgerechnet. 

Common Report Format (CRF)  

Standardisierte Gruppierung der Treibhausgase im Rahmen der Internationalen Klimaberichtser-

stattung (NIR), die auch im Rahmen des Klimaschutzgesetzes (KSG) verwendet wird. 

Deponie 

Eine Deponie ist eine Abfallentsorgungsanlage zur dauerhaften, geordneten und kontrollierten 

Ablagerung von Abfall ohne/oder nach einer Vorbehandlung. 

Deponiegas 

Ist ein geruchsintensives Gas und entsteht beim mikrobiellen Abbau von organischen Abfällen 

auf Deponien.  

Dunkelflaute / kalte Dunkelflaute 

Aufgrund von Schwachwind, Flauten und wetter- oder jahreszeitbedingter Dunkelheit kann die 

Stromerzeugung aus Wind- und Solarkraft auch über einen längeren Zeitraum gering sein. Von 

einer Dunkelflaute spricht man, wenn dieser Zustand über mehrere Tage andauert, im Winter bei 

einem längerfristig geringen Angebot erneuerbarer Energien und einer witterungsbedingt hohen 

Energienachfrage von einer „kalten Dunkelflaute“. Dann sind saisonale Speicherkapazitäten und 

Flexibilitäten sowie thermische Kraftwerke zu aktivieren.  
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EE-Synthesegas 

Erneuerbare gasförmige Energieträger, die über einen Prozess i.d.R. unter Einsatz von Strom 

aufbereitet werden in Abgrenzung zu den Biogasen. Hierzu zählen neben dem Wasserstoff aus 

der Elektrolyse, Hydrolyse und Plasmalyse beispielsweise auch Amoniak als Transportmedium 

für Wasserstoff und der methanisierte Wasserstoff, das synthetisch hergestellte Methan. Auch 

der unter Ausnutzung von Power to Gas und der im Fermenter vorhandenen CO2-Vorräte einer 

Biogas- oder Faulgasanlage erzeugte Mix aus aufbereitetem Biogas und synthetischem Methan 

soll hier unter EE-Synthesegas subsummiert werden. Blauer Wasserstoff wird hier nicht als EE-

Synthesegas verstanden, da er nicht vollständig erneuerbar ist. Die EE-Synthesegase sind die 

gasförmige Untermenge der e-Fuels (Abkürzung von electrofuel, Elektro-Kraftstoff), zu denen 

auch flüssige Kraftstoffe gehören. Bei den EE-Synthesegasen wird nur grüner Strom eingesetzt. 

Emissionsmetrik 

Modellsystem, das die Wirkung sonstiger Treibhausgase über Äquivalenzfaktoren auf die Wir-

kung von CO2 abbildet. Je nach Modell können dabei unterschiedliche Aspekte und Wirkungszeit-

räume betrachtet werden (vgl. GWPx vs. GTPx) 

Endenergieverbrauch 

Der Endenergieverbrauch ist die Summe der zur unmittelbaren Erzeugung der Nutzenergie ver-

wendeten Primär- und Sekundärenergieträger. In der Energiebilanz ist der Endenergieverbrauch 

als letzte Stufe der Energieverwendung aufgeführt. Energetisch und energieökonomisch handelt 

es sich jedoch noch nicht um die letzte Stufe der Energieverwendung. Es folgen noch die Nut-

zenergiestufe (z. B. Nutzung als Licht, Wärme) und die Energiedienstleistungen. 

Energiebedingte CO2-Emissionen 

Das bei der Verbrennung fossiler Energieträger wie Kohle, Gas und Mineralöl freiwerdende Koh-

lendioxid (CO2). Energiebedingte CO2-Emissionen werden in CO2-Bilanzen (Quellen- oder Verur-

sacherbilanz) dargestellt. Für UGR-Berechnungen wird die Quellenbilanz zugrunde gelegt. Bei 

der Quellenbilanz handelt es sich um eine auf den Primärenergieverbrauch eines Landes bezo-

gene Darstellung der Emissionen, unterteilt nach den Emissionsquellen Umwandlungsbereich 

und Endenergieverbrauch. Unberücksichtigt bleiben dabei die mit dem Importstrom zusammen-

hängenden Emissionen. Dagegen werden die Emissionen, die auf die Erzeugung des exportier-

ten Stroms zurück zu führen sind, in vollem Umfang nachgewiesen. 

F-Gase (bzw. klimawirksame Stoffe) 

Fluorierte Treibhausgase, Sammelbegriff für teilfluorierte Kohlenwasserstoffe (HFKW), perfluo-

rierte Kohlenwasserstoff (FKW), Schwefelhexafluorid (SF6) und Stickstofftrifluorid (NF3). Die F-

Gase werden in einer Vielzahl von Anwendungen, vor allem als Kälte- und Treibmittel, aber auch 

als Lösemittel oder Feuerlöschmittel eingesetzt. In Form von Emissionen entweichen sie bei der 

Produktion und bei der Anwendung von Produkten, in denen die fluorierten Gase enthalten sind. 

Die fluorierte Treibhausgase wirken sich je nach Substanz sehr stark auf das Klima  aus. Ihr 

Treibhauspotenzial ist etwa 100- bis 24.000-mal so hoch wie das von Kohlendioxid. 

Gichtgas 

Gichtgas entsteht bei der Verhüttung von Eisenerz im Hochofenprozess. Gichtgas zählt wie Ko-

kerei- und Konvertergas zu den Kuppelgasen. Kuppelgase sind brennbare Gase, die bei einer 

Produktion als Nebenprodukt anfallen. 

Das Gichtgas wird am Hochofenkopf abgezogen. Es enthält einen hohen Anteil an Schwebeteil-

chen, die für die weitere Nutzung des Gichtgases entfernt werden müssen. Eine zusätzliche Gas-

reinigung ist notwendig, um Störstoffe aus dem Gas zu entfernen. Nach der Gasreinigung hat das 
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Gichtgas eine ungefähre Zusammensetzung von 22-24 % Kohlenstoffdioxid (CO2), 18-21 % Koh-

lenstoffmonoxid (CO), 52 bis 59 % Stickstoff (N2), 1-3 % Wasserstoff (H2) sowie Wasserdampf 

und Spuren von Methan. 

Neben seiner Hauptverwendung als Brennstofflieferant zur Befeuerung der Winderhitzer dient es 

unter anderem als Heizgas in Walzwerken, Dampfkesseln, Kokskammern und bei Fernwärmehei-

zungen sowie als Treibstoff für Gasmotoren. 

Global Temperature Change Potential (GTPx) 

Steht für den Impulseintrag eines Gases und dessen bewirkte Temperaturänderung über x Jahre, 

bezogen auf CO2. Standard ist eine Periode von 100 Jahren, aber auch 20 Jahre und 500 Jahre 

werden verwendet. 

Global Warming Potential (GWPx) 

Steht für den Impulseintrag eines Treibhausgases und dessen Wirkung auf die Klimaerwärmung 

als kumulativer Antrieb über x Jahre, bezogen auf CO2. Standard ist eine Periode von 100 Jah-

ren, aber auch 20 Jahre und 500 Jahre werden verwendet. 

Intermodalität 

Intermodalität bezeichnet die Kombination mehrerer Verkehrsmittel auf einem Weg. Sie ist damit 

ein Beispiel für die Ausdifferenzierung und Flexibilisierung der Verkehrsmittelwahl im Zuge des 

gesellschaftlichen Wandels und stellt für die Alltagsmobilität eine Form der Optimierung dar. 

Klärgas 

Ist ein geruchsintensives, brennbares Gas und entsteht in den Faulbehältern von Kläranlagen bei 

der anaeroben Gärung organischer Stoffe. 

Kohlendioxid (CO2) 

Farb- und geruchloses, ungiftiges Gas, das natürlicher Bestandteil der Atmosphäre ist. CO2 ent-

steht in erster Linie bei der Verbrennung fossile Energieträger (energiebedingte CO2-Emissio-

nen). Es ist das dominanteste unter den klimarelevanten atmosphärischen Spurengasen. Klima-

wirksame CO2-Emissionen werden ebenfalls bei chemischen Reaktionen bestimmter Produkti-

onsprozesse freigesetzt (prozessbedingte CO2-Emissionen). 

Kreislaufwirtschaft 

Wirtschaftsweise, die Produktionsprozesse nach Möglichkeit in geschlossenen Kreisläufen orga-

nisiert. Das Ziel ist der möglichst sparsame Umgang mit knappen Rohstoffen. 

Lachgas (N2O – Distickstoffoxid)  

Farbloses Gas aus der Gruppe der Stickoxide. Neben Kohlendioxid und Methan ist es als direkt 

klimawirksames Gas relevant. Die Wirkung entspricht ungefähr der 265-fachen Menge Kohlendi-

oxid (Pachauri 2014). Die bedeutendste anthropogene Quelle von Distickstoffoxid-Emissionen ist 

die landwirtschaftliche Bodennutzung. 

Low-carbon gas 

Der Begriff „Low carbon gases“ bezieht „blauen“ und „türkisen“ Wasserstoff auf Grundlage von 

Erdgas ein, dessen CO2 unterirdisch eingespeichert oder als Feststoff gebunden wird. Er umfasst 

außerdem H2, dass mithilfe von Atomstrom erzeugt wird. Wasserstoff ist nach Definition der Kom-

mission kohlenstoffarm, wenn bei seiner Herstellung mindestens 70 Prozent weniger CO2 emit-

tiert wird als bei konventionellem „grauem“ Wasserstoff. Ein „konsistentes und robustes“ Zertifi-

zierungssystem, das sich an die Zertifizierung von grünem H2 gemäß der Erneuerbare-Energien-

Richtlinie anlehnt, soll zukünftig helfen, die „Low carbon“-Eigenschaft sicherzustellen. 

LULUCF 

Im Sektor Landnutzung, Landnutzungsänderung und Forstwirtschaft (land use, land-use change 
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and forestry (LULUCF), nach dem CRF 4) werden die Subsekoren Wald, Ackerland, Grünland, 

Feuchtgebiete, Siedlungen und Holzprodukte sowie die jeweiligen Landnutzungsänderungen zwi-

schen den Nutzungskategorien bilanziert. Bilanzgrundlage sind positive und negative CO2-Emis-

sionen der Kohlenstoffpools (CO2-Quellen und CO2-Senken), direkte und indirekte N2O sowie 

CH4-Emissionen aus der ober- und unterirdischen Biomasse, dem Totholz und der Streu sowie 

den organischen und mineralischen Böden. Für Waldbrände werden seit 2010 die CH4-und N2O-

Emissionen bilanziert. Moorbrände wurden bisher in Brandenburg nicht inventarisiert. Bundes-

landspezifische Daten für Holzprodukte liegen methodenbedingt nicht vor. Die THG N2O- und 

CH4-Emissionen spielen im Sektor LULUCF eine untergeordnete Rolle, Haupttreibhausgas ist 

CO2. Die direkten N2O-Emissionen aus der Nutzung organischer Böden als Acker- und Grünland 

(im engeren Sinne) sowie indirekten N2O-Emissionen durch Deposition, Auswaschung und Ab-

fluss werden im Sektor Landwirtschaft betrachtet. Die weiteren indirekten und direkten N2O-Emis-

sionen der Humusmineralisation in Mineralböden bei Landnutzungsänderungen bzw. Bewirt-

schaftungsmaßnahmen, sowie die N2O- und CH4-Emissionen organischer Böden der anderen 

Subsektoren werden im Sektor LULUCF behandelt. 

Methan (CH4) 

Ungiftiges, farb- und geruchloses, brennbares Gas. Nach Kohlendioxid ist es das bedeutendste 

von Menschen freigesetzte Treibhausgas. Die Klimawirksamkeit entspricht der 28-fachen Menge 

Kohlendioxid (Pachauri 2014). Methan wird in Deutschland hauptsächlich durch die Landwirt-

schaft (Viehhaltung) und aus Hausmülldeponien emittiert. 

Mobilitätswende 

Die Mobilitätswende ist der Teil der Verkehrswende, der vor allem die Verkehrsvermeidung und 

die Verkehrsverlagerung weg von energieträgerintensiven Verkehrsmitteln beinhaltet. 

Modal Split 

Der Modal Split beschreibt die Anteile der Verkehrsträger an den zurückgelegten Wegen. 

Motorisierter Individualverkehr (MIV) 

Der motorisierte Individualverkehr beschreibt den Teil des Verkehrs, der in einem hauptsächlich 

motorbetriebenen Fahrzeug bewältigt wird, das nur einem sehr eingeschränkten Kreis an Nutzen-

den zur Verfügung steht. Zum MIV gehören vor allem Pkw und Krafträder (auch wenn sie im Rah-

men von Sharing-Angeboten genutzt werden). Pedelecs gehören nicht dazu, E-Bikes aber ab ei-

ner bestimmten Geschwindigkeit schon. 

National Inventory Report (NIR) 

Als Vertragsstaat der Klimarahmenkonvention der Vereinten Nationen (UNFCCC) ist Deutschland 

seit 1994 dazu verpflichtet, Inventare zu nationalen Treibhausgasemissionen zu erstellen, zu ver-

öffentlichen und regelmäßig fortzuschreiben. Mit dem Inkrafttreten des Kyoto-Protokolls im Feb-

ruar 2005 ist die internationale Staatengemeinschaft erstmals verpflichtet, verbindliche Hand-

lungsziele und Umsetzungsinstrumente für den globalen Klimaschutz zu realisieren. Hieraus er-

geben sich sehr weit reichende Verpflichtungen für die Erstellung, die Berichterstattung und die 

Überprüfung von Emissionsinventaren. Durch die europäische Umsetzung des Kyoto-Protokolls 

mit der Verabschiedung der EU-Entscheidung 280/20041 sind diese Anforderungen im Frühjahr 

2004 für Deutschland rechtsverbindlich geworden. Gemäß Entscheidung 3/CP.5 müssen alle im 

ANNEX I der Klimarahmenkonvention aufgeführten Staaten jährlich einen Nationalen Inventarbe-

richt (National Inventory Report, NIR) erstellen und übermitteln, der detaillierte und vollständige 

Angaben über den gesamten Prozess der Erstellung der Treibhausgasinventare bereitstellt. 

Neubaustandard 

Neue Gebäude werden mit einem bestimmten energetischen Standard errichtet. Dieser bestimmt 

maßgeblich die Höhe des spezifischen Heizwärmeverbrauchs pro Quadratmeter Wohnfläche.  
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Das Gebäudeenergiegesetz (GEG) gibt Mindeststandards für neue Gebäude vor. Die KfW unter-

scheidet unter dem Begriff des Effizienzhauses unterschiedliche Effizienzstufen und vergibt Kre-

dite und Zuschüsse für besonders effiziente Gebäude (z. B Effizienzhaus 40 Plus). 

Primärenergieverbrauch 

Umfasst die für Umwandlung und Endverbrauch benötigte Energie, die aus Primärenergieträgern 

gewonnen wird. Er ergibt sich aus der Summe der im Land gewonnen Primärenergieträger, den 

Bestandsveränderungen sowie dem Saldo aus Bezügen und Lieferungen. Um die in unterschied-

lichen Einheiten (z. B. Tonne, m³, kWh oder Joule) ausgewiesenen Energieträger vergleichbar 

und additionsfähig zu machen, werden diese zur Berechnung des Primärenergieverbrauches, auf 

Grundlage ihres jeweiligen Heizwertes, auf einen einheitlichen Nenner (Joule) umgerechnet. 

Prozessbedingte CO2-Emissionen 

Neben den energiebedingten CO2-Emissionen, die durch die Verbrennung fossiler Energieträger 

entstehen, werden zur Darstellung der Gesamtemissionen von CO2 auch die prozessbedingten 

CO2-Emissionen nachgewiesen. Die Betrachtungen beziehen sich ebenfalls auf den fossilen 

Komplex. Prozessbedingte, klimawirksame CO2-Emissionen werden bei chemischen Reaktionen 

bestimmter Produktionsprozesse direkt freigesetzt. 

Quellenbilanz  

CO2-Emissionen aus dem Primärenergieverbrauch; ermöglicht Aussagen über die Gesamtmenge 

des im Land emittierten Kohlendioxids von der Aufkommensseite. Insofern werden bei einer 

Quellenbilanz alle Emissionen dargestellt, die auf den Verbrauch von Primärenergieträgern – z. 

B. Kohlen, Mineralöle und Gase – in einem Land zurückgehen. Diese Emissionen werden für die 

Emittentensektoren Umwandlungsbereich und Endenergieverbrauch ausgewiesen. Wegen des 

Stromaußenhandels sind keine direkten Rückschlüsse auf das Verbrauchsverhalten der End-

energieverbraucher und den dadurch verursachten Beitrag zu den CO2-Emissionen eines Landes 

möglich. 

Raffineriegas 

Raffineriegase sind gasförmige Nebenprodukte in Erdölraffinerien. Das Gas fällt bei der Verarbei-

tung von Rohöl an, hauptsächlich als Gasphase in den Kopfbehältern von Destillationskolonnen, 

aber auch als Abgas aus Gasseparatoren nachverarbeitender Anlagen (Hydrodesulfurierung, Ka-

talytisches Reforming, Hydrocracker). Neben geringen Mengen an Wasserstoff beinhaltet dieses 

Gemisch noch Methan, Ethan, Propan und Butan. 

Sanierungsrate 

Die jährliche Sanierungsrate macht eine Aussage darüber, in welchem Umfang der Gebäudebe-

stand in einem Jahr energetisch saniert wird, und ist somit ein wichtiger Indikator für die Entwick-

lung des Heizwärmeverbrauchs. Je höher die Sanierungsrate, umso höher sind die Effizienzge-

winne im Gebäudebestand. Sanierungsraten können sich auf unterschiedliche Bezugsgrößen be-

ziehen, z. B. auf die Anzahl Gebäude, die jeweilige Bauteilfläche (z. B. Außenwand) oder die be-

heizte Wohn- bzw. Nutzfläche. Die Berechnungen in der vorliegenden Arbeit beziehen sich auf 

die beheizte Fläche. Die Sanierungsrate gibt hier somit an, welcher Anteil der beheizten Fläche in 

den Wohn- und Nichtwohngebäuden in Brandenburg pro Jahr energetisch saniert (werden) wird. 

Sanierungstiefe 

Neben der Sanierungsrate bestimmt die sogenannte Sanierungstiefe, in welchem Umfang der 

Heizwärmeverbrauch gesenkt (werden) wird. Mit Sanierungstiefe ist der energetische Standard 

gemeint, der durch eine energetische Sanierung erreicht wird. Die Wahl der Dämmmaterialien 

bzw. der Dämmdicke sowie der u-Wert der Fenster sind entscheidend dafür, welcher Standard 
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erreicht wird. Umso besser der Standard, umso höher fällt die Reduktion des Heizwärmever-

brauchs aus. Die KfW unterscheidet unter dem Begriff des Effizienzhauses verschiedene Effizi-

enzstufen und belohnt bessere energetische Standards mit höheren Fördersätzen.   

Siedlungsabfälle 

Siedlungsabfall ist ein Oberbegriff für Abfälle, die nicht bei Produktionsprozessen anfallen. Dazu 

gehören die Abfallarten Hausmüll, hausmüllähnliche Gewerbeabfälle, Sperrmüll, Straßenkehricht, 

Marktabfälle, kompostierbare Abfälle aus der Biotonne, Garten- und Parkabfälle, sowie Abfälle 

aus der Getrenntsammlung von Papier, Pappe, Karton, Glas, Kunststoffen, Holz und Elektronik-

teilen. 

Treibhausgase (THG) 

Gasförmige Stoffe in der Atmosphäre, die zum Treibhauseffekt beitragen und sowohl einen natür-

lichen als auch einen anthropogenen Ursprung haben können. Sechs Stoffe bzw. Stoffgruppen 

unterliegen gemäß der internationalen Vereinbarung von Kyoto Emissionsreduktionszielen: Koh-

lendioxid (CO2), Methan (CH4), Distickstoffoxid (N2O / Lachgas), teilhalogenierte Fluorkohlen-

wasserstoffe (HFC), perfluorierte Kohlenwasserstoffe (PFC) und Schwefelhexafluorid (SF6). Die 

drei letztgenannten Stoffgruppen machen deutschlandweit rund 1,5 % der gesamten Treibhaus-

gasemissionen aus. Aufgrund dieser geringen Bedeutung und der auf Landesebene nicht ausrei-

chend verfügbaren Datenlage werden diese Verbindungen nicht ausgewiesen.  

Treibhausgase 

Alle atmosphärischen Gase, die zu einer globalen Klimaerwärmung führen.  

Verkehrsmedium 

Unterteilung des Verkehrssektors anhand des Mediums in oder auf dem der Verkehr stattfindet. 

In diesem Dokument werden die Verkehrsmedien Straßen-, Luft-, Schienen- und Schiffsverkehr 

unterschieden. 

Verkehrsträger 

Als Verkehrsträger werden in diesem Rahmen die Unterkategorien der Verkehrsmedien bezeich-

net. Beispiele für Verkehrsträger in diesem Sinne sind der motorisierte Individualverkehr (MIV) 

oder schienengebundene Personennahverkehr (SPNV).  

Verkehrswende 

Beschreibt den Prozess der Umgestaltung des Verkehrssektors zur CO2-Neutralität. Sie besteht 

im Allgemeinen aus der Mobilitätswende und der Energiewende im Verkehr (auch „Antriebs-

wende“). 

Verursacherbilanz 

CO2-Emissionen aus dem Endenergieverbrauch; stellt dar, wie viele CO2-Emissionen einem Land 

aufgrund des Energieverbrauchs zuzurechnen sind. Es fließen sowohl Primärenergieträger als 

auch Sekundärenergieträger – wie Wärme und Strom – in die Berechnung ein. Somit werden in 

einer Verursacherbilanz alle Emissionen dargestellt, die auf den Endenergieverbrauch eines Lan-

des bezogen sind. Im Unterschied zur Quellenbilanz werden hierbei die Emissionen des Um-

wandlungsbereichs nicht als solche ausgewiesen, sondern nach dem Verursacherprinzip den sie 

verursachenden Endverbrauchersektoren zugeordnet.  
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